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      Geeint in dem gleichen Bekenntnis und gerufen zum gemeinsamen Bekennen und einheitlichen Handeln schließen sich die unterzeichneten
            evangelisch-lutherischen Kirchen zur Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands zusammen. Sie hoffen, damit
            allen lutherischen Kirchen und Gemeinden in Deutschland den Weg zum Zusammenschluss zu öffnen. Die Vereinigte Evangelisch-Lutherische
            Kirche Deutschlands gibt sich die folgende Verfassung.
         

      

      
            Abschnitt I
Grundbestimmungen der Vereinigten Kirche
            

         

         
                     Artikel 1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Grundlage der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche ist das Evangelium von Jesus Christus, wie es in der Heiligen
                     Schrift Alten und Neuen Testaments gegeben und in den Bekenntnisschriften der Evangelisch-Lutherischen Kirche, vornehmlich
                     in der ungeänderten Augsburgischen Konfession von 1530 und im Kleinen Katechismus Martin Luthers bezeugt ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Vereinigte Kirche ist ein Zusammenschluss von evangelisch-lutherischen Kirchen (Gliedkirchen), die sich in ihrer Verkündigung
                     und Sakramentsverwaltung wie auch in ihrer Ordnung, Leitung und Verwaltung sowie im gesamten Handeln der Kirche an das Bekenntnis
                     gebunden wissen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Vereinigte Kirche ist eine Körperschaft des Kirchenrechts. Sie besitzt die Rechtsstellung einer Körperschaft des öffentlichen
                     Rechts.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Deutsche evangelisch-lutherische Kirchen können als Gliedkirchen aufgenommen werden, wenn sie die Bestimmungen der Verfassung,
                     insbesondere die Absätze 1 und 2 dieses Artikels als für sich bindend anerkennen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Unter den gleichen Voraussetzungen können evangelisch-lutherische Kirchen, einzelne evangelisch-lutherische Gemeinden und
                     Auslandsgemeinden lutherischen Bekenntnisses in die Vereinigte Kirche aufgenommen werden, falls sie nicht einem anderen Kirchenregiment
                     unterstehen. Sie werden entweder einer Gliedkirche angeschlossen oder der Leitung der Vereinigten Kirche unmittelbar unterstellt
                     oder ordnen sich selbst ein evangelisch-lutherisches Kirchenregiment.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Sofern Veränderungen einer Gliedkirche die Voraussetzungen der Mitgliedschaft in der Vereinigten Kirche nach den Absätzen
                     1 und 2 dieses Artikels berühren können, insbesondere im Fall eines Zusammenschlusses einer Gliedkirche mit einer anderen
                     Kirche, stellt die Kirchenleitung mit Zustimmung der Bischofskonferenz die Fortsetzung der Mitgliedschaft in der Vereinigten
                     Kirche fest.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Innerhalb der Vereinigten Kirche besteht volle Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft.
                  

               

               
                     Artikel 2

                  

                  Die Vereinigte Kirche, mit der Evangelischen Kirche in Deutschland als Gemeinschaft lutherischer, reformierter und unierter
                     Gliedkirchen verbunden, wahrt und fördert die im Kampf um das Bekenntnis geschenkte, auf der Bekenntnissynode von Barmen 1934
                     bezeugte Gemeinschaft. Die dort ausgesprochenen Verwerfungen bleiben in der Auslegung durch das lutherische Bekenntnis für
                     ihr kirchliches Handeln maßgebend.
                  

               

               
                     Artikel 3

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Vereinigte Kirche mit ihren Gliedkirchen ist mit allen Mitgliedskirchen des Lutherischen Weltbundes zu einer weltweiten
                     Gemeinschaft verbunden. In dieser besteht eine im gemeinsamen Bekenntnis begründete Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Vereinigte Kirche wahrt und fördert zusammen mit ihren Gliedkirchen die Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa
                     – Leuenberger Kirchengemeinschaft.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Vereinigte Kirche beteiligt sich an der ökumenischen Arbeit der gesamten Christenheit.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt II
Von den Gliedkirchen
            

         

         
                     Artikel 4

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Soweit in dieser Verfassung nichts anderes bestimmt wird, behalten die Gliedkirchen ihre Selbstständigkeit in Kultus und
                     Verfassung, Gesetzgebung und Verwaltung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Durch den Zusammenschluss bekunden sie den Willen, zu einer größeren Einheitlichkeit ihrer Ordnung zu kommen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Es bleibt jeder Gliedkirche unbenommen, bestimmte kirchliche Überlieferungen zu pflegen, die ihr im Laufe ihrer Geschichte
                     ein besonderes Gepräge gegeben haben, sofern sie vor Schrift und Bekenntnis bestehen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Vor der Bestellung eines Bischofs oder einer Bischöfin und dessen oder deren Stellvertretung sowie des leitenden juristischen
                     Beamten oder der leitenden juristischen Beamtin der kirchlichen Verwaltung hat eine Fühlungnahme mit der Vereinigten Kirche
                     stattzufinden.
                  

               

               
                     Artikel 5

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Vereinigte Kirche gibt sich Ordnungen für den Gottesdienst, insbesondere Agende und Gesangbuch, die die Gemeinsamkeit
                     in der Vereinigten Kirche fördern sollen. Die Gliedkirchen sollen diese Ordnungen für ihren Bereich einführen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Vereinigte Kirche beschließt eine Ordnung für das kirchliche Leben. In Gliedkirchen, die diese Ordnung nicht einführen,
                     gilt sie als Richtlinie nach Artikel 6 Absatz 2.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Beabsichtigt eine Gliedkirche, eine der in den Absätzen 1 und 2 genannten Ordnungen zu ändern, so zeigt sie dies der Vereinigten
                     Kirche an. Änderungen sollen im Einvernehmen mit der Vereinigten Kirche vorgenommen werden.
                  

               

               
                     Artikel 6

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Recht der Vereinigten Kirche, das diese mit Wirkung für ihre Gliedkirchen setzt, geht dem Recht der Gliedkirchen vor.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Kirchenleitung kann im Einvernehmen mit der Bischofskonferenz Grundsätze aufstellen, die von den Gliedkirchen in Gesetzgebung
                     und Verwaltung beachtet werden sollen (Richtlinien).
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Beabsichtigt eine Gliedkirche eine kirchengesetzliche Regelung für ein Sachgebiet, so teilt sie dies der Vereinigten Kirche
                     mit. Entwürfe zu Kirchengesetzen und Verordnungen mit Gesetzeskraft legen die Gliedkirchen der Vereinigten Kirche spätestens
                     mit der Vorlage des Entwurfs an ihre rechtsetzende Körperschaft vor. Die Vereinigte Kirche kann sich zu den Entwürfen äußern.
                     Ihre Stellungnahme ist nach Möglichkeit zum Gegenstand der Beratung der rechtsetzenden Körperschaften zu machen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Vereinigte Kirche kann den Gliedkirchen Anregungen für den Ausbau ihrer Verfassung, Gesetzgebung und Verwaltung geben
                     mit dem Ziel einer allmählich zu erreichenden Rechtsgleichheit und einer Gesamtvertretung innerhalb der Evangelischen Kirche
                     in Deutschland.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt III
Von der Vereinigten Kirche
            

         

         
                     Artikel 7

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Vereinigte Kirche hat folgende Aufgaben:
                  

                  
                     
                        	
                            Sie hat die Einheit der Vereinigten Kirche zu fördern.

                        

                        	
                            Sie hat für die Erhaltung und Vertiefung der lutherischen Lehre und Sakramentsverwaltung durch Pflege lutherischer Theologie
                              und durch Beratung der Gliedkirchen in Fragen der lutherischen Lehre, des Gottesdienstes und des Gemeindelebens Sorge zu tragen
                              und die Heranbildung eines bekenntnisgebundenen Pfarrerstandes zu fördern.
                           

                        

                        	
                            Sie hat sich darum zu bemühen, dass die lutherische Kirche zu den Fragen und Aufgaben der Zeit in Wort und Tat die rechte,
                              von Schrift und Bekenntnis geforderte Stellung nimmt.
                           

                        

                        	
                            Sie hat die evangelisch-lutherischen Gemeinden, die sich ihr unmittelbar angeschlossen haben, nach den Grundsätzen des lutherischen
                              Bekenntnisses zu leiten, ebenso die angeschlossenen Auslandsgemeinden.
                           

                        

                        	
                            Ihr obliegt die Fürsorge für die lutherische Diaspora innerhalb und außerhalb Deutschlands.

                        

                        	
                            Sie unterstützt die Arbeit aller lutherischen kirchlichen Werke, insbesondere der Diakonie und der Mission.

                        

                        	
                            Sie vertritt in allen gemeinsamen Angelegenheiten die in ihr zusammengeschlossenen Gliedkirchen nach außen, insbesondere
                              auch gegenüber der Ökumene. Sie kann theologische und rechtliche Erklärungen abgeben.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Vereinigte Kirche nimmt als gliedkirchlicher Zusammenschluss ihre durch diese Verfassung bestimmten Aufgaben, Befugnisse
                     und Kompetenzen in der Evangelischen Kirche in Deutschland wahr. Die Zusammenarbeit zwischen der Vereinigten Kirche und der
                     Evangelischen Kirche in Deutschland wird durch Vertrag geregelt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Recht der Vereinigten Kirche nach Artikel 28a Absatz 2 der Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland wird
                     durch den Konvent der VELKD in der Kirchenkonferenz der Evangelischen Kirche in Deutschland mit Zustimmung der Kirchenleitung
                     ausgeübt.
                  

               

               
                     Artikel 8

                  

                  Die Organe der Vereinigten Kirche sind:

                  
                     
                        	
                            die Bischofskonferenz und der Leitende Bischof oder die Leitende Bischöfin,

                        

                        	
                            die Generalsynode,

                        

                        	
                            die Kirchenleitung.

                        

                     

                  

               

               
                     Artikel 9

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Bischofskonferenz wirkt nach Maßgabe der Artikel 18, 24 und 25 bei der Beschlussfassung über Kirchengesetze, über Ordnungen
                     gemäß Artikel 5, über Verordnungen mit Gesetzeskraft und über Richtlinien gemäß Artikel 6 Absatz 2 mit. Beschlüsse der Kirchenleitung
                     nach Artikel 1 Absätze 4 bis 6 bedürfen der Zustimmung der Bischofskonferenz.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Bischofskonferenz kann für sich oder im Zusammenwirken mit der Generalsynode Kundgebungen erlassen. Sie kann innerhalb
                     des geltenden Rechts den Gliedkirchen Empfehlungen erteilen, die das gottesdienstliche Leben und die Tätigkeit des geistlichen
                     Amtes betreffen.
                  

               

               
                     Artikel 10

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Bischofskonferenz besteht aus den Bischöfen und Bischöfinnen aller Gliedkirchen sowie sechs weiteren ordinierten Inhabern
                     oder Inhaberinnen eines kirchenleitenden Amtes, von denen die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers und die Evangelisch-Lutherische
                     Kirche in Bayern je zwei, die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens und die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland
                     je ein Mitglied auf die Dauer von jeweils 6 Jahren entsenden. Die unmittelbar angeschlossenen Kirchengebiete und Gemeinden
                     werden von dem Leitenden Bischof oder der Leitenden Bischöfin vertreten.
                  

                  Die Gliedkirchen bestellen für jedes Mitglied der Bischofskonferenz, das ihrer Gliedkirche angehört, für die Amtszeit der
                     Generalsynode ein stellvertretendes Mitglied. Dieses muss ordiniert sein und ein kirchenleitendes Amt innehaben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Gehört das nach Absatz 1 zu entsendende Mitglied der Generalsynode an, so scheidet es mit der Entsendung in die Bischofskonferenz
                     aus der Generalsynode aus. Die Mitgliedschaft in der Bischofskonferenz endet, wenn das Mitglied aus dem Amt ausscheidet, aus
                     dem es in die Bischofskonferenz entsandt worden ist. Satz 2 gilt entsprechend für das stellvertretende Mitglied.
                  

               

               
                     Artikel 11

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Alle Mitglieder der Bischofskonferenz haben je eine Stimme.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Bischofskonferenz ist beschlussfähig, wenn die Hälfte der gesetzlichen Zahl ihrer Mitglieder anwesend ist. Die Bischofskonferenz
                     gibt sich eine Geschäftsordnung. In ihr kann bestimmt werden, dass der Leitende Bischof oder die Leitende Bischöfin, dessen
                     oder deren Stellvertretung und ein weiteres von der Bischofskonferenz zu bestimmendes Mitglied unter Vorsitz des Leitenden
                     Bischofs oder der Leitenden Bischöfin die Geschäfte der Bischofskonferenz führen, wenn diese nicht versammelt ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Bischofskonferenz kann Bischöfe und Bischöfinnen lutherischer Kirchen, die der Vereinigten Kirche nicht angehören, zu
                     ihren Sitzungen einladen.
                  

               

               
                     Artikel 12

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Leitende Bischof oder die Leitende Bischöfin ist der oder die erste Geistliche der Vereinigten Kirche. Er oder sie hat
                     das Recht, auf allen Kanzeln der Vereinigten Kirche zu predigen. Er oder sie kann Hirtenbriefe erlassen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Leitende Bischof oder die Leitende Bischöfin führt den Vorsitz in der Kirchenleitung und in der Bischofskonferenz. Er
                     oder sie vertritt die Vereinigte Kirche. Er oder sie hat die von den verfassungsmäßigen Organen der Vereinigten Kirche beschlossenen
                     Kirchengesetze zu verkünden.
                  

               

               
                     Artikel 13

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Generalsynode wählt aus der Mitte der Bischofskonferenz einen Bischof oder eine Bischöfin zum Leitenden Bischof oder
                     zur Leitenden Bischöfin. Die Amtszeit beträgt 3 Jahre.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Zur Vorbereitung der Wahl des Leitenden Bischofs oder der Leitenden Bischöfin wird ein Bischofswahlausschuss gebildet. Er
                     besteht aus zwei Mitgliedern der Bischofskonferenz und fünf Mitgliedern der Generalsynode, unter ihnen ein ordiniertes Mitglied;
                     alle Mitglieder müssen unterschiedlichen Gliedkirchen angehören. Die Bischofskonferenz und die Generalsynode wählen die von
                     ihnen zu entsendenden Mitglieder des Ausschusses; die Generalsynode wählt nach der Bischofskonferenz. Der Ausschuss ist jeweils
                     nach der Wahl eines Leitenden Bischofs oder einer Leitenden Bischöfin neu zu bilden. Er wählt einen Vorsitzenden oder eine
                     Vorsitzende und bestimmt seine Geschäftsordnung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Vor der Tagung, auf der die Wahl des Leitenden Bischofs oder der Leitenden Bischöfin ansteht, leitet der Bischofswahlausschuss
                     der Bischofskonferenz einen Nominierungsvorschlag zu, der zwei Namen von Mitgliedern der Bischofskonferenz enthalten soll.
                     Die Bischofskonferenz teilt diesen Vorschlag der Generalsynode mit; sie kann dabei den Namen eines weiteren Mitglieds der
                     Bischofskonferenz hinzufügen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Bei der Wahl müssen zwei Drittel der gesetzlichen Zahl der Mitglieder der Generalsynode anwesend sein. Die Wahl wird mit
                     Stimmzetteln vorgenommen. Gewählt ist, wer die Mehrheit der Stimmen der gesetzlichen Zahl der Mitglieder auf sich vereinigt.
                     Kommt die Wahl weder im ersten noch in einem zweiten Wahlgang zustande, so treten Bischofskonferenz und Generalsynode zu einer
                     Aussprache in gemeinsamer, nichtöffentlicher Sitzung zusammen. Aufgrund der Aussprache legt der Bischofswahlausschuss nach
                     gemeinsamer Erörterung mit der Bischofskonferenz der Generalsynode erneut einen Wahlvorschlag vor.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Wiederwahl des Leitenden Bischofs oder der Leitenden Bischöfin ist zulässig.
                  

               

               
                     Artikel 14

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Mit der Annahme der Wahl übernimmt der Leitende Bischof oder die Leitende Bischöfin den Vorsitz in der Kirchenleitung und
                     in der Bischofskonferenz. Die Einführung in das Amt soll möglichst noch während der Dauer der Tagung der Generalsynode stattfinden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Leitende Bischof oder die Leitende Bischöfin wird von dem Bischof oder der Bischöfin mit dem höchsten Dienstalter nach
                     der Ordnung der Agende in das Amt eingeführt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Amtszeit des Leitenden Bischofs oder der Leitenden Bischöfin beginnt mit dem Tage, an dem der oder die Gewählte die Wahl
                     durch die Generalsynode annimmt. Nach Ablauf der Amtszeit führt der Leitende Bischof oder die Leitende Bischöfin die Amtsgeschäfte
                     bis zum Amtsantritt eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin weiter. Tritt der Leitende Bischof oder die Leitende Bischöfin
                     zurück, so wird das Amt bis zu einer Neuwahl durch den Stellvertreter oder die Stellvertreterin wahrgenommen. Das Gleiche
                     gilt für den Todesfall.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Nach jeder Wahl des Leitenden Bischofs oder der Leitenden Bischöfin wählt die Bischofskonferenz aus ihrer Mitte einen Bischof
                     oder eine Bischöfin als dessen oder deren Stellvertretung. Die Wiederwahl des bisherigen Stellvertreters oder der bisherigen
                     Stellvertreterin ist zulässig. Tritt der Stellvertreter oder die Stellvertreterin des Leitenden Bischofs oder der Leitenden
                     Bischöfin zurück, so wählt die Bischofskonferenz bei ihrer nächsten Sitzung einen neuen Stellvertreter oder eine neue Stellvertreterin.
                     Das Gleiche gilt für den Todesfall.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Tritt außer dem Leitenden Bischof oder der Leitenden Bischöfin auch dessen oder deren Stellvertretung zurück, so vertritt
                     bis zur Neuwahl der Bischof oder die Bischöfin mit dem höchsten Dienstalter.
                  

               

               
                     Artikel 15

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Generalsynode ist das gesetzgebende Organ der Vereinigten Kirche. Sie hat die Gesetzgebung nach Maßgabe der Artikel 24
                     und 24a. Kundgebungen erlässt sie im Benehmen mit der Bischofskonferenz.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Generalsynode wird alle 6 Jahre neu gebildet. Sie tritt in der Regel einmal im Jahr zu einer ordentlichen Tagung zusammen.
                     Außerordentliche Tagungen müssen stattfinden auf Verlangen der Kirchenleitung, der Bischofskonferenz oder eines Drittels der
                     gesetzlichen Zahl der Mitglieder der Generalsynode. Die Amtszeit der Generalsynode beginnt mit dem ersten Zusammentritt und
                     endet mit dem ersten Zusammentritt der nächsten Synode, der frühestens 70 und spätestens 73 Monate nach Beginn der Amtszeit
                     stattfinden soll.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Zur Bearbeitung bestimmter Aufgaben kann die Generalsynode ständige und nichtständige Ausschüsse einsetzen. Ständige Ausschüsse
                     führen ihre Arbeit auch außerhalb der Tagungen und auch nach Ablauf der Wahlperiode bis zum Zusammentreten der neuen Generalsynode
                     fort.
                  

               

               
                     Artikel 16

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Mitglieder der Generalsynode müssen evangelisch-lutherischen Bekenntnisses sein. Die ordinierten Mitglieder müssen das
                     Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und zur Sakramentsverwaltung haben und dürfen nicht zugleich der Bischofskonferenz
                     angehören. Die Mitglieder der Generalsynode sind unbeschadet der Bestimmungen in den Absätzen 8 und 9 zugleich Mitglieder
                     der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Generalsynode besteht aus 50 Mitgliedern, von denen
                  

                  
                     
                        	
                            38 Mitglieder gemäß Absatz 3 von den synodalen Organen der Gliedkirchen gewählt werden
und
                           

                        

                        	
                            12 Mitglieder gemäß Absatz 4 vom Leitenden Bischof oder von der Leitenden Bischöfin berufen werden. 

                        

                     

                  

                  Der Anteil der ordinierten Mitglieder zum Zeitpunkt der Wahl oder Berufung beträgt unter den nach Satz 1 Nr. 1 zu Wählenden
                     15 Mitglieder, unter den nach Satz 1 Nr. 2 zu Berufenden drei Mitglieder.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Es wählen 
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 
                                    
                                       	1.

                                       	
                                           die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers
davon vier ordinierte; 
                                          

                                       

                                    

                                 

                              
                              	
                                 10 Mitglieder,

                              
                           

                           
                              	
                                 
                                    
                                       	2.

                                       	
                                           die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern
davon drei ordinierte; 
                                          

                                       

                                    

                                 

                              
                              	
                                 9 Mitglieder,

                              
                           

                           
                              	
                                 
                                    
                                       	3.

                                       	
                                           die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland 
davon drei ordinierte; 
                                          

                                       

                                    

                                 

                              
                              	
                                 9 Mitglieder,

                              
                           

                           
                              	
                                 
                                    
                                       	4.

                                       	
                                           die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens 
davon zwei ordinierte; 
                                          

                                       

                                    

                                 

                              
                              	
                                 4 Mitglieder,

                              
                           

                           
                              	
                                 
                                    
                                       	5.

                                       	
                                           die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland 
davon ein ordiniertes; 
                                          

                                       

                                    

                                 

                              
                              	
                                 2 Mitglieder,

                              
                           

                           
                              	
                                 
                                    
                                       	6.

                                       	
                                           die Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig 
davon ein ordiniertes; 
                                          

                                       

                                    

                                 

                              
                              	
                                 2 Mitglieder,

                              
                           

                           
                              	
                                 
                                    
                                       	7.

                                       	
                                           die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Schaumburg-Lippe 
davon ein ordiniertes.
                                          

                                       

                                    

                                 

                              
                              	
                                 2 Mitglieder, 

                              
                           

                        
                     

                  

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Kirchenleitung unterbreitet im Einvernehmen mit der Bischofskonferenz dem Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     für die Berufung von Mitgliedern in die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland Vorschläge. Die Vorgeschlagenen sollen
                     Mitglied einer Gliedkirche der Vereinigten Kirche sein. Aus den vom Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland Berufenen
                     beruft der Leitende Bischof oder die Leitende Bischöfin die Mitglieder gemäß Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 in die Generalsynode.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Unter den gemäß Absatz 3 Nr. 1 bis 4 gewählten Mitgliedern muss jeweils mindestens eines, unter den gemäß Absatz 4 Satz 3
                     berufenen Mitgliedern müssen mindestens vier sein, die am 1. Januar des Jahres, in dem die Amtszeit beginnt, das 27. Lebensjahr
                     noch nicht vollendet haben.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die Mitglieder gehören der Generalsynode für deren Amtszeit an. Scheidet ein von einer Gliedkirche gewähltes Mitglied der
                     Generalsynode während der Amtszeit durch Tod, Amtsniederlegung, Wegfall einer Voraussetzung für die Wählbarkeit in die Generalsynode
                     oder aus anderen Gründen aus der Generalsynode aus, so wählt das zuständige synodale Organ seiner Gliedkirche für die restliche
                     Dauer der Wahlperiode ein neues Mitglied der Generalsynode. Beim Ausscheiden eines berufenen Mitglieds beruft der Leitende
                     Bischof oder die Leitende Bischöfin ein neues Mitglied; dabei sind die Bestimmungen des Absatzes 4 sinngemäß anzuwenden.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Für jedes Mitglied der Generalsynode sind gemäß den Bestimmungen der Absätze 2 bis 6 zwei Stellvertreter oder Stellvertreterinnen
                     zu wählen beziehungsweise zu berufen, die in der dabei festzulegenden Reihenfolge bei vorübergehender Verhinderung des Mitglieds
                     für die Dauer einer Tagung oder bei vorzeitigem Ausscheiden bis zur Nachbesetzung in die Generalsynode eintreten. 
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         Evangelisch-lutherische Kirchen, die nach Artikel 1 Absatz 4 in die Vereinigte Kirche aufgenommen werden oder ihre Mitgliedschaft
                     nach Artikel 1 Absatz 6 in der Vereinigten Kirche fortsetzen, entsenden bis zu einer Neubildung der Generalsynode zusätzlich
                     die Mitglieder, die sie in die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland entsenden.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         Evangelisch-lutherische Kirchen, die nach Artikel 1 Absatz 5 in die Vereinigte Kirche aufgenommen werden, wählen bis zu einer
                     Neubildung der Generalsynode zusätzlich so viele Synodale, wie ihrer Seelenzahl anteilmäßig zukommen. Das Nähere bestimmt
                     die Kirchenleitung im Benehmen mit der Bischofskonferenz. In diesem Falle muss mit Wirkung von der nächsten Amtszeit an eine
                     neue Verteilung der Mitglieder auf die einzelnen Gliedkirchen durch Kirchengesetz festgesetzt werden.
                  

                  
                        (
                        10
                        )
                         Spätestens drei Monate vor dem Beginn der Amtszeit der neuen Generalsynode sollen die Gliedkirchen die Mitglieder nach Absatz
                     2 Satz 1 Nr. 1 wählen; sodann sind die Mitglieder nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 zu berufen Die neue Generalsynode wird durch
                     die Kirchenleitung zu ihrer ersten Tagung einberufen und von dem oder der Vorsitzenden der Kirchenleitung eröffnet. Unter
                     dessen oder deren Leitung wählt sie den Präsidenten oder die Präsidentin. Die weiteren ordentlichen oder außerordentlichen
                     Tagungen werden von dem Präsidenten oder der Präsidentin der Generalsynode nach Fühlungnahme mit der Kirchenleitung einberufen.
                     Am Sonntag vor Beginn einer Tagung der Generalsynode soll im Gottesdienst der Kirchengemeinden aller Gliedkirchen eine Fürbitte
                     in das Kirchengebet aufgenommen werden.
                  

                  
                        (
                        11
                        )
                         Die Mitglieder werden nach der Ordnung der Agende verpflichtet.
                  

               

               
                     Artikel 17

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Generalsynode wählt ein Präsidium, bestehend aus dem Präsidenten oder der Präsidentin, der oder die nicht aus der Gruppe
                     der ordinierten Mitglieder gewählt werden soll, einem ersten Vizepräsidenten oder einer ersten Vizepräsidentin, einem zweiten
                     Vizepräsidenten oder einer zweiten Vizepräsidentin und zwei beisitzenden Mitgliedern.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Generalsynode ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der gesetzlichen Zahl ihrer Mitglieder anwesend ist. Durch
                     Kirchengesetz können der Anwesenheit ausnahmsweise andere Formen der Teilnahme an einer Tagung der Generalsynode gleichgestellt
                     werden. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Generalsynode gibt sich eine Geschäftsordnung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Generalsynode kann beschließen, dass Mitglieder von Synoden lutherischer Kirchen, die der Vereinigten Kirche nicht angehören,
                     für die Dauer einer Amtszeit an den Tagungen der Generalsynode als ständige Gäste mit beratender Stimme teilnehmen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Mitglieder der Bischofskonferenz nehmen an den Tagungen der Generalsynode teil und haben das Recht, nach jedem Redebeitrag
                     das Wort zu ergreifen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Mitglieder der Kirchenleitung, die stellvertretende Mitglieder der Generalsynode sind, nehmen an den Tagungen der Generalsynode
                     mit beratender Stimme teil.
                  

               

               
                     Artikel 18

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Kirchenleitung leitet die Vereinigte Kirche. Sie ist für alle Aufgaben zuständig, die nicht anderen Organen beigelegt
                     sind. Sie erstattet der Generalsynode bei jeder Tagung einen Tätigkeitsbericht, der zu besprechen ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Kirchenleitung kann Verordnungen mit Gesetzeskraft erlassen, die der nächsten Generalsynode vorzulegen sind. Diese kann
                     sie abändern oder aufheben. Eine verfassungsändernde Verordnung mit Gesetzeskraft darf nur zur Sicherung der Erfüllung der
                     Aufgaben der Kirche nach dieser Verfassung und bei zwingender Notwendigkeit erlassen werden. Artikel 24 Absätze 4, 5 und 8
                     finden insoweit keine Anwendung. Eine solche Verordnung bedarf der Zustimmung der Bischofskonferenz. Ihre Geltung kann auf
                     den Bereich mehrerer Gliedkirchen begrenzt werden. Artikel 24 Absatz 7 findet entsprechende Anwendung.
                  

               

               
                     Artikel 19

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Kirchenleitung besteht aus dem Leitenden Bischof als Vorsitzendem oder der Leitenden Bischöfin als Vorsitzender, seiner
                     oder ihrer Stellvertretung, einem weiteren Mitglied der Bischofskonferenz, dem Präsidenten oder der Präsidentin der Generalsynode
                     und neun von der Generalsynode aus dem Kreise ihrer Mitglieder und deren Stellvertretern oder Stellvertreterinnen zu wählenden
                     Mitgliedern, von denen nicht mehr als drei ordinierte Mitglieder oder Stellvertreter oder Stellvertreterinnen für ordinierte
                     Mitglieder sein dürfen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Für das weitere Mitglied der Bischofskonferenz wählt diese einen ersten Stellvertreter oder eine erste Stellvertreterin und
                     einen zweiten Stellvertreter oder eine zweite Stellvertreterin. Der Präsident oder die Präsidentin der Generalsynode wird
                     durch den ersten Vizepräsidenten oder die erste Vizepräsidentin bzw. den zweiten Vizepräsidenten oder die zweite Vizepräsidentin
                     vertreten. Für die Mitglieder der Generalsynode wählt diese sechs stellvertretende Mitglieder, von denen nicht mehr als zwei
                     ordinierte Mitglieder sein dürfen; sie treten in der Reihenfolge der bei ihrer Wahl erhaltenen Stimmenzahl, bei gleicher Stimmenzahl
                     nach dem Alphabet ein, und zwar getrennt nach der Gruppe, für die sie gewählt sind.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die stellvertretenden Mitglieder treten zu den Sitzungen der Kirchenleitung nur hinzu, wenn ein Vertretungsfall vorliegt.
                     Sie erhalten jedoch die Sitzungsunterlagen und -niederschriften.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Bei der Zusammensetzung der Kirchenleitung soll darauf Bedacht genommen werden, dass ihr aus jeder Gliedkirche ein Mitglied
                     oder ein stellvertretendes Mitglied angehört.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Amtszeit der gewählten Mitglieder und des Präsidenten oder der Präsidentin der Generalsynode beträgt 6 Jahre. Sie bleiben
                     bis zur Wahl ihrer Nachfolger im Amte. Scheidet ein gewähltes Mitglied während der Amtszeit aus, so tritt das an nächster
                     Stelle stehende stellvertretende Mitglied an dessen Stelle.
                  

               

               
                     Artikel 20

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Kirchenleitung tritt nach Bedarf, mindestens aber vierteljährlich auf Einladung des Leitenden Bischofs oder der Leitenden
                     Bischöfin zu Sitzungen zusammen. Sie muss einberufen werden, wenn drei Mitglieder es beantragen. Die Kirchenleitung ist beschlussfähig,
                     wenn die Hälfte der gesetzlichen Zahl der Mitglieder anwesend ist. Die Kirchenleitung gibt sich eine Geschäftsordnung. In
                     ihr kann bestimmt werden, dass der Leitende Bischof oder die Leitende Bischöfin und zwei weitere von der Kirchenleitung zu
                     bestimmende Mitglieder unter Vorsitz des Leitenden Bischofs oder der Leitenden Bischöfin die Geschäfte der Kirchenleitung
                     führen, wenn diese nicht versammelt ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Kirchenleitung kann bestimmte Aufgaben und Verwaltungsangelegenheiten allgemein oder im einzelnen Falle dem Kirchenamt
                     der Evangelischen Kirche in Deutschland übertragen, wobei ihr das Recht vorbehalten bleibt, jeden Einzelfall wieder an sich
                     zu ziehen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Beschlüsse werden, soweit kirchengesetzlich nichts anderes bestimmt ist, mit der Mehrheit der Stimmen der bei der Abstimmung
                     anwesenden Mitglieder gefasst. Wahlen werden, soweit kirchengesetzlich nichts anderes bestimmt ist, durch Stimmzettel oder
                     Handzeichen vorgenommen; gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält. Bei Stimmengleichheit ist die Wahl zu wiederholen; bei
                     wiederholter Stimmengleichheit entscheidet das Los.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         In eiligen Fällen kann der oder die Vorsitzende Entscheidungen treffen, die jedoch der Bestätigung der Kirchenleitung bedürfen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Der Leiter oder die Leiterin des Amtsbereichs der VELKD und dessen oder deren ständige Vertretung nehmen an den Sitzungen
                     mit beratender Stimme teil. Sofern beide nicht rechtskundig sind, nimmt ein juristischer Referent oder eine juristische Referentin
                     des Amtsbereichs der VELKD an den Sitzungen mit beratender Stimme teil.
                  

               

               
                     Artikel 21

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Organe der Vereinigten Kirche bedienen sich bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, insbesondere in Angelegenheiten der kirchlichen
                     Verwaltung, des Kirchenamts der Evangelischen Kirche in Deutschland. Hierzu schließt die Vereinigte Kirche einen Vertrag mit
                     der Evangelischen Kirche in Deutschland, der der Zustimmung der Generalsynode bedarf.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         In Angelegenheiten der Vereinigten Kirche ist das Kirchenamt an ihr Recht sowie an die Beschlüsse und Aufträge ihrer Organe
                     gebunden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Innerhalb des Kirchenamts wird ein Amtsbereich der VELKD gebildet, in dem die nach dem Selbstverständnis der Vereinigten
                     Kirche erforderlichen Aufgaben wahrgenommen werden. Der Leiter oder die Leiterin des Amtsbereichs der Vereinigten Kirche ist
                     zugleich theologischer Vizepräsident oder theologische Vizepräsidentin des Kirchenamts. Er oder sie führt die Amtsbezeichnung
                     „Leiter des Amtsbereichs der VELKD“ oder „Leiterin des Amtsbereichs der VELKD“. Seine oder ihre Berufung und die Ausübung
                     der Dienstaufsicht über ihn oder sie bedürfen des Einvernehmens mit der Kirchenleitung. Vor der Berufung ist die Bischofskonferenz
                     anzuhören. In Angelegenheiten der Vereinigten Kirche unterliegt der Amtsbereichsleiter oder die Amtsbereichsleiterin der Fachaufsicht
                     der Kirchenleitung. Die Aufgabenerfüllung der im Amtsbereich der VELKD tätigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, insbesondere
                     die Ausübung der Fachaufsicht, ist so zu regeln, dass die Bindung nach Absatz 2 gewährleistet ist.
                  

               

               
                     Artikel 21a

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Vereinigte Kirche ist Anstellungsträgerin der Pfarrer oder Pfarrerinnen, Kirchenbeamten oder Kirchenbeamtinnen sowie
                     der sonstigen Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die nicht im Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland tätig sind.
                     Diese werden von der Vereinigten Kirche berufen oder angestellt. Die Berufungen oder Anstellungen dürfen nur im Rahmen des
                     von der Generalsynode zu beschließenden Stellenplanes erfolgen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Kirchenleitung führt die Dienst- und die Fachaufsicht.
                  

               

               
                     Artikel 22

                  

                  Ein kirchliches Verfassungs- und Verwaltungsgericht entscheidet über alle Rechtsfragen, die sich aus der Verfassung der Vereinigten
                     Kirche ergeben. Die Zusammensetzung und das Verfahren regelt ein Kirchengesetz.
                  

               

               
                     Artikel 23

                  

                  Für Angelegenheiten der Lehre wird ein Spruchkollegium gebildet, das auch von Gliedkirchen in Anspruch genommen werden kann.
                     Die Zusammensetzung und das Verfahren regelt ein Kirchengesetz.
                  

               

               
                     Artikel 24

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Kirchengesetze kommen durch übereinstimmende Beschlüsse der Generalsynode und der Bischofskonferenz zustande.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Entwürfe zu Kirchengesetzen können von der Kirchenleitung, aus der Mitte der Bischofskonferenz oder aus der Mitte der Generalsynode
                     vorgelegt werden. Sie müssen den vollständigen Text des Gesetzes mit Begründung enthalten und in den beiden letzten Fällen
                     jeweils von mindestens zwölf Mitgliedern der Generalsynode oder von mindestens fünf Mitgliedern der Bischofskonferenz unterschrieben
                     sein. Die Gesetzentwürfe gehen mit einer Stellungnahme der Kirchenleitung zunächst an die Bischofskonferenz und dann mit den
                     etwa beschlossenen Änderungen an die Generalsynode. Beschlussfassungen über Gesetzesvorlagen bedürfen einer zweimaligen Beratung.
                     Die zweite Beratung kann frühestens am Tage nach Abschluss der ersten Beratung stattfinden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Zu Entwürfen von Kirchengesetzen mit Wirkung für die Gliedkirchen ist vor Zuleitung an die Generalsynode den Gliedkirchen
                     Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Kommen übereinstimmende Beschlüsse von Bischofskonferenz und Generalsynode nicht zustande, so erlangt der Entwurf auch ohne
                     Zustimmung der Bischofskonferenz Gesetzeskraft, wenn die Generalsynode in einer mindestens sechs Monate später stattfindenden
                     Sitzung ihren Beschluss mit verfassungsändernder Mehrheit aufrechterhält.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Änderungen der Verfassung bedürfen außer dem zustimmenden Beschluss der Bischofskonferenz in der Schlussabstimmung der zweiten
                     Lesung der Zustimmung von zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Mitglieder der Generalsynode. Zwischen beiden Beschlüssen
                     muss eine Frist von mindestens 24 Stunden liegen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Das Bekenntnis ist nicht Gegenstand der Gesetzgebung.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Verordnungen der Kirchenleitung mit Gesetzeskraft können durch einfachen Mehrheitsbeschluss der Generalsynode außer Kraft
                     gesetzt werden.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         Eines Kirchengesetzes bedarf es
                  

                  
                     
                        	
                            zur Änderung oder Aufhebung eines Kirchengesetzes der Vereinigten Kirche,

                        

                        	
                            zur Regelung aller Angelegenheiten, die bisher in einer Gliedkirche durch Gesetze geregelt waren,

                        

                        	
                            zur Einführung oder Abschaffung regelmäßig wiederkehrender Feiertage.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         Die von der Bischofskonferenz und der Generalsynode beschlossenen und vom Leitenden Bischof oder der Leitenden Bischöfin
                     vollzogenen Kirchengesetze werden im Amtsblatt veröffentlicht. Sie treten, wenn nichts anderes bestimmt ist, am 14. Tage nach
                     dem Tage der Veröffentlichung in Kraft.
                  

               

               
                     Artikel 24a

                  

                  Die Bestimmungen des Artikels 24 gelten sinngemäß für die Zustimmung und das Außerkraftsetzen von Gesetzen nach Artikel 10a
                     der Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland.
                  

               

               
                     Artikel 25

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Ordnungen gemäß Artikel 5 kommen nach Beratung in den Gliedkirchen durch übereinstimmende Beschlüsse der Generalsynode und
                     der Bischofskonferenz zustande.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Im Übrigen gelten die Vorschriften des Artikels 24 Absätze 2 bis 4, 6 und 9 entsprechend.
                  

               

               
                     Artikel 26

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Haushaltsplan der Vereinigten Kirche und ihrer Einrichtungen wird von der Generalsynode für jedes Haushaltsjahr durch
                     Kirchengesetz beschlossen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Den Umlageschlüssel setzt die Generalsynode durch Beschlussfassung fest, aushilfsweise beim Eintritt erheblicher Änderungen
                     bis zum nächsten Zusammentreten der Generalsynode die Kirchenleitung.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Rechnungslegung obliegt dem Amtsbereich der VELKD. Die Prüfung der Rechnungen erfolgt durch den Finanzausschuss der Generalsynode.
                     Die Entlastung wird durch die Generalsynode erteilt. Für den Fall, dass die Generalsynode nicht jährlich zusammentreten kann,
                     erfolgt die Entlastung durch den Finanzausschuss.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Das Nähere über das Haushalts-, Umlagen- und Kassenwesen wird von der Kirchenleitung durch Verordnung geregelt.
                  

               

            

         

      

      
            Abschnitt IV
Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen
            

         

         
                     Artikel 271

                  

                  Diese Verfassung tritt am 31. Dezember 1948 in Kraft, sofern mindestens drei Gliedkirchen die Ratifikationsurkunden bei dem
                     Vorsitzenden des Rates der Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands hinterlegt haben.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Die Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des Gesetzes in der ursprünglichen Fassung vom 8. Juli 1948. 

            Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der späteren Änderungen ergibt sich aus den Änderungsgesetzen, wie sie in der der Neubekanntmachung
               vorangestellten Bekanntmachung vom 1. November 1978 (ABl. VELKD Bd. V S. 123) verzeichnet sind.
            

         

      

   
      

      
         Vertrag
zwischen der Evangelischen Kirche in Deutschland
und der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
         

      

      
         vom 31. August 2005

      

      
         in der Fassung der Änderung vom 7. November 2019
(ABl. VELKD Bd. VII S. 642)
         

      

      

      
                     Präambel

                  

                  Berufen zur Bezeugung des Evangeliums in Wort und Sakrament, übereinstimmend im Verständnis des Evangeliums, wie es nach reformatorischer
                     Einsicht für die wahre Einheit der Kirche notwendig ist und ausreicht, einig in dem Ziel, die bestehende Kirchengemeinschaft
                     zu vertiefen, die Gemeinsamkeit in den wesentlichen Bereichen des kirchlichen Lebens und Handelns zu fördern und so die Gemeinschaft
                     der lutherischen, reformierten und unierten Gliedkirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland zu stärken, und in der
                     Bindung an ihre Bekenntnisgrundlagen schließen die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und die Vereinigte Evangelisch-Lutherische
                     Kirche Deutschlands (VELKD) folgenden Vertrag:
                  

               

               
                     § 1
Ziele
                     

                  

                  Um das reformatorische Erbe lebendig zu halten und weiter auszubreiten wollen die Vertragsschließenden die theologische Arbeit
                     vertiefen, gemeinsame Aufgaben wirksamer für ihre Gliedkirchen wahrnehmen und die Zusammenarbeit sowie die Beratung und Unterstützung
                     ihrer Gliedkirchen ausbauen, indem sie die Kräfte bündeln, die Kommunikation fördern und die Willensbildung straffen.
                  

               

               
                     § 2
Grundsätze des Zusammenwirkens
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Aufgaben, Befugnisse und Kompetenzen der EKD bestimmen sich nach ihrer Grundordnung, jene der VELKD nach ihrer Verfassung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die VELKD nimmt ihren Auftrag in eigener Verantwortung in der EKD wahr.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Zusammenwirken folgt dem Grundsatz, soviel Gemeinsamkeit aller Gliedkirchen der EKD zu erreichen wie möglich und dabei
                     soviel Differenzierung vorzusehen, wie aus dem Selbstverständnis der VELKD nötig ist. Dabei wird die identitätsstiftende Bedeutung
                     der Arbeitsfelder Ökumene und Partnerschaftsarbeit, Theologie sowie Liturgie beachtet.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Vertragsschließenden werden regelmäßig prüfen, ob die Aufgabenverteilung in anderer Weise wahrgenommen werden kann. Eine
                     Änderung der Aufgaben, Befugnisse und Kompetenzen erfolgt in den nach der Grundordnung bzw. Verfassung vorgesehenen Verfahren
                     durch die zuständigen Organe.
                  

               

               
                     § 3
Organe, Grundsatz
                     

                  

                  Bildung und Besetzung der Organe der EKD und der VELKD sind ihre je eigene Angelegenheit.

               

               
                     § 4
Synoden
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die nach der Grundordnung der EKD von den Gliedkirchen der VELKD gewählten Synodalen sind Synodale der Generalsynode der
                     VELKD und zugleich Mitglieder der Synode der EKD. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Kirchenleitung der VELKD macht dem Rat der EKD für die Berufungen in die Synode der EKD Vorschläge für Personen lutherischen
                     Bekenntnisses. Von diesen Berufenen beruft die VELKD acht Personen als Mitglieder in die Generalsynode.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die VELKD beruft weitere vier Personen als Mitglieder in die Generalsynode, die gemäß Artikel 24 der Grundordnung der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland vom Rat der EKD auf Vorschlag von Verbänden der Jugend- und Studierendenarbeit im Einvernehmen mit der
                     VELKD berufen wurden. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Tagungen der Synoden von EKD und VELKD werden in der Regel zeitlich verbunden.
                  

               

               
                     § 5
Kirchenkonferenz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Vertreter der Gliedkirchen der VELKD in der Kirchenkonferenz bilden einen Konvent. Er kann sich nach Maßgabe dieses Vertrags
                     eine Geschäftsordnung geben. Der Konvent kann auf Antrag Vertretern einer nicht dem Konvent zuzurechnenden Gliedkirche der
                     EKD Gaststatus einräumen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die VELKD kann die Zuständigkeit zur Erfüllung bestimmter Aufgaben an sich ziehen. Dies erfolgt durch Beschluss des Konvents
                     der VELKD in der Kirchenkonferenz mit Zustimmung der zuständigen Organe der VELKD. Der Beschluss bedarf im Konvent einer Mehrheit
                     von drei Vierteln der in diesem Konvent vertretenen Gliedkirchen, die mindestens zwei Drittel der dem Konvent zuzurechnenden
                     Kirchenglieder vertreten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Leitende Bischof oder die Leitende Bischöfin und der stellvertretende Leitende Bischof oder die stellvertretende Leitende
                     Bischöfin der VELKD nehmen an der Kirchenkonferenz mit beratender Stimme teil, wenn sie nicht deren Mitglieder sind.
                  

               

               
                     § 6
Kirchenamt
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Erfüllung der Aufgaben von EKD und VELKD dient das Kirchenamt der EKD in Hannover-Herrenhausen. In Angelegenheiten der
                     VELKD ist das Kirchenamt an deren Recht sowie an die Beschlüsse und Aufträge ihrer Organe gebunden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Zum gemeinsamen evangelischen Handeln ist das Kirchenamt nach fachlichen Gesichtspunkten in Abteilungen gegliedert. Die in
                     den Abteilungen tätigen Mitarbeitenden, denen die Wahrnehmung von Angelegenheiten der VELKD übertragen wird, wirken insoweit
                     in einem Amtsbereich zusammen. Der Amtsbereich führt die Bezeichnung „Amtsbereich der VELKD im Kirchenamt der EKD“ (Amtsbereich
                     der VELKD).
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Amtsbereich der VELKD erfüllt die Aufgaben, die ihm von den Organen der VELKD zugewiesen werden. Insoweit handelt er
                     nach außen für die VELKD. Die VELKD entscheidet über seine personelle und sachliche Ausstattung. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Ein theologischer Vizepräsident oder eine theologische Vizepräsidentin des Kirchenamts leitet den Amtsbereich der VELKD.
                     Er oder sie führt die Geschäfte der VELKD. Insoweit ist er oder sie nur den Organen der VELKD gegenüber verantwortlich. Seine
                     oder ihre Bestellung sowie die des Vertreters oder der Vertreterin in der Leitung des Amtsbereichs der VELKD erfolgt im Einvernehmen
                     mit der VELKD. EKD und VELKD werden die Personalentscheidungen miteinander vorbereiten.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Amtsleitungskonferenz besteht aus dem Präsidenten oder der Präsidentin des Kirchenamts und den Vizepräsidenten und Vizepräsidentinnen.
                     Sie bringt das gemeinsame evangelische Handeln zum Ausdruck, auch in der Behandlung bekenntnisbezogener Fragestellungen. Die
                     Amtsleitungskonferenz koordiniert auf der Basis der von den Organen gesetzten Prioritäten die grundlegenden Anliegen und Zielsetzungen
                     der EKD, der UEK und der VELKD (Themensteuerung) und ist zuständig für die Weiterentwicklung der Kultur der Zusammenarbeit
                     im Rahmen des gemeinsamen evangelischen Handelns.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die Leiter und Leiterinnen der Abteilungen bilden das Kollegium. Dieses leitet das gesamte Kirchenamt fachbezogen unter Berücksichtigung
                     der Belange der Amtsbereiche. Es kann Grundsätze und Richtlinien für die Arbeit in den Abteilungen aufstellen. Es wirkt an
                     der mittelfristigen Strategieentwicklung des gesamten Kirchenamts und an der Gesamtstrategie gemeinsamen evangelischen Handelns
                     mit.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Die Berufung der und die Funktionsübertragung an die Referenten und Referentinnen, die dem Amtsbereich der VELKD besonders
                     zugeordnet sind, erfolgen im Zusammenwirken mit den Organen der VELKD.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         Näheres wird durch die Geschäftsordnung und die Geschäftsverteilung des Kirchenamts der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     geregelt. Soweit hiervon die Aufgaben und Diskurse der VELKD betroffen sind, bedürfen sie der Zustimmung der VELKD.
                  

               

               
                     § 7
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Amtsbereich der VELKD
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Anstellungsträgerin der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Amtsbereich der VELKD ist die EKD. Sie stellt diese Personen
                     im Einvernehmen mit der VELKD ein. EKD und VELKD werden die Personalentscheidungen miteinander vorbereiten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Präsident oder die Präsidentin des Kirchenamts führt die Dienstaufsicht über alle im Amtsbereich der VELKD tätigen Mitarbeiter
                     und Mitarbeiterinnen. Die Fachaufsicht wird gemäß den durch die Gliederung des Kirchenamts in Abteilungen gegebenen Zuständigkeiten
                     ausgeübt; soweit Belange der VELKD berührt sind, ist das Einvernehmen mit dem Leiter oder der Leiterin des Amtsbereichs der
                     VELKD erforderlich. Näheres wird durch die Geschäftsordnung und die Geschäftsverteilung des Kirchenamts der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland geregelt. § 6 Absatz 8 Satz 2 gilt entsprechend.
                  

               

               
                     § 8
Dienste, Werke, Ausschüsse, Kommissionen und Kammern
                     

                  

                  Unbeschadet ihrer je eigenen Verantwortung bemühen sich EKD und VELKD, die Dienste, Werke, Ausschüsse, Kommissionen und Kammern
                     soweit möglich gemeinsam zu nutzen und ihre ständige Koordination und Kooperation sicherzustellen sowie Möglichkeiten ihrer
                     Zusammenführung zu prüfen.
                  

               

               
                     § 9
Rechtswesen
                     

                  

                  Die Rechtseinheit der VELKD bleibt gewahrt. Die Vertragsschließenden wollen das Rechtswesen, insbesondere in den Bereichen
                     Gesetzgebung und Rechtspflege vereinheitlichen. Die VELKD wird vor Einleitung von Rechtssetzungsverfahren jeweils prüfen,
                     ob eine gesamtkirchliche Regelung durch die EKD angezeigt ist, und rechtzeitig mit dem Rat der EKD Fühlung aufnehmen.
                  

               

               
                     § 10
Grundsatz der Ökumenearbeit
                     

                  

                  Die Vertragsschließenden nehmen ihren jeweiligen ökumenischen Auftrag in eigener Verantwortung wahr und pflegen dabei eine
                     enge Zusammenarbeit. Die vertraglichen Beziehungen zwischen der VELKD und dem Deutschen Nationalkomitee des Lutherischen Weltbunds
                     (DNK/LWB) bleiben unberührt. 
                  

               

               
                     § 11
Finanzierung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         EKD und VELKD tragen die bei Erfüllung ihrer Aufgaben jeweils erwachsenden Kosten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die VELKD trägt anteilig ihre Kosten des Kirchenamts. Dies sind insbesondere die Personal- und Sachkosten für den Amtsbereich
                     der VELKD sowie für die von der VELKD in Anspruch genommenen Dienste. Näheres wird durch eine Verwaltungsvereinbarung geregelt.
                  

               

               
                     § 12
Freundschaftsklausel
                     

                  

                  Sollte eine Bestimmung oder ein Teil einer Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit des
                     Vertrags im Übrigen nicht berührt. Die Vertragsschließenden verpflichten sich, die unwirksamen Regelungen durch solche zu
                     ersetzen, die dem Vertragszweck entsprechen. Die Vertragsschließenden werden etwa in Zukunft auftretende Meinungsverschiedenheiten
                     über die Auslegung dieses Vertrags in freundschaftlicher Weise beseitigen.
                  

               

               
                     § 13
Überprüfung
                     

                  

                  Der Vertrag soll nach einem Zeitraum von fünf Jahren überprüft werden.

               

               
                     § 14
Inkrafttreten und Übergangsregelungen für die Synoden
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Dieser Vertrag tritt zum 1. Januar 2007 in Kraft. Die Vertragsschließenden sind sich einig, dass aufgrund des Vertrags Änderungen
                     der Grundordnung der EKD und der Verfassung der VELKD erforderlich sind. Die Vertragsschließenden werden auf eine rechtzeitige
                     Änderung der gesetzlichen Regelungen hinwirken.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Amtszeiten der gegenwärtigen EKD-Synode und der gegenwärtigen Generalsynode bleiben hiervon unberührt. Die Regelung des
                     § 4 Absatz 1 dieses Vertrags tritt erst nach Ablauf der Amtszeit der beiden Synoden in Kraft.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die EKD verpflichtet sich darauf hinzuwirken, dass ab der nächsten EKD-Synode jede Gliedkirche mindestens zwei Sitze in der
                     Synode hat.
                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Geschäftsordnung der Generalsynode
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD)
         

      

      
         Vom 7. November 2022

      

      
         (ABl. VELKD Bd. VIII S. 22), geändert durch Beschluss der Generalsynode vom 13. November 2023 (ABl. EKD 2023 S. 182)

      

      Gemäß Artikel 17 Absatz 3 der Verfassung hat sich die Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
            folgende Geschäftsordnung gegeben:
         

         

         

      

      
            I. Tagungen der Generalsynode

         

         
                     § 1
Einberufung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Generalsynode tritt in der Regel einmal jährlich zusammen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Zeitpunkt und Ort der Tagung bestimmt das Präsidium im Benehmen mit der Kirchenleitung und dem Präsidium der Synode der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland. Die Generalsynode ist binnen zwei Monaten einzuberufen, wenn die Kirchenleitung, die Bischofskonferenz
                     oder ein Drittel der Mitglieder der Generalsynode es verlangen (Artikel 15 Absatz 2 der Verfassung).
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Präsidium bereitet die Tagung der Generalsynode im Benehmen mit der Kirchenleitung vor.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Nach Maßgabe der dafür geltenden kirchengesetzlichen Bestimmungen kann das Präsidium im Einvernehmen mit der Kirchenleitung
                     in begründeten Ausnahmefällen über eine abweichende Art der Durchführung der Tagung entscheiden. In diesem Fall ist sicherzustellen,
                     dass
                  

                  
                     
                        	
                            die Identität der teilnehmenden Mitglieder der Generalsynode überprüft werden kann,

                        

                        	
                            die Mitglieder der Generalsynode ihre Rechte uneingeschränkt wahrnehmen können, einschließlich einer nach geltendem Recht
                              geheimen Stimmabgabe,
                           

                        

                        	
                            jedes teilnehmende Mitglied der Generalsynode sein Mandat für die gesamte Dauer der Tagung wahrnimmt,

                        

                        	
                            die Durchführung der Tagung auch im Übrigen dem geltenden Recht und der Geschäftsordnung entspricht,

                        

                        	
                            die Öffentlichkeit der Tagung nach Maßgabe der Geschäftsordnung zumindest in Form einer gleichzeitigen oder geringfügig zeitversetzten
                              Bild- und Tonübertragung gewährleistet ist und
                           

                        

                        	
                            die Bedingungen für den Schutz des Persönlichkeitsrechts und den Datenschutz beachtet werden.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Generalsynode wird zu Beginn ihrer Amtszeit von der Kirchenleitung einberufen und bis zur Neuwahl des Präsidiums von
                     dem oder der Vorsitzenden der Kirchenleitung geleitet.
                  

               

               
                     § 2
Einladung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Präsident oder die Präsidentin lädt die Mitglieder der Generalsynode und die anderen zur Teilnahme an der Tagung Berechtigten
                     unter Angabe der vorläufigen Tagesordnung und der voraussichtlichen Dauer der Tagung frühzeitig, mindestens einen Monat vor
                     Tagungsbeginn, ein. Die Frist kann von dem Präsidenten oder der Präsidentin verkürzt werden; die Zustimmung des Präsidiums
                     soll dazu eingeholt werden. Vorlagen sollen den Teilnehmern und Teilnehmerinnen spätestens zwei Wochen vor der Tagung zugehen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Einladung und die Vorlagen können den Mitgliedern und den anderen zur Teilnahme an der Tagung Berechtigten auf dem Postweg,
                     per E-Mail oder durch Versendung eines Hinweises auf ihre elektronische Abrufbarkeit zugehen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Über die Einladung von Gästen entscheidet das Präsidium im Benehmen mit der Kirchenleitung. Der Präsident oder die Präsidentin
                     lädt die Gäste ein.
                  

               

               
                     § 3
Teilnahme
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Mitglieder der Generalsynode, die verhindert sind, an der Tagung teilzunehmen, haben dies der Geschäftsstelle der Generalsynode
                     so frühzeitig mitzuteilen, dass ein stellvertretendes Mitglied eingeladen werden kann. Der Eintritt eines stellvertretenden
                     Mitglieds für einen Teil der Tagung ist nicht zulässig; der Präsident oder die Präsidentin kann Ausnahmen zulassen. Zur Teilnahme
                     berechtigt ist das eingeladene Mitglied, im Falle seiner Verhinderung das an seiner Stelle eingeladene stellvertretende Mitglied.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ein Mitglied, das die Tagung vorzeitig verlassen oder den Sitzungen zeitweise fernbleiben will, stellt hierüber Einvernehmen
                     mit dem Präsidenten oder der Präsidentin her.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Mitglieder der Bischofskonferenz und der Kirchenleitung (Artikel 17 Absatz 5 und 6 der Verfassung) sowie der Leiter oder
                     die Leiterin und die Referenten und Referentinnen des Amtsbereichs der VELKD nehmen an den Verhandlungen teil.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Generalsynode kann beschließen, dass Mitglieder von Synoden lutherischer Kirchen, die der Vereinigten Kirche nicht angehören,
                     für die Dauer einer Amtszeit an den Tagungen der Generalsynode als ständige Gäste mit beratender Stimme teilnehmen (Artikel 17 Absatz 4 der Verfassung).
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Vertreter und Vertreterinnen der Geschäftsstelle des Deutschen Nationalkomitees des Lutherischen Weltbundes (DNK/LWB) nehmen
                     als Gäste an den Tagungen der Generalsynode teil.
                  

               

               
                     § 4
Eröffnung, Beschlussfähigkeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Zu Beginn ihrer Tagungen feiert die Generalsynode einen öffentlichen Gottesdienst. Jeder Sitzungstag wird mit einer Andacht
                     eröffnet und mit Andacht oder Gebet geschlossen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Mitglieder der Generalsynode werden in jeder Amtszeit nach der Ordnung der Agende auf ihr Amt verpflichtet (Artikel 16
                     Absatz 11 der Verfassung).
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Generalsynode ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Zahl ihrer gesetzlichen Mitglieder anwesend ist (Artikel
                     17 Absatz 2 der Verfassung). In den Fällen des § 1 Absatz 4 steht der Anwesenheit die Teilnahme mittels gleichzeitiger oder
                     geringfügig zeitversetzter Bild- und Tonübertragung gleich.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Zu Beginn der Tagung erfolgt der Namensaufruf. Danach stellt der Präsident oder die Präsidentin die Beschlussfähigkeit fest.
                     Diese Feststellung ist während einer Tagung nur zu wiederholen, wenn die Beschlussfähigkeit aus der Generalsynode bezweifelt
                     wird.
                  

               

               
                     § 5
Konstituierung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die erste Tagung zu Beginn einer neuen Amtszeit eröffnet der oder die Vorsitzende der Kirchenleitung (Artikel 16 Absatz 10
                     der Verfassung); als Beisitzende werden das an Lebensjahren jüngste und das älteste Mitglied der Generalsynode tätig.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Zur Vorbereitung der Wahl des Präsidiums entsenden die Gliedkirchen je eines der von ihnen gewählten Mitglieder der Generalsynode
                     in einen vorläufigen Nominierungsausschuss.
                  

               

            

         

      

      
            II. Plenarsitzungen

         

         
                     § 6
Tagesordnung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Generalsynode stellt zu Beginn der Tagung aufgrund der vorläufigen Tagesordnung die Tagesordnung fest. Sollen zusätzliche
                     Tagesordnungspunkte aufgenommen werden, bedarf der Antrag der Unterstützung von zehn Generalsynodalen; seine Annahme bedarf
                     der Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der anwesenden Generalsynodalen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Am Schluss jedes Sitzungstages ist der Arbeitsplan für den nächsten Sitzungstag bekanntzugeben.
                  

               

               
                     § 7
Öffentlichkeit; Aufnahmen in Bild und Ton
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Generalsynode tagt öffentlich. Die Öffentlichkeit kann zusätzlich in Form einer gleichzeitigen oder geringfügig zeitversetzten
                     Bild- und Tonübertragung sichergestellt werden. § 1 Absatz 4 Satz 2 Buchstabe e) bleibt unberührt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Aufnahmen in Bild und Ton sind erlaubt. Die Arbeitsfähigkeit der Generalsynode und geheime Abstimmungen dürfen dadurch nicht
                     beeinträchtigt werden. Das Präsidium kann die Aufnahmen untersagen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Präsidium kann anordnen oder genehmigen, dass zulässig gefertigte Aufnahmen ganz oder teilweise zum elektronischen Abruf
                     öffentlich bereitgestellt werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Generalsynode kann durch Beschluss die Öffentlichkeit für einzelne Beratungsgegenstände ausschließen. Der Antrag bedarf
                     der Unterstützung von zehn Generalsynodalen. Über den Ausschluss der Öffentlichkeit wird in nichtöffentlicher Sitzung beraten
                     und beschlossen. Der Beschluss wird anschließend in öffentlicher Sitzung bekanntgegeben. An nichtöffentlichen Sitzungen nehmen
                     außer den Generalsynodalen nur die Mitglieder der Kirchenleitung und der Bischofskonferenz sowie der Leiter oder die Leiterin
                     und die Referenten und Referentinnen des Amtsbereichs der VELKD teil; ständige Gäste, beratende Personen und sonstige Gäste
                     können durch Beschluss der Generalsynode zugelassen werden. Die Absätze 2 und 3 finden keine Anwendung.
                  

               

               
                     § 8
Bild- und Tonaufnahmen für die Niederschrift
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Geschäftsstelle zeichnet die Beratungen der Generalsynode in vollem Umfang in Ton oder in Bild und Ton auf. Ersatzweise
                     können die Aufnahmen aus der Bild- und Tonübertragung gemäß § 7 Absatz 1 Satz 2 verwendet werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Beratungen in nichtöffentlicher Sitzung werden nur auf Beschluss des Präsidiums aufgezeichnet. Diese Aufnahmen aus nichtöffentlichen
                     Sitzungen stehen nur dem Präsidium für die Vorbereitung der Niederschrift zur Verfügung; sie sind anschließend zu löschen.
                  

               

               
                     § 9
Niederschrift
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Über jede Tagung der Generalsynode wird auf Grundlage der Tonaufzeichnungen eine Niederschrift angefertigt. Sie muss die
                     Tagesordnung, die Feststellung der Beschlussfähigkeit, die Anträge, die Beschlüsse, die Wahlergebnisse, die Berichte und sonstigen
                     Wortbeiträge enthalten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Wortbeiträge in den Sitzungen der Generalsynode sollen im Wortlaut wiedergegeben werden. Rednern und Rednerinnen ist
                     Gelegenheit zu geben, die Richtigkeit der Wiedergabe ihres Wortbeitrages binnen eines Monats zu überprüfen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Niederschrift ist von dem Präsidenten oder der Präsidentin und einem weiteren Mitglied des Präsidiums zu unterzeichnen.
                  

               

               
                     § 10
Ordnungsbefugnisse
                     

                  

                  Der Präsident oder die Präsidentin übt während der Tagung das Hausrecht aus und trifft die für den ungestörten Ablauf notwendigen
                     Anordnungen. Demonstrationen sowie das Aufstellen, Auslegen oder Verteilen von Schriften und Bildern in der Tagungsstätte
                     sind nur mit Einwilligung des Präsidenten oder der Präsidentin zulässig.
                  

               

            

         

      

      
            III. Beratungen, Abstimmungen und Wahlen

         

         
                     § 11
Beratungsgegenstände
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Beratungsgegenstand können sein Vorlagen aus der Mitte der Generalsynode, der Kirchenleitung, der Bischofskonferenz, des
                     Amtsbereichs der VELKD sowie Themen, die sich die Generalsynode selbst stellt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Schwerpunktthemen sollen rechtzeitig, spätestens sechs Monate vor der Tagung festgesetzt werden, auf der sie behandelt werden
                     sollen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Gesetzentwürfe aus der Mitte der Generalsynode bedürfen der Unterstützung von mindestens zwölf Generalsynodalen (Artikel
                     24 Absatz 2 der Verfassung). Das Präsidium legt sie der Kirchenleitung zur Abgabe einer Stellungnahme und Weiterleitung an
                     die Bischofskonferenz vor. Die Beratung über den Gesetzentwurf findet in der nächsten ordentlichen Tagung der Generalsynode
                     statt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Eingaben an die Generalsynode überweist das Präsidium dem zuständigen Ausschuss. Gegenstand der Beratung in der Generalsynode
                     werden sie nur insoweit, als der Ausschuss sie der Generalsynode zur Beratung vorlegt. Das Präsidium soll die Beratung, auch
                     nachdem die Tagesordnung gemäß § 6 festgestellt worden ist, auf die Tagesordnung einer laufenden Tagung setzen.
                  

               

               
                     § 12
Gesetzesberatung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Gesetzentwürfe sowie Entwürfe zur Beschlussfassung über Ordnungen gemäß Artikel 5 und Artikel 25 der Verfassung, auch aus
                     der Mitte der Generalsynode, werden durch die Kirchenleitung mit deren Stellungnahme und der Stellungnahme der Bischofskonferenz
                     zur Beratung vorgelegt. Sie sind in zwei Beratungen zu behandeln (Artikel 24 Absatz 2 Satz 4 der Verfassung).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         In der ersten Beratung kann nach der Einbringung des Gesetzentwurfes eine allgemeine Aussprache folgen. Sachanträge können
                     gestellt werden; eine Abstimmung darüber findet nicht statt. Die erste Beratung endet mit der Verweisung an einen oder mehrere
                     Ausschüsse; unterbleibt die Verweisung, gilt der Gesetzentwurf als abgelehnt. Wird die Vorlage an mehr als einen Ausschuss
                     verwiesen, wird zugleich der federführende Ausschuss bestimmt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die zweite Beratung findet frühestens am Tag nach Abschluss der ersten Beratung statt (Artikel 24 Absatz 2 Satz 5 der Verfassung).
                     Grundlage für die zweite Beratung ist die Vorlage des federführenden Ausschusses. Eine allgemeine Aussprache findet statt,
                     wenn sie der Ausschuss empfohlen hat oder wenn sie von mindestens zehn Generalsynodalen verlangt wird. Über jede selbständige
                     Bestimmung wird der Reihenfolge nach die Aussprache eröffnet und geschlossen. Änderungsanträge bedürfen der Unterstützung
                     von mindestens fünf Generalsynodalen. Der Berichterstatter oder die Berichterstatterin des federführenden Ausschusses hat
                     Gelegenheit zum Schlusswort. Nach Schluss der Aussprache wird über jede selbständige Bestimmung abgestimmt. Soweit kein Widerspruch
                     erhoben wird, kann auch außerhalb der Reihenfolge sowie über mehrere selbständige Bestimmungen gemeinsam abgestimmt werden.
                     Die zweite Beratung endet mit der Schlussabstimmung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         In den Fällen der Artikel 24, 24a und 25 der Verfassung leitet der Präsident oder die Präsidentin die Gesetze nach ihrer
                     Verabschiedung unverzüglich der Bischofskonferenz zu.
                  

               

               
                     § 13
Sonstige Beratung
                     

                  

                  Soweit die Generalsynode nicht etwas anderes beschließt, werden sonstige Vorlagen der Kirchenleitung oder der Bischofskonferenz
                     sowie selbständige Anträge aus der Mitte der Generalsynode in zwei Beratungen behandelt. § 12 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend.
                     Die zweite Beratung endet mit der Schlussabstimmung.
                  

               

               
                     § 14
Anträge
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Jeder Generalsynodale kann in der Generalsynode Anträge stellen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Sachanträge sind mündlich zu stellen und dem Präsidium in Textform zuzuleiten. Das Präsidium kann Ausnahmen zulassen oder
                     bestimmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Anträge, die nicht andere Anträge ändern sollen (selbständige Anträge), bedürfen vor ihrer Behandlung in der abschließenden
                     Beratung der Unterstützung von zehn Generalsynodalen. Sie werden frühestens an dem Tag behandelt, der auf den Tag der Einbringung
                     folgt. Wird ein selbständiger Antrag bis dahin genügend unterstützt, wird er wie eine Vorlage behandelt; anderenfalls ist
                     er erledigt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Unselbständige Anträge können nur bis zum Schluss der Aussprache über ihren Gegenstand gestellt werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Anträge können zurückgenommen werden, bis sie zur Abstimmung gestellt sind.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Anträge zur Geschäftsordnung können jederzeit gestellt werden. Über sie wird umgehend abgestimmt, nachdem höchstens zwei
                     Generalsynodale dazu gehört worden sind. Anträge auf Schluss der Aussprache und Schließung der Rednerliste können nur von
                     Generalsynodalen gestellt werden, die noch nicht zur Sache gesprochen haben. Wird Schluss der Aussprache oder Schließung der
                     Rednerliste beantragt, sind die noch vorgemerkten Redner und Rednerinnen und die noch vorliegenden Anträge vor der Abstimmung
                     der Generalsynode bekannt zu geben.
                  

               

               
                     § 15
Redeordnung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Rederecht haben die Generalsynodalen, die Mitglieder der Kirchenleitung und der Bischofskonferenz, der Leiter oder die Leiterin
                     und die zuständigen Referenten und Referentinnen des Amtsbereichs der VELKD, Beauftragte, Berichterstatter und Berichterstatterinnen
                     sowie ständige Gäste gemäß § 3 Absatz 4. Sonstigen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Amtsbereichs der VELKD und des Kirchenamts
                     der EKD sowie den Vertretern und Vertreterinnen des DNK/LWB gemäß § 3 Absatz 5 kann der Präsident oder die Präsidentin das
                     Wort erteilen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Wortmeldungen sind nach Aufruf des Tagesordnungspunktes zulässig, sie erfolgen durch Handaufheben oder in einer anderen durch
                     den Präsidenten oder die Präsidentin bestimmten Form. Redner und Rednerinnen erhalten in der Regel in der Reihenfolge ihrer
                     Meldungen das Wort, wenn nicht der Präsident oder die Präsidentin aus sachlichen Gründen davon abweichend das Wort erteilt.
                     Bei gleichzeitiger Wortmeldung bestimmt der Präsident oder die Präsidentin die Reihenfolge.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Präsident oder die Präsidentin kann Redeberechtigten nach Absatz 1 das Wort zu einer Zwischenbemerkung erteilen. Die
                     Zwischenbemerkung soll unmittelbar nach dem Redebeitrag erfolgen, dem sie gilt. Sie darf zwei Minuten Dauer nicht übersteigen.
                     Zwischenbemerkungen zu Zwischenbemerkungen sind nicht zulässig. Redner und Rednerinnen sollen Gelegenheit erhalten, in längstens
                     zwei Minuten auf die Zwischenbemerkungen zu ihrem Redebeitrag einzugehen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Mitglieder der Kirchenleitung und der Bischofskonferenz, die namens der Kirchenleitung oder der Bischofskonferenz sprechen,
                     erhalten das Wort auch außer der Reihe.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Mit Zustimmung der Generalsynode kann der Präsident oder die Präsidentin Gästen zu bestimmten Beratungsgegenständen das Wort
                     erteilen. Die Zustimmung ist nicht erforderlich für Sachvorträge oder Begrüßungsworte von Gästen, die eingeladen worden sind.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         In der Beratung sprechen die Redner und Rednerinnen grundsätzlich frei, sie können jedoch Aufzeichnungen benutzen.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Der Präsident oder die Präsidentin kann Redner und Rednerinnen unterbrechen, sie zur Ordnung rufen und, wenn sie dies nicht
                     beachten, ihnen das Wort entziehen.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         Die Redezeit in der Aussprache beträgt längstens sechs Minuten. Durch Beschluss der Generalsynode kann sie weiter beschränkt
                     oder verlängert werden.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         Die Aussprache ist geschlossen, wenn der Präsident oder die Präsidentin nach Erledigung der Wortmeldungen dies feststellt
                     oder wenn die Generalsynode auf Antrag den Schluss der Aussprache beschließt.
                  

               

               
                     § 16
Abstimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Anträge sind von dem Präsidenten oder der Präsidentin so zu fassen, dass darüber mit Ja oder Nein abgestimmt werden kann.
                     Liegen mehrere Anträge vor, so ist die Reihenfolge vor der Abstimmung anzukündigen. Zunächst wird über Änderungsanträge abgestimmt.
                     Der weitergehende Antrag hat den Vorrang. Dann steht der Beratungsgegenstand, wie er sich aus der Aussprache und Beschlussfassung
                     über Änderungsanträge ergeben hat, zur Abstimmung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Gegen Fassung und Reihenfolge können nur sofort nach der Ankündigung Einwendungen erhoben werden; die Generalsynode entscheidet
                     hierüber.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Bei allen Abstimmungen muss in der Reihenfolge gefragt werden: Ja – Nein – Enthaltungen? Soweit nichts anderes bestimmt ist,
                     ist ein Antrag angenommen, wenn mehr gültige Ja-Stimmen als gültige Nein-Stimmen abgegeben worden sind.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Über jeden Antrag wird gesondert abgestimmt. Wird das Stimmverhältnis von mindestens fünf Generalsynodalen angezweifelt,
                     ordnet der Präsident oder die Präsidentin die Zählung an. Das Präsidium stellt das Ergebnis verbindlich fest.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Namentliche Abstimmung findet auf Verlangen von zehn Generalsynodalen statt.
                  

               

               
                     § 17
Kundgebungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Anträge, eine Kundgebung nach Artikel 15 Absatz 1 Satz 3 der Verfassung zu erlassen, bedürfen der Unterstützung von zehn
                     Generalsynodalen. Kundgebungen sind Beschlüsse, mit denen sich die Generalsynode an die Öffentlichkeit wendet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Kundgebung bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Generalsynodalen. Wird diese Mehrheit nicht erreicht,
                     so kann die Generalsynode beschließen, dass über die Kundgebung erneut abgestimmt wird; in der zweiten Abstimmung genügt die
                     Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Bei der Bekanntmachung der Kundgebung ist das Benehmen mit der Bischofskonferenz und das Abstimmungsergebnis der Generalsynode
                     anzugeben, wenn weniger als zwei Drittel der anwesenden Generalsynodalen für die Annahme gestimmt haben.
                  

               

               
                     § 18
Allgemeine Wahlen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Gewählt wird durch Stimmzettel; durch Handaufheben kann gewählt werden, wenn kein Widerspruch erfolgt und in einem Wahlgang
                     nicht mehr Personen vorgeschlagen werden, als zu wählen sind. Das Präsidium kann bestimmen, dass die Wahl durch eine Stimmabgabe
                     in elektronischer Form erfolgt, wenn das Wahlgeheimnis gewahrt und das Ergebnis überprüfbar ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Wird in einem Wahlgang nur eine Person vorgeschlagen, gilt § 16 Absatz 3 entsprechend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Werden in einem Wahlgang mehrere Personen vorgeschlagen, soll der Stimmzettel in der Regel die Wahlvorschläge in alphabetischer
                     Reihenfolge enthalten. Stimmabgaben sind ungültig, wenn auf dem Stimmzettel mehr Personen bezeichnet sind, als in dem Wahlgang
                     zu wählen sind, oder wenn sie Zusätze enthalten. Gewählt sind die vorgeschlagenen Personen, die die höchsten Stimmzahlen erhalten
                     und die auf der Mehrzahl der gültigen Stimmzettel bezeichnet sind. Soweit diese Mehrheit nicht erreicht wird, findet ein zweiter
                     Wahlgang als Stichwahl statt, bei dem für die noch zu wählenden Personen nicht mehr als die doppelte Anzahl von Kandidaten
                     oder Kandidatinnen nach der Reihenfolge der im ersten Wahlgang erzielten Stimmen zur Wahl stehen; gewählt sind dann die Personen
                     mit den höchsten Stimmzahlen. Bei Stimmengleichheit entscheidet eine Stichwahl, danach das Los.
                  

               

               
                     § 19
Fragestunde
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Mitglieder der Generalsynode und zur Synodaltagung eingeladene stellvertretende Mitglieder können Fragen über Angelegenheiten
                     der Vereinigten Kirche an die Kirchenleitung richten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Fragen sind spätestens zwei Wochen vor Beginn der Tagung der Generalsynode bei der Geschäftsstelle der Generalsynode
                     einzureichen und von dort umgehend der Kirchenleitung zuzuleiten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Kirchenleitung beantwortet die Fragen durch eines ihrer Mitglieder oder andere Beauftragte.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Auf jeder Tagung der Generalsynode ist eine Fragestunde vorzusehen. Nach Verlesung der Frage erhält die Kirchenleitung Gelegenheit
                     zur mündlichen Antwort. Anschließend ist dem Fragesteller oder der Fragestellerin Gelegenheit zu zwei Zusatzfragen zu geben.
                     Danach sind drei weitere Zusatzfragen aus der Mitte der Generalsynode zugelassen. Eine Aussprache findet nicht statt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend für Fragen an das Präsidium der Generalsynode.
                  

               

            

         

      

      
            IV. Präsidium

         

         
                     § 20
Präsidium
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Präsidium besteht aus dem Präsidenten oder der Präsidentin, der oder die nicht der Gruppe der ordinierten Mitglieder
                     angehören soll, einem ersten Vizepräsidenten oder einer ersten Vizepräsidentin, einem zweiten Vizepräsidenten oder einer zweiten
                     Vizepräsidentin und zwei beisitzenden Mitgliedern (Artikel 17 Absatz 1 der Verfassung). Soweit ein beisitzendes Mitglied an
                     der Mitwirkung im Präsidium verhindert ist, kann die Generalsynode eine Sitzungsvertretung wählen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Generalsynode wählt auf ihrer ersten Tagung vor Beginn der Beratungen aus ihrer Mitte das Präsidium. Der Präsident oder
                     die Präsidentin bedarf zur Wahl der Mehrheit der Stimmen der gesetzlichen Zahl der Mitglieder. Kommt in zwei Wahlgängen die
                     erforderliche Mehrheit nicht zustande, so ist im dritten Wahlgang die Person gewählt, die im dritten Wahlgang die Mehrheit
                     der abgegebenen Stimmen erhält.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Präsidium tritt auf Einladung des Präsidenten oder der Präsidentin oder auf Verlangen von wenigstens zwei seiner Mitglieder
                     zusammen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Das Präsidium beschließt die vorläufige Tagesordnung, den Arbeitsplan und besondere Arbeitsformen der Generalsynode.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Der Präsident oder die Präsidentin leitet die Generalsynode, führt ihre Geschäfte und vertritt die Generalsynode nach außen,
                     fertigt die Kirchengesetze sowie sonstige Beschlüsse aus und verkündet sie.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die weiteren Mitglieder des Präsidiums unterstützen den Präsidenten oder die Präsidentin in der Führung der Geschäfte, die
                     Vizepräsidenten oder Vizepräsidentinnen auch in der Sitzungsleitung.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Nach Maßgabe der Geschäftsordnung der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland nimmt der Präsident oder die Präsidentin
                     oder ein Vizepräsident oder eine Vizepräsidentin der Generalsynode an den Sitzungen des Präsidiums der Synode der EKD teil.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         Ein Mitglied des Präsidiums der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland nimmt mit beratender Stimme an den Sitzungen
                     des Präsidiums der Generalsynode teil.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         Das Präsidium soll einmal jährlich die Synodalpräsidenten und Synodalpräsidentinnen der Gliedkirchen der Vereinigten Kirche
                     und des DNK/LWB zusammenrufen und sich mit diesen über die synodale Arbeit und die Arbeit in der Vereinigten Kirche und in
                     den Gliedkirchen austauschen.
                  

               

            

         

      

      
            V. Ausschüsse

         

         
                     § 21
Ausschüsse
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Zur Bearbeitung bestimmter Aufgaben bildet die Generalsynode für die Dauer der Amtszeit aus ihrer Mitte ständige Ausschüsse.
                     Ihnen sollen mindestens fünf und nicht mehr als neun Mitglieder angehören. Diese Ausschüsse arbeiten auch außerhalb der Tagungen.
                     Sie bestehen auch nach Ablauf der Amtszeit bis zum Zusammentreten der neuen Generalsynode fort, der Nominierungsausschuss
                     jedoch nur bis zur Konstituierung des vorläufigen Nominierungsausschusses gemäß § 5 Absatz 2. Die Ausschüsse bedienen sich
                     bei ihrer Arbeit des Amtsbereichs der VELKD.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ständige Ausschüsse sind:
                  

                  
                     
                        	
                            der Bischofswahlausschuss (Artikel 13 Absatz 2 der Verfassung),

                        

                        	
                            der Nominierungsausschuss,

                        

                        	
                            der Finanzausschuss,

                        

                        	
                            der Rechtsausschuss,

                        

                        	
                            der Gottesdienstausschuss,

                        

                        	
                            der Ökumene- und Catholicaausschuss,

                        

                        	
                            der Öffentlichkeitsausschuss.

                        

                     

                  

                  Die Generalsynode kann weitere ständige Ausschüsse bilden. Mitglieder der Generalsynode können nur einem ständigen Ausschuss
                     außer dem Bischofswahlausschuss und dem Nominierungsausschuss angehören.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Im Nominierungsausschuss soll jede Gliedkirche vertreten sein. Dazu sollen die Mitglieder aus jeder Gliedkirche wenigstens
                     einen Kandidaten oder eine Kandidatin vorschlagen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Generalsynode kann nichtständige Ausschüsse bilden. Der Nominierungsausschuss koordiniert die Meldungen zu diesen Ausschüssen
                     unter Berücksichtigung von Wünschen der Generalsynodalen. Der Präsident oder die Präsidentin bestimmt die Person, die den
                     Ausschuss einberuft.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Ausschüsse wählen aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende und einen stellvertretenden Vorsitzenden oder
                     eine stellvertretende Vorsitzende und teilen dies unverzüglich dem Präsidium mit. Der oder die Vorsitzende, bei Verhinderung
                     der oder die stellvertretende Vorsitzende, beraumt die Sitzungen an, verteilt die Geschäfte und leitet die Sitzungen. Die
                     Ausschüsse können aus ihrer Mitte Berichterstatter bestimmen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die Vorsitzenden der Ausschüsse geben Ort und Zeit der von ihnen anberaumten Sitzungen dem Präsidenten oder der Präsidentin
                     und dem Amtsbereich der VELKD bekannt.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Die Ausschüsse sind beschlussfähig, wenn wenigstens die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend sind. Sie fassen ihre Beschlüsse
                     mit einfacher Stimmenmehrheit. Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         Die Ausschüsse tagen nichtöffentlich. Die Mitglieder der Generalsynode, der Bischofskonferenz sowie der Leiter oder die Leiterin
                     und die Referenten oder die Referentinnen des Amtsbereichs der VELKD, die ständigen Gäste sowie die Vertreter und Vertreterinnen
                     des DNK/LWB können an den Sitzungen teilnehmen. Die Vorsitzenden der Ausschüsse können mit Zustimmung des Präsidenten oder
                     der Präsidentin zu den Sitzungen Gäste und beratende Personen einladen. Die Sätze 2 und 3 gelten nicht für den Nominierungsausschuss.
                  

                  
                        (
                        9
                        )
                         In Eilfällen oder wenn es zur Förderung der Angelegenheit sonst erforderlich ist, kann das Präsidium Vorlagen oder Eingaben
                     einem Ausschuss unmittelbar, auch schon vor Beginn einer Tagung, überweisen. Die Generalsynode ist zu unterrichten.
                  

               

            

         

      

      
            VI. Geschäftsstelle

         

         
                     § 22
Geschäftsstelle
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Aufgaben der Geschäftsstelle der Generalsynode werden vom Amtsbereich der VELKD wahrgenommen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Geschäftsstelle erledigt in Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle der Synode der EKD die für die Vorbereitung und Durchführung
                     der Tagungen erforderlichen Aufgaben. Sie sorgt für die Niederschrift gemäß § 9 und deren Veröffentlichung.
                  

               

            

         

      

      
            VII. Reisekosten

         

         
                     § 23
Reisekosten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Reisekosten erhalten
                  

                  
                     
                        	
                            Generalsynodale zur Teilnahme an Tagungen der Generalsynode,

                        

                        	
                            Mitglieder eines Ausschusses zur Teilnahme an dessen Sitzungen,

                        

                        	
                            Mitglieder des Präsidiums zur Teilnahme an dessen Sitzungen und zur Wahrnehmung weiterer Aufgaben für die Generalsynode,

                        

                        	
                            Generalsynodale, die mit Zustimmung des Präsidenten oder der Präsidentin Aufgaben für die Generalsynode, einen Ausschuss
                              oder das Präsidium wahrnehmen,
                           

                        

                        	
                            Generalsynodale, die auf Veranlassung oder Einladung des Präsidiums an Veranstaltungen teilnehmen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Höhe der Reisekosten richtet sich nach den Festlegungen, die für die Durchführung der EKD-Synode gelten.
                  

               

            

         

      

      
            VIII. Auslegung und Abweichung

         

         
                     § 24
Auslegung und Abweichung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Über Zweifel bei der Auslegung der Geschäftsordnung im Einzelfall entscheidet das Präsidium; es soll den Rechtsausschuss
                     hören.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Von der Geschäftsordnung kann im Einzelfall abgewichen werden, wenn
                  

                  
                     
                        	
                            gesetzliche Bestimmungen nicht entgegenstehen,

                        

                        	
                            auf die Abweichung hingewiesen worden ist und

                        

                        	
                            bei der Abstimmung hierüber nicht mehr als zehn Generalsynodale mit Nein stimmen.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Bei abweichender Art der Durchführung der Tagung nach § 1 Absatz 4 kann das Präsidium Verfahrensregelungen treffen, die,
                     soweit es zur Durchführung der Tagung erforderlich ist, von den Regelungen dieser Geschäftsordnung abweichen. Das Präsidium
                     legt sie der Generalsynode zur Bestätigung vor.
                  

               

            

         

      

      
            IX. Inkrafttreten

         

         
                     § 25
Inkrafttreten
                     

                  

                  Diese Geschäftsordnung tritt am 7. November 2022 in Kraft.

               

            

         

      

      

   
      

      
         Geschäftsordnung für die Bischofskonferenz
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
         

      

      
         Vom 15. März 2021 

      

      
         (ABl. VELKD Bd. VIII S. 3)

      

      Die Bischofskonferenz der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands hat sich folgende Geschäftsordnung gegeben:

         
                     § 1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Bischofskonferenz wird vom Leitenden Bischof oder der Leitenden Bischöfin einberufen. Sie soll zweimal im Jahr zusammentreten
                     und im Übrigen zusammengerufen werden, wenn dem Leitenden Bischof oder der Leitenden Bischöfin wichtige und dringende Anliegen
                     von den Mitgliedern der Bischofskonferenz als Beratungsgegenstände unterbreitet werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Leitende Bischof oder die Leitende Bischöfin bestimmt Tagungsort und Tagungszeit. Mit der Einladung soll eine Tagesordnung
                     übersandt werden. Die Mitglieder können Punkte zur Tagesordnung beim Leiter oder der Leiterin des Amtsbereichs der VELKD im
                     Kirchenamt der EKD (Amtsbereich der VELKD) anmelden.
                  

               

               
                     § 2

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Sitzungen der Bischofskonferenz sind nicht öffentlich. Die Referenten und Referentinnen des Amtsbereichs der VELKD können,
                     sofern die Bischofskonferenz nichts anderes beschließt, beratend teilnehmen. Die Bischofskonferenz entscheidet auf Vorschlag
                     des Leitenden Bischofs oder der Leitenden Bischöfin, ob im Einzelfall Sachverständige beratend zu den Sitzungen oder zu einzelnen
                     Beratungsgegenständen zuzulassen sind. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Bischöfe und Bischöfinnen, insbesondere aus den weiteren Mitgliedskirchen des DNK/LWB und aus anderen evangelisch-lutherischen
                     Kirchen, können als ständige Gäste an den Geschäftssitzungen teilnehmen. Dieses gilt nicht für geschlossene Sitzungen der
                     Bischofskonferenz. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Bischofskonferenz kann mit der Kirchenleitung gemeinsame Sitzungen abhalten. Kommt es in gemeinsamen Sitzungen zu Beschlüssen
                     der Bischofskonferenz, so sind diese als Beschlüsse der Bischofskonferenz besonders zu kennzeichnen.
                  

               

               
                     § 3

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Leitende Bischof oder die Leitende Bischöfin, dessen oder deren Stellvertretung und ein weiteres von der Bischofskonferenz
                     zu bestimmendes Mitglied führen unter Vorsitz des Leitenden Bischofs oder der Leitenden Bischöfin die Geschäfte der Bischofskonferenz,
                     wenn diese nicht versammelt ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         In eiligen Fällen kann der Leitende Bischof oder die Leitende Bischöfin Entscheidungen treffen, die jedoch der Bestätigung
                     der Bischofskonferenz bedürfen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Leitende Bischof oder die Leitende Bischöfin kann eine schriftliche, elektronische oder fernmündliche Abstimmung durchführen,
                     wenn er oder sie den Gegenstand der Beschlussfassung für dieses Verfahren für geeignet ansieht und anzunehmen ist, dass die
                     Mitglieder dem Antrag entsprechen. Widerspricht ein Mitglied der Bischofskonferenz binnen sieben Tagen dem Verfahren, ist
                     es nicht zulässig.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Beschlüsse über Kirchengesetze nach Artikel 24 und 24a der Verfassung der VELKD und über Ordnungen gemäß Artikel 5 der Verfassung
                     der VELKD können schriftlich gefasst werden. Widerspricht ein Mitglied der Bischofskonferenz binnen sieben Tagen dem Verfahren,
                     ist es nicht zulässig.
                  

               

               
                     § 4

                  

                  Alle Mitglieder der Bischofskonferenz haben je eine Stimme. Die Bischofskonferenz ist beschlussfähig, wenn die Hälfte der
                     gesetzlichen Zahl ihrer Mitglieder anwesend ist. Der Anwesenheit der zur Teilnahme an den Sitzungen Berechtigten steht eine
                     Zuschaltung durch Telefon oder Video gleich, sofern sie jeweils ihre Identität nachweisen und ausdrücklich die Wahrung der
                     Verschwiegenheit zusichern.
                  

               

               
                     § 5

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         In allen Angelegenheiten wird Einmütigkeit angestrebt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ist eine Abstimmung erforderlich, so bedarf ein Beschluss der Zustimmung der Mehrheit der Anwesenden. Eine geheime Abstimmung
                     findet nicht statt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Wahlen werden durch Stimmzettel oder Handzeichen vorgenommen; gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält. Bei Stimmengleichheit
                     ist die Wahl zu wiederholen; bei wiederholter Stimmengleichheit entscheidet das Los. Im Falle einer Zuschaltung durch Telefon
                     oder Video erfolgt eine technisch unterstützte Abstimmung, über die spätestens mit der Einladung zur Sitzung Auskunft gegeben
                     wird.
                  

               

               
                     § 6

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Gegenstände der Beratung und die gefassten Beschlüsse sind in einem Sitzungsprotokoll festzuhalten, das von einem Referenten
                     oder einer Referentin des Amtsbereichs der VELKD geführt und von dem oder der Vorsitzenden sowie von dem oder der Protokollführenden
                     unterzeichnet wird. Über die Genehmigung des Protokolls ist in der nächsten Sitzung zu entscheiden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Jedes Mitglied und jedes stellvertretende Mitglied sowie die Referenten und Referentinnen des Amtsbereichs der VELKD erhalten
                     eine Protokollabschrift. 
                  

               

               
                     § 7

                  

                  Diese Geschäftsordnung tritt mit dem Tag der Beschlussfassung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung vom 8. November
                     2018 (ABl. VELKD Bd. VII S. 609) außer Kraft. 
                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Geschäftsordnung der Kirchenleitung
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
         

      

      
         Vom 17. September 2020

      

      
         (ABl. VELKD Bd. VII S. 657)

      

      
                     § 1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Kirchenleitung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands tritt nach Bedarf, mindestens aber vierteljährlich
                     zu Sitzungen zusammen. Im Auftrage des oder der Vorsitzenden lädt der Leiter oder die Leiterin des Amtsbereichs der VELKD
                     im Kirchenamt der EKD (Amtsbereich der VELKD) dazu ein. Er oder sie stellt außerdem im Auftrage des oder der Vorsitzenden
                     und in Abstimmung mit diesem oder dieser eine vorläufige Tagesordnung auf. Die Mitglieder können Punkte zur Tagesordnung bei
                     dem Leiter oder bei der Leiterin des Amtsbereichs der VELKD anmelden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Eine Sitzung muss einberufen werden, wenn drei Mitglieder es beantragen.
                  

               

               
                     § 2

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Kirchenleitung ist beschlussfähig, wenn die Hälfte der gesetzlichen Zahl der Mitglieder anwesend ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ist ein Mitglied verhindert, so teilt das betreffende Mitglied der Kirchenleitung dies baldmöglichst dem Amtsbereich der
                     VELKD mit. Für die Vertretung gilt Artikel 19 Absatz 2 Satz 3 zweiter Halbsatz der Verfassung entsprechend. Die stellvertretenden
                     Mitglieder erhalten die Sitzungsunterlagen und -niederschriften.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Leiter oder die Leiterin des Amtsbereichs der VELKD und dessen oder deren ständige Vertretung nehmen an den Sitzungen
                     der Kirchenleitung mit beratender Stimme teil. Sofern beide nicht rechtskundig sind, nimmt ein juristischer Referent oder
                     eine juristische Referentin des Amtsbereichs der VELKD an den Sitzungen mit beratender Stimme teil. Die übrigen Referenten
                     und Referentinnen des Amtsbereichs der VELKD nehmen, sofern die Kirchenleitung nichts anderes beschließt, mit Ausnahme der
                     vertraulichen Sitzungen mit beratender Stimme an den Sitzungen der Kirchenleitung teil. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Teilnahme weiterer Personen nach der Geschäftsordnung für das Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland vom
                     9. Dezember 2017 (ABl. EKD 2018 S. 30 ff.) ist mit dem oder der Vorsitzenden abzustimmen. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Der Anwesenheit der zur Teilnahme an den Sitzungen Berechtigten steht eine Zuschaltung durch Telefon oder Video gleich, sofern
                     sie jeweils ihre Identität nachweisen und ausdrücklich die Wahrung der Verschwiegenheit zusichern.
                  

               

               
                     § 3

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der oder die Vorsitzende leitet die Sitzung. Im Verhinderungsfall tritt der Stellvertreter oder die Stellvertreterin ein,
                     bei dessen oder deren Verhinderung ein von der Kirchenleitung zu bestimmendes Mitglied. In allen Angelegenheiten wird Einmütigkeit
                     erstrebt. Bei Abstimmungen entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Ja- und Neinstimmen. Wahlen werden, soweit kirchengesetzlich
                     nichts anderes bestimmt ist, durch Stimmzettel oder Handzeichen vorgenommen; gewählt ist, auf wen die meisten Stimmen entfallen.
                     Bei Stimmengleichheit ist die Wahl zu wiederholen; bei wiederholter Stimmengleichheit entscheidet das Los. Im Falle einer
                     Zuschaltung durch Telefon oder Video erfolgt eine technisch unterstützte Abstimmung, über die spätestens mit der Einladung
                     zur Sitzung Auskunft gegeben wird. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der oder die Vorsitzende bildet zusammen mit zwei weiteren von der Kirchenleitung zu bestimmenden Mitgliedern den Geschäftsführenden
                     Ausschuss der Kirchenleitung, der die Geschäfte der Kirchenleitung führt, wenn diese nicht versammelt ist. Die Beschlüsse
                     sind der Kirchenleitung mitzuteilen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         In eiligen Fällen kann der oder die Vorsitzende Entscheidungen treffen, die der Kirchenleitung bei der nächsten ordentlichen
                     Sitzung vorzulegen sind und die der Bestätigung der Kirchenleitung bedürfen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Der oder die Vorsitzende kann eine schriftliche, elektronische oder fernmündliche Abstimmung durchführen, wenn der Gegenstand
                     der Beschlussfassung für dieses Verfahren geeignet erscheint und anzunehmen ist, dass die Mitglieder dem Antrag entsprechen.
                     Widerspricht ein Mitglied der Kirchenleitung binnen sieben Tagen dem Verfahren, ist es nicht zulässig.
                  

               

               
                     § 4

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Sitzungen der Kirchenleitung sind nicht öffentlich, die Beratungen vertraulich. Der oder die Vorsitzende kann von sich
                     aus oder auf Wunsch der Mitglieder zur Beratung der Kirchenleitung im Einzelfall auch Nichtmitglieder hinzuziehen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Gegenstände und der Verlauf der Beratung und die gefassten Beschlüsse sind in einem Sitzungsprotokoll festzuhalten, das
                     von einem Referenten oder einer Referentin des Amtsbereichs der VELKD geführt und unterzeichnet wird. Jedes Mitglied und jedes
                     stellvertretende Mitglied, der Leiter oder die Leiterin, die Referenten und Referentinnen des Amtsbereichs der VELKD sowie
                     der Präsident oder die Präsidentin des Kirchenamtes erhalten eine Protokollabschrift. Über die Genehmigung des Protokolls
                     ist in der nächsten Sitzung zu entscheiden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Protokoll einer vertraulichen Sitzung, das nur als Beschlussprotokoll geführt wird, bedarf der Unterzeichnung auch durch
                     den Vorsitzenden oder die Vorsitzende. Der oder die Vorsitzende sowie der oder die stellvertretende Vorsitzende erhalten eine
                     Protokollabschrift. Die Mitglieder der Kirchenleitung haben in der folgenden Sitzung Gelegenheit, Einblick in das Protokoll
                     der vertraulichen Sitzung zu nehmen. Der oder die Vorsitzende trifft die für die Durchführung der in vertraulicher Sitzung
                     gefassten Beschlüsse notwendigen Veranlassungen, sofern dies nicht dem Leiter oder der Leiterin des Amtsbereichs der VELKD
                     übertragen wird.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Soweit die Veröffentlichung von Beschlüssen nicht kirchengesetzlich vorgeschrieben ist, bestimmt der oder die Vorsitzende,
                     ob die Beschlüsse im Amtsblatt bekannt gegeben werden sollen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Kirchenleitung kann mit der Bischofskonferenz gemeinsame Sitzungen abhalten. Kommt es in gemeinsamen Sitzungen zu Beschlüssen
                     der Kirchenleitung, so sind diese als Beschlüsse der Kirchenleitung besonders zu kennzeichnen.
                  

               

               
                     § 5

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Vorlagen für die Kirchenleitung werden unter fachlicher Beteiligung der zuständigen Abteilungen des Kirchenamts der EKD
                     vom Amtsbereich der VELKD erarbeitet und entsprechend vorgelegt. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Mitglieder des Amtsbereichs der VELKD haben die Kirchenleitung und, wenn diese nicht versammelt ist, den Vorsitzenden
                     oder die Vorsitzende der Kirchenleitung über alle wichtigen Geschäfte zu unterrichten. Die Mitglieder der Kirchenleitung haben
                     das Recht, in die die VELKD betreffenden Akten des Kirchenamtes einzusehen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Leitungen der Einrichtungen der VELKD werden in regelmäßigen Abständen, möglichst einmal jährlich, eingeladen, um gemäß
                     ihrer jeweiligen rechtlichen Ordnung vor der Kirchenleitung einen Bericht zu geben. 
                  

               

               
                     § 6

                  

                  Diese Geschäftsordnung ersetzt die Geschäftsordnung für die Kirchenleitung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche
                     Deutschlands vom 21. September 2018 (ABl. VELKD Bd. VII S. 608).
                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Geschäftsordnung für das Kirchenamt
der Evangelischen Kirche in Deutschland
         

      

      
         Vom 9. Dezember 2017

      

      
         (ABl. EKD 2018 S. 30) zuletzt geändert am 15. Mai 2020 (ABl. EKD S. 102)

      

      Die jeweils aktuelle Fassung der Geschäftsordnung für das Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland ist unter folgendem
            Link abrufbar:
         

         www.kirchenrecht-ekd.de/document/7956

      

      

   
      

      
         Geschäftsordnung für den Amtsbereich
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
im Kirchenamt der EKD
         

      

      
         Vom 21. September 2018

      

      
         (ABl. VELKD Bd. VII S. 614)
zuletzt geändert durch Beschluss der Kirchenleitung vom 2. September 2021
         

      

      Die Kirchenleitung erlässt in Anknüpfung an Artikel 21 der Verfassung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands,
            den Vertrag zwischen der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
            vom 31. August 2005 in der Fassung der Änderung vom 9. November 2017 und § 16 Absatz 4 der Geschäftsordnung für das Kirchenamt
            der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 9. Dezember 2017 die folgende Geschäftsordnung für den Amtsbereich der VELKD:
         

         
                     § 1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, insbesondere in Angelegenheiten der kirchlichen Verwaltung, bedient sich die Kirchenleitung
                     des Kirchenamts der Evangelischen Kirche in Deutschland. In dem innerhalb des Kirchenamts der EKD gebildeten Amtsbereich der
                     VELKD werden die nach dem Selbstverständnis der Vereinigten Kirche erforderlichen oder die dem Amtsbereich zugewiesenen Aufgaben
                     wahrgenommen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Amtsbereich der VELKD führt den Schriftwechsel unter der Bezeichnung
                  

                  „Vereinigte Evangelisch-Lutherische
Kirche Deutschlands
Amtsbereich der VELKD im Kirchenamt der EKD“.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Bei der Erfüllung seiner Aufgaben handelt der Amtsbereich der VELKD gemäß § 6 Absatz 3 des Vertrags EKD-VELKD nach außen
                     für die VELKD. 
                  

               

               
                     § 2

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Leiter oder die Leiterin des Amtsbereichs der Vereinigten Kirche ist zugleich theologischer Vizepräsident oder theologische
                     Vizepräsidentin des Kirchenamts der EKD. Er oder sie führt die Amtsbezeichnung „Leiter des Amtsbereichs der VELKD“ oder „Leiterin
                     des Amtsbereichs der VELKD“. Seine oder ihre Berufung und die Ausübung der Dienstaufsicht über ihn oder sie bedürfen des Einvernehmens
                     mit der Kirchenleitung. Vor der Berufung ist die Bischofskonferenz anzuhören. In Angelegenheiten der Vereinigten Kirche unterliegt
                     der Amtsbereichsleiter oder die Amtsbereichsleiterin der Fachaufsicht der Kirchenleitung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Kirchenleitung schlägt dem Rat der EKD vor, wem die Vertretung des Leiters oder der Leiterin des Amtsbereichs der VELKD
                     nach § 17 Absatz 2 der Geschäftsordnung für das Kirchenamt der EKD obliegen soll.
                  

               

               
                     § 3

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Berufung der und die Funktionsübertragung an die Referenten und Referentinnen, die dem Amtsbereich der VELKD besonders
                     zugeordnet sind, erfolgen durch den Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland im Zusammenwirken mit den Organen der VELKD.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Weitere Mitarbeitende im Amtsbereich der VELKD stellt die EKD im Einvernehmen mit der VELKD ein. Die Fachaufsicht durch die
                     zuständigen Abteilungsleitungen des Kirchenamts der EKD werden im Einvernehmen mit dem Leiter oder der Leiterin des Amtsbereichs
                     der VELKD ausgeübt, soweit Belange der VELKD berührt sind.
                  

               

               
                     § 4

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Leiter oder die Leiterin des Amtsbereichs der VELKD leitet die gesamte Tätigkeit des Amtsbereichs der VELKD und sorgt
                     für Zusammenarbeit. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Geschäftsverteilung erfolgt auf Vorschlag des Leiters oder der Leiterin des Amtsbereichs der VELKD nach Beratung mit
                     den dem Amtsbereich ständig angehörenden Referenten und Referentinnen durch die Kirchenleitung. Die Veröffentlichung der Geschäftsverteilung
                     erfolgt im Geschäftsverteilungsplan für das Kirchenamt der EKD.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Leiter oder die Leiterin des Amtsbereichs der VELKD ist der Kirchenleitung für die Tätigkeit des Amtsbereichs der VELKD
                     verantwortlich. Er oder sie ist verpflichtet, mit dem Leitenden Bischof oder der Leitenden Bischöfin ständig Fühlung zu halten.
                  

               

               
                     § 5

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Referenten und Referentinnen des Amtsbereichs der VELKD bearbeiten die durch Geschäftsverteilungsplan zugewiesenen Aufgaben
                     selbstständig und stellen die Erledigung der dem Referat erteilten Aufträge in eigener Verantwortung und in gegenseitiger
                     Beratung sicher. Sie wirken an der Arbeit der kirchenleitenden Organe mit. Sie beteiligen den Leiter oder die Leiterin des
                     Amtsbereichs der VELKD sowie die zuständige Abteilungsleitung des Kirchenamts der EKD an allen wichtigen Vorgängen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Amtsbereich der VELKD hält regelmäßig Konferenzen ab. Die Niederschriften sind dem Leitenden Bischof oder der Leitenden
                     Bischöfin zuzusenden. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Referenten und Referentinnen sind Mitglieder der Amtsbereichskonferenz, sofern ihr Referat ständig zum Amtsbereich der VELKD
                     gehört. Dies sind folgende Referate:
                  

                  Referat I – Amtsbereichsleitung

                  Referat II – Rechtsangelegenheiten der VELKD

                  Referat V – Ökumenische Grundsatzfragen der VELKD

                  Referat VI – Theologische Grundsatzfragen der VELKD

                  Referat VII – Gottesdienstliche Arbeit der VELKD

                  Referat VIII – Gemeindepädagogik und Katechismusarbeit

                  Referat IX – Referat für Kommunikation der VELKD

                  Referat X – Haushalt und Finanzen der VELKD

                  
                        (
                        4
                        )
                         Andere Referenten und Referentinnen werden beratend an der Amtsbereichskonferenz der VELKD beteiligt, sofern ihr Referat
                     aufgabenbezogen durch den Amtsbereich der VELKD in Anspruch genommen wird.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Der Leiter oder die Leiterin des Amtsbereichs der VELKD kann sich in Angelegenheiten der VELKD über den jeweiligen Abteilungsleiter
                     oder die jeweilige Abteilungsleiterin des Kirchenamts der EKD der Mitwirkung aller Fachreferate des Kirchenamts bedienen.
                     Entsprechend können die Abteilungsleiter oder die Abteilungsleiterinnen des Kirchenamts der EKD sich über den Leiter oder
                     die Leiterin des Amtsbereichs der VELKD der Mitwirkung der Fachreferate des Amtsbereichs der VELKD bedienen.
                  

               

               
                     § 6

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Amtsbereich der VELKD ist nach Maßgabe der Geschäftsordnung für das Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     insbesondere beauftragt und ermächtigt,
                  

                  
                     
                        	
                            die Beschlüsse der Kirchenleitung und der Bischofskonferenz auszuführen;

                        

                        	
                            die Sitzungen der Kirchenleitung und der Bischofskonferenz sowie die Tagungen der Generalsynode vorzubereiten und für die
                              Niederschrift zu sorgen;
                           

                        

                        	
                            Vorlagen und Entwürfe für die Kirchenleitung und die Bischofskonferenz zu erarbeiten;

                        

                        	
                            mit den Organen und Behörden der Gliedkirchen der Vereinigten Kirche sowie mit anderen kirchlichen Stellen in Deutschland
                              und in der Ökumene Verbindung zu halten;
                           

                        

                        	
                            zu Vorlagen und Anfragen der Gliedkirchen Stellung zu nehmen, soweit nicht wegen der Bedeutung der Angelegenheit Beschlüsse
                              der Kirchenleitung herbeizuführen sind;
                           

                        

                        	
                            Stellungnahmen der Gliedkirchen zu Arbeitsergebnissen, Planungen und Anfragen der Organe und Amtsstellen der Vereinigten
                              Kirche herbeizuführen;
                           

                        

                        	
                            vor der Generalsynode zu Vorlagen der Kirchenleitung Bericht zu erstatten;

                        

                        	
                            die Vereinigte Kirche im Rahmen der Verwaltungsaufgaben gerichtlich und außergerichtlich zu vertreten;

                        

                        	
                            den Haushaltsplan der Vereinigten Kirche einschließlich der Bewilligung von Zuschüssen und anderen Finanzhilfen nach Richtlinien
                              der Kirchenleitung zu bewirtschaften und für die Rechnungsprüfung zu sorgen; 
                           

                        

                        	
                            im Auftrag der Kirchenleitung Stellungnahmen gemäß Artikel 6 Absatz 3 der Verfassung der VELKD zu Gesetzentwürfen der Gliedkirchen
                              abzugeben;
                           

                        

                        	
                            im Auftrag der Kirchenleitung Stellungnahmen gemäß § 7 Absatz 5 des Kirchengesetzes über die Errichtung eines Verfassungs-
                              und Verwaltungsgerichts der VELKD abzugeben. 
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Amtsbereich der VELKD ist verpflichtet, der Kirchenleitung über getroffene Maßnahmen regelmäßig Bericht zu erstatten.
                     Dies gilt besonders für Stellungnahmen nach Absatz 1 Ziffer 5, 6, 10 und 11. 
                  

               

               
                     § 7

                  

                  Kann in eiligen Fällen eine notwendige Stellungnahme der Kirchenleitung oder ihres oder ihrer Vorsitzenden auch im Wege des
                     schriftlichen oder elektronischen Verfahrens oder der fernmündlichen Anfrage nicht rechtzeitig herbeigeführt werden, so kann
                     der Amtsbereich der VELKD eine Stellungnahme unter dem Vorbehalt der Genehmigung der Kirchenleitung abgeben.
                  

               

               
                     § 8

                  

                  Diese Geschäftsordnung ersetzt die Geschäftsordnung für das Amt der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
                     vom 7. Juli 2006 (ABl. VELKD Bd. VII S. 345).
                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Vertretungsermächtigung für das Amt der VELKD

      

      
         Vom 18. Januar 2007 

      

      
         (ABl. VELKD Bd. VII S. 380)

      

      Der Leitende Bischof ermächtigt das Amt der VELKD, die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands im Rahmen der Aufgaben nach Artikel 21 Abs. 1 ihrer Verfassung gerichtlich und außergerichtlich gemäß
            Artikel 12 Abs. 2 Satz 2 zu vertreten.
         

      

      

   
      

      
         Kirchengesetz 
zur Sicherung und Nutzung von kirchlichem Archivgut der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
(Archivgesetz – ArchG-VELKD).
         

      

      
         Vom 5. Dezember 2024

      

      
         (ABl. EKD Nr. 11/24 S. 202)

      

      Die Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) hat mit Zustimmung der Bischofskonferenz
            aufgrund von Artikel 24 Absatz 1 das folgende Kirchengesetz beschlossen:
         

         
                     § 1 
Geltungsbereich
                     

                  

                  Das kirchliche Archivwesen dient der Dokumentation kirchlichen Wirkens in der Vergangenheit und hat damit Teil an der Erfüllung
                     des kirchlichen Auftrags. Durch dieses Kirchengesetz wird das Archivwesen der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche
                     Deutschlands einschließlich ihrer Einrichtungen geregelt. Die Archivaufgaben der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche
                     Deutschlands werden vom Evangelischen Zentralarchiv in Berlin (EZA) wahrgenommen. Durch Beschluss der Kirchenleitung können
                     weitere, der VELKD zugeordnete Einrichtungen in den Geltungsbereich dieses Gesetzes einbezogen werden, sofern die zugeordnete
                     Einrichtung diese Einbeziehung/Unterstellung förmlich beantragt.
                  

               

               
                     § 2 
Aufgaben des Archivs
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Archiv hat die Aufgabe, das Archivgut der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
                  

                  
                     
                        	
                            festzustellen, zu erfassen, zu bewerten und zu übernehmen,

                        

                        	
                            auf Dauer zu verwahren, zu sichern, instand zu setzen und zu erhalten,

                        

                        	
                            zu erschließen, nutzbar zu machen, für die Benutzung bereitzustellen und auszuwerten.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das Archiv berät die anbietungspflichtigen Stellen bei der Verwaltung und Sicherung der Unterlagen. Auf Wunsch berät es auch
                     rechtlich selbstständige Einrichtungen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Archiv nimmt Aufgaben im Rahmen der archivarischen Aus- und Fortbildung wahr.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Das Archiv wirkt an der Auswertung des von ihm verwahrten Archivgutes sowie an der Erforschung und Vermittlung insbesondere
                     der Kirchengeschichte mit und leistet dazu eigene Beiträge.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Das Archiv kann archivwürdige Unterlagen auch von anderen als von § 1 erfassten Verfügungsberechtigten übernehmen, sofern
                     daran ein kirchliches Interesse besteht. Es kann mit diesen Verfügungsberechtigten durch Vertrag regeln, inwieweit von den
                     Vorschriften dieses Kirchengesetzes abgewichen wird. Schutzwürdige Interessen betroffener Personen dürfen nicht beeinträchtigt
                     werden.
                  

               

               
                     § 3 
Begriffsbestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Archivgut der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands sind alle zur dauernden Aufbewahrung vom Archiv übernommenen
                     Unterlagen, die
                  

                  
                     
                        	
                            bei den Organen, Dienststellen und Einrichtungen der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands und bei deren Rechts- und Funktionsvorgängern (Stellen) entstanden sind,

                        

                        	
                            von der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands erworben oder die ihr übereignet worden sind,

                        

                        	
                            der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands durch Dauerleihvertrag übergeben worden sind (Deposita).

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Archivwürdig sind Unterlagen, die auf Grund ihrer kirchlichen, rechtlichen, wirtschaftlichen, sozialen oder kulturellen Bedeutung
                     für die Erforschung und das Verständnis von Geschichte und Gegenwart, für die kirchliche Gesetzgebung, Rechtsprechung und
                     Verwaltung oder für die Sicherung berechtigter Belange betroffener Personen oder Dritter von bleibendem Wert sind.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Unterlagen sind Akten, Amtsbücher, Urkunden, Handschriften und andere Schriftstücke, Dateien, amtliche Druckschriften, Pläne,
                     Karten, Plakate, Siegel, Petschafte, Bild-, Film- und Tondokumente sowie sonstige, auch maschinenlesbare Informations- und
                     Datenträger. Unterlagen sind auch die zur Auswertung, Sicherung und Nutzung erforderlichen Hilfsmittel und Programme.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Zwischenarchivgut sind die vom Archiv zur vorläufigen Aufbewahrung übernommenen Unterlagen, deren Aufbewahrungsfrist noch
                     nicht abgelaufen ist oder die noch nicht archivisch bewertet worden sind.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Betroffene Person ist eine bestimmte oder bestimmbare natürliche Person, über deren persönliche oder sachliche Verhältnisse
                     Einzelangaben (personenbezogene Daten) in den Unterlagen enthalten sind.
                  

               

               
                     § 4 
Rechtsgeltung
                     

                  

                  Für die Anbietung, Bewertung und Übernahme, für die Verwahrung, Sicherung und Erschließung, für die Benutzung durch die abgebende
                     Stelle, für die Benutzung durch Dritte, für die Rechtsansprüche betroffener Personen, für die Schutzfristen sowie für die
                     Einschränkung und Versagung der Benutzung des Archivguts der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands gelten
                     die Bestimmungen der §§ 4 bis 10 des Kirchengesetzes über die Sicherung und Nutzung von Archivgut der Evangelischen Kirche
                     in Deutschland (EKD-Archiv-Gesetz) vom 9. November 1995 (ABl. EKD 1995, S. 579) in der jeweils geltenden Fassung entsprechend.
                  

               

               
                     § 5 
Zuständigkeitsregelung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Zuständig für die Verlängerung und Verkürzung der Fristen nach § 9 EKD-Archiv-Gesetz sowie für die Entscheidung nach § 10
                     Absatz 1 Nr. 1 EKD-Archiv-Gesetz ist der Amtsbereich der VELKD im Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland. Gegen
                     eine Entscheidung des Amtsbereichs der VELKD ist Beschwerde bei der Kirchenleitung der VELKD möglich.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Zuständig für die Einschränkung und Versagung der Benutzung nach § 10 EKD-Archiv-Gesetz, ausgenommen Absatz 1 Nr. 1, ist
                     das Archiv. Gegen eine Entscheidung des Archivs ist Beschwerde beim Amtsbereich der VELKD im Kirchenamt der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland möglich.
                  

               

               
                     § 6 
Regelungsbefugnisse
                     

                  

                  Die Kirchenleitung regelt durch Rechtsverordnung

                  
                     
                        	
                            die Benutzung des Archivs sowie die Erhebung von Gebühren und die Kostenerstattung bei der Benutzung des Archivs (Benutzungs-
                              und Gebührenordnung),
                           

                        

                        	
                            die Aufbewahrung, Aussonderung und Vernichtung (Kassation) von Unterlagen der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche
                              Deutschlands (Aufbewahrungs- und Kassationsordnung).
                           

                        

                     

                  

                  Dazu kann die Kirchenleitung auf die gemäß § 12 EKD-Archiv-Gesetz erlassenen Rechtsverordnungen verweisen.

               

               
                     § 7 
Inkrafttreten
                     

                  

                  Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.

                  __________________________________________________

                  Unter Bezugnahme auf den Beschluss der Generalsynode vom 11. November 2024 und den Beschluss der Bischofskonferenz vom 2.
                     Dezember 2024 vollzogen.
                  

                  H a n n o v e r, den 5. Dezember 2024

                  Der Leitende Bischof

                  der Vereinigten Evangelischen-Lutherischen 
                  

                  Kirche Deutschlands

                  Ralf Meister

               

            

         

      

      

   
      

      
         Rechtsverordnung zum Archivgesetz der Vereinigten
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD).
(Rechtsverordnung ArchG-VELKD)
         

      

      
         Vom 13. Dezember 2024

      

      
         (ABL. EKD Nr. 11/24 S. 204)

      

      Die Kirchenleitung verordnet gemäß § 6 des Kirchengesetzes zur Sicherung und Nutzung von kirchlichem Archivgut in der Vereinigten
            Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (Archivgesetz – ArchG-VELKD) vom 5. Dezember 2024 (ABl. EKD 2024/11 S. 202):
         

         
                     § 1

                  

                  Im Geltungsbereich des Archivgesetzes VELKD finden die vom Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland gemäß § 12 EKD-Archiv-Gesetzes
                     erlassenen Rechtsverordnungen in der jeweils geltenden Fassung entsprechende Anwendung.
                  

               

               
                     § 2

                  

                  Diese Ordnung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.

                  

                  

                  Hannover, den 13. Dezember 2024

                  

                  

                  Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands

                  Der Leiter des Amtsbereichs der VELKD

                  Dr. Stephan Schaede

               

            

         

      

      

   
      

      
         Beschluss 
zur Ordnung gottesdienstlicher Texte und Lieder.
         

      

      
         Vom 7. Dezember 2017

      

      
         (ABL. VELKD Bd. VII S. 569)

      

      
            
               	
                   Die Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands und die Bischofskonferenz haben gemäß Artikel
                     5 Absatz 1 und Artikel 25 Verfassung der VELKD die „Ordnung der gottesdienstlichen Texte und Lieder“ in der Fassung vom Oktober
                     2017 beschlossen. Die von der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands und der Union Evangelischer Kirchen
                     in der EKD gemeinsam erarbeitete „Ordnung gottesdienstlicher Texte und Lieder“ ersetzt die bisher gültige „Ordnung der gottesdienstlichen
                     Lesungen und Predigttexte“ vom 1. Advent 1978. 
                  

               

               	
                   Die Ordnung enthält die folgenden Teile:1  
                  

                  

                  Teil I: Sonn- und Feiertage des Kirchenjahres 
Teil II: Weitere Feste und Gedenktage 
Teil III: Themenfelder und Predigtreihen
                  

                  

                  Anhang (wird für Lektionar und Perikopenbuch noch erarbeitet) 
(Liturgische Materialien) 
Die Predigtjahrgänge I bis VI 
Die Lieder der Woche bzw. des Tages 
Register und Verzeichnisse
                  

               

               	
                   Die Generalsynode übergibt die Ordnung den Gliedkirchen zum Gebrauch.

               

               	
                   Die Ordnung tritt für die Vereinigte Kirche am 1. Advent 2018 (2. Dezember 2018) in Kraft. Den Zeitpunkt des Inkrafttretens
                     in den Gliedkirchen bestimmen die Gliedkirchen für ihren Bereich durch die jeweils zuständigen Organe. 
                  

               

               	
                   Der Leitende Bischof wird gebeten, zusammen mit Vertretern und Vertreterinnen der EKD und der UEK die Ordnung für die Vereinigte
                     Kirche und ihre Gliedkirchen in einem Gottesdienst zu präsentieren.
                  

               

            

         

         ______________________________

         

         Unter Bezugnahme auf den Beschluss der Generalsynode vom 11. November 2017 und den Beschluss der Bischofskonferenz vom 4.
            Dezember 2017 vollzogen.
         

         

         

         Hannover, den 7. Dezember 2017
         

         Der Leitende Bischof

         der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen

         Kirche Deutschlands

         

         Gerhard Ulrich

         

         

         Der im Beschluss erwähnte Textband (vgl. Beschluss, Abschnitt 2, Anmerkung 1) legt für die ausgewiesenen Anlässe die folgenden
            Texte und Lieder fest:
         

         
                     Ordnung gottesdienstlicher Texte und Lieder 

                  

                  Abkürzungen: Ev. = Evangelium, Ep. = Epistel, AT = Lesung aus dem Alten Testament, I-VI = Predigtjahrgänge, Sp. = Spruch der
                        Woche bzw. des Tages, H. = Hallelujavers, Ps. = Psalm der Woche bzw. des Tages, L. = Lieder der Woche bzw. des Tages, W. =
                        weitere Texte; EG = Evangelisches Gesangbuch; Ö = Text- und Melodiegestalt in Übereinstimmung mit der Fassung der Arbeitsgemeinschaft
                        Ökumenisches Liedgut; (Ö) = Text- und Melodiegestalt mit geringen Abweichungen von der Fassung der Arbeitsgemeinschaft Ökumenisches
                        Liedgut. – Abkürzungen für die nicht im Stammteil des Evangelischen Gesangbuchs enthaltenen Lieder der Woche/des Tages: EG
                        BEP = EG Baden, Elsass-Lothringen, Pfalz; EG BT = EG Bayern und Thüringen; EG HE = EG Hessen und Nassau/Kurhessen-Waldeck;
                        EG NB = EG Niedersachsen und Bremen; EG West = EG Westverbund; EG Wü = EG Württemberg; fT = freiTöne (Reformationsjubiläum
                        2017); HuT = Durch Hohes und Tiefes (ESG-Gesangbuch); SJ = Singt Jubilate (Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz); SvH
                        = Singt von Hoffnung (Sachsen); WL = WortLaute (Rheinland, Westfalen, Lippe, Reformierte Kirche); Wwdl = Wo wir dich loben,
                        wachsen neue Lieder (Baden und Württemberg)

               

            

            
                  I. Sonn- und Festtage des Kirchenjahres

               

               
                     So. im Advent

                  

                  Ev. Mt 21,1-11 / Ep. Röm 13,8-12 / AT. Sach 9,9-10

                  I: Mt 21,1-11 / II: Röm 13,8-12 / III: Sach 9,9-10 / IV: Jer 23,5-8 / V: Offb 3,14-22 / VI: Ps 24

                  Sp. Sach 9,9 / H. Ps 50,2.3a / Ps. Ps 24

                  L. EG 4 Nun komm, der Heiden Heiland / EG 11 Wie soll ich dich empfangen Ö

                  W. Hebr 10,(19-22)23-25 / Offb 5,1-5(6-10)11-14

               

               
                     So. im Advent

                  

                  Ev. Lk 21,25-33 / Ep. Jak 5,7-8(9-11) / AT. Jes 63,15-64,3

                  I: Jes 35,3-10 / II: Lk 21,25-33 / III: Jak 5,7-8(9-11) / IV: Jes 63,15-64,3 / V: Hld 2,8-13 / VI: Offb 3,7-13

                  Sp. Lk 21,28 / H. Ps 96,13b / Ps. Ps 80,2.3b.5-6.15-16.19-20

                  L. EG 7 O Heiland, reiß die Himmel auf (Ö) / EG HE 560 Es kommt die Zeit, in der die Träume sich erfüllen

                  W. Mt 24,1-14 / Offb 2,1-7 / Offb 22,12-17

               

               
                     So. im Advent

                  

                  Ev. Lk 1,67-79 / Ep. 1. Kor 4,1-5 / AT. Jes 40,1-11

                  I: Röm 15,4-13 / II: Lk 3,(1-2)3-14(15-17)18(19-20) / III: Lk 1,67-79 / IV: 1. Kor 4,1-5 / V: Jes 40,1-11 / VI: Mt 11,2-10

                  Sp. Jes 40,3.10 / H. Ps 116,5 / Ps. Ps 85,2-8 / oder Lk 1,68-79 (Benedictus)

                  L. EG 10 Mit Ernst, o Menschenkinder (Ö) / EG 16 Die Nacht ist vorgedrungen Ö

                  W. Jes 45,1-8 / Joh 1,19-23 / Joh 5,31-40

               

               
                     So. im Advent

                  

                  Ev. Lk 1,26-38(39-56) / Ep. Phil 4,4-7 / AT. Jes 62,1-5

                  I: Lk 1,(26-38)39-56 / II: 2. Kor 1,18-22 / III: 1. Mose 18,1-2.9-15 / IV: Lk 1,26-38(39-56) / V: Phil 4,4-7 / VI: Jes 62,1-5

                  Sp. Phil 4,4.5b / H. Ps 45,2 / Ps. Ps 102,13-14.16-18.20-23 / oder das Magnificat (Lk 1,46-55)

                  L. EG 9 Nun jauchzet, all ihr Frommen / EG 19 O komm, o komm, du Morgenstern

                  W. Hes 17,22-24 / Röm 5,12-14(18-21)

               

               
                     Christvesper

                  

                  Ev. Lk 2,1-20 / Ep. Gal 4,4-7 / AT. Jes 9,1-6

                  I: Jes 9,1-6 / II: Hes 37,24-28 / III: Jes 11,1-10 / IV: Mi 5,1-4a / V: Lk 2,1-20 / VI: Gal 4,4-7

                  Sp. Lk 2,10b.11 / H. Ps 96,11a.13a / Ps. Ps 96,1-3.7-13

                  L. EG 24 Vom Himmel hoch Ö / EG 27 Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich Ö

                  W. 2. Sam 7,4-6.12-14a / Psalm 2 / Joh 3,31-36 / 1. Joh 4,9-10

               

               
                     Christnacht

                  

                  Ev. Lk 2,1-20 / Ep. 1. Tim 3,16 / AT. Sach 2,14-17

                  I: 1. Tim 3,16 / II: Sach 2,14-17 / III: Mt 1,18-25 / IV: Tit 2,11-14 / V: Hes 34,23-31 / VI: Lk 2,1-20

                  Sp. Lk 2,10b.11 / H. Ps 96,11a.13a / Ps. Ps 96,1-3.7-13

                  L. EG 30 Es ist ein Ros entsprungen (Ö) / EG 37 Ich steh an deiner Krippen hier (Ö)

                  W. 2. Sam 7,4-6.12-14a / Ps 2 / Joh 3,31-36 / 1. Joh 4,9-10

               

               
                     Christfest I

                  

                  Ev. Joh 1,1-5.9-14(16-18) / Ep. Tit 3,4-7 / AT. Jes 52,7-10

                  I: Joh 1,1-5.9-14(16-18) / II: Tit 3,4-7 / III: Jes 52,7-10 / IV: 1. Joh 3,1-2(3-5) / V: Kol 2,3(4-5)6-10 / VI: 2. Mose 2,1-10

                  Sp. Joh 1,14a / H. Ps 98,3; Erschienen ist (altkirchlich) / Ps. Ps 96,1-3.7-13

                  L. EG 23 Gelobet seist du, Jesu Christ Ö / EG 45 Herbei, o ihr Gläub’gen

                  W. Joh 3,31-36 / 1. Kor 8,5-6 / 1. Joh 4,9-10

               

               
                     Christfest II

                  

                  Ev. Mt 1,18-25 / Ep. Hebr 1,1-4(5-14) / AT. Jes 7,10-14

                  I: Röm 1,1-7 / II: Mt 1,18-25 / III: Hebr 1,1-4(5-14) / IV: Jes 7,10-14 / V: Mt 1,1-17 / VI: 2. Kor 8,7-9

                  Sp. Joh 1,14a / H. Ps 98,3; Erschienen ist (altkirchlich) / Ps. Ps 96,1-3.7-13

                  L. EG 32 Zu Bethlehem geboren (Ö) / EG 39 Kommt und lasst uns Christus ehren

                  W. Joh 3,31-36 / 1. Joh 4,9-10 / Offb 7,9-17

               

               
                     So. nach dem Christfest

                  

                  Ev. Lk 2,(22-24)25-38(39-40) / Ep. 1. Joh 1,1-4 / AT. Jes 49,13-16

                  I: Mt 2,13-18(19-23) / II: Hiob 42,1-6 / III: Lk 2,(22-24)25-38(39-40) / IV: 1. Joh 1,1-4 / V: Jes 49,13-16 / VI: Joh 12,44-50

                  Sp. Joh 1,14b / H. Ps 98,3 / Ps. Ps 71,1-3.12.14-18

                  L. EG 34 Freuet euch, ihr Christen alle / EG 36 Fröhlich soll mein Herze springen (Ö)

                  W. Jes 63,7-16 / 1. Joh 2,21-25

               

               
                     Altjahrsabend

                  

                  Ev. Mt 13,24-30 / Ep. Röm 8,31b-39 / AT. Pred 3,1-15

                  I: Jes 51,4-6 / II: Hebr 13,8-9b / III: 2. Mose 13,20-22 / IV: Mt 13,24-30 / V: Röm 8,31b-39 / VI: Pred 3,1-15

                  Sp. Ps 31,16a / H. Ps 124,8 / Ps. Ps 121

                  L. EG 58 Nun lasst uns gehn und treten / EG 65 Von guten Mächten Ö

                  W. Jes 30,(8-14)15-17 / Lk 12,35-40 / Joh 8,31-36

               

               
                     Neujahrstag

                  

                  Ev. Lk 4,16-21 / Ep. Jak 4,13-15 / AT. Jos 1,1-9

                  I: Jos 1,1-9 / II: Joh 14,1-6 / III: Phil 4,10-13(14-20) / IV: Spr 16,(1-8)9 / V: Lk 4,16-21 / VI: Jak 4,13-15

                  Sp. Hebr 13,8 / H. Ps 124,8 / Ps. Ps 8,2-10

                  L. EG 64 Der du die Zeit in Händen hast Ö / SvH 88 Du bist der Weg und die Wahrheit

                  W. 2. Kön 23,1-3 / Jes 30,18-22 / Hos 2,16-25 / Röm 4,16b-25

               

               
                     So. nach dem Christfest

                  

                  Ev. Lk 2,41-52 / Ep. 1. Joh 5,11-13 / AT. Jes 61,1-3(4.9)10-11

                  I: 1. Joh 5,11-13 / II: Jes 61,1-3(4.9)10-11 / III: Lk 2,41-52 / IV: 1. Joh 5,11-13 / V: Jes 61,1-3(4.9)10-11 / VI: Lk 2,41-52

                  Sp. Joh 1,14b / H. Ps 100,1.2a / Ps. Ps 100

                  L. EG 56 Weil Gott in tiefster Nacht erschienen Ö / EG 73 Auf, Seele, auf und säume nicht

                  W. Joh 1,43-51 / Joh 7,14-18 / Röm 16,25-27

               

               
                     Epiphanias

                  

                  Ev. Mt 2,1-12 / Ep. Eph 3,1-7 / AT. Jes 60,1-6

                  I: Mt 2,1-12 / II: Eph 3,1-7 / III: Jes 60,1-6 / IV: Joh 1,15-18 / V: 2. Kor 4,3-6 / VI: 1. Kön 10,1-13

                  Sp. 1. Joh 2,8b / H. Ps 117,1 / Ps. Ps 72,1-3.10-12.17b-19

                  L. EG 70 Wie schön leuchtet der Morgenstern (Ö) / EG HE 542 Stern über Bethlehem Ö

                  W. 2. Mose 18,1-12 / Jes 45,1-8 / Kol 1,24-27

               

               
                     So. nach Epiphanias

                  

                  Ev. Mt 3,13-17 / Ep. Röm 12,1-8 / AT. Jes 42,1-9

                  I: Jos 3,5-11.17 / II: Mt 3,13-17 / III: Röm 12,1-8 / IV: Jes 42,1-9 / V: Joh 1,29-34 / VI: 1. Kor 1,26-31

                  Sp. Röm 8,14 / H. Ps 2,7 / Ps. Ps 89,2-5.27-30

                  L. EG 410 Christus, das Licht der Welt Ö / EG 441 Du höchstes Licht, du ewger Schein Ö

                  W. 5. Mose 4,31-40 / Mt 4,12-17 / Mk 1,9-13

               

               
                     So. nach Epiphanias

                  

                  Ev. Joh 2,1-11 / Ep. 1. Kor 2,1-10 / AT. 2. Mose 33,18-23

                  I: Röm 12,9-16 / II: Jer 14,1(2)3-4(5-6)7-9 / III: Joh 2,1-11 / IV: 1. Kor 2,1-10 / V: 2. Mose 33,18-23 / VI: Hebr 12,12-18(19-21)22-25a

                  Sp. Joh 1,16 / H. Ps 34,3 / Ps. Ps 105,1-8

                  L. EG 74 Du Morgenstern, du Licht vom Licht / EG 398 In dir ist Freude Ö

                  W. Mk 2,18-20(21-22)

               

               
                     So. nach Epiphanias

                  

                  Ev. Mt 8,5-13 / Ep. Röm 1,13-17 / AT. 2. Kön 5,(1-8)9-15(16-18)19a

                  I: Joh 4,5-14 / II: Apg 10,21-35 / III: Rut 1,1-19a / IV: Mt 8,5-13 / V: Röm 1,13-17 / VI: 2. Kön 5,(1-8)9-15(16-18)19a

                  Sp. Lk 13,29 / H. Ps 97,1 / Ps. Ps 86,1-2.5-11

                  L. EG 293 Lobt Gott den Herrn, ihr Heiden all / EG NB 573 In Christus gilt nicht Ost noch West

                  W. 4. Mose 13-14 i. A. / Jes 45,18-25 / Joh 4,46-54

               

               
                     Letzter So. nach Epiphanias

                  

                  Ev. Mt 17,1-9 / Ep. 2. Kor 4,6-10 / AT. 2. Mose 3,1-8a(8b.9)10(11-12)13-14(15)

                  I: 2. Mose 3,1-8a(8b.9)10(11-12)13-14(15) / II: Offb 1,9-18 / III: 2. Petr 1,16-19(20-21) / IV: 2. Mose 34,29-35 / V: Mt 17,1-9
                     / VI: 2. Kor 4,6-10
                  

                  Sp. Jes 60,2 / H. Psalm 97,6 / Ps. Ps 97

                  L. EG 67 Herr Christ, der einig Gotts Sohn / EG 450 Morgenglanz der Ewigkeit (Ö)

                  W. 2. Mose 24,1-2.9-11(15-18) / Joh 12,32-36(37-41)

               

               
                     So. vor der Passionszeit

                  

                  Ev. Mt 21,28-32 / Ep. 1. Kor 1,4-9 / AT. Jes 40,12-25

                  I: 1. Kor 1,4-9 / II: Jes 40,12-25 / III: Mt 21,28-32 / IV: 1. Kor 1,4-9 / V: Jes 40,12-25 / VI: Mt 21,28-32

                  Sp. 1. Kor 4,5b / H. Ps 57,8 / Ps. Ps 37,3-11

                  L. EG 246 Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ / EG 409 Gott liebt diese Welt Ö

                  W. Hes 33,10-16

               

               
                     So. vor der Passionszeit

                  

                  Ev. Mk 4,35-41 / Ep. 2. Kor 1,8-11 / AT. Jes 51,9-16

                  I: Mk 4,35-41 / II: 2. Kor 1,8-11 / III: Jes 51,9-16 / IV: Mt 14,22-33 / V: Mk 5,24b-34 / VI: 1. Mose 8,1-12

                  Sp. Ps 66,5 / H. Ps 66,5 / Ps. Ps 107,1-2.23-32

                  L. EG 244 Wach auf, wach auf, `s ist hohe Zeit Ö / fT 45 Stimme, die Stein zerbricht

                  W. Lk 8,26-39 / Lk 11,14-23

               

               
                     So. vor der Passionszeit – Septuagesimä

                  

                  Ev. Mt 20,1-16 / Ep. Phil 2,12-13 / AT. Jer 9,22-23

                  I: Pred 7,15-18 / II: Mt 20,1-16 / III: Phil 2,12-13 / IV: Jer 9,22-23 / V: Mt 9,9-13 / VI: 1. Kor 9,19-27

                  Sp. Dan 9,18 / H. Ps 31,25 / Ps. Ps 31,20-25

                  L. EG 342 Es ist das Heil uns kommen her / EG 452 Er weckt mich alle Morgen (Ö)

                  W. 1. Sam 15,35b-16,13 / Lk 17,7-10 / Röm 9,14-18

               

               
                     So. vor der Passionszeit – Sexagesimä

                  

                  Ev. Lk 8,4-8(9-15) / Ep. Hebr 4,12-13 / AT. Jes 55,(6-7)8-12a

                  I: Apg 16,9-15 / II: Hes 2,1-5(6-7)8-10; 3,1-3 / III: Lk 8,4-8(9-15) / IV: Hebr 4,12-13 / V: Jes 55,(6-7)8-12a / VI: Mk 4,26-29

                  Sp. Hebr 3,15 / H. Ps 119,105 / Ps. Ps 119,89-92.103-105.116

                  L. EG 196 Herr, für dein Wort sei hoch gepreist / EG 199 Gott hat das erste Wort

                  W. Weish 6,13-17 / Mt 13,31-33(34-35) / Gal 1,6-10

               

               
                     Sonntag vor der Passionszeit – Estomihi

                  

                  Ev. Mk 8,31-38 / Ep. 1. Kor 13,1-13 / AT. Am 5,21-24

                  I: Lk 10,38-42 / II: Lk 18,31-43 / III: Jes 58,1-9a / IV: Mk 8,31-38 / V: 1. Kor 13,1-13 / VI: Am 5,21-24

                  Sp. Lk 18,31 / H. Ps 31,8 / Ps. Ps 31.2-6.8-9.16-17

                  L. EG 401 Liebe, die du mich zum Bilde (Ö) / EG HE 545 Wir gehn hinauf nach Jerusalem

                  W. Spr 1,20–28 / Lk 8,16-18 / Lk 23,26-31

               

               
                     Aschermittwoch

                  

                  Ev. Mt 6,16-21 / Ep. 2. Petr 1,2-11 / AT. Joel 2,12-19

                  I: Joel 2,12-19 / II: Mt 9,14-17 / III: Ps 51,1-14(15-21) / IV: 2. Mose 32,1-6.15-20 / V: Mt 6,16-21 / VI: 2. Petr 1,2-11

                  Sp. Lk 18,31 / H. entfällt / Ps. Ps 51,3-6.11-14

                  L. EG 235 O Herr, nimm unsre Schuld Ö / EG 389 Ein reines Herz, Herr, schaff in mir

                  W. Dan 5 i. A. / Mt 7,21-23 / 2. Kor 7,8-10(11-13a) / Eph 4,17-24

               

               
                     So. der Passionszeit – Invokavit

                  

                  Ev. Mt 4,1-11 / Ep. Hebr 4,14-16 / AT. 1. Mose 3,1-19(20-24)

                  I: Hebr 4,14-16 / II: 1. Mose 3,1-19(20-24) / III: Joh 13,21-20 / IV: 2. Kor 6,1-10 / V: Hiob 2,1-13 / VI: Mt 4,1-11

                  Sp. 1. Joh 3,8b / H. entfällt / Ps. Ps 91,1-6.9-12

                  L. EG 347 Ach bleib mit deiner Gnade (Ö) / EG 362 Ein feste Burg ist unser Gott

                  W. Lk 22,31-34 / Röm 6,12-14 / Jak 1,12-18

               

               
                     So. der Passionszeit – Reminiszere

                  

                  Ev. Joh 3,14-21 / Ep. Röm 5,1-5(6-11) / AT. Jes 5,1-7

                  I: Joh 3,14-21 / II: Röm 5,1-5(6-11) / III: Jes 5,1-7 / IV: Mt 26,36-46 / V: Mk 12,1-12 / VI: 4. Mose 21,4-9

                  Sp. Röm 5,8 / H. entfällt / Ps. Ps 25,1-9

                  L. EG 94 Das Kreuz ist aufgerichtet / EG 96 Du schöner Lebensbaum des Paradieses

                  W. 1. Mose 14,17-20 / Mt 12,38-42 / Joh 8,(21-26a)26b-30 / Hebr 11,8-16

               

               
                     So. der Passionszeit – Okuli

                  

                  Ev. Lk 9,57-62 / Ep. Eph 5,1-2(3-7)8-9 / AT. 1. Kön 19,1-8(9-13a)

                  I: Jer 20,7-11a(11b-13) / II: Lk 9,57-62 / III: Eph 5,1-2(3-7)8-9 / IV: 1. Kön 19,1-8(9-13a) / V: Lk 22,47-53 / VI: 1. Petr
                     1,(13-17)18-21
                  

                  Sp. Lk 9,62 / H. entfällt / Ps. Ps 34,16-23

                  L. EG 391 Jesu, geh voran Ö / EG NB 598 Kreuz, auf das ich schaue Ö

                  W. Lk 12,49-53 / Joh 15,18-21

               

               
                     So. der Passionszeit – Lätare

                  

                  Ev. Joh 12,20-24 / Ep. 2. Kor 1,3-7 / AT. Jes 54,7-10

                  I: Joh 6,47-51 / II: Jes 66,10-14 / III: Joh 12,20-24 / IV: 2. Kor 1,3-7 / V: Jes 54,7-10 / VI: Lk 22,54-62

                  Sp. Joh 12,24 / H. entfällt / Ps. Ps 84,2-13

                  L. EG 98 Korn, das in die Erde Ö / EG 396 Jesu, meine Freude Ö

                  W. 5. Mose 8,2-3 / Amos 8,11-12 / Joh 6,(47-51)55-66 / Phil 1,15-21

               

               
                     So. der Passionszeit – Judika

                  

                  Ev. Mk 10,35-45 / Ep. Hebr 5,(1-6)7-9(10) / AT. 1. Mose 22,1-14(15-19)

                  I: Joh 18,28-19,5 / II: Hebr 13,12-14 / III: Hiob 19,19-27 / IV: Mk 10,35-45 / V: Hebr 5,(1-6)7-9(10) / VI: 1. Mose 22,1-14(15-19)

                  Sp. Mt 20,28 / H. entfällt / Ps. Ps 43

                  L. EG 76 O Mensch, bewein dein Sünde groß / EG 97 Holz auf Jesu Schulter Ö

                  W. Jer 15,(10.15)16-20 / Joh 11,47-53 / Hebr 10,11-14(15-17)18

               

               
                     So. der Passionszeit – Palmsonntag

                  

                  Ev. Joh 12,12-19 / Ep. Phil 2,5-11 / AT. Jes 50,4-9

                  I: Jes 50,4-9 / II: Mk 14,(1-2)3-9 / III: Hebr 11,1-2(8-12.39-40); 12,1-3 / IV: Joh 17,1-8 / V: Joh 12,12-19 / VI: Phil 2,5-11

                  Sp. Joh 3,14b.15 / H. entfällt / Ps. Ps 69,2-4.8-10.14.21b-22.30 oder Phil 2,6-11

                  L. EG 91 Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken / EG 14 Dein König kommt in niedern Hüllen

                  W. Joh 12,31-33

               

               
                     Tag der Einsetzung des Heiligen Abendmahles – Gründonnerstag

                  

                  Ev. Joh 13,1-15.34-35 / Ep. 1. Kor 11,(17-22)23-26(27-29.33-34a) / AT. 2. Mose 12,1-4(5)6-8(9)10-14

                  I: 1. Kor 11,(17-22)23-26(27-29.33-34a) / II: 2. Mose 12,1-4(5)6-8(9)10-14 / III: Mt 26,17-30 / IV: 1. Kor 10,16-17 / V: Lk 22,39-46 / VI: Joh 13,1-15.34-35

                  Sp. Ps 111,4 / H. entfällt / Ps. Ps 111

                  L. EG 223 Das Wort geht von dem Vater aus / EG Wü 587 Ich bin das Brot, lade euch ein

                  W. 2. Mose 24,1-11  / Mk 14,17-26 / Hebr 2,10-18

               

               
                     Tag der Kreuzigung des Herrn – Karfreitag

                  

                  Ev. Joh 19,16-30 / Ep. 2. Kor 5,(14b-18)19-21 / AT. Jes 52,13-15; 53,1-12

                  I: Joh 19,16-30 / II: 2. Kor 5,(14b-18)19-21 / III: Jes 52,13-15; 53,1-12 / IV: Lk 23,32-49 / V: Kol 1,13-20 / VI: Mt 27,33-54

                  Sp. Joh 3,16 / H. entfällt / Ps. Ps 22,2-9.12.16.19-20

                  L. EG 85 O Haupt voll Blut und Wunden Ö / SJ 17 (u. ö.) In einer fernen Zeit

                  W. 3. Mose 16,20-22 / Hosea 5,15b-6,6 / Hebr 9,15.26b-28

               

               
                     Karfreitag – Andacht zur Todesstunde Jesu

                  

                  Ev. Joh 18,1-19,42 / Ep. - / AT. -

                  I: - / II: - / III: - / IV: - / V: - / VI: -

                  Sp. - / H. - / Ps. -

                  L. -

                  W. -

               

               
                     Vesper am Karfreitag

                  

                  Ev. Joh 19,31-42 / Ep. - / AT. -

                  I: Joh 19,31-42 / II: - / III: - / IV: - / V: - / VI: -

                  Sp. - / H. - / Ps. -

                  L. -

                  W. -

               

               
                     Karsamstag

                  

                  Ev. Mt 27,(57-61)62-66 / Ep. 1. Petr 3,18-22 / AT. Hes 37,1-14

                  I: Jona 2,1-11 / II: Mt 27,(57-61)62-66 / III: 1. Petr 3,18-22 / IV: Hes 37,1-14 / V: Joh 19,(31-37)38-42 / VI: Hebr 9,11-12.24

                  Sp. - / H. entfällt / Ps. Ps 88,2-7.11-13 oder Jona 2,3-10

                  L. EG 80 O Traurigkeit, o Herzeleid (Ö) / EG 485 Du Schöpfer aller Wesen

                  W. -

               

               
                     Osternacht

                  

                  Ev. Mt 28,1-10 / Ep. Kol 3,1-4 / AT. Jes 26,13-14(15-18)19

                  I: 1. Thess 4,13-18 / II: 2. Tim 2,8-13 / III: Mt 28,1-10 / IV: Kol 3,1-4 / V: Jes 26,13-14(15-18)19 / VI: Joh 5,19-21

                  Sp. Offb 1,18 / H. Lk 24,6a.34 / Ps. Ps 118,14-24

                  L. EG 98 Korn, das in die Erde Ö / EG 99 Christ ist erstanden (Ö)

                  W. 1. Mose 1,1-2,4 (i. A.) / 1. Mose 6,5-9,17 (i. A.) / 1. Mose 15,1-18 (i. A.) / 1. Mose 22,1-19 / 2. Mose 12 (i. A.) / 2.
                     Mose 14 (i. A.) / Jesaja 25,6-9 / Jesaja 54,5b-14 / Jesaja 55,1-5 / Hesekiel 36,16-28 / Hesekiel 37,1-14 / Daniel 3,1-29 (i.
                     A.) / Micha 4,1-5 / Röm 6,3-11
                  

               

               
                     Tag der Auferstehung des Herrn – Ostersonntag

                  

                  Ev. Mk 16,1-8 / Ep. 1. Kor 15,1-11 / AT. 1. Sam 2,1-8a

                  I: Joh 20,11-18 / II: 1. Kor 15,(12-18)19-28 / III: 2. Mose 14,8-14.19-23.28-30a; 15,20f. / IV: Mk 16,1-8 / V: 1. Kor 15,1-11
                     / VI: 1. Sam 2,1-8a
                  

                  Sp. Offb 1,18 / H. Ps 118,24; Lk 24,6a.34 / Ps. Ps 118,14-24

                  L. EG 101 Christ lag in Todesbanden / fT 95 Wir stehen im Morgen

                  W. Hld 3,1-5 / Mt 28,1-10 / Lk 24,1-12 / Joh 20,1-10 / 1. Kor 5,7-8

               

               
                     Ostermontag und Osterwoche

                  

                  Ev. Lk 24,13-35 / Ep. 1. Kor 15,50-58 / AT. Jes 25,6-9

                  I: Jes 25,6-9 / II: Lk 24,36-45 / III: Offb 5,6-14 / IV: Jona 2,(1-2)3-10(11) / V: Lk 24,13-35 / VI: 1. Kor 15,50-58

                  Sp. Offb 1,18 / H. Ps 118,24; Lk 24,6a.34 / Ps. Ps 118,14-24

                  L. EG 100 Wir wollen alle fröhlich sein Ö / EG 116 Er ist erstanden, Halleluja

                  W. Apg 10,34a.36-43 / Apg 13,30-33.38-39

               

               
                     So. nach Ostern – Quasimodogeniti

                  

                  Ev. Joh 20,19-20(21-23)24-29 / Ep. 1. Petr 1,3-9 / AT. Jes 40,26-31

                  I: 1. Petr 1,3-9 / II: Jes 40,26-31 / III: Joh 21,1-14 / IV: Kol 2,12-15 / V: 1. Mose 32,23-32 / VI: Joh 20,19-20(21-23)24-29

                  Sp. 1. Petr 1,3 / H. Ps 126,3; Lk 24,6a.34 / Ps. Ps 116,1-9.13

                  L. EG 108 Mit Freuden zart / EG 117 Der schöne Ostertag

                  W. Mk 16,9-20 / Joh 17,9-19

               

               
                     So. nach Ostern – Miserikordias Domini

                  

                  Ev. Joh 10,11-16(27-30) / Ep. 1. Petr 2,21b-25 / AT. Hes 34,1-2(3-9)10-16.31

                  I: Joh 10,11-16(27-30) / II: 1. Petr 2,21b-25 / III: Hes 34,1-2(3-9)10-16.31 / IV: Joh 21,15-19 / V: 1. Petr 5,1-4 / VI: 1.
                     Mose 16,1-16
                  

                  Sp. Joh 10,11a.27-28a / H. Ps 100,3b; Lk 24,6a.34 / Ps. Ps 23

                  L. EG 274 Der Herr ist mein getreuer Hirt / EG 358 Es kennt der Herr die Seinen

                  W. Sir 18,7-14 / Joh 10,1-11 / Apg 20,17-32(33-38) / Hebr 13,20-21

               

               
                     So. nach Ostern – Jubilate

                  

                  Ev. Joh 15,1-8 / Ep. Apg 17,22-34 / AT. 1. Mose 1,1-4a(4b-25)26-28(29-30)31a(31b); 2,1-4a

                  I: Spr 8,22-36 / II: Joh 15,1-8 / III: Apg 17,22-34 / IV: 1. Mose 1,1-4a(4b-25)26-28(29-30)31a(31b); 2,1-4a / V: Joh 16,16-23a
                     / VI: 2. Kor 4,14-18
                  

                  Sp. 2. Kor 5,17 / H. Ps 150,1a.6; Lk 24,6a.34 / Ps. Ps 66,1-9

                  L. EG 110 Die ganze Welt, Herr Jesu Christ / EG 432 Gott gab uns Atem Ö

                  W. Jes 43,14-21 / Hesekiel 47,1-12 / 1. Joh 5,1-4

               

               
                     So. nach Ostern – Kantate

                  

                  Ev. Lk 19,37-40 / Ep. Kol 3,12-17 / AT. 1. Sam 16,14-23

                  I: Apg 16,23-34 / II: 2. Chr 5,2-5(6-11)12-14 / III: Lk 19,37-40 / IV: Kol 3,12-17 / V: 1. Sam 16,14-23 / VI: Offb 15,2-4

                  Sp. Ps 98,1 / H. Ps 66,1.2; Lk 24,6a.34 / Ps. Ps 98

                  L. EG 302 Du meine Seele, singe (Ö) / fT 72 Ich sing dir mein Lied

                  W. 2. Mose 15,20f. / Jes 57,15-19 / Tobias 13,1-5.8 / Mt 21,14-17

               

               
                     So. nach Ostern – Rogate

                  

                  Ev. Lk 11,1-4 (5-13) / Ep. 1. Tim 2,1-6a / AT. 2. Mose 32,7-14

                  I: Joh 16,23b-28(29-32)33 / II: Mt 6,5-15 / III: Sir 35,16-22a oder Dan 9,4-5.16-19 / IV: Lk 11,1-4(5-13) / V: 1. Tim 2,1-6a
                     / VI: 2. Mose 32,7-14
                  

                  Sp. Ps 66,20 / H. Ps 66,20; Lk 24,6a.34 / Ps. Ps 95,1-7a

                  L. EG 344 Vater unser im Himmelreich / fT 165 Unser Vater

                  W. 1. Mose 18,16–33 / Sir 34,28-31 / Kol 4,2-4

               

               
                     Christi Himmelfahrt

                  

                  Ev. Lk 24,(44-49)50-53 / Ep. Apg 1,3-11 / AT. 1. Kön 8,22-24.26-28

                  I: 1. Kön 8,22-24.26-28 / II: Joh 17,20-26 / III: Eph 1,(15-20a)20b-23 / IV: Dan 7,1-3(4-8)9-14 / V: Lk 24,(44-49)50-53 /
                     VI: Apg 1,3-11
                  

                  Sp. Joh 12,32 / H. Ps 110,1; Ps 118,16 / Ps. Ps 47,2-10

                  L. EG 123 Jesus Christus herrscht als König / EG BT 561 Wir feiern deine Himmelfahrt (D. Block)

                  W. 2. Kön 2,1-18 / Offb 1,4-8 / Offb 4,1-11

               

               
                     So. nach Ostern – Exaudi

                  

                  Ev. Joh 16,5-15 / Ep. Eph 3,14-21 / AT. Jer 31,31-34

                  I: Eph 3,14-21 / II: Jer 31,31-34 / III: Joh 7,37-39 / IV: Röm 8,26-30 / V: 1. Sam 3,1-10 / VI: Joh 16,5-15

                  Sp. Joh 12,32 / H. Ps 47,9; Lk 24,6a.34 / Ps. Ps 27,1.7-14

                  L. EG 128 Heilger Geist, du Tröster mein / EG 136 O komm, du Geist der Wahrheit (Ö)

                  W. Jes 41,8-14 / Mt 10,16-20 / Joh 14,15-19 / Joh 15,26-16,4

               

               
                     Tag der Ausgießung des Heiligen Geistes – Pfingstsonntag

                  

                  Ev. Joh 14,15-19(20-23a)23b-27 / Ep. Apg 2,1-21 / AT. 1. Mose 11,1-9

                  I: Joh 14,15-19(20-23a)23b-27 / II: Apg 2,1-21 / III: 1. Mose 11,1-9 / IV: Röm 8,1-2(3-9)10-11 / V: 1. Kor 2,12-16 / VI: Hes
                     37,1-14
                  

                  Sp. Sach 4,6b / H. Ps 104,30; Komm, Heiliger Geist (altkirchlich) / Ps. Ps 118,24-29

                  L. EG 126 Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist / fT 7 Atme in uns, Heiliger Geist

                  W. 2. Mose 19 i. A. / Jes 44,1-5 / Ps 119,89-105 / 1. Kor 12,12-14.26-27 / 2. Kor 3,(12-16)17-18

               

               
                     Pfingstmontag und Pfingstwoche

                  

                  Ev. Joh 20,19-23 / Ep. 1. Kor 12,4-11 / AT. 4. Mose 11,11f.14-17.24f.(26-30)

                  I: Mt 16,13-19 / II: Joh 20,19-23 / III: 1. Kor 12,4-11 / IV: 4. Mose 11,11f.14-17.24f.(26-30) / V: Joh 4,19-26 / VI: Eph
                     4,(1-6)11-15(16)
                  

                  Sp. Sach 4,6b / H. Ps 104,30 / Komm, Heiliger Geist (altkirchlich) / Ps. Ps 118,24-29

                  L. EG 129 Freut euch, ihr Christen alle / EG 268 Strahlen brechen viele Ö

                  W. Hes 36,22-28 / Joel 3,1-5 / Weish 9 / Apg 2,22-23.32-33.36-39

               

               
                     Tag der Heiligen Dreifaltigkeit –Trinitatis

                  

                  Ev. Joh 3,1-8(9-13) / Ep. Röm 11,(32)33-36 / AT. Jes 6,1-8(9-13)

                  I: 2. Kor 13,11-13 / II: 4. Mose 6,22-27 / III: Joh 3,1-8(9-13) / IV: Röm 11,(32)33-36 / V: Jes 6,1-8(9-13) / VI: Eph 1,3-14

                  Sp. 2. Kor 13,13 / H. Ps 150,2 / Ps. Ps 113

                  L. EG 139 Gelobet sei der Herr / EG 140 Brunn alles Heils, dich ehren wir Ö

                  W. Jes 44,21-23 / Sir 1,1-10 / Joh 14,7-14

               

               
                     So. nach Trinitatis

                  

                  Ev. Lk 16,19-31 / Ep. 1. Joh 4,(13-16a)16b-21 / AT. Jer 23,16-29

                  I: Joh 5,39-47 / II: Apg 4,32-37 / III: Jona 1,1-2,2(3-10)11 / IV: Lk 16,19-31 / V: 1. Joh 4,(13-16a)16b-21 / VI: Jer 23,16-29

                  Sp. Lk 10,16a / H. Ps 119,144 / Ps. Ps 34,2–11

                  L. EG 365 Von Gott will ich nicht lassen (Ö) / EG 382 Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr Ö

                  W. Sir 41,1-4 / 2. Tim 3,14-17

               

               
                     So. nach Trinitatis

                  

                  Ev. Lk 14,(15)16-24 / Ep. Eph 2,(11-16)17-22 / AT. Jes 55,1-5

                  I: Jes 55,1-5 / II: Mt 11,25-30 / III: 1. Kor 14,1-12(23-25) / IV: Jona 3,1-10 / V: Lk 14,(15)16-24 / VI: Eph 2,(11-16)17-22

                  Sp. Mt 11,28 / H. Ps 18,2b.3a / Ps. Ps 36,6-10

                  L. EG 213 Kommt her, ihr seid geladen / EG 225 Komm, sag es allen weiter (Ö)

                  W. Mt 22,1-14 / Lk 10,1-12 / 1. Kor 9,16-23

               

               
                     So. nach Trinitatis

                  

                  Ev. Lk 15,1-3.11b-32 / Ep. 1. Tim 1,12-17 / AT. Micha 7,18-20

                  I: 1. Tim 1,12-17 / II: Micha 7,18-20 / III: Lk 15,1-10 / IV: Hes 18,1-4.21-24.30-32 / V: Jona 4,1-11 / VI: Lk 15,1-3.11b-32

                  Sp. Lk 19,10 / H. Ps 103,8 / Ps. Ps 103,1-13

                  L. EG 353 Jesus nimmt die Sünder an / EG HE 638 Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt Ö

                  W. Joh 6,37-40

               

               
                     So. nach Trinitatis

                  

                  Ev. Lk 6,36-42 / Ep. Röm 12,17-21 / AT. 1. Mose 50,15-21

                  I: Lk 6,36-42 / II: Röm 12,17-21 / III: 1. Mose 50,15-21 / IV: Joh 8,3-11 / V: 1. Petr 3,8-17 / VI: 1. Sam 24,1-20

                  Sp. Gal 6,2 / H. Ps 92,2 / Ps. Ps 42,2-6

                  L. EG 428 Komm in unsre stolze Welt / EG 495 O Gott, du frommer Gott

                  W. Röm 14,(1-6)10-13 / Jak 1,(19-21)22-25 / Jak 3,13-18

               

               
                     So. nach Trinitatis

                  

                  Ev. Lk 5,1-11 / Ep. 1. Kor 1,18-25 / AT. 1. Mose 12,1-4a

                  I: Mt 9,35-10,1(2-4)5-10 / II: Lk 5,1-11 / III: 1. Kor 1,18-25 / IV: 1. Mose 12,1-4a / V: Joh 1,35-51 / VI: 2. Kor (11,18.23b-30);
                     12,1-10
                  

                  Sp. Eph 2,8 / H. Ps 98,2 / Ps. Ps 73,1-3.8-10.23-26

                  L. EG 241 Wach auf, du Geist der ersten Zeugen / EG 313 Jesus, der zu den Fischern lief

                  W. 1. Kön 19,19-21 / Hes 2,3-8a / Lk 14,25-33 / Röm 16,1-16

               

               
                     So. nach Trinitatis

                  

                  Ev. Mt 28,16-20 / Ep. Röm 6,3-8(9-11) / AT. Jes 43,1-7

                  I: 1. Petr 2,2-10 / II: 5. Mose 7,6-12 / III: Mt 28,16-20 / IV: Röm 6,3-8(9-11) / V: Jes 43,1-7 / VI: Apg 8,26-39

                  Sp. Jes 43,1 / H. Ps 22,23 / Ps. Ps 139,1-12 oder Ps 139,13-16.23-24

                  L. EG 200 Ich bin getauft auf deinen Namen / fT 134 Ich sage ja

                  W. 1. Mose 7 und 8 i. A. / 2. Mose 14,8b-31 i. A. / 1. Petr 3,18-22

               

               
                     So. nach Trinitatis

                  

                  Ev. Joh 6,1-15 / Ep. Apg 2,41-47 / AT. 2. Mose 16,2-3.11-18

                  I: Joh 6,30-35 / II: Hebr 13,1-3 / III: 1. Kön 17,1-16 / IV: Joh 6,1-15 / V: Apg 2,41-47 / VI: 2. Mose 16,2-3.11-18

                  Sp. Eph 2,19 / H. Ps 113,3 / Ps. Ps 107,1-9

                  L. EG 320 Nun lasst uns Gott, dem Herren / EG 418 Brich dem Hungrigen dein Brot Ö

                  W. Lk 9,10-17 / Phil 2,1-4 / Offb 19,1-10

               

               
                     So. nach Trinitatis

                  

                  Ev. Mt 5,13-16 / Ep. Eph 5,8b-14 / AT. Jes 2,1-5

                  I: Jes 2,1-5 / II: Joh 9,1-7 / III: 1. Kor 6,9-14(15-18)19-20 / IV: Mk 12,41-44 / V: Mt 5,13-16 / VI: Eph 5,8b-14

                  Sp. Eph 5,8b.9 / H. Ps 115,1 / Ps. Ps 48,2-3a.9-15

                  L. EG 262/263 Sonne der Gerechtigkeit Ö / EG HE 614 Lass uns in deinem Namen, Herr

                  W. Spr 4,18-27 / Mk 7,14-23 / Röm 6,19-23

               

               
                     So. nach Trinitatis

                  

                  Ev. Mt 13,44-46 / Ep. Phil 3,(4b-6)7-14 / AT. Jer 1,4-10

                  I: Phil 3,(4b-6)7-14 / II: Jer 1,4-10 / III: Mt 7,24-27 / IV: Mt 25,14-30 / V: 1. Kön 3,5-15(16-28) / VI: Mt 13,44-46

                  Sp. Lk 12,48 / H. Ps 40,17 / Ps. Ps 63,2-9

                  L. EG 397 Herzlich lieb hab ich dich, o Herr Ö / EG HE 634 Die Erde ist des Herrn

                  W. Lk 16,10-13

               

               
                     So. nach Trinitatis – Israelsonntag: Kirche und Israel

                  

                  Ev. Mk 12,28-34 / Ep. Röm 11,25-32 / AT. 2. Mose 19,1-6

                  I: Mk 12,28-34 / II: Röm 11,25-32 / III: 2. Mose 19,1-6 / IV: Mt 5,17-20 / V: 5. Mose 4,5-20 / VI: Sach 8,20-23

                  Sp. Ps 33,12 / H. Ps 33,12 / Ps. Ps 122

                  L. EG 290 Nun danket Gott, erhebt und preiset Ö / EG 429 Lobt und preist die herrlichen Taten

                  W. 1. Mose 25,19-34 / 1. Mose 33,1-16

               

               
                     So. nach Trinitatis – Israelsonntag: Gedenktag der Zerstörung Jerusalems

                  

                  Ev. Lk 19,41-48 / Ep. Röm 9,1-5 / AT. Jes 27,2-9

                  I: Lk 19,41-48 / II: Röm 9,1-5 / III: Jes 27,2-9 / IV: Klgl 5 / V: Röm 11,17-24 / VI: 5. Mose 30,1-6(7-10)

                  Sp. Ps 33,12 / H. Ps 33,12 / Ps. Ps 74,1-3.8-11.20-21

                  L. EG 144 Aus tiefer Not lasst uns zu Gott / EG 237 Und suchst du meine Sünde

                  W. Sir 36,13-19 / Jes 62,6-12 / Dan 9,15-19 / Jer 7,1-15 / Röm 15,7-13

               

               
                     So. nach Trinitatis

                  

                  Ev. Lk 18,9-14 / Ep. Eph 2,4-10 / AT. 2. Sam 12,1-10.13-15a

                  I: Hiob 23 / II: Lk 18,9-14 / III: Eph 2,4-10 / IV: 2. Sam 12,1-10.13-15a / V: Lk 7,36-50 / VI: Gal 2,16-21

                  Sp. 1. Petr 5,5b / H. Ps 105,1 / Ps. Ps 145,1-2.14.17-21

                  L. EG 299 Aus tiefer Not schrei ich zu dir (Ö) / EG HE 584 Meine engen Grenzen Ö

                  W. 1. Sam 17 i. A. (David und Goliath; bes. V. 38-51) / Hiob 22,21-30 / Mt 23,1-12

               

               
                     So. nach Trinitatis

                  

                  Ev. Mk 7,31-37 / Ep. Apg 9,1-20 / AT. Jes 29,17-24

                  I: Apg 3,1-10 / II: 1. Kor 3,9-17 / III: Mk 7,31-37 / IV: Apg 9,1-20 / V: Jes 29,17-24 / VI: Lk 13,10-17

                  Sp. Jes 42,3 / H. Ps 34,2 / Ps. Ps 147,1-6.11

                  L. EG 289 Nun lob, mein Seel, den Herren (Ö) / EG BEP 665 Wir haben Gottes Spuren festgestellt

                  W. 2. Kön 20,1-11 / Apg 14,8-18 / Mk 8,22-26 / Gal 1,11-24

               

               
                     So. nach Trinitatis

                  

                  Ev. Lk 10,25-37 / Ep. 1. Joh 4,7-12 / AT. 3. Mose 19,1-3.13-18.33-34

                  I: Mk 3,31-35 / II: Apg 6,1-7 / III: 1. Mose 4,1-16a / IV: Lk 10,25-37 / V: 1. Joh 4,7-12 / VI: 3. Mose 19,1-3.13-18.33-34

                  Sp. Mt 25,40b / H. Mt 5,7 / Ps. Ps 112

                  L. EG 412 So jemand spricht: „Ich liebe Gott“ / EG HE 632 Wenn das Brot, das wir teilen Ö

                  W. Am 5,4-7.10-15 / Apg 4,32-35 / Jak 2,14-18.26

               

               
                     So. nach Trinitatis

                  

                  Ev. Lk 17,11-19 / Ep. Röm 8,14-17 / AT. 1. Mose 28,10-19a(19b-22)

                  I: 1. Mose 28,10-19a(19b-22) / II: Lk 19,1-10 / III: 1. Thess 5,14-24 / IV: Jes 12,1-6 / V: Lk 17,11-19 / VI: Röm 8,14-17

                  Sp. Ps 103,2 / H. Ps 103,13 / Ps. Ps 146

                  L. EG 333 Danket dem Herrn! Wir danken dem Herrn / HuT 253 Lobe den Herrn, meine Seele

                  W. Sir 50,22-24 / Mk 1,40-45 / 1. Thess 1,2-10

               

               
                     So. nach Trinitatis

                  

                  Ev. Mt 6,25-34 / Ep. 1. Petr 5,5b-11 / AT. 1. Mose 2,4b-9(10-14)15(18-25)

                  I: 1. Petr 5,5b-11 / II: 1. Mose 2,4b-9(10-14)15(18-25) / III: Lk 17,5-6 / IV: Gal 5,25-6,10 / V: 1. Mose 15,1-6 / VI: Mt
                     6,25-34
                  

                  Sp. 1. Petr 5,7 / H. Ps 34,9 / Ps. Ps 127,1-2

                  L. EG 369 Wer nur den lieben Gott lässt walten Ö / EG 427 Solang es Menschen gibt auf Erden Ö

                  W. Dan 6,1-29 / Lk 18,28-30 / Röm 4 i. A.

               

               
                     So. nach Trinitatis

                  

                  Ev. Joh 11,1(2)3.17-27(28-38a)38b-45 / Ep. 2. Tim 1,7-10 / AT. Klgl 3,22-26.31-32

                  I: Joh 11,1(2)3.17-27(28-38a)38b-45 / II: 2. Tim 1,7-10 / III: Klgl 3,22-26.31-32 / IV: Lk 7,11-17 / V: Hebr 10,35-36(37-38)39
                     / VI: Ps 16,(1-4)5-11
                  

                  Sp. 2. Tim 1,10b / H. Ps 68,21 / Ps. Ps 68,4-7.20-21.35-36

                  L. EG 115 Jesus lebt, mit ihm auch ich / EG West 681 Gelobt sei deine Treu

                  W. 2. Kön 4, 18-37 / Apg 12,1-11

               

               
                     So. nach Trinitatis

                  

                  Ev. Mt 15,21-28 / Ep. Röm 10,9-17(18) / AT. Jes 49,1-6

                  I: Jos 2,1-21 / II: Mt 15,21-28 / III: Röm 10,9-17(18) / IV: Jes 49,1-6 / V: Mk 9,17-27 / VI: Gal 3,26-29

                  Sp. 1. Joh 5,4c / H. Ps 89,2 / Ps. Ps 138

                  L. EG 346 Such, wer da will, ein ander Ziel / Wwdl 70 Mit dir, o Herr, die Grenzen überschreiten

                  W. 1. Mose 6,9-22 / Hebr 11,1-3 / Joh 9,35-41

               

               
                     So. nach Trinitatis

                  

                  Ev. Mk 10,17-27 / Ep. Eph 5,15-20 / AT. 2. Mose 20,1-17

                  I: Jak 2,14-26 / II: 5. Mose 30,11-14 / III: Mk 10,17-27 / IV: Eph 5,15-20 / V: 2. Mose 20,1-17 / VI: 1. Petr 4,7-11

                  Sp. 1. Joh 4,21 / H. Ps 25,14 / Ps. Ps 1

                  L. EG 414 Lass mich, o Herr, in allen Dingen / EG West 675 Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehn

                  W. Sir 1,11-16a / Mt 22,35-40 / Röm 14,17-19 / Jak 2,1-13

               

               
                     So. nach Trinitatis

                  

                  Ev. Mk 2,1-12 / Ep. Jak 5,13-16 / AT. 2. Mose 34,4-10

                  I: Joh 5,1-16 / II: Eph 4,22-32 / III: Jes 38,9-20 / IV: Mk 2,1-12 / V: Jak 5,13-16 / VI: 2. Mose 34,4-10

                  Sp. Jer 17,14 / H. Ps 138,8b / Ps. Ps 32,1-7

                  L. EG 324 Ich singe dir mit Herz und Mund (Ö) / fT 25 Da wohnt ein Sehnen tief in uns

                  W. 1. Mose 9,12-17 / Mk 1,32-39 / 1. Kor. 9,16-23

               

               
                     So. nach Trinitatis

                  

                  Ev. Mk 10,2-9(10-12)13-16 / Ep. 2. Kor 3,3-6(7-9) / AT. 1. Mose 8,18-22; 9,12-17

                  I: 1. Mose 8,18-22; 9,12-17 / II: Mk 2,23-28 / III: Pred 12,1-7 / IV: Hld 8,6b-7 / V: Mk 10,2-9(10-12)13-16 / VI: 2. Kor 3,3-6(7-9)

                  Sp. Mi 6,8 / H. Ps 119,33 / Ps. Ps 119,1-8.17-18

                  L. EG 295 Wohl denen, die da wandeln  / EG 408 Meinem Gott gehört die Welt Ö

                  W. Ri 11,28-40 / Eph 5,25-32 / 1. Kor 7,29-31 / 1. Thess 4,1-8

               

               
                     So. nach Trinitatis

                  

                  Ev. Mt 5,38-48 / Ep. Eph 6,10-17 / AT. Jer 29,1.4-7(8-9)10-14

                  I: Eph 6,10-17 / II: Jer 29,1.4-7(8-9)10-14 / III: Mt 10,34-39 / IV: Joh 15,9-12(13-17) / V: 1. Mose 13,1-12(13-18) / VI: Mt 5,38-48

                  Sp. Röm 12,21 / H. Ps 101,1 / Ps. Ps 19,8-14

                  L. EG 377 Zieh an die Macht, du Arm des Herrn / EG HE 639 Damit aus Fremden Freunde werden

                  W. Tob 4,6-9 / Mt 15,1-11a.18-20

               

               
                     So. nach Trinitatis

                  

                  Ev. Mt 18,21-35 / Ep. Röm 7,14-25a / AT. Jes 44,21-23

                  I: Mt 18,21-35 / II: Röm 7,14-25a / III: Jes 44,21-23 / IV: Mt 18,15-20 / V: 1. Joh 2,12-14 / VI: Mi 6,1-8

                  Sp. Ps 130,4 / H. Ps 147,3 / Ps. Ps 143,1-9

                  L. EG 251 Herz und Herz vereint zusammen / fT 172 Wo Menschen sich vergessen

                  W. Sir 28,1-9 / Mk 11,24-25 / Phil 1,3-11 / 1. Joh 3,19-24

               

               
                     So. nach Trinitatis

                  

                  Ev. Mt 22,15-22 / Ep. Phil 3,17-21 / AT. 2. Mose 1,8-20

                  I: Am 7,10-17 / II: Mt 22,15-22 / III: Phil 3,17-21 / IV: 2. Mose 1,8-20 / V: Mt 5,33-37 / VI: Röm 13,1-7

                  Sp. 1. Tim 6,15b.16a.c / H. Ps 145,10-11 / Ps. Ps 33,13-22

                  L. EG 351 Ist Gott für mich, so trete / EG 430 Gib Frieden, Herr, gib Frieden

                  W. Joh 15,18–21 / Apg 5,17-33 / 1. Petr 2,11-17

               

               
                     So. nach Trinitatis

                  

                  Ev. Mk 1,21-28 / Ep. 1. Kor 9,16-23 / AT. Jes 51,9-16

                  I: 1. Kor 9,16-23 / II: Jes 51,9-16 / III: Mk 1,21-28 / IV: 1. Kor 9,16-23 / V: Jes 51,9-16 / VI: Mk 1,21-28

                  Sp. Kol 1,11b.12 / H. Ps 118,16 / Ps. Ps 39.5-8.13-14

                  L. EG 345 Auf meinen lieben Gott (Ö) / EG 518 Mitten wir im Leben sind

                  W. Hes 37,1-14

               

               
                     Drittletzter So. des Kirchenjahres

                  

                  Ev. Lk 17,20-24(25-30) / Ep. Röm 8,18-25 / AT. Mi 4,1-5(7b)

                  I: Lk 6,27-38 / II: 1. Thess 5,1-6(7-11) / III: Ps 85 / IV: Lk 17,20-24(25-30) / V: Röm 8,18-25 / VI: Mi 4,1-5(7b)

                  Sp. Mt 5,9 / H. Ps 85,10 / Ps. Ps 85,9-14

                  L. EG 426 Es wird sein in den letzten Tagen Ö / EG 152 Wir warten dein, o Gottes Sohn

                  W. Jer 18,1-10 / Koh 8,6–9

               

               
                     Vorletzter So. des Kirchenjahres

                  

                  Ev. Mt 25,31-46 / Ep. Röm 14,(1-6)7-13 / AT. Hiob 14,1-6(7-12)13(14)15-17

                  I: Hiob 14,1-6(7-12)13(14)15-17 / II: Lk 16,1-8(9) / III: 2. Kor 5,1-10 / IV: Lk 18,1-8 / V: Mt 25,31-46 / VI: Röm 14,(1-6)7-13

                  Sp. 2. Kor 5,10a / H. Ps 50,6 / Ps. Ps 50,1-6.14-15.23

                  L. EG 149 Es ist gewisslich an der Zeit / EG 378 Es mag sein, dass alles fällt

                  W. Jer 8,4-7 / Mt 13,47-50 / Offb 2,8-11 / Offb 20,11-15

               

               
                     Buß- und Bettag

                  

                  Ev. Lk 13,(1-5)6-9 / Ep. Röm 2,1-11 / AT. Jes 1,10-18

                  I: Röm 2,1-11 / II: Jes 1,10-18 / III: Mt 7,12-20 / IV: Offb 3,1-6 / V: Hes 22,23-31 / VI: Lk 13,(1-5)6-9

                  Sp. Spr 14,34 / H. entfällt / Ps. Ps 130

                  L. EG 299 Aus tiefer Not schrei ich zu dir (Ö) / EG 428 Komm in unsre stolze Welt Ö

                  W. Jona 3 / Mt 12,33-35(36-37) / Lk 13,22-30 / 1. Joh 1,5-2,6

               

               
                     Letzter Sonntag des Kirchenjahres: Ewigkeitssonntag

                  

                  Ev. Mt 25,1-13 / Ep. Offb 21,1-7 / AT. Jes 65,17-19(20-22)23-25

                  I: Mt 25,1-13 / II: Offb 21,1-7 / III: Jes 65,17-19(20-22)23-25 / IV: Mk 13,28-37 / V: 2. Petr 3,(3-7)8-13 / VI: Ps 126

                  Sp. Lk 12,35 / H. Ps 16,11 / Ps. Ps 126

                  L. EG 147 (535) Wachet auf, ruft uns die Stimme Ö / EG 153 Der Himmel, der ist, ist nicht der Himmel, der kommt Ö

                  W. Mt 22,23-33; / Hebr 4,9-11 / 1. Thess 4,13-18

               

               
                     Letzter Sonntag des Kirchenjahres: Totensonntag

                  

                  Ev. Joh 5,24-29 / Ep. 1. Kor 15,35-38.42-44a / AT. 5. Mose 34,1-8

                  I: Joh 5,24-29 / II: 1. Kor 15,35-38.42-44a / III: 5. Mose 34,1-8 / IV: Joh 6,37-40 / V: Dan 12,1b-3 / VI: Ps 90,1-14

                  Sp. Ps 90,12 / H. Ps 16,11 / Ps. Ps 90,1-14

                  L. EG 526 Jesus, meine Zuversicht (Ö) / EG 533 Du kannst nicht tiefer fallen

                  W. Ps 103, 13-18 / Weish 3,1-5

               

            

            
                  II. Weitere Feste und Gedenktage

               

               
                     Januar – Tag der Beschneidung und Namengebung Jesu

                  

                  Ev. Lk 2,21 / Ep. Gal 4,4-7 / AT. 1. Mose 17,1-5(6-8)9-13(23-27)

                  I: Lk 2,21 / II: Gal 4,4-7 / III: 1. Mose 17,1-5(6-8)9-13(23-27) / IV: Apg 4,8-12 / V: Kol 2,6-13 / VI: 1. Kor 7,17-24

                  Sp. Hebr 13,8 / H. Ps 63,5 / Ps. Ps 8,2-10

                  L. EG 62 Jesus soll die Losung sein / EG 65 Von guten Mächten treu und still umgeben Ö

                  W. 5. Mose 10,12-20

               

               
                     Januar – Tag der Berufung des Apostels Paulus

                  

                  Ev. Mt 19,27-30 / Ep. Apg 26,4-20(21-23) / AT. Jes 45,22-25

                  I: Jes 45,22-25 / II: Mt 19,27-30 / III: Apg 26,4-20(21-23) / IV: Jes 45,22-25 / V: Mt 19,27-30 / VI: Apg 26,4-20(21-23)

                  Sp. Gal 2,20a / H. Ps 33,1 / Ps. Ps 67

                  L. EG 154 Herr, mach uns stark im Mut, der dich bekennt Ö / EG 359 In dem Herren freuet euch

                  W. Gal 1,11-24 / 2. Kor 4,1-6 / 2. Kor 6,1-10 / 2. Kor 12,2-10

               

               
                     Januar – Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus

                  

                  Ev. Mt 10,26b-28(29-31) / Ep. 1. Joh 2,9-11 / AT. 1. Mose 4,1-10

                  I: Eph 4,25-32 / II: Pred 8,10-14.17 / III: Mt 10,26b-28(29-31) / IV: 1. Joh 2,9-11 / V: 1. Mose 4,1-10 / VI: Lk 22,(31-34)54-62

                  Sp. 5. Mose 4,9a (bis „Leben lang“) / H. entfällt / Ps. Ps 126

                  L. EG 146 Nimm von uns, Herr, du treuer Gott / EG Wü 547 Menschen gehen zu Gott in ihrer Not

                  W. Ps 34,16-23 / Ps 46 / Röm 11,1-2a / Mk 12,28-34

               

               
                     Februar – Tag der Darstellung Jesu im Tempel (Lichtmess)

                  

                  Ev. Lk 2,22-35(36-40) / Ep. Hebr 2,14-18 / AT. 2. Mose 13,1-2.14-16

                  I: Joh 8,12 / II: 1. Joh 1,1-4 / III: Jes 49,1-6 / IV: Lk 2,22-35(36-40) / V: Hebr 2,14-18 / VI: 2. Mose 13,1-2.14-16

                  Sp. Gal 4,4 / H. Ps 138,2a / Ps. Ps 138

                  L. EG 222 Im Frieden dein, o Herre mein Ö / EG 519 Mit Fried und Freud ich fahr dahin

                  W. Mal 3,1-4

               

               
                     Februar – Tag des Apostels Matthias

                  

                  Ev. Mt 11,25-30 / Ep. Apg 1,15-26 / AT. 1. Sam 3,1-18

                  I: 1. Sam 3,1-18 / II: Mt 11,25-30 / III: Apg 1,15-26 / IV: 1. Sam 3,1-18 / V: Mt 11,25-30 / VI: Apg 1,15-26

                  Sp. Jes 52,7 / H. Ps 33,1 (entfällt in der Passionszeit) / Ps. Ps 25,1b-9

                  L. EG 264 Die Kirche steht gegründet Ö / SJ 29 Die Heiligen, uns weit voran

                  W. -

               

               
                     März – Tag der Ankündigung der Geburt Jesu (Mariä Verkündigung)

                  

                  Ev. Lk 1,26-38 / Ep. Gal 4,4-7 / AT. Jes 7,10-14

                  I: Gal 4,4-7 / II: Jes 7,10-14 / III: Lk 1,26-38 / IV: Gal 4,4-7 / V: Jes 7,10-14 / VI: Lk 1,26-38

                  Sp. Gal 4,4 / H. Ps 34,3 (entfällt in der Passionszeit) / Ps. Ps 19,2-7

                  L. EG 68 O lieber Herre Jesu Christ / fT 94 Mit dir, Maria, singen wir

                  W. -

               

               
                     April – Tag des Evangelisten Markus

                  

                  Ev. Mk 1,1-4.14-15 / Ep. Apg 15,36-41 / AT. Jes 52,7-10

                  I: Mk 1,1-4.14-15 / II: Apg 15,36-41 / III: Jes 52,7-10 / IV: Mk 1,1-4.14-15 / V: Apg 15,36-41 / VI: Jes 52,7-10

                  Sp. Mk 16,15b / H. Ps 33,1 / Ps. Ps 57,2-4.6.8-12

                  L. EG 154 Herr, mach uns stark, im Mut der dich bekennt Ö / EG 250 Ich lobe dich von ganzer Seelen

                  W. Lk 10,1-9

               

               
                     Mai – Tag der Apostel Philippus und Jakobus des Jüngeren

                  

                  Ev. Joh 14,(1-7)8-13 / Ep. 1. Kor 4,9-15 / AT. Jes 30,15-22

                  I: Jes 30,15-22 / II: Joh 14,(1-7)8-13 / III: 1. Kor 4,9-15 / IV: Jes 30,15-22 / V: Joh 14,(1-7)8-13 / VI: 1. Kor 4,9-15

                  Sp. Jes 52,7 / H. Ps 33,1 / Ps. Ps 37,3-11

                  L. EG 264 Die Kirche steht gegründet Ö / SJ 29 Die Heiligen, uns weit voran

                  W. -

               

               
                     Juni – Tag der Geburt Johannes des Täufers (Johannis)

                  

                  Ev. Lk 1,(5-25)57-66.80 / Ep. Apg 19,1-7 / AT. Jes 40,1-8(9-11)

                  I: Mt 3,1-12 / II: Mt 11,11-19 / III: Lk 1,(5-25)57-66.80 / IV: Apg 19,1-7 / V: Jes 40,1-8(9-11) / VI: Joh 3,22-30

                  Sp. Joh 3,30 / H. Ps 97,11 / Ps. Ps 92,2-6.13-16 / oder das Benedictus (Lk 1,68-79)

                  L. EG 141 Wir wollen singn einʼ Lobgesang / EG 312 Kam einst zum Ufer nach Gottes Wort und Plan

                  W. Mal 3,13-24 / Joh 1,29-34 / 1. Petr 1,8-12

               

               
                     Juni – Gedenktag der Augsburgischen Konfession

                  

                  Ev. Mt 10,26-33 / Ep. 1. Tim 6,11-16 / AT. Neh 7,72c; 8,1-3.5-6.8-12

                  I: Mt 10,26-33 / II: 1. Tim 6,11-16 / III: Neh 7,72c; 8,1-3.5-6.8-12 / IV: Mt 10,26-33 / V: 1. Tim 6,11-16 / VI: Neh 7,72c;
                     8,1-3.5-6.8-12
                  

                  Sp. Ps 119,46 / H. Ps 84,12 / Ps. Ps 46,2-12

                  L. EG 342 Es ist das Heil uns kommen her / EG 351 Ist Gott für mich, so trete

                  W. -

               

               
                     Juni – Tag der Apostel Petrus und Paulus

                  

                  Ev. Mt 16,13-19 / Ep. Gal 2,2-10(11-21) / AT. Jer 16,16-21

                  I: Jer 16,16-21 / II: Mt 16,13-19 / III: Gal 2,2-10(11-21) / IV: Jer 16,16-21 / V: Mt 16,13-19 / VI: Gal 2,2-10(11-21)

                  Sp. Apg 4,33 / H. Ps 33,1 / Ps. Ps 22,23-29

                  L. EG 154 Herr, mach uns stark im Mut, der dich bekennt / EG 264 Die Kirche steht gegründet

                  W. Gal 1,11-24 / Eph 2,19-22

               

               
                     Juli – Tag des Besuchs Marias bei Elisabeth

                  

                  Ev. Lk 1,39-48(49-55)56 / Ep. 1. Tim 3,16 / AT. Jes 11,1-5

                  I: 1. Tim 3,16 / II: Jes 11,1-5 / III: Lk 1,39-48(49-55)56 / IV: 1. Tim 3,16 / V: Jes 11,1-5 / VI: Lk 1,39-48(49-55)56

                  Sp. Gal 4,4 / H. Ps 98,1a / Ps. Ps 113

                  L. EG 308 Mein Seel, o Herr, muss loben dich / EG 309 Hoch hebt den Herrn mein Herz

                  W. 1. Sam 2,1-10

               

               
                     Juli oder 21. Dezember – Tag des Apostels Thomas

                  

                  Ev. Joh 20,(19-20)24-29 / Ep. 2. Kor 5,1-10 / AT. Ri 6,36-40

                  I: Joh 20,(19-20)24-29 / II: 2. Kor 5,1-10 / III: Ri 6,36-40 / IV: Joh 20,(19-20)24-29 / V: 2. Kor 5,1-10 / VI: Ri 6,36-40

                  Sp. Jes 52,7 / H. Ps 33,1 / Ps. Ps 18,2-7.17.20

                  L. EG 382 Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr Ö / SJ 29 Die Heiligen, uns weit voran

                  W. 2. Kor 4,1-6 / Joh 14,1-6 / 1. Mose 15,1-6

               

               
                     Juli – Tag der Maria Magdalena

                  

                  Ev. Joh 20,11-18 / Ep. 2. Kor 5,14-18 / AT. Hld 3,1-5

                  I: Hld 3,1-5 / II: Joh 20,11-18 / III: 2. Kor 5,14-18 / IV: Hld 3,1-5 / V: Joh 20,11-18 / VI: 2. Kor 5,14-18

                  Sp. Mk 16,15b / H. Ps 33,1 / Ps. Ps 30,5-13

                  L. EG 269 Christus ist König, jubelt laut / SJ 29 Die Heiligen, uns weit voran

                  W. Lk 8,1-3

               

               
                     Juli – Tag des Apostels Jakobus des Älteren

                  

                  Ev. Mt 20,20-23 / Ep. Apg 11,27-12,5 / AT. Jes 45,4-7

                  I: Apg 11,27-12,5 / II: Jes 45,4-7 / III: Mt 20,20-23 / IV: Apg 11,27-12,5 / V: Jes 45,4-7 / VI: Mt 20,20-23

                  Sp. Jes 52,7 / H. Ps 33,1 / Ps. Ps 116,1-9.13

                  L. EG 154 Herr, mach uns stark, im Mut der dich bekennt Ö / EG 498 In Gottes Namen fahren wir

                  W. Röm 8,28-39

               

               
                     August – Tag des Apostels Bartholomäus

                  

                  Ev. Mk 3,13-19 / Ep. 2. Kor 4,7-10 / AT. Jes 61,8-11

                  I: Mk 3,13-19 / II: 2. Kor 4,7-10 / III: Jes 61,8-11 / IV: Mk 3,13-19 / V: 2. Kor 4,7-10 / VI: Jes 61,8-11

                  Sp. Jes 52,7 / H. Ps 33,1 / Ps. Ps 43

                  L. EG 264 Die Kirche steht gegründet Ö / SJ 29 Die Heiligen, uns weit voran

                  W. Lk 22, 24-30

               

               
                     August – Tag der Enthauptung Johannes des Täufers

                  

                  Ev. Mk 6,14-29 / Ep. 2. Tim 2,8-13 / AT. Pred 8,2-13

                  I: Pred 8,2-13 / II: Mk 6,14-29 / III: 2. Tim 2,8-13 / IV: Pred 8,2-13 / V: Mk 6,14-29 / VI: 2. Tim 2,8-13

                  Sp. Ps 116,15.17 / H. Ps 116,15.17 / Ps. Ps 73,1-3.8-10.23-26

                  L. EG 275 In dich hab ich gehoffet, Herr / EG 378 Es mag sein, dass alles fällt

                  W. Apg 13,23-30

               

               
                     September – Tag des Apostels und Evangelisten Matthäus

                  

                  Ev. Mt 9,9-13 / Ep. 1. Kor 12,27-31a / AT. Hes 3,4-6(7-9)10-11

                  I: 1. Kor 12,27-31a / II: Hes 3,4-6(7-9)10-11 / III: Mt 9,9-13 / IV: 1. Kor 12,27-31a / V: Hes 3,4-6(7-9)10-11 / VI: Mt 9,9-13

                  Sp. Mk 16,15b / H. Ps 33,1 / Ps. Ps 34,2-11

                  L. EG 154 Herr, mach uns stark, im Mut der dich bekennt Ö / EG West 675 Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehn

                  W. -

               

               
                     September – Tag des Erzengels Michael und aller Engel (Michaelis)

                  

                  Ev. Lk 10,17-20 / Ep. Offb 12,7-12 / AT. 1. Mose 21,8-21

                  I: Lk 10,17-20 / II: Offb 12,7-12 / III: 1. Mose 21,8-21 / IV: Mt 18,1-6.10 / V: Apg 5,12.17-21(22-27a)27b-29 / VI: 4. Mose
                     22,31-35
                  

                  Sp. Ps 34,8 / H. Ps 148,2 / Ps. Ps 103,19-22

                  L. EG 142 Gott, aller Schöpfung heilger Herr (Ö) / EG 331 Großer Gott, wir loben dich Ö

                  W. 2. Mose 23,20-22 / Jos 5,13-15 / Hebr 1,5-14

               

               
                     Erster Sonntag im Oktober – Erntedankfest

                  

                  Ev. Mk 8,1-9 / Ep. 2. Kor 9,6-15 / AT. 5. Mose 8,7-18

                  I: Jes 58,7-12 / II: Mk 8,1-9 / III: 2. Kor 9,6-15 / IV: 5. Mose 8,7-18 / V: Lk 12(13-14)15-21 / VI: 1. Tim 4,4-5

                  Sp. Ps 145,15 / H. Ps 147,1 / Ps. Ps 104,1a.10-15.27-30.33

                  L. EG 502 Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit / fT 66 Auf, Seele, Gott zu loben

                  W. 5. Mose 26,1-11 / Mt 6,19-23; Lk 12,22-31 / 1. Tim 6,6-11; Hebr 13,15-16

               

               
                     Oktober – Tag des Evangelisten Lukas

                  

                  Ev. Lk 1,1-4 / Ep. 2. Tim 4,5-11 / AT. Jes 43,8-13

                  I: 2. Tim 4,5-11 / II: Jes 43,8-13 / III: Lk 1,1-4 / IV: 2. Tim 4,5-11 / V: Jes 43,8-13 / VI: Lk 1,1-4

                  Sp. Mk 16,15b / H. Ps 33,1 / Ps. Ps 119,121-128

                  L. EG 154 Herr, mach uns stark im Mut, der dich bekennt Ö / EG 250 Ich lobe dich von ganzer Seelen

                  W. Apg 1,1-8

               

               
                     Oktober – Tag der Apostel Simon und Judas

                  

                  Ev. Joh 15,17-25 / Ep. Apg 1,12-14 / AT. 5. Mose 32,1-4

                  I: Joh 15,17-25 / II: Apg 1,12-14 / III: 5. Mose 32,1-4 / IV: Joh 15,17-25 / V: Apg 1,12-14 / VI: 5. Mose 32,1-4

                  Sp. Jes 52,7 / H. Ps 33,1 / Ps. Ps 145,1-2.14.17-21

                  L. EG 264 Die Kirche steht gegründet Ö / SJ 29 Die Heiligen, uns weit voran

                  W. Eph 4,7-13

               

               
                     Oktober – Gedenktag der Reformation (Reformations-fest)

                  

                  Ev. Mt 5,1-10(11-12) / Ep. Röm 3,21-28 / AT. 5. Mose 6,4-9

                  I: 5. Mose 6,4-9 / II: Mt 10,26b-33 / III: Gal 5,1-6 / IV: Ps 46 / V: Mt 5,1-10(11-12) / VI: Röm 3,21-28

                  Sp. 1. Kor 3,11 / H. Ps 84,12 / Ps. Ps 46,2-12

                  L. EG 341 Nun freut euch, lieben Christen g’mein / EG 360 Die ganze Welt hast du uns überlassen, Herr

                  W. Jes 62,6-7.10-12 / Joh 8,31-36 / Röm 1,16-17 / 1. Kor 1,10-18 / Jak 2,14-18.26

               

               
                     November – Gedenktag der Heiligen

                  

                  Ev. Mt 5,1-10 / Ep. Offb 7,9-12 / AT. Dan 7,1-3.13-18.27

                  I: Offb 7,9-12 / II: Dan 7,1-3.13-18.27 / III: Mt 5,1-10 / IV: Offb 7,9-12 / V: Dan 7,1-3.13-18.27 / VI: Mt 5,1-10

                  Sp. Eph 2,19 / H. Ps 149,1 / Ps. Ps 150

                  L. EG 253 Ich glaube, dass die Heiligen / SJ 29 Die Heiligen, uns weit voran

                  W. Joh 17,6-14(15-19) / Hebr 11,1-12,3

               

               
                     November – Tag des Gedenkens an die Novemberpogrome

                  

                  Ev. Mk 14,66-72 / Ep. 1. Petr 5,8-9 / AT. Spr 24,10-12

                  I: Mk 14,66-72 / II: 1. Petr 5,8-9 / III: Spr 24,10-12 / IV: Lk 22,31-34 / V: Mt 24,23-27 / VI: 2. Mose 1,15-22

                  Sp. Jak 4,17 / H. entfällt / Ps. Ps 74,1-3.8-11.20-21

                  L. EG 146 Nimm von uns, Herr du treuer Gott / EG 236 O Herr, nimm unsre Schuld Ö

                  W. Spr 31,8-9 / Offb 20,11-15 / Eph 6,10-17

               

               
                     November – Martinstag (Bischof Martin von Tours)

                  

                  Ev. Mt 25,31-40 / Ep. 2. Kor 8,7-9 / AT. Jes 58,6-11

                  I: Jes 58,6-11 / II: Mt 25,31-40 / III: 2. Kor 8,7-9 / IV: Jes 58,6-11 / V: Mt 25,31-40 / VI: 2. Kor 8,7-9

                  Sp. Mt 25,40b / H. Ps 149,1 / Ps. Ps 146

                  L. EG 154 Herr, mach uns stark im Mut, der dich bekennt / SJ 29 Die Heiligen, uns weit voran

                  W. Mt 6,19-24 / Mt 20,20-28 / 1. Petr 4,7-11

               

               
                     November – Tag des Apostels Andreas

                  

                  Ev. Joh 1,35-42 / Ep. Röm 10,9-18 / AT. 5. Mose 30,11-14

                  I: Röm 10,9-18 / II: 5. Mose 30,11-14 / III: Joh 1,35-42 / IV: Röm 10,9-18 / V: 5. Mose 30,11-14 / VI: Joh 1,35-42

                  Sp. Jes 52,7 / H. Ps 33,1 / Ps. Ps 146

                  L. EG 264 Die Kirche steht gegründet Ö / SJ 29 Die Heiligen, uns weit voran

                  W. Mt 4,18-22

               

               
                     Dezember – Nikolaustag (Bischof Nikolaus von Myra)

                  

                  Ev. Mt 6,1-4 / Ep. Eph 2,1-10 / AT. Jes 61,1-2.10

                  I: Mt 6,1-4 / II: Eph 2,1-10 / III: Jes 61,1-2.10 / IV: Mt 6,1-4 / V: Eph 2,1-10 / VI: Jes 61,1-2.10

                  Sp. Mt 5,7 / H. Ps 149,1 / Ps. Ps 138

                  L. EG 154 Herr, mach uns stark im Mut, der dich bekennt / SJ 29 Die Heiligen, uns weit voran

                  W. Mt 14,22-33 / Lk 18,15-17 / Lk 18,18-27

               

               
                     Dezember – Tag des Erzmärtyrers Stephanus

                  

                  Ev. Mt 10,16-22 / Ep. Apg 6,8-15; 7,(1-54)55-60 / AT. 2. Chr 24,19-21

                  I: 2. Chr 24,19-21 / II: Hebr 10,32-39 / III: Offb 7,9-12(13-17) / IV: Jer 26,1-13 / V: Mt 10,16-22 / VI: Apg 6,8-15; 7,(1-54)55-60

                  Sp. Ps 116,15.17 / H. Ps 116,15.17 / Ps. Ps 31,2-6.8-9.16-17

                  L. EG 137 Geist des Glaubens, Geist der Stärke / EG 154 Herr, mach uns stark im Mut, der dich bekennt Ö

                  W. Ps 119,81-82.84-86

               

               
                     Dezember – Tag des Apostels und Evangelisten Johannes

                  

                  Ev. Joh 21,20-24 / Ep. 1. Joh 1,1-4 / AT. Spr 8,22-36

                  I: 1. Joh 1,1-4 / II: Spr 8,22-36 / III: Joh 21,20-24 / IV: 1. Joh 1,1-4 / V: Spr 8,22-36 / VI: Joh 21,20-24

                  Sp. Mk 16,15b / H. Ps 33,1 / Ps. Ps 92,2-7.13-16

                  L. EG 154 Herr, mach uns stark im Mut, der dich bekennt Ö / EG 267 Herr, du hast darum gebetet

                  W. Spr 2,1-11

               

               
                     Dezember – Tag der unschuldigen Kinder

                  

                  Ev. Mt 2,13-18 / Ep. Offb 12,1-6(13-17) / AT. Jer 31,15-17

                  I: Mt 2,13-18 / II: Offb 12,1-6(13-17) / III: Jer 31,15-17 / IV: Mt 2,13-18 / V: Offb 12,1-6(13-17) / VI: Jer 31,15-17

                  Sp. Ps 116,15.17 / H. Ps 116,15.17 / Ps. Ps 8,2-10

                  L. EG 25 Vom Himmel kam der Engel Schar / EG 378 Es mag sein, dass alles fällt

                  W. -

               

               
                     Kirchweih

                  

                  Ev. Lk 19,1-10 / Ep. Offb 21,1-5a / AT. 1. Kön 8,27-30

                  I: Ps 84,2-13 / II: Lk 19,1-10 / III: Offb 21,1-5a / IV: 1. Kön 8,27-30 / V: Mk 4,30-32 / VI: Jos 24,14-16

                  Sp. Ps 84,2-3 / H. Ps 26,8 / Ps. Ps 84,2-13

                  L. EG 245 Preis, Lob und Dank / EG 264 Die Kirche steht gegründet

                  W. Jes 66,1-2 / Mt 21,12-17 / Offb 4

               

            

            
                  III. Themenfelder

               

               
                     Arbeit

                  

                  Ev. Mt 6,24-34; Mt 12,9-14; Mt 20,1-16; Mt 25,14-30; Mk 4,1-9; Mk 4,26-29; Lk 5,1-11; Lk 9,61-62; Lk 10,38-42; Lk 12,16-21;
                     Lk 16,10-13.
                  

                  Ep. 1.Kor 3,5-15; 1.Kor 9,1-18; 2.Thess 3,6-13.

                  AT. 1.Mose 2,1-4a; 1.Mose 2,4b-9.15; 1.Mose 3,(14-16)17-24; 1.Mose 11,1-9; 2.Mose 20,8-11; 2.Mose 23,10-12; 5.Mose 5,12-15;
                     5.Mose 8,12-18; 5.Mose 28,1-6; Pred 3, 1-15 (16-22); Pred 11,1-6; Jes 58,13-14; Jer 22,13-17; Jer 29,7-14.
                  

                  Ps. Ps 4; Ps 8; Ps 23; Ps 27; Ps 33; Ps 36; Ps 90,13-17; Ps 127; Ps 128; Ps 131.

               

               
                     Armut und Reichtum

                  

                  Ev. Mt 5,38-42; Mt 6,19-21; Mk 10,17-27; Mk 12,41-44; Lk 1,46-55; Lk 6,20-26; Lk 12,16-21; Lk 16,19-31; Lk 21,1-4

                  Ep. Apg 4,32-5, 11; 2.Kor 8 i. A.; 2.Kor 9 i. A.; Phil 4,10-13; 1.Tim 6,6-12.17-19; Jak 2,1-13; Jak 5,1-6; Offb 3,14-22

                  AT. 3.Mose 19,9-10; 5.Mose 24,6-22; Hiob 1; 42,10-17; Spr 22,1-16 (i. A.); Pred 5,9-6,9; Jes 58,1-12; Jer 5,26-31; Am 8,4-10;
                     Sir 4,1-11; Tob 4,6-9
                  

                  Ps. Ps 10; Ps 34; Ps 69,31-37; Ps 113; Ps 146

               

               
                     Bildung

                  

                  Ev. Mt 2,1-12; Mt 5,24-27; Mt 11,25-30; Mt 13,51-52; Mt 23,5-11; Mt 28,18-20; Lk 2,41-52; Lk 10,38-42; Joh 3,1-21

                  Ep. Apg 8,26-39; Apg 17,16-34; Röm 1,18-23; 1.Kor 1,18-2,5; 1.Kor 2,6-16; 2.Tim 3,15-17; Hebr 13,7-9.17

                  AT. 1.Mose 3,1-24; 5.Mose 6,1-25; 1.Kön 3,1-28; Jes 2,1-5; Mi 4,1-5; Hiob 12,1-25; Spr 1,1-7; Spr 4,1-27; Pred 11,1-8; Weish 13,1-9; Sir 1,1-10; Sir 6,18-37

                  Ps. Ps 8; Ps 34,12-15; Ps 39; Ps 90; Ps 119

               

               
                     Frieden

                  

                  Ev. Mt 5,1-12; Mt 5,21-26; Mt 5,38-48; Mt 10,34-39; Lk 1,68-79; Joh 14,27-31a

                  Ep. Röm 5,1-11; 2.Kor 5,16-21; Eph 2,11-22; Eph 6,10-20; Phil 4,6-9; Jak 3,13-18

                  AT. 1.Mose 4,1-16; 4.Mose 6,24-26; Jes 2,1-5; Jes 9,1-6; Jes 11,1-10; Jes 57,14-21; Mi 4,1-5; Sach 8,9-19

                  Ps. Ps 4; Ps 23; Ps 34; Ps 46; Ps 85; Ps 133

               

               
                     Gerechtigkeit – Recht

                  

                  Ev. Mt 2,16-18; Mt 5,1-12; Mt 7,12-23; Mt 14,1-12; Mt 20,1-16; Lk 1,46-55; Lk 3,10-14; Lk 6,21-26; Lk 18,1-8

                  Ep. Röm 8,31b-39; Röm 12,9-21; Eph 6,10-17; 1.Petr 3,13-17

                  AT. 1.Mose 21,8-21; 1.Mose 27,1-40; 2.Mose 20,12-17; 2.Mose 22,20-26; 3.Mose 19,11-18; Ri 10,17-11,40; Ri 19,1-30; Hiob 27,1-10;
                     Jes 5,1-7; Jes 52,13-53,12; Jes 58,1-12; Jer 22,13-17; Jer 37,11-21; Am 5,11-15; Am 8,4-10
                  

                  Ps. Ps 10; Ps 22; Ps 34; Ps 35; Ps 37; Ps 43; Ps 82,2-4; Ps 92; Ps 94; Ps 145

               

               
                     Glaube – Religion – Gottesdienst

                  

                  Ev. Mt 7,7-11; Mt 8,5-13; Mt 10,26-33; Mt 15,21-28; Mt 17,14-21; Mt 21,18-22; Mk 9,14-29; Mk 11,22-24; Mk 16,14-20; Lk 24,13-35; Lk 22,31-34; Joh 3,1-36; Joh 4,19-26; Joh 6,66-69; Joh 16,16-22; Joh 20,24-29

                  Ep. Röm 1,16f.; Röm 3,21-31; Röm 4,1-5; 1.Kor 13; 1.Kor 14; Gal 3,1-14; Gal 5,1-6; Kol 3,1-4; Kol 3,16-17; 2.Thess 3,1-5; 1.Petr 1,6-9; 1.Joh 5,1-5; Hebr 11,1-12,3; Offb 4-5; 

                  AT. 1.Mose 8,20-22; 1.Mose 15,1-6; 1.Mose 22,1-18; 1.Mose 32,23-33; 2.Mose 12,1-28; 2.Mose 15,22-27; 2.Mose 17,1-7; 2.Mose
                     32,1-35; 2.Mose 33,7-11; 2.Mose 33,12-23; 3.Mose 9,1-24; Jos 5,2-12; 1.Sam 1,1-28; 1.Sam 17,1-58; 1.Sam 28,3-24; 1.Kön 8,1-66;
                     1.Kön 19; 2.Kön 5,1-27; 2.Kön 19,1-37; Hiob 3,1-26; Jes 7,2-9; Jes 30,1-26; Jer 15,10-21; Klgl 3,1-33; Hes 11,14-21; Dan 3,1-30;
                     Dan 6,1-29 
                  

                  Ps. Ps 23; Ps 27; Ps 31; Ps 42-43; Ps 50; Ps 73; Ps 84; Ps 92; Ps 95; Ps 100; Ps 150

               

               
                     Gott

                  

                  Ev. Mt 5,43-48; Mt 11,25-27; Mt 17,1-9; Joh 4,19-26

                  Ep. Apg 17,16-34; Röm 11,33-36; 1.Kor 8,4-6; Kol 2,1-15; 1.Tim 2,1-7; 1.Joh 3,1-3; 1.Joh 4,7-21; Offb 4-5; Offb 21,1-7

                  AT. 1.Mose 18,1-15; 1.Mose 28,10-19; 1.Mose 32,23-33; 1.Mose 50,15-26; 2.Mose 3,1-4,17; 2.Mose 13,17-22; 40,34-38; 2.Mose
                     19; 24,12-18; 2.Mose 33,12-23; 2.Mose 34,29-35; 5.Mose 29,28; 1.Sam 3,1-21; 1.Kön 8,1-9,9; 2.Chr 5,2-7,22; 1.Kön 19,9-18;
                     Hiob 1,1-2,10; Hiob 38,1-42,17; Jes 6,1-13; Jes 44,6-20; Jes 45,14-25; Jes 54,1-10; Jer 10,1-16; Jer 23,23-24; Hes 1,1-3,11; Dan 6,26-28; Hos 11,1-11; Mi 7,18-20 
                  

                  Ps. 2.Mose 15,1-18; 1.Sam 2,1-10; Ps 8; Ps 19,1-6; Ps 22; Ps 36; Ps 76; Ps 103; Ps 139; Dan 2,20-23; Lk 1,46-55; Lk 1,68-77

               

               
                     Handeln – Verantwortung

                  

                  Ev. Mt 21,28-32; Mt 22,15-22; Mt 22,34-40; Mt 25,31-46; Mt 25,14-30; Lk 10,25-37; Lk 10,38-42; Lk 19,1-10; Joh 8,2-11; Joh 8,31-36; Joh 13,1-35

                  Ep. Apg 4,32-37; Apg 5,17-42; Röm 7,14-25; Röm 12,1-2; Röm 13,8-10; 1.Kor 6,12-20; 1.Kor 10,23-11,1; 1.Kor 13,1-13; Gal 5,1-15;
                     Gal 5,16-26; Eph 5,8-20; Phil 2,5-11; 1.Thess 4,1-12; 1.Tim 4,1-5; 1.Petr 2,13-17; 1.Petr 4,7-11; Jak 1,19-27; Jak 2,14-26
                  

                  AT. 2.Mose 20,1+A503+A507:A514+A507:A507:A516; 3.Mose 19,1-37; 5.Mose 6,4-9; 5.Mose 10,10-15; 5.Mose 30,1-20; Spr 6,6-19;
                     Jes 5,1-7; Jes 58,1-12; Jer 31,31-34; Mi 6,1-8
                  

                  Ps. Ps 1; Ps 15; Ps 19; Ps 119

               

            

            
                  Kirche I: Leben und Auftrag

               

               
                     a. Einheit der Kirche – Kirchengemeinschaft/-partnerschaft – Ökumene

                  

                  Ev. Mt 13,31-33[34-35]; Mt 16,13-19; Lk 22,7-23; Joh 17,1a.11b-23

                  Ep. Apg 2,42-47; 1.Kor 1,10-18; 1.Kor 12,12-26; Gal 2,1-21; Eph 4,1-6; Phil 2,1-4(5-11); 1.Petr 2,4-10

                  AT. 1.Mose 11,1-9; Hes 17,22-27; Mi 6,6-8

                  Ps. Ps 18,2-4.26-29; Ps 33,1-5.18-22; Ps 84,6-13; Ps 111

               

               
                     b. Erneuerung der Kirche

                  

                  Ev. Lk 11,9-13; Joh 4,19-26; Joh 7,37-39

                  Ep. Gal 3,1-5; Hebr 10,(19-22)23-25

                  AT. Jes 44,1-5; 4.Mose 20,1-13

               

               
                     c. Bei einer Kirchenversammlung

                  

                  Ev. Lk 24,36-49; Joh 12,44-50

                  Ep. Apg 15,1-21; Eph 2,11-22

                  AT. Jos 24,1-2a.13-16.22-28; Jes 43,8-13; Jes 49,18-21

                  Ps. Ps 26,1-8; Ps 89,2-9.16-17

               

               
                     d. Bei einer kirchlichen Wahl

                  

                  Ev. Lk 12,37-48

                  Ep. Apg 1,15-25; Apg 6,1-7; Röm 1,1-7

                  AT. 2.Mose 18,13-26; 4.Mose 27,15-23

               

               
                     e. Bitt- und Danktage

                  

                  Ev. Mt 6,5-13; Mt 7,7-11; Mt 9,35-38; Lk 11,1-8; Lk 18,1-8; Joh 4,1-26; Joh 11,41b-42; Joh 14,12-14

                  Ep. 1.Kor 14,10-19; 2.Kor 9,6-15; 1.Tim 2,1-6a; Jak 5,13-18

                  AT. Dan 9,15-19

                  Ps. Ps 4,1-9; Ps 27; Ps 66,16-20

               

               
                     f. Verkündigung, Ausbreitung des Evangeliums, Mission, Bekenntnis, Dienst des Wortes

                  

                  Ev. Mt 9,35-10,15; Mt 28,16-20; Lk 6,27-35; Joh 15,26-27; Joh 20,19-23

                  Ep. Apg 2,14-36; Apg 6,1-7; Apg 6,8-15; Apg 16,11-15; Apg 17,16-34; Röm 11,25-32; 1.Kor 1,10-17; 1.Kor 15,12-20; 2.Kor 5,11-21;
                     Gal 3,6-14
                  

                  AT. 1.Mose 12,1-9; Hes 3,16-27; 33,1-9 

                  Ps. Ps 22,23-32; Ps 67; Ps 86,1-11; Ps 96

               

               
                     g. Diakonie, Nächstenliebe, Dienst der helfenden Tat

                  

                  Ev. Mt 25,31-46; Mk 1,32-39; Mk 10,41-45; Lk 10,25-37; Lk 10,38-42; Lk 17,7-10; Joh 5,1-18; Joh 12,20-26

                  Ep. Apg 6,1-7; Röm 16,1-6; Gal 6,1-2; 1.Petr 4,7-11; Jak 1,19-27; Jak 2,14-26

                  AT. 3.Mose 19,32-37; 5.Mose 24,6-22; Jes 42,1-9; Jes 57,14-16

                  Ps. Ps 8; Ps 82; Ps 146

               

               
                     h. Diaspora

                  

                  Ev. Joh 7,32-29; Joh 11,46-57; Joh 17,20-23

                  Ep. Apg 8,1-3; Gal 6,7-10; 1.Petr 1,1-3; Jak 1,1

                  AT. Jes 11,1-16; Jes 49,5-6.8-13; Hes 37,15-28

                  Ps. Ps 147

               

            

            
                  Kirche II: Taufe – Konfirmation – Trauung

               

               Vgl. Kasualagenden

            

         

         
                  Kirche III: Zeuginnen und Zeugen

               

               
                     a. Märtyrer und Märtyrerinnen – Verfolgung

                  

                  Ev. Mt 16,24-26; Lk 12,1-8

                  Ep. Apg 4,1-22; 5,17-42; Apg 7,54-8,1; 1.Petr 4,12-19; Hebr 10,32-39; Jak 1,12-18; Offb 7,9-12(13-17); Offb 11,19-12,17

                  AT. Jer 11,18-20; Jer 20,7-18

                  Ps. Ps 116

               

               
                     b. Lehrer und Lehrerinnen der Kirche

                  

                  Ev. Mt 11,25-30; Mt 24,42-47; Joh 20,11-18; Joh 24,19-29

                  Ep. 1. Kor 2,6-16; Röm 1,1-7; Hebr 13,7-17;

                  AT. Dan 12,3

                  Ps. Ps 145

               

               
                     c. Zeugen und Zeuginnen des Glaubens

                  

                  Ev. Mt 8,5-13; Mt 15,21-28

                  Ep. 1.Tim 6,11-18; 1.Joh 5,1-4; Hebr 11,1-12,3; Offb 1,9-20

                  AT. Spr 3,1-8; Hab 2,1-4(5-20)

                  Ps. Ps 96

               

               
                     d. Zeugen und Zeuginnen der Nächstenliebe

                  

                  Ev. Mt 25,31-46; Lk 10,25-36; Joh 13,34-35; Joh 15,9-17

                  Ep. Röm 12,9-21; Röm 13,8-10

                  AT. Jes 58,7-11

                  Ps. Ps 82; Ps 146

               

               
                     Leben – Lebenslauf

                  

                  Ev. Mt 8,14-17; 14,34-36; 15,29-31; Mt 14,22-33; Mt 19,13-15; Lk 2,22-38; Lk 2,41-52; Lk 7,11-17; Joh 5,1-18; Joh 11,1-45

                  Ep. Phil 1,12-26; Phil 3,12-21; 1.Thess 4,13-18; Jak 5,13-18

                  AT. 1.Mose 3,14-19; 1.Mose 21,1-7; 1.Mose 23,1-20; 1.Mose 25,19-28; 1.Mose 35,16-20; 2.Mose 2,1-10; 5.Mose 34,1-12; 1.Kön
                     17,10-24; 1.Kön 19,1-8; 2.Kön 20,1-11; Hiob 2; Hiob 14,1-22; Pred 3,1-15; Pred 3,16-22; Pred 11,9-12,8; Jes 38
                  

                  Ps. Ps 22; Ps 31; Ps 39; Ps 41; Ps 49; Ps 71; Ps 90; Ps 126

               

               
                     Liebe – Leben in Beziehungen

                  

                  Ev. Mt 5,27-32; 19,1-12; Mt 5,43-48; Mt 10,34-39; Mt 22,35-40; Mk 3,31-35; Mk 10,1-12; Lk 7,36-50; Joh 12,1-8; Joh 13,21-30;
                     Joh 15,9-17; Joh 20,11-18
                  

                  Ep. Röm 12,9-18; 1.Kor 7,1-16; 1.Kor 13,1-13; Gal 5,1.5-6.13-14; Eph 4,1-6; Eph 5,21-6,9; Kol 3,18-4,1; 1.Petr 2,18-3,7; Phil 2,1-5; 1.Joh 4,7-12; 1.Joh 4,16b-21

                  AT. 1.Mose 1,27-28.31a; 1.Mose 2,18-25; 1.Mose 4,1-16; 1.Mose 24,(1-61)62-67; 1.Mose 29,1-30; 1.Mose 38,1-30; 1.Mose 39,1-23;
                     Rut 1,14-17; Rut 3,1-18; 1.Sam 19,8-17; 1.Sam 18,1-4; 20,1-23; 2.Sam 1,17-27; 2.Sam 11-12; 2.Sam 13,1-22; Pred 4,7-12; Hld 2,1-7(8-16); Hld 3,1-5; Hld 8,6-7
                  

                  Ps. Ps 8; Ps 36; Ps 121; Ps 133; Ps 148; Ps 150

               

               
                     Politik und Gesellschaft

                  

                  Ev. Mt 2,13-15; Mt 17,24-27; Mt 20,20-28; Mk 12,13-17; Lk 3,(7-9)10-14(15-20); Lk 12,54-57; Lk 17,20-37; Lk 19,1-10; Joh 18,28-40

                  Ep. Apg 5,17-42; Röm 13,1-7; 1.Tim 2,1-7; 2.Thess 2,1-12; 1.Petr 2,13-17; Offb 13; Offb 21,9-22,5

                  AT. 1.Mose 16,1-16; 1.Mose 47,1-12; 2.Mose 1,1-22; 2.Mos 1,15-22; 2.Mose 22,20-26; 23,9; 3.Mose 19 i.A.; 3.Mose 19,15; 3.Mose
                     19,33-34; 4.Mose 27,1-11; 5.Mose 17,14-20; Ri 9,7-15; 1.Sam 8; 1.Sam 12,1-5; 1.Sam 17; 1.Kön 3,1-15; 1.Kön 21; Neh 5,1-13;
                     Jes 2,1-4 (Mi 4,1-5); Jer 29,1-13; Dan 7; Am 5,11-15; Jona 3
                  

                  Ps. Ps 2; Ps 67; Ps 72; Ps 85; Ps 101; Ps 138

               

               
                     Schöpfung

                  

                  Ev. Mt 5,43-48; Mt 6,25-34; Mt 14,22-33; Mk 13,28-32; Joh 1,1-5.9-13; Joh 2,1-11

                  Ep. Apg 17,22-31; Röm 1,18-23; Röm 8,18-39; 1.Kor 15,20-28; 1.Kor 15,35-57; 2.Kor 5,17-21; Kol 1,15-20; Jak 1,17-18; Offb
                     21,1-6(7-8) 
                  

                  AT. 1.Mose 1,1-2,4a; 1.Mose 2,4a-25; 1.Mose 3,1-24; 1.Mose 6-8 i. A.; 1.Mose 8,20-9,17; 1.Mose 11,1-9; 5.Mose 28,1-8; 1.Kön
                     19 i. A. (v.a. V. 11-13); Hiob 38-39; Spr 8,22-36; Jes 28,23-29; Jes 40,12-31; Jes 45,9-13.18-19; Jes 65,17-25; Weish 11,17-12,1
                  

                  Ps. Ps 8; Ps 19,1-7; Ps 24; Ps 36; Ps 66; Ps 67; Ps 95; Ps 104; Ps 148

               

            

         

      

      

      1
            Ein Textband mit allen Texten – also der Prototyp des künftigen Lektionars – wird wegen seines großen Umfangs als PDF-Dokument
               online zur Verfügung gestellt. Einige ausgedruckte Exemplare werden während der Generalsynode zur Einsicht bereitliegen. 
            

         

      

   
      

      
         Beschluss der Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands zu Agende II, Teilband 1 „Gottesdienstfeiern von Aschermittwoch 
bis Ostern“ 
         

      

      
         Vom 9. November 2010 

      

      
         (ABl. VELKD Bd. VII S. 451)

      

      
         
            	
                Die Generalsynode beschließt Agende M, Teilband 1, Gottesdienstfeiern von Aschermittwoch bis Ostern, in der Fassung vom 9.
                  November 2010 (vorgelegte Fassung DS 5, Abänderungsanträge des Gottesdienstausschusses DS 5a und 5b)1 mit folgenden Teilen:. 
               

               
                  
                     	
                        Gottesdienst am Aschermittwoch 

                     

                     	
                        Passionsandachten 

                     

                     	
                        Palmsonntag 

                     

                     	
                        Gründonnerstag 

                     

                     	
                        Karfreitag 

                     

                     	
                        Karsamstag 

                     

                     	
                        Osternacht 

                     

                     	
                        Weitere Liturgien und Bausteine für Ostersonntag und Ostermontag 

                     

                     	
                        Anhang 

                     

                  

               

            

            	
                Sie übergibt die Agende den Gliedkirchen zum Gebrauch. 

            

            	
                Die Agende tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2011 in Kraft. 

            

            	
                Die Präsentation soll in einem Gottesdienst mit dem Leitenden Bischof der VELKD erfolgen. 

            

         

      

      

      

      Hannover, den 9. November 2010 

      Der Präsident der Generalsynode 

      Prof. Dr. Dr. h.c. Wilfried Hartmann 

      

      

      1
            Liegt hier nicht an

         

      

   
      

      
         Beschluß der Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands zu Band III der Agende für evangelisch-lutherische
            Kirchen und Gemeinden. 
         

      

      
         Vom 22. Oktober 1986 

      

      
         (ABl. VELKD Bd. VI S. 40)

      

      
         
            	
                Die Abschnitte Taufe und Trauung der Agende III erhalten die aus der Anlage1 ersichtliche neubearbeitete Fassung. 
               

            

            	
                Die Kirchenleitung wird gebeten, unter ihrer Verantwortung die Anlage redaktionell überarbeiten und als Teilbände 1 und 2
                  der neubearbeiteten Agende II veröffentlichen zu lassen. 
               

            

            	
                Die Kirchenleitung wird gebeten, die Erläuterungen, die vom Liturgischen Ausschuß der Kirchenleitung erarbeitet und von der
                  Kirchenleitung der Generalsynode vorgelegt worden sind, unter ihrer Verantwortung überarbeiten zu lassen und den Teilbänden
                  1 und 2 jeweils voranzustellen. 
               

            

            	
                Teilband 2 sollen zusätzlich beigegeben werden: 

               
                  
                     	
                         Ordnung der Gemeinsamen kirchlichen Trauung, 

                     

                     	
                         Ordnung des Gottesdienstes anläßlich der Eheschließung zwischen einem evangelischen Christen und einem Nichtchristen. 

                     

                  

               

            

            	
                Die Einführung der neubearbeiteten Abschnitte gemäß Ziffer 1 in den Gliedkirchen erfolgt für ihren Bereich durch ihre zuständigen
                  Organe. 
               

            

            	
                Nummer 6 Buchst. a des Beschlusses der Generalsynode vom 14. April 1961 über Band II der Agende für ev.-luth. Kirchen und
                  Gemeinden (Die Amtshandlungen) bleibt im Rahmen von Artikel 5 Abs. 3 der Verfassung der Vereinigten Kirche unberührt. 
               

            

            	
                Die Kirchenleitung wird gebeten, eine Handreichung für die Einfügung einer Taufe in den Kindergottesdienst im Zusammenwirken
                  mit Fachleuten für die Kindergottesdienst-Arbeit erarbeiten zu lassen. 
               

            

         

      

      

      

      Bad Harzburg, den 22. Oktober 1986 

      Der Präsident der Generalsynode 

      Veldtrup 

      

      

      1
            Die Anlage wird von der Kirchenleitung gesondert veröffentlicht (vgl. Nr. 2) 

         

      

   
      

      
         Beschluß der Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands zu Band III der Agende für evangelisch-lutherische
            Kirchen und Gemeinden. 
         

      

      
         Vom 22. Oktober 1986 

      

      
         (ABl. VELKD Bd. VI S. 40)

      

      
         
            	
                Die Abschnitte Taufe und Trauung der Agende III erhalten die aus der Anlage1 ersichtliche neubearbeitete Fassung. 
               

            

            	
                Die Kirchenleitung wird gebeten, unter ihrer Verantwortung die Anlage redaktionell überarbeiten und als Teilbände 1 und 2
                  der neubearbeiteten Agende II veröffentlichen zu lassen. 
               

            

            	
                Die Kirchenleitung wird gebeten, die Erläuterungen, die vom Liturgischen Ausschuß der Kirchenleitung erarbeitet und von der
                  Kirchenleitung der Generalsynode vorgelegt worden sind, unter ihrer Verantwortung überarbeiten zu lassen und den Teilbänden
                  1 und 2 jeweils voranzustellen. 
               

            

            	
                Teilband 2 sollen zusätzlich beigegeben werden: 

               
                  
                     	
                         Ordnung der Gemeinsamen kirchlichen Trauung, 

                     

                     	
                         Ordnung des Gottesdienstes anläßlich der Eheschließung zwischen einem evangelischen Christen und einem Nichtchristen. 

                     

                  

               

            

            	
                Die Einführung der neubearbeiteten Abschnitte gemäß Ziffer 1 in den Gliedkirchen erfolgt für ihren Bereich durch ihre zuständigen
                  Organe. 
               

            

            	
                Nummer 6 Buchst. a des Beschlusses der Generalsynode vom 14. April 1961 über Band II der Agende für ev.-luth. Kirchen und
                  Gemeinden (Die Amtshandlungen) bleibt im Rahmen von Artikel 5 Abs. 3 der Verfassung der Vereinigten Kirche unberührt. 
               

            

            	
                Die Kirchenleitung wird gebeten, eine Handreichung für die Einfügung einer Taufe in den Kindergottesdienst im Zusammenwirken
                  mit Fachleuten für die Kindergottesdienst-Arbeit erarbeiten zu lassen. 
               

            

         

      

      

      

      Bad Harzburg, den 22. Oktober 1986 

      Der Präsident der Generalsynode 

      Veldtrup 

      

      

      1
            Die Anlage wird von der Kirchenleitung gesondert veröffentlicht (vgl. Nr. 2) 

         

      

   
      

      
         Beschluß von Generalsynode und Bischofskonferenz zur Agende für evangelisch-lutherische Kirchen und Gemeinden, Band III, Teil
            3 »Die Beichte«. 
         

      

      
         Vom 18. Oktober 1990

      

      
         (ABl. VELKD Bd. VI S. 136)

      

      

      
            
               	
                   Agende III, Teil 3 »Die Beichte« erhält die aus der Anlage ersichtliche neubearbeitete Fassung1). 
                  

               

               	
                   Die Kirchenleitung wird gebeten, unter ihrer Verantwortung die Anlage redaktionell überarbeiten und als Teilband. 3 der neu
                     bearbeiteten Agende III veröffentlichen zu lassen. 
                  

               

               	
                   Die Kirchenleitung wird gebeten, die Erläuterungen, die vom Liturgischen Ausschuß der Kirchenleitung erarbeitet und von der
                     Kirchenleitung der Generalsynode vorgelegt worden sind, unter ihrer Verantwortung überarbeiten und in Teilband 3 einfügen
                     zu lassen. 
                  

               

               	
                   Die Einführung des Teilbandes 3 »Die Beichte« in den Gliedkirchen erfolgt für ihren Bereich durch ihre zuständigen Organe.
                     
                  

               

               	
                   Nr. 6 Buchstabe a des Beschlusses der Generalsynode vom 14. April 1961 über Band III der Agende für ev.-luth. Kirchen und Gemeinden (die Amtshandlungen) bleibt im Rahmen von Artikel 5 Abs. 3 der Verfassung
                     der Vereinigten Kirche unberührt. 
                  

               

            

         

         

         

         Unter Bezugnahme auf die Beschlüsse der 7. Generalsynode und der Bischofskonferenz vom 16. Oktober 1990 vollzogen. 

         Malente, den 18. Oktober 1990 

         

         Der Leitende Bischof 

         Dr. Gerhard Müller 

      

      

      1
            Hier nicht abgedruckt. Wird im Lutherischen Verlagshaus, Hannover, erscheinen

         

      

   
      

      
         Beschluß der Generalsynode und der Bischofskonferenz der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands zum Band
            II der Agende für evangelisch-lutherische Kirchen und Gemeinden. 
         

      

      
         Vom 20. Oktober 1993 

      

      
         (ABl. VELKD Bd. VI S. 214)

      

      

      
            
               	
                   Der Teil »Dienst an Kranken« der Agende III erhält die in der Anlage ausgewiesene Fassung der Ordnungen »Das heilige Abendmahl
                     mit Kranken«, »Hausabendmahl «, Abendmahlsgottesdienst in Krankenhäusern und Heimen«, »Einbeziehung Kranker in den Gottesdienst
                     der Gemeinde«, »Die Segnung der Kranken« und »Sterbende begleiten« (Seiten 13 bis 68). 
                  

               

               	
                   Die Kirchenleitung wird gebeten, unter ihrer Verantwortung die agendarischen Teile nach Punkt 1 redaktionell überarbeiten
                     und als Teilband 4 der neu bearbeiteten Agende II herausgeben zu lassen. 
                  

               

               	
                   Die Kirchenleitung wird gebeten, die Erläuterungen und die Texte zur Auswahl (Seiten 3 bis 12 und 69 bis 123) unter ihrer Verantwortung unter Berücksichtigung der in der Generalsynode gemachten Hinweise und Änderungswünsche
                     überarbeiten zu lassen. 
                  

               

               	
                   Die Einführung des Teilbandes »Dienst an Kranken« in den Gliedkirchen erfolgt für ihren Bereich nach dem dort geltenden Recht
                     durch die zuständigen Organe. 
                  

               

               	
                   Nr. 6 Buchst. a des Beschlusses der Generalsynode vom 14. April 1961 über Band III der Agende für evangelisch-lutherische
                     Kirchen und Gemeinden (Die Amtshandlungen) bleibt im Rahmen von Art. 5 Abs. 3 der Verfassung der Vereinigten Kirche unberührt.
                     
                  

               

            

         

         

         

         Bad Eilsen, den 20. Oktober 1993 

         Der Präsident der Generalsynode 

         Veldtrup 

      

      

   
      

      
         Beschluß der Generalsynode und der Bischofskonferenz der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands zum Band
            III der Agende für evangelisch-lutherische Kirchen und Gemeinden, Teilband 5. 
         

      

      
         Vom 18. Oktober 1995. 

      

      
         (ABl. VELKD Bd. VI S. 305)

      

      

      
            
               	
                   Der Teil »Die Bestattung« erhält die in der Anlage ausgewiesene Fassung der Ordnungen: 

                  
                     
                        	
                            »Aussegnung«, 

                        

                        	
                            »Abholung«, 

                        

                        	
                            »Gottesdienst zur Bestattung I: 

                           Zuerst in der Kapelle/Kirche, fortgesetzt am Grab«, 

                        

                        	
                            »Gottesdienst zur Bestattung II: 

                           Nur am Grab«, 

                        

                        	
                            »Gottesdienst zur Bestattung III: 

                           Zuerst am Grab, fortgesetzt in der Kirche/Kapelle«, 

                        

                        	
                            »Gottesdienst zur Bestattung IV: 

                           Bestattung eines Kindes«, 

                        

                        	
                            »Gottesdienst zur Bestattung V: 

                           A Bei nachfolgender Einäscherung«, 

                        

                        	
                            »Gottesdienst zur Bestattung V: 

                           B Urnenbeisetzung«, 

                        

                        	
                            »Gottesdienst zur Bestattung VI: 

                           Gedenkgottesdienst«. 

                        

                     

                  

               

               	
                   Die Kirchenleitung wird gebeten, unter ihrer Verantwortung die agendarischen Teile nach Punkt 1 redaktionell durchzusehen
                     und als Teilband 5 der neubearbeiteten Agende II herauszugeben. 
                  

               

               	
                   Die Kirchenleitung wird gebeten, die Erläuterungen und die Texte zur Auswahl unter ihrer Verantwortung unter Berücksichtigung
                     der Beratungen in der Generalsynode überarbeiten zu lassen. 
                  

               

               	
                   Die Einführung des Teilbandes »Die Bestattung« in den Gliedkirchen erfolgt für ihren Bereich nach dem dort geltenden Recht
                     durch die zuständigen Organe. 
                  

               

               	
                   Nr. 6, Buchst. a) des Beschlusses der Generalsynode vom 14. April 1961 über Band III der Agende für evangelisch-lutherische Kirchen und Gemeinden (die Amtshandlungen) bleibt im Rahmen von Art. 5 Abs. 3 der
                     Verfassung der Vereinigten Kirche unberührt, 
                  

               

            

         

         

         

         Friedrichroda, den 18. Oktober 1995 

         Der Präsident der Generalsynode 

         Veldtrup 

      

      

   
      

      
         Beschluss der Generalsynode und der Bischofskonferenz der Vereinigten Evangelischen-Lutherischen Kirche Deutschlands zu den
            Leitlinien kirchlichen Lebens. 
         

      

      
         Vom 22. Oktober 2002 

      

      
         (ABl. VELKD Bd. VII S. 195)

      

      

      Die in der Anlage1 beigefügten Leitlinien kirchlichen Lebens werden den Gliedkirchen der Vereinigten Kirche als Handreichung übergeben, mit
            der Maßgabe, diese in geeigneter Weise zu rezipieren. 
         

      

      

      1
            Die Leitlinien kirchlichen Lebens können auf der Homepage der VELKD heruntergeladen werden: 

            https://www.velkd.de/erleben/publikationen/katalog/detail/leitlinien-kirchlichen-lebens 

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz zur Regelung der Dienstverhältnisse der Pfarrerinnen und Pfarrer in der Evangelischen Kirche in Deutschland
            (Pfarrdienstgesetz der EKD – PfDG.EKD) 
         

      

      

      Die jeweils aktuelle Fassung des Kirchengesetzes zur Regelung der Dienstverhältnisse der Pfarrerinnen und Pfarrer in der Evangelischen
            Kirche in Deutschland (Pfarrdienstgesetz der EKD – PfDG.EKD) ist unter folgendem Link abrufbar:
         

         https://www.kirchenrecht-ekd.de/document/14992

         

      

      

   
      

      
         Kirchengesetz der Vereinigten 
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
zur Neuordnung des Pfarrdienstrechts
(Pfarrdienstrechtsneuordnungsgesetz VELKD)
(PfDRNOG.VELKD)
         

      

      
         Vom 8. November 2011

      

      
         (ABl VELKD Bd. VII S. 470)

      

      

      Die Generalsynode und die Bischofskonferenz der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands haben auf Grund des
                        Artikels 24 der Verfassung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands das folgende Kirchengesetz beschlossen,
                        das hiermit verkündet wird:

               

               
                     Artikel 1
Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes 
zur Regelung des Dienstes der Pfarrer und Pfarrerinnen in der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
                     

                  

                  Das Kirchengesetz zur Regelung des Dienstes der Pfarrer und Pfarrerinnen in der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche
                     Deutschlands (Pfarrergesetz - PfG) vom 17. Oktober 1995 (ABl. VELKD Bd. VI S. 274), zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom
                     15. November 2007 (ABl. VELKD Bd. VII S. 376), wird wie folgt geändert: 
                  

                  § 104 wird wie folgt gefasst:

                  „§ 104 

                  
                        (
                        1
                        )
                         Pfarrer und Pfarrerinnen treten mit dem Ende des Monats in den Ruhestand, in dem sie die Regelaltersgrenze erreichen. Sie
                     erreichen die Regelaltersgrenze mit Vollendung des 67. Lebensjahres. Pfarrer und Pfarrerinnen im Schul- oder Hochschuldienst
                     treten mit Ablauf des Schulhalbjahres oder des Semesters in den Ruhestand, in dem sie die Regelaltersgrenze erreichen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Pfarrer und Pfarrerinnen, die vor dem 1. Januar 1947 geboren sind, erreichen die Regelaltersgrenze mit Vollendung des 65.
                     Lebensjahres. Für Pfarrer und Pfarrerinnen, die nach dem 31. Dezember 1946 geboren sind, wird diese Regelaltersgrenze wie
                     folgt angehoben:
                  

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                              Geburtsjahr

                           
                           	
                              Anhebung
 um Monate
                              

                           
                           	
                              Altersgrenze

                           
                        

                        
                           	
                              

                           
                           	
                              

                           
                           	
                              Jahr

                           
                           	
                              Monat

                           
                        

                        
                           	
                              1947

                           
                           	
                              1

                           
                           	
                              65

                           
                           	
                              1

                           
                        

                        
                           	
                              1948

                           
                           	
                              2

                           
                           	
                              65

                           
                           	
                              2

                           
                        

                        
                           	
                              1949

                           
                           	
                              3

                           
                           	
                              65

                           
                           	
                              3

                           
                        

                        
                           	
                              1950

                           
                           	
                              4

                           
                           	
                              65

                           
                           	
                              4

                           
                        

                        
                           	
                              1951

                           
                           	
                              5

                           
                           	
                              65

                           
                           	
                              5

                           
                        

                        
                           	
                              1952

                           
                           	
                              6

                           
                           	
                              65

                           
                           	
                              6

                           
                        

                        
                           	
                              1953

                           
                           	
                              7

                           
                           	
                              65

                           
                           	
                              7

                           
                        

                        
                           	
                              1954

                           
                           	
                              8

                           
                           	
                              65

                           
                           	
                              8

                           
                        

                        
                           	
                              1955

                           
                           	
                              9

                           
                           	
                              65

                           
                           	
                              9

                           
                        

                        
                           	
                              1956

                           
                           	
                              10

                           
                           	
                              65

                           
                           	
                              10

                           
                        

                        
                           	
                              1957

                           
                           	
                              11

                           
                           	
                              65

                           
                           	
                              11

                           
                        

                        
                           	
                              1958

                           
                           	
                              12

                           
                           	
                              66

                           
                           	
                              0

                           
                        

                        
                           	
                              1959

                           
                           	
                              14

                           
                           	
                              66

                           
                           	
                              2

                           
                        

                        
                           	
                              1960

                           
                           	
                              16

                           
                           	
                              66

                           
                           	
                              4

                           
                        

                        
                           	
                              1961

                           
                           	
                              18

                           
                           	
                              66

                           
                           	
                              6

                           
                        

                        
                           	
                              1962

                           
                           	
                              20

                           
                           	
                              66

                           
                           	
                              8

                           
                        

                        
                           	
                              1963

                           
                           	
                              22

                           
                           	
                              66

                           
                           	
                              10

                           
                        

                     
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Pfarrer und Pfarrerinnen können auf eigenen Antrag in den Ruhestand versetzt werden, wenn 
                  

                  
                     
                        	
                            sie das 63. Lebensjahr vollendet haben oder 

                        

                        	
                            ihnen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 im Sinne des Neunten Buches Sozialgesetzbuch zuerkannt worden ist und sie
                              das 62. Lebensjahr vollendet haben.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Pfarrer oder Pfarrerinnen, denen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 im Sinne des Neunten Buches Sozialgesetzbuch
                     zuerkannt worden ist und die vor dem 1. Januar 1952 geboren sind, können auf eigenen Antrag in den Ruhestand versetzt werden, wenn sie das 60. Lebensjahr vollendet haben.
                     Für Pfarrer und Pfarrerinnen, denen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 im Sinne des Neunten Buches Sozialgesetzbuch
                     zuerkannt worden ist und die nach dem 31. Dezember 1951 geboren sind, wird diese Altersgrenze wie folgt angehoben:
                  

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                     
                     
                        
                           	
                              Geburtsjahr
Geburtsmonat
                              

                           
                           	
                              Anhebung
 um Monate
                              

                           
                           	
                              Altersgrenze

                           
                        

                        
                           	
                              

                           
                           	
                              

                           
                           	
                              Jahr

                           
                           	
                              Monat

                           
                        

                        
                           	
                              1952

                           
                           	
                              

                           
                           	
                              

                           
                           	
                              

                           
                        

                        
                           	
                              Januar

                           
                           	
                              1

                           
                           	
                              60

                           
                           	
                              1

                           
                        

                        
                           	
                              Februar

                           
                           	
                              2

                           
                           	
                              60

                           
                           	
                              2

                           
                        

                        
                           	
                              März

                           
                           	
                              3

                           
                           	
                              60

                           
                           	
                              3

                           
                        

                        
                           	
                              April

                           
                           	
                              4

                           
                           	
                              60

                           
                           	
                              4

                           
                        

                        
                           	
                              Mai

                           
                           	
                              5

                           
                           	
                              60

                           
                           	
                              5

                           
                        

                        
                           	
                              Juni - Dezember

                           
                           	
                              6

                           
                           	
                              60

                           
                           	
                              6

                           
                        

                        
                           	
                              1953

                           
                           	
                              7

                           
                           	
                              60

                           
                           	
                              7

                           
                        

                        
                           	
                              1954

                           
                           	
                              8

                           
                           	
                              60

                           
                           	
                              8

                           
                        

                        
                           	
                              1955

                           
                           	
                              9

                           
                           	
                              60

                           
                           	
                              9

                           
                        

                        
                           	
                              1956

                           
                           	
                              10

                           
                           	
                              60

                           
                           	
                              10

                           
                        

                        
                           	
                              1957

                           
                           	
                              11

                           
                           	
                              60

                           
                           	
                              11

                           
                        

                        
                           	
                              1958

                           
                           	
                              12

                           
                           	
                              61

                           
                           	
                              0

                           
                        

                        
                           	
                              1959

                           
                           	
                              14

                           
                           	
                              61

                           
                           	
                              2

                           
                        

                     
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Wenn es im dienstlichen Interesse liegt, kann der Eintritt in den Ruhestand mit Zustimmung des Pfarrers oder der Pfarrerin
                     um bis zu drei Jahre hinausgeschoben werden. Bei Pfarrern und Pfarrerinnen im Schul- und Hochschuldienst geschieht dies unter
                     Berücksichtigung des Ablaufs des Schulhalbjahres oder des Semesters.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen können je für ihren Bereich durch Kirchengesetz von den in den Absätzen 1 bis
                     4 genannten Altersgrenzen abweichende Regelungen treffen; die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je
                     für ihren Bereich durch Kirchengesetz Altersgrenzen festsetzen, die von den in den Absätzen 1 bis 4 genannten Altersgrenzen
                     abweichen.“
                  

               

               
                     Artikel 2
Außerkrafttreten des Kirchengesetzes zur Regelung des Dienstes der Pfarrer und Pfarrerinnen in der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen
                        Kirche Deutschlands
                     

                  

                  Das Kirchengesetz zur Regelung des Dienstes der Pfarrer und Pfarrerinnen in der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche
                     Deutschlands (Pfarrergesetz – PfG) vom 17. Oktober 1995 (ABl. VELKD Bd. VI S. 274), zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom
                     15. November 2007 (ABl. VELKD Bd. VII S. 376) tritt mit Inkrafttreten des Kirchengesetzes zur Regelung der Dienstverhältnisse der
                     Pfarrerinnen und Pfarrer in der Evangelischen Kirche in Deutschland (Pfarrdienstgesetz der EKD – PfDG.EKD) vom 10. November
                     2010 (ABl. EKD 2010 S. 307) für die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen außer Kraft.
                  

               

               
                     Artikel 3
Zustimmung zum Kirchengesetz über die Pfarrerinnen und Pfarrer
in der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     

                  

                  Dem Kirchengesetz zur Regelung der Dienstverhältnisse der Pfarrerinnen und Pfarrer in der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     (Pfarrdienstgesetz der EKD – PfDG.EKD) vom 10. November 2010 (ABl. EKD 2010 S. 307) wird auf Grund von Artikel 24a i. V. m.
                     Artikel 24 der Verfassung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands mit Wirkung für die Vereinigte Kirche
                     und ihre Gliedkirchen zugestimmt.
                  

               

               
                     Artikel 4
Kirchengesetz der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
zur Ergänzung des
Kirchengesetzes zur Regelung der Dienstverhältnisse der Pfarrerinnen und Pfarrer in der Evangelischen Kirche in Deutschland
(Pfarrdienstgesetzergänzungsgesetz der VELKD – PfDGErgG.VELKD)
                     

                  

               

               
                     I. Abschnitt
Gemeinsame Bestimmungen für die Pfarrer und Pfarrerinnen der VELKD und ihrer Gliedkirchen
                     

                  

               

               
                     § 1
Geltungsbereich
                     

                  

                  Die Bestimmungen des ersten Abschnitts gelten gemeinsam für die Pfarrer und Pfarrerinnen im Dienst der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen
                     Kirche Deutschlands (VELKD) und ihrer Gliedkirchen.
                  

               

               
                     § 2
(Zu § 4 Abs. 4 und 5 PfDG.EKD)
                     

                  

                  Mit der Verpflichtung auf das Bekenntnis ihrer Kirche werden die zu Ordinierenden im Bereich der Vereinigten Kirche und ihrer
                     Gliedkirchen auf das evangelisch-lutherische Bekenntnis verpflichtet. In der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland kann
                     die Bekenntnisverpflichtung nach Absatz 4 der Präambel in Verbindung mit Artikel 17 der Kirchenverfassung gestaltet werden.
                  

               

               
                     § 3
(Zu § 6 Abs. 2 PfDG.EKD)
                     

                  

                  Hat der Betroffene Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung nach den Vorschriften über
                     ein Lehrbeanstandungsverfahren verloren, so ist vor dem erneuten Anvertrauen
                  

                  
                     
                        	
                            das Benehmen mit der Kirche herzustellen, die den Verlust von Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung
                              festgestellt hat, und
                           

                        

                        	
                            die Zustimmung der Bischofskonferenz der Vereinigten Kirche einzuholen.

                        

                     

                  

               

               
                     § 4
(Zu § 7 Abs. 3 PfDG.EKD)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Ordination von Pfarrern und Pfarrerinnen, die in einer Mitgliedskirche des Lutherischen Weltbundes vollzogen wurde, wird
                     aufgrund der im gemeinsamen evangelisch-lutherischen Bekenntnis begründeten Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft von der Vereinigten
                     Kirche und ihren Gliedkirchen anerkannt. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die in einer anderen Kirche vollzogene Ordination wird anerkannt, wenn die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen mit dieser
                     Kirche in Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft stehen.
                  

               

               
                     § 5
(Zu § 7 Abs. 4 PfDG.EKD)
                     

                  

                  Ordinierte, die bei ihrer Ordination nicht auf das evangelisch-lutherische Bekenntnis verpflichtet worden sind, sind bei der
                     Übernahme in den Dienst der Vereinigten Kirche oder einer Gliedkirche auf das evangelisch-lutherische Bekenntnis zu verpflichten.
                     In der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland sind Ordinierte, die bei ihrer Ordination nicht auf eines der gemäß der Kirchenverfassung
                     geltenden Bekenntnisse verpflichtet worden sind, bei der Übernahme in den Dienst auf eines dieser Bekenntnisse zu verpflichten.
                  

               

               
                     § 6
(Zu § 45 Abs. 1 PfDG.EKD)
                     

                  

                  Die Voraussetzungen, das Verfahren und die Rechtsfolgen im Falle einer Beanstandung der Lehre werden durch das Kirchengesetz
                     über das Verfahren bei Lehrbeanstandungen der Vereinigten Kirche (LehrbG.VELKD) geregelt. 
                  

               

               
                     § 7
(Zu § 81 PfDG.EKD)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer, die eine Stelle innehaben, können auf Antrag versetzt werden, wenn sie mindestens
                     zehn Jahre in derselben Gemeinde tätig sind und das 57. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Einen Antrag auf Einleitung
                     des Versetzungsverfahrens können das für die Besetzung der Stelle zuständige Leitungsorgan der Gemeinde und der Visitator
                     oder die Visitatorin stellen. Das Versetzungsverfahren kann auch von Amts wegen eingeleitet werden, soweit das gliedkirchliche
                     Recht dieses vorsieht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Wird nicht innerhalb einer Entscheidungsfrist von drei Monaten nach Ablauf der Frist gemäß Absatz 1 Satz 1 ein Versetzungsverfahren
                     eingeleitet, kann ein erneutes Versetzungsverfahren erst nach Ablauf einer weiteren Frist von mindestens fünf Jahren eingeleitet
                     werden. Das Recht der Gliedkirchen kann den Beginn der Entscheidungsfrist nach Satz 1 an besondere Verfahrensvoraussetzungen
                     knüpfen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Frist gemäß Absatz 1 beginnt mit der Übertragung der Stelle. Neuordnungen des mit der Stelle verbundenen Dienstbereichs
                     (§ 27 Abs. 1 PfDG.EKD) bleiben für die Berechnung der Fristen nach Absatz 1 und 2 unberücksichtigt. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Das Nähere zu den Voraussetzungen und zum Verfahren einer Versetzung können die Vereinigte Kirche und die Gliedkirchen je
                     für ihren Bereich regeln. 
                  

               

               
                     § 8
(Zu § 107 Abs. 2 PfDG.EKD)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der jeweils in der Gliedkirche zuständigen Vertretung der Pfarrerschaft ist in folgenden Fällen Gelegenheit zur Stellungnahme
                     zu geben:
                  

                  
                     
                        	
                            vor einer Beendigung des Pfarrdienstverhältnisses auf Probe nach § 14 Abs. 2 PfDG.EKD 

                        

                        	
                            vor einer Abordnung nach § 77 Abs. 2 PfDG.EKD,

                        

                        	
                            vor einer Versetzung nach § 79 Abs. 2 Nr. 4 bis 6 PfDG.EKD,

                        

                        	
                            während eines Feststellungsverfahrens nach § 80 Abs. 2 PfDG.EKD,

                        

                        	
                            vor einer Versetzung in den Wartestand nach § 83 Abs. 2 PfDG.EKD,

                        

                        	
                            vor einer Versetzung in den Ruhestand nach § 88 Abs. 4, § 91 Abs. 2, § 92 Abs. 2 und 3 PfDG.EKD.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Gliedkirchen können je für ihren Bereich weitere Beteiligungsrechte der jeweils zuständigen Vertretung der Pfarrerschaft
                     bei Einzelmaßnahmen regeln.
                  

               

               
                     II. Abschnitt
Bestimmungen für Pfarrer und Pfarrerinnen der Vereinigten Kirche
                     

                  

               

               
                     § 9
Geltungsbereich
                     

                  

                  Die Bestimmungen des zweiten Abschnitts gelten für die Pfarrer und Pfarrerinnen im Dienst der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen
                     Kirche Deutschlands (VELKD).
                  

               

               
                     § 10
(Zu § 2 PfDG.EKD)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands kann als Kirche auf Grundlage des evangelisch-lutherischen Bekenntnisses
                     eigene Pfarrdienstverhältnisse auf Lebenszeit begründen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Sie kann Pfarrdienstverhältnisse auf Zeit für die Dauer einer Beurlaubung aus einem bereits bestehenden Pfarrdienstverhältnis
                     begründen und diesem Pfarrer oder dieser Pfarrerin für eine bestimmte Zeit einen geordneten kirchlichen Dienst übertragen.
                  

               

               
                     § 11
(Zu § 4 PfDG.EKD)
                     

                  

                  Die Entscheidung über die Ordination trifft die Kirchenleitung. Der Leitende Bischof oder die Leitende Bischöfin führen die
                     Ordination durch.
                  

               

               
                     § 12
(Zu § 25 Abs. 1 und 2 PfDG.EKD)
                     

                  

                  Die in den unselbstständigen Einrichtungen und Werken der Vereinigten Kirche und des Deutschen Nationalkomitees des Lutherischen
                     Weltbundes errichteten Pfarrstellen sind allgemeine kirchliche Stellen im Sinne von § 25 Abs. 1 PfDG.EKD.
                  

               

               
                     § 13
(Zu § 49 Abs. 1 PfDG.EKD)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für die Besoldung, Versorgung und Beihilfe der Pfarrer und Pfarrerinnen der Vereinigten Kirche gelten, soweit nichts anderes
                     bestimmt ist, die jeweils für die Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen der EKD geltenden Vorschriften. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Soweit die Kirchenleitung nichts anderes bestimmt, gelten die für die Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen der EKD jeweils
                     geltenden Vorschriften über Reise- und Umzugskostenvergütung und Trennungsgeld entsprechend.
                  

               

               
                     § 14
(Zu § 61 PfDG.EKD)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Personalakten werden im Amt der VELKD geführt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ohne die Einwilligung des Pfarrers oder der Pfarrerin dürfen die Personalakten
                  

                  
                     
                        	
                            der Kirchenleitung der VELKD als oberster Dienstbehörde,

                        

                        	
                            dem Leiter oder der Leiterin des Amtes der VELKD sowie einer Person, die in dessen oder deren Auftrag im Rahmen der Personalverwaltung
                              tätig wird,
                           

                        

                        	
                            den Gerichten und anderen Behörden im Rahmen rechtlicher Verpflichtung und

                        

                        	
                            im erforderlichen Umfang dem Oberrechnungsamt der EKD

                        

                     

                  

                  vorgelegt werden. In allen übrigen Fällen bedarf die Vorlage der Personalakte der Einwilligung des Pfarrers oder der Pfarrerin.

               

               
                     § 15
(Zu § 84 Abs. 3 PfDG.EKD)
                     

                  

                  Soweit nichts anderes bestimmt ist, erfolgt die Gewährung von Wartegeld nach den jeweils für die Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen
                     der EKD geltenden Vorschriften.
                  

               

               
                     § 16
(Zu § 105 Abs. 1 und 2 PfDG.EKD)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Zuständiger Spruchkörper ist das Verfassungs- und Verwaltungsgericht der VELKD. Das Nähere regelt das Kirchengesetz über
                     die Errichtung eines Verfassungs- und Verwaltungsgerichts.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         In Streitigkeiten aus dem Pfarrdienstverhältnis ist vor Klageerhebung, auch im Falle von Leistungs- und Feststellungsklagen,
                     ein Vorverfahren durchzuführen. Dies gilt auch, wenn die Maßnahme von der obersten Dienstbehörde getroffen wurde. Der Widerspruch
                     ist beim Amt der VELKD zu erheben. Hilft dieses dem Widerspruch nicht ab, so entscheidet die Kirchenleitung.
                  

               

               
                     § 17
(Zu § 115 PfDG.EKD)
                     

                  

                  Oberste Dienstbehörde ist die Kirchenleitung. Sie führt die Dienst- und Fachaufsicht über die Pfarrer und Pfarrerinnen der
                     VELKD. Die Kirchenleitung kann diese Befugnisse dem Amt der VELKD übertragen.
                  

               

               
                     § 18
(Zu § 117 PfDG.EKD)
                     

                  

                  Sofern durch dieses Kirchengesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, bleiben die Regelungen, die auf der Grundlage des Pfarrergesetzes
                     der VELKD erlassen wurden, so lange in Kraft, bis die Kirchenleitung durch Rechtsverordnung etwas anderes bestimmt hat.
                  

               

               
                     Artikel 5
Kirchengesetz der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 
über die Pfarrergesamtvertretung der VELKD 
(Pfarrergesamtvertretungsgesetz VELKD) (PfGVG.VELKD)
                     

                  

               

               
                     § 1
Geltungsbereich
                     

                  

                  Dieses Kirchengesetz gilt für die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen.

               

               
                     § 2
(Zu § 107 Abs. 1 PfDG.EKD)
Beteiligung der Pfarrerschaft, Pfarrergesamtvertretung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Bei der Vorbereitung allgemeiner dienstrechtlicher Vorschriften, die nach Artikel 10a der Grundordnung der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland für die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen gelten sollen oder die die Vereinigte Kirche mit Wirkung
                     für die Gliedkirchen erlässt, ist die Pfarrergesamtvertretung der VELKD zu beteiligen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Pfarrergesamtvertretung ist insbesondere bei der Novellierung des Pfarrdienstgesetzes und des Disziplinargesetzes der
                     Evangelischen Kirche in Deutschland sowie bei der Vorbereitung allgemeiner dienstrechtlicher Vorschriften, die die Vereinigte
                     Kirche mit Wirkung für ihren Bereich und ihre Gliedkirchen erlässt, zu beteiligen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das schließt das Recht ein, selbständige Vorschläge auch außerhalb des in § 4 geregelten Stellungnahmeverfahrens an die Kirchenleitung
                     zu geben und im Übrigen den regelmäßigen Erfahrungsaustausch zu dem in § 110 Abs. 2 PfDG.EKD genannten Rechtsgebiet zu pflegen.
                  

               

               
                     § 3
Zusammensetzung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Mitglieder der Pfarrergesamtvertretung müssen als Pfarrer/Pfarrerinnen oder als diesen nach gliedkirchlichem Recht Gleichgestellte
                     in einem öffentlich-rechtlichen Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit oder auf Probe oder in einem privatrechtlichen Anstellungsverhältnis
                     stehen. Sie müssen ihren geordneten kirchlichen Dienst in einem gemeindlichen Auftrag oder in einem allgemeinen kirchlichen
                     Auftrag wahrnehmen. Wer seinen geordneten kirchlichen Dienst in einem kirchenleitenden Amt wahrnimmt, kann nicht Mitglied
                     der Pfarrergesamtvertretung sein. Sie sollen der Pfarrervertretung der entsendenden Gliedkirche angehören.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Jede Gliedkirche entsendet je bis zu zwei Mitglieder in die Pfarrergesamtvertretung. Für jedes Mitglied ist jeweils ein stellvertretendes
                     Mitglied zu benennen. Das stellvertretende Mitglied nimmt nur im Verhinderungsfall teil.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Amtszeit der Pfarrergesamtvertretung dauert sechs Jahre. Sie beginnt jeweils am 1. Januar; nach Ablauf der Amtszeit führt
                     die bisherige Pfarrergesamtvertretung die Geschäfte bis zur Übernahme durch die neu gebildete Pfarrergesamtvertretung fort.
                     Die entsendenden Gliedkirchen bestimmen, wie die von ihnen zu benennenden Mitglieder der Pfarrergesamtvertretung gewählt oder
                     berufen werden und unter welchen Voraussetzungen sie aus dieser vorzeitig ausscheiden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Pfarrergesamtvertretung wählt einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende und einen stellvertretenden Vorsitzenden oder
                     eine stellvertretende Vorsitzende. Sie kann sich eine Geschäftsordnung geben.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Das Amt der VELKD unterstützt die Pfarrergesamtvertretung bei der Geschäftsführung.
                  

               

               
                     § 4
Beteiligungsverfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Beteiligung der Pfarrergesamtvertretung an der Vorbereitung allgemeiner dienstrechtlicher Vorschriften und ergänzender
                     Vorschriften, die in der Vereinigten Kirche und ihren Gliedkirchen Geltung erlangen sollen, sowie allgemeiner dienstrechtlicher
                     Vorschriften der Evangelischen Kirche in Deutschland, die für die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen Geltung erlangen
                     sollen, richtet sich nach den Absätzen 2 bis 5.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Kirchenleitung informiert die Pfarrergesamtvertretung rechtzeitig, wenn sie Aufträge zu Entwürfen von dienstrechtlichen
                     Vorschriften nach Absatz 1 erteilt oder von solchen Rechtsetzungsverfahren Kenntnis erlangt. Die Pfarrergesamtvertretung kann
                     zu den nach Satz 1 übersandten Entwürfen von Kirchengesetzen im gleichen Zeitraum Stellung nehmen, der den Gliedkirchen zur
                     Stellungnahme eingeräumt wird.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Kirchenleitung übersendet der Pfarrergesamtvertretung Entwürfe von Kirchengesetzen zur Stellungnahme, sobald sie den
                     Gliedkirchen zur Stellungnahme nach Artikel 24 Abs. 3 oder Artikel 24a der Verfassung übersandt werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Kirchenleitung gibt der Pfarrergesamtvertretung Vorlagen an die Generalsynode, zu denen sie Gelegenheit hatte, Stellung
                     zu nehmen, zur Kenntnis.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Absätze 3 und 4 gelten auch für Entwürfe von Kirchengesetzen aus der Mitte der Bischofskonferenz und aus der Mitte der
                     Generalsynode.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Entwürfe von Verordnungen mit Gesetzeskraft und von Rechtsverordnungen mit Wirkung für die Gliedkirchen erhält die Pfarrergesamtvertretung
                     nach der ersten Beratung in der Kirchenleitung zur Stellungnahme. Sie kann zu diesen Entwürfen bis zur nächsten Sitzung der
                     Kirchenleitung, auf begründeten Antrag hin bis zur übernächsten Sitzung, Stellung nehmen. 
                  

               

               
                     § 5
Sitzungen
                     

                  

                  Zur Erfüllung ihrer Aufgaben tritt die Pfarrergesamtvertretung mindestens einmal jährlich zu einer Sitzung zusammen. Weitere
                     Sitzungen sind durchzuführen, wenn sie im Rahmen eines Stellungnahmeverfahrens nach § 4 erforderlich werden oder die Kirchenleitung
                     die Durchführung einer Sitzung verlangt.
                  

               

               
                     § 6
Fortbestehen der derzeitigen Pfarrergesamtvertretung
                     

                  

                  Die Amtszeit der derzeitigen Pfarrergesamtvertretung der VELKD dauert bis zum 31. Dezember 2013 fort. 

               

               
                     Artikel 6
Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands zur Ergänzung
                        des
Kirchengesetzes über die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten
in der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     

                  

                  Das Kirchengesetz der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands zur Ergänzung des Kirchengesetzes über die
                     Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten in der Evangelischen Kirche in Deutschland (KBGErgG.VELKD) vom 16. November 2006 (ABl.
                     VELKD Bd. VII S. 335) wird wie folgt geändert: 
                  

                  Der zweite Abschnitt „Bestimmungen für Pfarrer und Pfarrerinnen“ und § 16 werden aufgehoben.

               

               
                     Artikel 7
Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetz der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands zur Ergänzung von
                        § 60 Abs. 3 KBG.EKD
                     

                  

                  Das Kirchengesetz der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands zur Ergänzung von § 60 Abs. 3 KBG.EKD (ErgG.VELKD
                     zu § 60 Abs. 3 KBG.EKD) vom 16. November 2006 (ABl. VELKD Bd. VII S. 337) wird wie folgt geändert: 
                  

                  § 2 wird wie folgt geändert:

                  
                     
                        	
                            In der Überschrift werden die Wörter „mangels gedeihlichen Wirkens“ durch die Wörter „wegen nachhaltiger Störung in der Wahrnehmung
                              des Dienstes“ ersetzt. 
                           

                        

                        	
                            Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

                        

                        	
                            „(1) Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen können in den Wartestand versetzt werden, wenn in ihrem bisherigen Amt eine nachhaltige
                              Störung in der Wahrnehmung des Dienstes festgestellt wird und sie weder weiterverwendet noch nach § 58 KBG.EKD versetzt werden
                              können.“
                           

                        

                     

                  

               

               
                     Artikel 8
Inkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Artikel 1 und Artikel 7 treten am 1. Januar 2012 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Artikel 3 tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Artikel 2 und 4 bis 6 treten an dem Tage in Kraft, zu dem der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland durch Verordnung
                     das Inkrafttreten des Pfarrdienstgesetzes der EKD für die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands und ihre
                     Gliedkirchen bestimmt. Der Zeitpunkt des Inkrafttretens ist im Amtsblatt der Vereinigten Kirche bekannt zu machen. Die Kirchenleitung
                     der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands wird ermächtigt, die Zustimmung gemäß Artikel 10a Abs. 2 Buchst.
                     c der Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland gegenüber dem Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland zu erklären
                     und als Tag des Inkrafttretens gemäß Satz 1
                  

                  
                     
                        	
                            für die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen, vorbehaltlich der Nummern 2 und 3, den 1. Juli 2012,

                        

                        	
                            für die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland einen späteren Tag und

                        

                        	
                            für die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland, sofern diese durch Kirchengesetz eine entsprechende Regelung über den Tag
                              des Inkrafttretens trifft, den 1. Januar 2012 zu bestimmen.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Mit Inkrafttreten von Artikel 4 tritt die Rechtsverordnung zu § 80 des Pfarrergesetzes vom 11. Januar 1996, zuletzt geändert
                     durch Beschluss der Kirchenleitung vom 22. Oktober 2009 (ABl. VELKD Bd. VII S. 429), außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Kirchengesetz der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands zur Ergänzung des Kirchengesetzes zur Regelung
            der Dienstverhältnisse der Pfarrerinnen und Pfarrer in der Evangelischen Kirche in Deutschland (Pfarrdienstgesetzergänzungsgesetz
            der VELKD – PfDGErgG.VELKD)
         

      

      
         Vom 8. November 2011 

      

      
         (ABl. VELKD Bd. VII S. 470 ff.)

      

      

      
            I. Abschnitt
Gemeinsame Bestimmungen für die Pfarrer und Pfarrerinnen der VELKD
und ihrer Gliedkirchen 
            

         

         
                     § 1
Geltungsbereich
                     

                  

                  Die Bestimmungen des ersten Abschnitts gelten gemeinsam für die Pfarrer und Pfarrerinnen im Dienst der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen
                     Kirche Deutschlands (VELKD) und ihrer Gliedkirchen.
                  

               

               
                     § 2
(Zu § 4 Abs. 4 und 5 PfDG.EKD)
                     

                  

                  Mit der Verpflichtung auf das Bekenntnis ihrer Kirche werden die zu Ordinierenden im Bereich der Vereinigten Kirche und ihrer
                     Gliedkirchen auf das evangelisch-lutherische Bekenntnis verpflichtet. In der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland kann
                     die Bekenntnisverpflichtung nach Absatz 4 der Präambel in Verbindung mit Artikel 17 der Kirchenverfassung gestaltet werden.
                  

               

               
                     § 3
(Zu § 6 Abs. 2 PfDG.EKD)
                     

                  

                  Hat der Betroffene Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung nach den Vorschriften über
                     ein Lehrbeanstandungsverfahren verloren, so ist vor dem erneuten Anvertrauen
                  

                  
                     
                        	
                            das Benehmen mit der Kirche herzustellen, die den Verlust von Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung
                              festgestellt hat, und
                           

                        

                        	
                            die Zustimmung der Bischofskonferenz der Vereinigten Kirche einzuholen.

                        

                     

                  

               

               
                     § 4
(Zu § 7 Abs. 3 PfDG.EKD)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Ordination von Pfarrern und Pfarrerinnen, die in einer Mitgliedskirche des Lutherischen Weltbundes vollzogen wurde, wird
                     aufgrund der im gemeinsamen evangelisch-lutherischen Bekenntnis begründeten Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft von der Vereinigten
                     Kirche und ihren Gliedkirchen anerkannt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die in einer anderen Kirche vollzogene Ordination wird anerkannt, wenn die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen mit dieser Kirche in Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft stehen.
                  

               

               
                     § 5
(Zu § 7 Abs. 4 PfDG.EKD)
                     

                  

                  Ordinierte, die bei ihrer Ordination nicht auf das evangelisch-lutherische Bekenntnis verpflichtet worden sind, sind bei der
                     Übernahme in den Dienst der Vereinigten Kirche oder einer Gliedkirche auf das evangelisch-lutherische Bekenntnis zu verpflichten.
                     In der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland sind Ordinierte, die bei ihrer Ordination nicht auf eines der gemäß der Kirchenverfassung
                     geltenden Bekenntnisse verpflichtet worden sind, bei der Übernahme in den Dienst auf eines dieser Bekenntnisse zu verpflichten.
                  

               

               
                     § 6
(Zu § 45 Abs. 1 PfDG.EKD)
                     

                  

                  Die Voraussetzungen, das Verfahren und die Rechtsfolgen im Falle einer Beanstandung der Lehre werden durch das Kirchengesetz
                     über das Verfahren bei Lehrbeanstandungen der Vereinigten Kirche (LehrbG.VELKD) geregelt.
                  

               

               
                     § 7
(Zu § 81 PfDG.EKD)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer, die eine Stelle innehaben, können auf Antrag versetzt werden, wenn sie mindestens
                     zehn Jahre in derselben Gemeinde tätig sind und das 57. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Einen Antrag auf Einleitung
                     des Versetzungsverfahrens können das für die Besetzung der Stelle zuständige Leitungsorgan der Gemeinde und der Visitator
                     oder die Visitatorin stellen. Das Versetzungsverfahren kann auch von Amts wegen eingeleitet werden, soweit das gliedkirchliche
                     Recht dieses vorsieht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Wird nicht innerhalb einer Entscheidungsfrist von drei Monaten nach Ablauf der Frist gemäß Absatz 1 Satz 1 ein Versetzungsverfahren
                     eingeleitet, kann ein erneutes Versetzungsverfahren erst nach Ablauf einer weiteren Frist von mindestens fünf Jahren eingeleitet
                     werden. Das Recht der Gliedkirchen kann den Beginn der Entscheidungsfrist nach Satz 1 an besondere Verfahrensvoraussetzungen
                     knüpfen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Frist gemäß Absatz 1 beginnt mit der Übertragung der Stelle. Neuordnungen des mit der Stelle verbundenen Dienstbereichs
                     (§ 27 Abs. 1 PfDG.EKD) bleiben für die Berechnung der Fristen nach Absatz 1 und 2 unberücksichtigt. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Das Nähere zu den Voraussetzungen und zum Verfahren einer Versetzung können die Vereinigte Kirche und die Gliedkirchen je
                     für ihren Bereich regeln.
                  

               

               
                     § 8
(Zu § 107 Abs. 2 PfDG.EKD)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der jeweils in der Gliedkirche zuständigen Vertretung der Pfarrerschaft ist in folgenden Fällen Gelegenheit zur Stellungnahme
                     zu geben:
                  

                  
                     
                        	
                            vor einer Beendigung des Pfarrdienstverhältnisses auf Probe nach § 14 Abs. 2 PfDG.EKD 

                        

                        	
                            vor einer Abordnung nach § 77 Abs. 2 PfDG.EKD,

                        

                        	
                            vor einer Versetzung nach § 79 Abs. 2 Nr. 4 bis 6 PfDG.EKD,

                        

                        	
                            während eines Feststellungsverfahrens nach § 80 Abs. 2 PfDG.EKD,

                        

                        	
                            vor einer Versetzung in den Wartestand nach § 83 Abs. 2 PfDG.EKD,

                        

                        	
                            vor einer Versetzung in den Ruhestand nach § 88 Abs. 4, § 91 Abs. 2, § 92 Abs. 2 und 3 PfDG.EKD.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Gliedkirchen können je für ihren Bereich weitere Beteiligungsrechte der jeweils zuständigen Vertretung der Pfarrerschaft
                     bei Einzelmaßnahmen regeln.
                  

               

            

         

      

      
            II. Abschnitt
Bestimmungen für Pfarrer und Pfarrerinnen der Vereinigten Kirche
            

         

         
                     § 9
Geltungsbereich
                     

                  

                  Die Bestimmungen des zweiten Abschnitts gelten für die Pfarrer und Pfarrerinnen im Dienst der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen
                     Kirche Deutschlands (VELKD).
                  

               

               
                     § 10
(Zu § 2 PfDG.EKD)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands kann als Kirche auf Grundlage des evangelisch-lutherischen Bekenntnisses
                     eigene Pfarrdienstverhältnisse auf Lebenszeit begründen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Sie kann Pfarrdienstverhältnisse auf Zeit für die Dauer einer Beurlaubung aus einem bereits bestehenden Pfarrdienstverhältnis
                     begründen und diesem Pfarrer oder dieser Pfarrerin für eine bestimmte Zeit einen geordneten kirchlichen Dienst übertragen.
                  

               

               
                     § 11
(Zu § 4 PfDG.EKD)
                     

                  

                  Die Entscheidung über die Ordination trifft die Kirchenleitung. Der Leitende Bischof oder die Leitende Bischöfin führen die
                     Ordination durch.
                  

               

               
                     § 12
(Zu § 25 Abs. 1 und 2 PfDG.EKD)
                     

                  

                  Die in den unselbstständigen Einrichtungen und Werken der Vereinigten Kirche und des Deutschen Nationalkomitees des Lutherischen
                     Weltbundes errichteten Pfarrstellen sind allgemeine kirchliche Stellen im Sinne von § 25 Abs. 1 PfDG.EKD.
                  

               

               
                     § 13
(Zu § 49 Abs. 1 PfDG.EKD)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für die Besoldung, Versorgung und Beihilfe der Pfarrer und Pfarrerinnen der Vereinigten Kirche gelten, soweit nichts anderes
                     bestimmt ist, die jeweils für die Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen der EKD geltenden Vorschriften.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Soweit die Kirchenleitung nichts anderes bestimmt, gelten die für die Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen der EKD jeweils
                     geltenden Vorschriften über Reise- und Umzugskostenvergütung und Trennungsgeld entsprechend.
                  

               

               
                     § 14
(Zu § 61 PfDG.EKD)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Personalakten werden im Amt der VELKD geführt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ohne die Einwilligung des Pfarrers oder der Pfarrerin dürfen die Personalakten
                  

                  
                     
                        	
                            der Kirchenleitung der VELKD als oberster Dienstbehörde,

                        

                        	
                            dem Leiter oder der Leiterin des Amtes der VELKD sowie einer Person, die in dessen oder deren Auftrag im Rahmen der Personalverwaltung
                              tätig wird,
                           

                        

                        	
                            den Gerichten und anderen Behörden im Rahmen rechtlicher Verpflichtung und

                        

                        	
                            im erforderlichen Umfang dem Oberrechnungsamt der EKD

                        

                     

                  

                  vorgelegt werden. In allen übrigen Fällen bedarf die Vorlage der Personalakte der Einwilligung des Pfarrers oder der Pfarrerin.

               

               
                     § 15
(Zu § 84 Abs. 3 PfDG.EKD)
                     

                  

                  Soweit nichts anderes bestimmt ist, erfolgt die Gewährung von Wartegeld nach den jeweils für die Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen
                     der EKD geltenden Vorschriften. 
                  

               

               
                     § 16
(Zu § 105 Abs. 1 und 2 PfDG.EKD)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Zuständiger Spruchkörper ist das Verfassungs- und Verwaltungsgericht der VELKD. Das Nähere regelt das Kirchengesetz über
                     die Errichtung eines Verfassungs- und Verwaltungsgerichts.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         In Streitigkeiten aus dem Pfarrdienstverhältnis ist vor Klageerhebung, auch im Falle von Leistungs- und Feststellungsklagen,
                     ein Vorverfahren durchzuführen. Dies gilt auch, wenn die Maßnahme von der obersten Dienstbehörde getroffen wurde. Der Widerspruch
                     ist beim Amt der VELKD zu erheben. Hilft dieses dem Widerspruch nicht ab, so entscheidet die Kirchenleitung.
                  

               

               
                     § 17
(Zu § 115 PfDG.EKD)
                     

                  

                  Oberste Dienstbehörde ist die Kirchenleitung. Sie führt die Dienst- und Fachaufsicht über die Pfarrer und Pfarrerinnen der
                     VELKD. Die Kirchenleitung kann diese Befugnisse dem Amt der VELKD übertragen.
                  

               

               
                     § 18
(Zu § 117 PfDG.EKD)
                     

                  

                  Sofern durch dieses Kirchengesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, bleiben die Regelungen, die auf der Grundlage des Pfarrergesetzes
                     der VELKD erlassen wurden, so lange in Kraft, bis die Kirchenleitung durch Rechtsverordnung etwas anderes bestimmt hat. 
                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Kirchengesetz der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands über die Pfarrergesamtvertretung der VELKD (Pfarrergesamtvertretungsgesetz
            VELKD)
(PfGVG.VELKD)
         

      

      
         Vom 8. November 2011 

      

      
         (ABl. VELKD Bd. VII S. 470)

      

      
                     § 1
Geltungsbereich
                     

                  

                  Dieses Kirchengesetz gilt für die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen.

               

               
                     § 2
(Zu § 107 Abs. 1 PfDG.EKD)
Beteiligung der Pfarrerschaft, Pfarrergesamtvertretung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Bei der Vorbereitung allgemeiner dienstrechtlicher Vorschriften, die nach Artikel 10 a der Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland für die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen gelten sollen oder
                     die die Vereinigte Kirche mit Wirkung für die Gliedkirchen erlässt, ist die Pfarrergesamtvertretung der VELKD zu beteiligen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Pfarrergesamtvertretung ist insbesondere bei der Novellierung des Pfarrdienstgesetzes und des Disziplinargesetzes der
                     Evangelischen Kirche in Deutschland sowie bei der Vorbereitung allgemeiner dienstrechtlicher Vorschriften, die die Vereinigte
                     Kirche mit Wirkung für ihren Bereich und ihre Gliedkirchen erlässt, zu beteiligen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das schließt das Recht ein, selbständige Vorschläge auch außerhalb des in § 4 geregelten Stellungnahmeverfahrens an die Kirchenleitung
                     zu geben und im Übrigen den regelmäßigen Erfahrungsaustausch zu dem in § 110 Abs. 2 PfDG.EKD genannten Rechtsgebiet zu pflegen.
                  

               

               
                     § 3
Zusammensetzung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Mitglieder der Pfarrergesamtvertretung müssen als Pfarrer/Pfarrerinnen oder als diesen nach gliedkirchlichem Recht Gleichgestellte
                     in einem öffentlich-rechtlichen Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit oder auf Probe oder in einem privatrechtlichen Anstellungsverhältnis
                     stehen. Sie müssen ihren geordneten kirchlichen Dienst in einem gemeindlichen Auftrag oder in einem allgemeinen kirchlichen
                     Auftrag wahrnehmen. Wer seinen geordneten kirchlichen Dienst in einem kirchenleitenden Amt wahrnimmt, kann nicht Mitglied
                     der Pfarrergesamtvertretung sein. Sie sollen der Pfarrervertretung der entsendenden Gliedkirche angehören.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Jede Gliedkirche entsendet je bis zu zwei Mitglieder in die Pfarrergesamtvertretung. Für jedes Mitglied ist jeweils ein stellvertretendes
                     Mitglied zu benennen. Das stellvertretende Mitglied nimmt nur im Verhinderungsfall teil.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Amtszeit der Pfarrergesamtvertretung dauert sechs Jahre. Sie beginnt jeweils am 1. Januar; nach Ablauf der Amtszeit führt
                     die bisherige Pfarrergesamtvertretung die Geschäfte bis zur Übernahme durch die neu gebildete Pfarrergesamtvertretung fort.
                     Die entsendenden Gliedkirchen bestimmen, wie die von ihnen zu benennenden Mitglieder der Pfarrergesamtvertretung gewählt oder
                     berufen werden und unter welchen Voraussetzungen sie aus dieser vorzeitig ausscheiden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Pfarrergesamtvertretung wählt einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende und einen stellvertretenden Vorsitzenden oder
                     eine stellvertretende Vorsitzende. Sie kann sich eine Geschäftsordnung geben.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Das Amt der VELKD unterstützt die Pfarrergesamtvertretung bei der Geschäftsführung.
                  

               

               
                     § 4
Beteiligungsverfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Beteiligung der Pfarrergesamtvertretung an der Vorbereitung allgemeiner dienstrechtlicher Vorschriften und ergänzender
                     Vorschriften, die in der Vereinigten Kirche und ihren Gliedkirchen Geltung erlangen sollen, sowie allgemeiner dienstrechtlicher
                     Vorschriften der Evangelischen Kirche in Deutschland, die für die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen Geltung erlangen
                     sollen, richtet sich nach den Absätzen 2 bis 5.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Kirchenleitung informiert die Pfarrergesamtvertretung rechtzeitig, wenn sie Aufträge zu Entwürfen von dienstrechtlichen
                     Vorschriften nach Absatz 1 erteilt oder von solchen Rechtsetzungsverfahren Kenntnis erlangt. Die Pfarrergesamtvertretung kann
                     zu den nach Satz 1 übersandten Entwürfen von Kirchengesetzen im gleichen Zeitraum Stellung nehmen, der den Gliedkirchen zur
                     Stellungnahme eingeräumt wird.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Kirchenleitung übersendet der Pfarrergesamtvertretung Entwürfe von Kirchengesetzen zur Stellungnahme, sobald sie den
                     Gliedkirchen zur Stellungnahme nach Artikel 24 Abs. 3 oder Artikel 24 a der Verfassung übersandt werden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Kirchenleitung gibt der Pfarrergesamtvertretung Vorlagen an die Generalsynode, zu denen sie Gelegenheit hatte, Stellung
                     zu nehmen, zur Kenntnis.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Absätze 3 und 4 gelten auch für Entwürfe von Kirchengesetzen aus der Mitte der Bischofskonferenz und aus der Mitte der
                     Generalsynode.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Entwürfe von Verordnungen mit Gesetzeskraft und von Rechtsverordnungen mit Wirkung für die Gliedkirchen erhält die Pfarrergesamtvertretung
                     nach der ersten Beratung in der Kirchenleitung zur Stellungnahme. Sie kann zu diesen Entwürfen bis zur nächsten Sitzung der
                     Kirchenleitung, auf begründeten Antrag hin bis zur übernächsten Sitzung, Stellung nehmen.
                  

               

               
                     § 5
Sitzungen
                     

                  

                  Zur Erfüllung ihrer Aufgaben tritt die Pfarrergesamtvertretung mindestens einmal jährlich zu einer Sitzung zusammen. Weitere
                     Sitzungen sind durchzuführen, wenn sie im Rahmen eines Stellungnahmeverfahrens nach § 4 erforderlich werden oder die Kirchenleitung
                     die Durchführung einer Sitzung verlangt.
                  

               

               
                     § 6
Fortbestehen der derzeitigen Pfarrergesamtvertretung
                     

                  

                  Die Amtszeit der derzeitigen Pfarrergesamtvertretung der VELKD dauert bis zum 31. Dezember 2013 fort. 

               

            

         

      

      

   
      

      
         Kirchengesetz über die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten in der Evangelischen Kirche in Deutschland (Kirchenbeamtengesetz
            der EKD – KBG.EKD) 
         

      

      

      Die jeweils aktuelle Fassung des Kirchengesetzes über die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten in der Evangelischen Kirche
            in Deutschland (Kirchenbeamtengesetz der EKD – KBG.EKD) ist unter folgendem Link abrufbar:
         

         https://www.kirchenrecht-ekd.de/document/21408

         

      

      

   
      

      
         Kirchengesetz 
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands zur Neuordnung des Kirchenbeamtenrechts 
(Kirchenbeamtenrechtsneuordnungsgesetz VELKD) 
(KBRNOG) 
         

      

      
         (Auszug)

Vom 16. November 2006 
         

      

      
         (ABl. VELKD Bd. VII S. 335) 

      

      Die Generalsynode und die Bischofskonferenz der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands haben auf Grund von
            Artikel 24 der Verfassung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands das folgende Kirchengesetz beschlossen,
            das hiermit verkündet wird: 
         

      

      
                  Artikel I 
Aufhebung des Kirchenbeamtengesetzes der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 
                  

               

               Das Kirchengesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen in der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen
                  Kirche Deutschlands (Kirchenbeamtengesetz – KBG) vom 17. Oktober 1995 (ABl. VELKD Bd. VI S. 292, ber. Bd. VII S. 90), zuletzt
                  geändert durch Kirchengesetz vom 22. Oktober 2002 (ABl. VELKD Bd. VII S. 194), wird mit Wirkung für die Vereinigte Kirche
                  und ihre Gliedkirchen aufgehoben. 
               

            

         

      

      
                  Artikel II 
Zustimmung zum Kirchengesetz über die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten in der Evangelischen Kirche in Deutschland 
                  

               

               
                     § 1 

                  

                  Dem Kirchengesetz über die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten in der Evangelischen Kirche in Deutschland (Kirchenbeamtengesetz
                     der EKD – KBG.EKD) vom 10. November 2005 wird auf Grund von Artikel 24 a i. V. m. Artikel 24 der Verfassung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
                     mit Wirkung für die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen zugestimmt. 
                  

               

               
                     § 2 

                  

                  Die Kirchenleitung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands wird ermächtigt, die Zustimmung gemäß Artikel
                     10 a Absatz II Buchst. c der Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland gegenüber dem Rat der Evangelischen Kirche
                     in Deutschland zu erklären. 
                  

               

               
                     § 3 

                  

                  Dieses Kirchengesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

               

            

         

      

      
                  Artikel III 
[Kirchengesetz der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands zur Ergänzung des Kirchengesetzes über die Kirchenbeamtinnen
                     und Kirchenbeamten in der Evangelischen Kirche in Deutschland (Kirchenbeamtengesetzergänzungsgesetz VELKD) (KBGErgG. VELKD)]1

               

            

         

      

      
                  Artikel IV 
[Kirchengesetz der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands über die Kirchenbeamtengesamtvertretung der VELKD
                     (Kirchenbeamtengesamtvertretungsgesetz VELKD) (KBGVG.VELKD)]2

               

            

         

      

      
                  Artikel V 
[Kirchengesetz der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands zur Ergänzung von § 60 Abs. 3 KBG.EKD (ErgG.VELKD
                     zu § 60 Abs. 3 KBG.EKD)]3

               

               

            

         

      

      
                  Artikel VI 
Inkrafttreten 
                  

               

               
                     (
                     1
                     )
                      Die Artikel 1, 3, 4 und 5 dieses Kirchengesetzes treten an dem Tage in Kraft, an dem der Rat der Evangelischen Kirche in
                  Deutschland durch Verordnung das Inkrafttreten des Kirchenbeamtengesetzes der EKD für die Vereinigte Evangelisch-Lutherische
                  Kirche Deutschlands und ihre Gliedkirchen bestimmt.4

               
                     (
                     2
                     )
                      Gleichzeitig tritt das Kirchengesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen in der
                  Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (Kirchenbeamtengesetz – KBG) vom 17. Oktober 1995 (ABl. VELKD Bd.
                  VI S. 292, ber. Bd. VII, S. 90), zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 22. Oktober 2002 (ABl. VELKD Bd. VII S. 194) außer Kraft. 
               

            

         

      

      

      1
            Red. Anm.: vgl. Ordnungsnummer 40.2.2

         

      

      2
            Red. Anm.: vgl. Ordnungsnummer 40.2.3

         

      

      3
            Red. Anm.: vgl. Ordnungsnummer 40.2.5

         

      

      4
            Red. Anm.: Nach der Ersten Verordnung über das Inkrafttreten des Kirchenbeamtengesetzes der EKD (ABl. EKD 2007 S. 1) ist das
               Kirchenbeamtengesetz der EKD in der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands und ihren Gliedkirchen und somit
               in der ehemaligen Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche und der ehemaligen Ev.-Luth. Landeskirche Mecklenburgs am 1. April 2007 in
               Kraft getreten. 
            

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
zur Ergänzung des Kirchengesetzes über die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten
in der Evangelischen Kirche in Deutschland
(Kirchenbeamtengesetzergänzungsgesetz VELKD)
(KBGErgG.VELKD)
         

      

      
         Vom 16. November 2006

      

      
         zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 8. November 2011
(ABl. VELKD Bd. VII S. 470 ff.)
         

      

      

      
            I. Bestimmungen für Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen

         

         
                     § 1
Geltungsbereich
                     

                  

                  Dieses Kirchengesetz gilt für die im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehenden Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen
                     der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD). Es gilt ferner für die Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen
                     der Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts, über die die VELKD die Aufsicht führt.
                  

               

               
                     § 2
(Zu § 4 Abs. 4 KBG.EKD) Oberste Dienstbehörde, Dienstvorgesetzte
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Oberste Dienstbehörde ist die Kirchenleitung. Sie führt die Dienst- und Fachaufsicht über die Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen
                     der VELKD.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Dienstvorgesetzte für die Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen des höheren Dienstes ist die Kirchenleitung. Dienstvorgesetzter
                     oder Dienstvorgesetzte für die übrigen Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen ist der Leiter oder die Leiterin des Amtes der
                     VELKD.
                  

               

               
                     § 3
(Zu § 6 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 2 KBG.EKD) Kirchenbeamte auf Zeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Kirchenbeamtenverhältnis kann auf Zeit begründet werden, wenn ein Kirchen-beamter oder eine Kirchenbeamtin, der oder
                     die bereits in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis steht, für Aufgaben im Sinne des § 3 KBG.EKD nicht länger als
                     sechs Jahre verwendet werden soll. Eine Verlängerung ist zulässig, sie soll jedoch nicht über sechs Jahre hinausgehen. § 6
                     Abs. 1 Nr. 1 KBG.EKD bleibt unberührt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         § 8 Abs. 2 Nr. 4 KBG.EKD findet auf Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen auf Zeit keine Anwendung.
                  

               

               
                     § 4
(Zu § 7 KBG.EKD) Ernennung
                     

                  

                  Die Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen der VELKD werden vom Leitenden Bischof oder der Leitenden Bischöfin ernannt.

               

               
                     § 5
(Zu § 14 Abs. 1 KBG.EKD) Laufbahn, Beförderung
                     

                  

                  Soweit die Kirchenleitung nichts anderes bestimmt, gelten die für die Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen in der EKD jeweils
                     geltenden Laufbahnbestimmungen entsprechend.
                  

               

               
                     § 6
(Zu § 15 Abs. 1 KBG.EKD) Amtsbezeichnung
                     

                  

                  Soweit die Kirchenleitung nichts anderes bestimmt, führen Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen die in der jeweils geltenden
                     Rechtsverordnung über die Amtsbezeichnungen der Kirchenbeamten der Evangelischen Kirche in Deutschland für ihr Amt aufgeführten
                     Amtsbezeichnungen.
                  

               

               
                     § 7
(Zu § 16 KBG.EKD) Personalakten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Personalakten werden im Amt der VELKD geführt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ohne die Einwilligung des Kirchenbeamten oder der Kirchenbeamtin dürfen die Personalakten
                  

                  
                     
                        	
                            der Kirchenleitung der VELKD als oberster Dienstbehörde,

                        

                        	
                            dem Leiter oder der Leiterin des Amtes der VELKD sowie einer Person, die in dessen oder deren Auftrag im Rahmen der Personalverwaltung
                              tätig wird,
                           

                        

                        	
                            den Gerichten und anderen Behörden im Rahmen rechtlicher Verpflichtung und

                        

                        	
                            im erforderlichen Umfang dem Oberrechnungsamt der EKD

                        

                     

                  

                  vorgelegt werden. In allen übrigen Fällen bedarf die Vorlage der Personalakte der Einwilligung des Kirchenbeamten oder der
                     Kirchenbeamtin.
                  

               

               
                     § 8
(Zu § 27 Abs. 3 KBG.EKD) Rechtsfolgen bei Ausübung eines Mandates
                     

                  

                  Das Nähere wird durch das Kirchengesetz der EKD über die Rechtsverhältnisse beim Erwerb von Mandaten in gesetzgebenden Körperschaften
                     und kommunalen Vertretungen (Mandatsgesetz) geregelt.
                  

               

               
                     § 9
(Zu § 28 Abs. 1 KBG.EKD) Arbeitszeit
                     

                  

                  Die für die Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen der EKD jeweils geltenden Bestimmungen zur Arbeitszeit gelten, soweit nichts
                     anderes bestimmt ist, entsprechend.
                  

               

               
                     § 10
(Zu § 35 Abs. 1 KBG.EKD) Besoldung, Versorgung, Beihilfe
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Für die Besoldung, Versorgung und Beihilfe der Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen der VELKD gelten, soweit nichts anderes
                     bestimmt ist, die jeweils für die Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen der EKD geltenden Vorschriften.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Soweit die Organe der Vereinigten Kirche nichts anderes bestimmen, gelten die für die Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen
                     der EKD jeweils geltenden Vorschriften über Reise- und Umzugskostenvergütung und Trennungsgeld entsprechend.
                  

               

               
                     § 11
(Zu §§ 35 - 37 KBG.EKD) Entsprechende Anwendung der Vorschriften des Besoldungsrechts
                     

                  

                  Für die Verzinsung, Abtretung, Verpfändung, Aufrechnung, Zurückbehaltung und Rückforderung von Leistungen, die nicht Besoldung
                     oder Versorgung sind, gelten die Vorschriften des Besoldungsrechts entsprechend.
                  

               

               
                     § 12
(Zu § 59 KBG.EKD) Umwandlung des Kirchenbeamtenverhältnisses
                     

                  

                  Die Vorschrift gilt entsprechend, wenn im Kirchenbeamtenverhältnis zur Vereinigten Kirche stehende Ordinierte in den Dienst
                     einer Gliedkirche oder Ordinierte im Kirchenbeamtenverhältnis einer Gliedkirche in den Dienst der Vereinigten Kirche übertreten.
                  

               

               
                     § 13
(Zu § 61 Abs. 3 KBG.EKD) Wartestandsbezüge
                     

                  

                  Soweit nichts anderes bestimmt ist, erfolgt die Gewährung von Wartegeld nach den jeweils für die Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen
                     der EKD geltenden Bestimmungen.
                  

               

               
                     § 14
(Zu § 87 KBG.EKD) Rechtsweg
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Zuständiger Spruchkörper ist das Verfassungs- und Verwaltungsgericht der VELKD. Das Nähere regelt das Kirchengesetz über
                     die Errichtung eines Verfassungs- und Verwaltungsgerichts.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         In Streitigkeiten aus dem Kirchenbeamtenverhältnis ist vor Klageerhebung, auch im Falle von Leistungs- und Feststellungsklagen,
                     ein Vorverfahren durchzuführen. Dies gilt auch, wenn die Maßnahme von der obersten Dienstbehörde getroffen wurde. Der Widerspruch
                     ist beim Amt der VELKD zu erheben. Hilft dieses dem Widerspruch nicht ab, so entscheidet die Kirchenleitung.
                  

               

               
                     § 15
(Zu § 94 KBG.EKD) Fortgeltung bestehenden Rechts
                     

                  

                  Regelungen, die auf der Grundlage des aufgehobenen Kirchenbeamtengesetzes der VELKD erlassen wurden, bleiben, sofern nicht
                     durch dieses Kirchengesetz etwas anderes bestimmt ist, solange in Kraft bis die Kirchenleitung durch Rechtsverordnung etwas
                     anderes bestimmt hat.
                  

               

            

         

      

      
            II. Bestimmungen für Pfarrer und Pfarrerinnen

         

         
                     § 16

                  

                  Der zweite Abschnitt „Bestimmungen für Pfarrer und Pfarrerinnen“ und § 16 wurden aufgehoben.

               

            

         

      

      
            III. Übergangs- und Schlussbestimmungen

         

         
                     § 17
(Zu § 17 Abs. 3, §§ 26, 28, § 35 Abs. 1, § 38 Abs. 4, § 50 Abs. 5, § 54 Abs. 3, § 83 Abs. 2) Anwendung staatlichen Rechts
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Soweit das Recht der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands zu nachfolgenden Rechtsfragen aus einem Kirchenbeamtenverhältnis
                     keine Regelung vorsieht, finden die für Beamte und Beamtinnen des Bundes jeweils geltenden Bestimmungen entsprechende Anwendung:
                  

                  
                     
                        	
                            Einsichts- und Auskunftsrecht in Ausbildungs- und Prüfungsakten,

                        

                        	
                            Annahme von Zuwendungen,

                        

                        	
                            Arbeitszeit,

                        

                        	
                            Unterhalt,

                        

                        	
                            Erholungs- und Sonderurlaub,

                        

                        	
                            Teildienst aus familiären Gründen mit weniger als der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit,

                        

                        	
                            Anspruch auf Beihilfe während der Zeit einer Beurlaubung und

                        

                        	
                            Entlassung aus dem Kirchenbeamtenverhältnis auf Widerruf.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Kirchenleitung wird ermächtigt, die oben genannten Rechtsfragen durch Rechtsverordnung zu regeln.
                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Kirchengesetz der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands über die Kirchenbeamtengesamtvertretung der VELKD
(Kirchenbeamtengesamtvertretungsgesetz VELKD)
(KBGVG.VELKD)
         

      

      
         Vom 16. November 2006

      

      
         (ABl. VELKD Bd. VII S. 337)
zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 30. Dezember 2013
(ABl. VELKD Bd. VII S. 507)
         

      

      
                     § 1
Geltungsbereich
                     

                  

                  Dieses Kirchengesetz gilt für die Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen der Vereinigten Kirche, ihrer Gliedkirchen sowie deren
                     Gliederungen und Einrichtungen, die Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts sind und der Aufsicht
                     der Vereinigten Kirche oder ihrer Gliedkirchen unterstehen.
                  

               

               
                     § 2
(Zu § 92 KBG.EKD) Kirchenbeamtengesamtvertretung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Kirchenbeamtengesamtvertretung der Vereinigten Kirche ist nach § 92 KBG.EKD bei der Vorbereitung kirchenbeamtenrechtlicher
                     Vorschriften, die die VELKD und ihre Gliedkirchen betreffen, zu beteiligen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Kirchenbeamtengesamtvertretung ist insbesondere bei der Novellierung des Kirchenbeamtengesetzes der Evangelischen Kirche
                     in Deutschland, des Disziplinargesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland sowie bei der Vorbereitung allgemeiner dienstrechtlicher
                     Vorschriften, die die Vereinigte Kirche mit Wirkung für ihren Bereich und ihre Gliedkirchen erlässt, zu beteiligen.
                  

               

               
                     § 3
Zusammensetzung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Vereinigte Kirche entsendet ein Mitglied, die Gliedkirchen entsenden je bis zu zwei Mitglieder in die Kirchenbeamtengesamtvertretung.
                     Für jedes Mitglied ist jeweils ein stellvertretendes Mitglied zu benennen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Geschäfte führt das Amt der VELKD.
                  

               

               
                     § 4 
Wahl und Amtszeit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Gliedkirchen bestimmen, wie die von ihnen zu benennenden Kirchenbeamten, Kirchenbeamtinnen, Stellvertreter und Stellvertreterinnen
                     gewählt werden und unter welchen Voraussetzungen sie aus der Kirchenbeamtengesamtvertretung ausscheiden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Amtszeit der Kirchenbeamtengesamtvertretung dauert fünf Jahre und beginnt jeweils am 1. August. Nach Ablauf der Amtszeit
                     führt die bisherige Kirchenbeamtengesamtvertretung die Geschäfte bis zur Übernahme durch die neugebildete Kirchenbeamtengesamtvertretung
                     fort.
                  

               

               
                     § 5 
Beteiligung der Kirchenbeamtengesamtvertretung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Kirchenleitung informiert die Kirchenbeamtengesamtvertretung rechtzeitig, wenn sie Aufträge zu Entwürfen dienstrechtlicher
                     Vorschriften erteilt. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Kirchenbeamtengesamtvertretung der VELKD erhält Entwürfe von
                  

                  
                     
                        	
                            Kirchengesetzen, sobald sie den Gliedkirchen nach Artikel 24 Absatz 3 oder Artikel 24 a der Verfassung zugeleitet werden,

                        

                        	
                            Verordnungen mit Gesetzeskraft und Rechtsverordnungen mit Wirkung für die Gliedkirchen nach der ersten Beratung in der Kirchenleitung

                        

                     

                  

                  zur Stellungnahme.

                   Die Kirchenbeamtengesamtvertretung kann zu den in Satz 1 Buchstabe a genannten Entwürfen im gleichen Zeitraum Stellung nehmen,
                     der den Gliedkirchen eingeräumt wird. Zu den in Satz 1 Buchstabe b genannten Entwürfen kann die Kirchenbeamtengesamtvertretung
                     bis zur nächsten Sitzung der Kirchenleitung, auf begründeten Antrag bis zur übernächsten Sitzung, Stellung nehmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Kirchenleitung gibt der Kirchenbeamtengesamtvertretung Vorlagen an die Generalsynode, zu der sie Gelegenheit hatte, Stellung
                     zu nehmen, zur Kenntnis.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Für Entwürfe von Kirchengesetzen aus der Mitte der Bischofskonferenz und aus der Mitte der Generalsynode gelten Absatz 3
                     Satz 1 Buchstabe a und Satz 2 sowie die Absätze 4 und 5 entsprechend.
                  

               

               
                     § 6
Fortbestehen der derzeitigen Kirchenbeamtengesamtvertretung
                     

                  

                  Die Amtszeit der derzeitigen Kirchenbeamtengesamtvertretung der VELKD bis zum 31. Juli 2008 wird durch dieses Gesetz nicht berührt.

               

            

         

      

      

   
      

      
         Rechtsverordnung
über die Besoldung und Versorgung der Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche
            Deutschlands
(Besoldungs- und Versorgungsverordnung –
Bes.- u. Vers.VO)
         

      

      
         Vom 17. November 2006

      

      
         (ABl. VELKD. Bd. VII S. 343)

      

      

      
            I. Allgemeine Vorschriften

         

         
                     § 1
Geltungsbereich
                     

                  

                  Diese Rechtsverordnung regelt die Besoldung und Versorgung für die Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen der Vereinigten Kirche
                     sowie ihrer Einrichtungen.
                  

               

               
                     § 2
Besoldung und Versorgung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen erhalten Besoldung, Versorgung und Beihilfe für sich und ihre Hinterbliebenen in
                     entsprechender Anwendung der für die Kirchenbeamten in der Evangelischen Kirche in Deutschland jeweils geltenden Vorschriften
                     nach Maßgabe der folgenden Vorschriften. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen, bei denen der Versorgungsfall bis zum 31. Dezember 2006 eingetreten ist, erhalten
                     Versorgung in entsprechender Anwendung der für die Kirchenbeamten der Evangelisch lutherischen Landeskirche Hannovers jeweils
                     geltenden Vorschriften.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Kirchenleitung kann Änderungen der Bestimmungen der Evangelischen Kirche in Deutschland binnen sechs Monaten nach ihrer
                     Verkündung im Kirchlichen Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Deutschland ganz oder teilweise von der entsprechenden Anwendung
                     ausschließen oder zeitweise aussetzen, wenn es die Belange des kirchlichen Dienstes erfordern.
                  

               

               
                     § 3
Bemessung des Grundgehalts
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Grundgehalt der Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen richtet sich nach den Sätzen der für die Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen
                     in der Evangelischen Kirche in Deutschland jeweils geltenden Besoldungsordnungen A (für aufsteigende Gehälter) und B (für
                     feste Gehälter).
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Zuordnung der Ämter zu den einzelnen Besoldungsgruppen der Besoldungsordnungen A und B richtet sich nach der Anlage zu
                     dieser Rechtsverordnung. Soweit die Ämter von Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen nicht in der Anlage zu dieser Rechtsverordnung
                     aufgeführt sind, ist für die Zuordnung zu den Besoldungsordnungen das für die Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen in der
                     Evangelischen Kirche in Deutschland jeweils geltende Recht entsprechend anzuwenden.
                  

               

            

         

      

      
            II.
Vorschriften für Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen auf Lebenszeit
            

         

         
                     § 4
Allgemeine Zulagen, Versorgung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Besteht an der Gewinnung eines Kirchenbeamten oder einer Kirchenbeamtin wegen der besonderen Art der Dienstaufgabe oder der
                     weit herausragenden Qualifikation ein besonderes Interesse und kann die Anstellung ohne Erhalt des bisherigen finanziellen
                     Besitzstandes nicht gesichert werden, so kann die Kirchenleitung im Rahmen des Haushalts- und Stellenplans nichtruhegehaltfähige
                     Zulagen für ruhegehaltfähig erklären oder Zulagen gewähren; dies gilt für Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen höchstens bis
                     zur Besoldungsgruppe A 16 der Anlage.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Versorgung, die den Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen auf Lebenszeit sowie ihren Hinterbliebenen zu gewähren ist,
                     wird von der Vereinigten Kirche sichergestellt durch
                  

                  
                     
                        	
                            die Bereitstellung der für die Versorgung erforderlichen Mittel im ordentlichen Haushalt,

                        

                        	
                            die Beteiligung an der Norddeutschen Kirchlichen Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte und die Bereitstellung der
                              für die zu leistenden Umlagen erforderlichen Mittel im ordentlichen Haushalt.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Ansprüche der Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen auf Lebenszeit gegen die Vereinigte Kirche werden durch eine Sicherstellung
                     der Versorgung nach Absatz 2 Nr. 2 nicht berührt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Den Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen wird die Möglichkeit zum Abschluss einer Direktversicherung über ihren Dienstherrn
                     eröffnet. Die anfallende Pauschalsteuer ist vom jeweiligen Kirchenbeamten bzw. von der jeweiligen Kirchenbeamtin selbst zu
                     tragen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Wird ein Kirchenbeamter oder eine Kirchenbeamtin der Vereinigten Kirche in den Dienst eines anderen Dienstherrn übernommen,
                     so gilt § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes des Bundes nach Maßgabe der Erklärung der Vereinigten Kirche vom 30. Juli 1997
                     zu dieser Vorschrift entsprechend.
                  

               

            

         

      

      
            III.
Vorschriften für Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen auf Zeit
            

         

         
                     § 5
Versorgung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Kirchenbeamte oder die Kirchenbeamtin auf Zeit (§ 78 Abs. 1 des Kirchenbeamtengesetzes) erwirbt keinen Anspruch auf Versorgungsleistungen
                     aus dem Dienstverhältnis auf Zeit, wenn seine oder ihre Versorgung vom beurlaubenden Dienstherrn durch Aufrechterhaltung der
                     Versorgungsanwartschaft gewährleistet wird, die ihm oder ihr vor seiner oder ihrer Ernennung auf Zeit zustanden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die betroffenen Dienstherren vereinbaren sich über die Aufrechterhaltung der Versorgungsanwartschaften nach Absatz 1 während
                     der Beurlaubung zum Dienst bei der Vereinigten Kirche. § 4 Abs. 2 Nr. 1 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         § 4 Abs. 4 gilt entsprechend. Die anfallende Pauschalsteuer ist von dem jeweiligen Kirchenbeamten bzw. der jeweiligen Kirchenbeamtin
                     selbst zu tragen, auch wenn der beurlaubende Dienstherr hierüber eine andere Regelung getroffen hat.
                  

               

               
                     § 6
Allgemeine Zulagen
                     

                  

                  Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen auf Zeit erhalten für die Zeit ihrer Tätigkeit bei der Vereinigten Kirche eine nichtruhegehaltfähige
                     Zulage in Höhe des Unterschiedes zwischen der Besoldungsgruppe, in der sie von ihrem Dienstherrn eingestuft sind, und der
                     Besoldungsgruppe, in der sie als Kirchenbeamte oder Kirchenbeamtinnen auf Lebenszeit der Vereinigten Kirche eingestuft sein
                     würden. Die Zulage nach Satz 1 wird auch rückwirkend zu dem Zeitpunkt ruhegehaltfähig, zu dem der beurlaubende Dienstherr
                     dies nach seinen Bestimmungen feststellt und der Vereinigten Kirche mitteilt; diese zahlt auf Anforderung an den beurlaubenden
                     Dienstherrn eine Umlagedifferenz nach.
                  

               

            

         

      

      
            IV.
Besondere Vorschriften
            

         

         
                     § 7
Amtsbezeichnungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen führen die in der Anlage zu dieser Rechtsverordnung für ihr Amt aufgeführten Amtsbezeichnungen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Kirchenleitung setzt für Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen, deren Amt in der Anlage nicht aufgeführt ist, die Amtsbezeichnung
                     fest.
                  

               

               
                     § 8
Bekanntgabe der Gehaltssätze
                     

                  

                  Die Tabellen für die Grundgehaltssätze der Besoldungsordnungen A und B für die Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen und der
                     allgemeinen Stellenzulage sind in der jeweiligen Fassung im Amtsblatt zu veröffentlichen.
                  

               

               
                     § 9
Dienstpostenbewertung
                     

                  

                  Die Bestimmungen über die Zuordnung der Ämter zu den Besoldungsgruppen im Kirchenbeamtenbesoldungs- und -versorgungsgesetz
                     der Evangelischen Kirche in Deutschland finden keine Anwendung.
                  

               

               
                     § 10
(Inkrafttreten, Außerkrafttreten)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Diese Verordnung tritt, vorbehaltlich des Inkrafttretens des Kirchengesetzes zu dem Vertrag zwischen der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen
                     Kirche Deutschlands mit der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 18. Oktober 2005, am 1. Januar 2007 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Besoldungs- und Versorgungsverordnung vom 2. Januar 2002 (ABl. VELKD Bd. VII, S. 186) i. d. F. vom 10. Januar 2003 (ABl. VELKD Bd. VII, S. 214) tritt zum gleichen Zeitpunkt außer Kraft.
                  

                  

               

            

         

      

      
            Anlage zu § 3

         

         
                     Vorbemerkungen:

                  

                  Amts- und Stellenzulagen sowie Prämien und Zulagen für besondere Leistungen, die in den für die Bundesbeamten und Bundesbeamtinnen
                     jeweils geltenden Vorschriften vorgesehen sind, werden für entsprechende kirchliche Ämter nach Bestimmung der Kirchenleitung
                     gewährt. 
                  

               

               
                     A. Aufsteigende Gehälter

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 A 9

                              
                              	
                                 Kircheninspektor / Kircheninspektorin

                              
                           

                           
                              	
                                 A 10

                              
                              	
                                 Kirchenoberinspektor / Kirchenoberinspektorin

                              
                           

                           
                              	
                                 A 11

                              
                              	
                                 Kirchenamtmann / Kirchenamtfrau

                              
                           

                           
                              	
                                 A 12

                              
                              	
                                 Kirchenamtsrat / Kirchenamtsrätin

                              
                           

                           
                              	
                                 A 13

                              
                              	
                                 Kirchenverwaltungsrat / Kirchenverwaltungsrätin

                                 Kirchenrat / Kirchenrätin

                                 Studienleiter / Studienleiterin des Theologischen Studienseminars – soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 14

                                 Pfarrer / Pfarrerin – soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 14

                              
                           

                           
                              	
                                 A 14

                              
                              	
                                 Kirchenverwaltungsoberrat / Kirchenverwaltungsoberrätin

                                 Pfarrer / Pfarrerin – in der Regel ab der 8. Dienstaltersstufe

                                 Studienleiter / Studienleiterin des Theologischen Studienseminars – in der Regel ab der 8. Dienstaltersstufe

                                 Oberkirchenrat / Oberkirchenrätin – soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 15, A 16 oder B 2

                              
                           

                           
                              	
                                 A 15

                              
                              	
                                  Rektor / Rektorin des Theologischen Studienseminars – soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 16

                                 Oberkirchenrat / Oberkirchenrätin – soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 14, A 16 oder B 2

                              
                           

                           
                              	
                                 A 16

                              
                              	
                                 Rektor / Rektorin des Theologischen Studienseminars – soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 15

                                 Oberkirchenrat / Oberkirchenrätin – soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 14, A 15 oder B 2

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                     B. Feste Gehälter

                  

                  B 2 Oberkirchenrat / Oberkirchenrätin

                  B 2 / B 31 Vizepräsident /Vizepräsidentin
                  

                  B 5 Präsident / Präsidentin

               

            

         

      

      

      1
            i. d. R. nach zehnjähriger Tätigkeit

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 
zur Ergänzung von § 60 Abs. 3 KBG.EKD 
(ErgG.VELKD zu § 60 Abs. 3 KBG.EKD)
         

      

      
         Vom 16. November 2006
(ABl. VELKD Bd. VII S. 337)
         

      

      
         zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 8. November 2011
(ABl. VELKD Bd. VII S. 470 ff.)
         

      

      
                     § 1

                  

                  Dieses Kirchengesetz gilt für die Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen der Vereinigten Kirche, ihrer Gliedkirchen sowie deren
                     Gliederungen und Einrichtungen, die Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts sind und der Aufsicht
                     der Vereinigten Kirche oder ihrer Gliedkirchen unterstehen.
                  

               

               
                     § 2
(Zu § 60 Abs. 3 KBG.EKD)
Versetzung wegen nachhaltiger Störung in der Wahrnehmung des Dienstes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen können in den Wartestand versetzt werden, wenn in ihrem bisherigen Amt eine nachhaltige
                     Störung des Dienstes festgestellt wird und sie weder weiterverwendet noch nach § 58 KBG.EKD versetzt werden können. Der Grund
                     braucht dabei nicht im Verhalten des Kirchenbeamten oder der Kirchenbeamtin zu liegen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Zur Feststellung des Sachverhalts nach Absatz 1 sind von der durch die Oberste Dienstbehörde bestimmten Person die erforderlichen
                     Erhebungen durchzuführen. Vor Einleitung der Erhebungen ist der Kirchenbeamte oder die Kirchenbeamtin zu hören. Der oder die
                     Dienstvorgesetzte ist während der Erhebungen zu hören. Die  Kirchenbeamtenvertretung ist zu hören, sofern der Kirchenbeamte
                     oder die Kirchenbeamtin nicht widerspricht. Eine ärztliche, amtsärztliche oder vertrauensärztliche Untersuchung kann angeordnet
                     werden. Liegt der Grund zu dem Verfahren nach Satz 1 in dem Verhalten des Kirchenbeamten oder der Kirchenbeamtin, so bleibt
                     die Möglichkeit, ein Disziplinarverfahren einzuleiten, unberührt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Für die Dauer der Erhebungen nimmt der Kirchenbeamte oder die Kirchenbeamtin den Dienst in dem bisherigen Amt nicht wahr.
                     Während dieser Zeit soll eine angemessene Aufgabe übertragen werden. Es kann auch bestimmt werden, dass der Dienst in dem
                     bisherigen Amt fortgeführt wird. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Rechtsbehelfe gegen die Versetzung in den Wartestand haben keine aufschiebende Wirkung (§ 87 Abs. 3 KBG.EKD). Die Stelle
                     kann einem anderen Kirchenbeamten oder einer anderen Kirchenbeamtin erst übertragen werden, wenn die Maßnahmen nach Absatz
                     1 bestandskräftig geworden sind. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Das Wartegeld wird für die Dauer von sechs Monaten von der Bestandskraft der Versetzung in den Wartestand an in Höhe der
                     bisherigen Besoldung gewährt, längstens jedoch für die Dauer von einem Jahr nach Bekanntgabe der Entscheidung. Die Gliedkirchen
                     werden ermächtigt, die Fristen nach Satz 1 durch kirchengesetzliche Regelung zu verkürzen.
                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Disziplinargesetz
der Evangelischen Kirche in Deutschland
(DG.EKD)
         

      

      

      Die jeweils aktuelle Fassung des Disziplinargesetzes der EKD ist unter folgendem Link abrufbar:

         www.kirchenrecht-ekd.de/document/30869

      

      

   
      

      
         Kirchengesetz
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
zur Neuordnung des Disziplinarrechts
(Disziplinarrechtsneuordnungsgesetz VELKD)
(DRNOG VELKD)
         

      

      
         Vom 28. Oktober 2009

      

      
         (ABl. VELKD Bd. VII S. 426)

      

      

      
                     Artikel 1
Aufhebung des Disziplinargesetzes
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
                     

                  

                  Das Kirchengesetz der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands über das Verfahren und die Rechtsfolgen bei
                     Amtspflichtverletzungen (Disziplinargesetz - DiszG) vom 4. Mai 2001 (ABl. VELKD Bd. VII S. 150), zuletzt geändert durch Kirchengesetz
                     vom 17. Oktober 2006 (ABl. VELKD Bd. VII S. 333), wird mit Wirkung für die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen aufgehoben.
                  

               

               
                     Artikel 2
Zustimmung zum Kirchengesetz zur Regelung des Disziplinarrechts
der Evangelischen Kirche in Deutschland 
                     

                  

               

               
                     § 1

                  

                  Dem Kirchengesetz zur Regelung des Disziplinarrechts der Evangelischen Kirche in Deutschland (DG.EKD) vom 28. Oktober 2009
                     wird auf Grund von Art. 24 a i. V. m. Art. 24 der Verfassung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
                     mit Wirkung für die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen zugestimmt.
                  

               

               
                     § 2

                  

                  Die Kirchenleitung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands wird ermächtigt, die Zustimmung gemäß Artikel
                     10 a Absatz 2 Buchst. c der Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland gegenüber dem Rat der Evangelischen Kirche
                     in Deutschland zu erklären. 
                  

               

               
                     Artikel 3
Kirchengesetz der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
zur Ergänzung des Disziplinargesetzes
der Evangelischen Kirche in Deutschland
(DG.EKD ErgG VELKD)
                     

                  

               

               
                     § 1
Geltungsbereich
(zu § 2 DG.EKD)
                     

                  

                  Dieses Kirchengesetz gilt für Disziplinarverfahren gegen

                  
                     
                        	
                            Pfarrer, Pfarrerinnen, Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen und andere Personen, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst-
                              und Treueverhältnis der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) stehen, 
                           

                        

                        	
                            in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehende Personen der Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen
                              Rechts, über die die VELKD die Aufsicht führt.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 2
(zu § 4 Abs. 4 DG.EKD)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Disziplinaraufsichtsführende Stelle ist die Kirchenleitung der Vereinigten Kirche als oberste kirchliche Verwaltungsbehörde.
                     Die Kirchenleitung kann die Ausübung einzelner Befugnisse der disziplinaraufsichtsführenden Stelle durch Beschluss auf den
                     Leiter oder die Leiterin des Amtes der VELKD oder auf dessen oder deren Stellvertreter oder dessen oder deren Stellvertreterin
                     übertragen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Liegen zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vor, die den Verdacht einer Amtspflichtverletzung begründen, so ist die beurlaubende
                     Kirche verpflichtet, die Beurlaubung auf Verlangen der Vereinigten Kirche zurückzunehmen. 
                  

               

               
                     § 3
(zu § 12 DG.EKD)
                     

                  

                  Bei der Berechnung der Bezüge wird nur das jeweilige Grundgehalt zugrundegelegt. 

               

               
                     § 4
(zu § 47 DG.EKD)
                     

                  

                  Das Disziplinargericht des ersten Rechtszuges der Vereinigten Kirche ist die bei dem Rechtshof der Konföderation evangelischer
                     Kirchen in Niedersachsen errichtete Disziplinarkammer.
                  

               

               
                     § 5
(zu § 84 DG.EKD)
                     

                  

                  Das Begnadigungsrecht übt der Leitende Bischof oder die Leitende Bischöfin im Benehmen mit der Kirchenleitung aus. 

               

               
                     Artikel 4
Kirchengesetz der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
über die Disziplinargerichtsbarkeit
(DisziplinargerichtsG VELKD)
                     

                  

               

               
                     § 1

                  

                  Dieses Kirchengesetz gilt für Disziplinarverfahren gegen

                  
                     
                        	
                            Pfarrer, Pfarrerinnen, Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen und andere Personen, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst-
                              und Treueverhältnis der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) oder einer Gliedkirche der VELKD
                              stehen, 
                           

                        

                        	
                            in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehende Personen der Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen
                              Rechts, über die die VELKD oder eine Gliedkirche die Aufsicht führt.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 2
(zu § 51 Abs. 2 DG.EKD)
                     

                  

                  Mit der Verpflichtung auf das Bekenntnis ihrer Kirche sind die Mitglieder der Disziplinargerichte im Bereich der Vereinigten
                     Kirche und ihrer Gliedkirchen auf das evangelisch-lutherische Bekenntnis, die Mitglieder der Disziplinarkammer in der Evangelischen
                     Kirche in Mitteldeutschland mit reformiertem Bekenntnisstand auf das reformierte Bekenntnis verpflichtet.
                  

               

               
                     § 3

                  

                  Verfahren, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bereits beim Disziplinarsenat der VELKD gerichtshängig sind,
                     werden durch diesen nach den Bestimmungen des Disziplinargesetzes der VELKD vom 4. Mai 2001 (ABl. VELKD Bd. VII S. 150), zuletzt
                     geändert durch Kirchengesetz vom 17. Oktober 2006 (ABl. VELKD Bd. VII S. 333), fortgeführt. 
                  

               

               
                     Artikel 5
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
                     

                  

               

               
                     § 1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Art. 2 tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Artikel 1, 3 und 4 dieses Kirchengesetzes treten an dem Tage in Kraft, zu dem auf Beschluss der Kirchenleitung der Vereinigten
                     Kirche der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland durch Verordnung das Inkrafttreten des Disziplinargesetzes der EKD
                     für die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands und ihre Gliedkirchen bestimmt. Der Zeitpunkt des Inkrafttretens
                     ist im Amtsblatt der Vereinigten Kirche bekannt zu machen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Gleichzeitig tritt die Rechtsverordnung zur Ausführung des Disziplinargesetzes der VELKD vom 17. November 2006 (ABl. VELKD
                     Bd. VII S. 338) außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Dienstvertragsordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland (DVO.EKD)

      

      

      Die jeweils aktuelle Fassung der Dienstvertragsordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland (DVO.EKD) ist unter folgendem
            Link abrufbar:
         

         https://www.kirchenrecht-ekd.de/document/20785

      

      

   
      

      
         Beschluss der Kirchenleitung
über die Regelung der Dienstverhältnisse
der privatrechtlich angestellten Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen (Angestellte)
im Bereich der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen
Kirche Deutschlands
         

      

      
         Vom 17. November 2006 

      

      
         (ABl. VELKD Bd. VII S. 361)

      

      Gemäß Artikel 18 Abs. 1 Satz 2 der Verfassung der Vereinigten Kirche beschließt die Kirchenleitung zur Regelung der Dienstverhältnisse
            der Angestellten der Vereinigten Kirche unter Zustimmung der Mitarbeitervertretung der VELKD Folgendes:
         

         
                     § 1

                  

                  Die Angestellten sind in ihrem dienstlichen Handeln und in ihrer Lebensführung dem Auftrag der Kirche verpflichtet, das Evangelium
                     in Wort und Tat zu bezeugen. Den ihnen anvertrauten Dienst haben sie treu und gewissenhaft zu leisten. Diese Verpflichtung
                     bildet die Grundlage der Rechte und Pflichten des Anstellungsträgers und der Angestellten und bestimmt auch deren Zusammenwirken
                     bei der Feststellung und Wahrnehmung dieser Rechte und Pflichten.
                  

               

               
                     § 2

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         In den Dienst bei der Vereinigten Kirche kann nur übernommen werden, wer
                  

                  
                     
                        	
                           
                              
                                 	
                                     evangelisch-lutherischen Bekenntnisses ist oder

                                 

                                 	
                                     Glied einer christlichen Kirche oder Gemeinschaft ist, die der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland als
                                       Mitglied angehört,
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                            bereit ist, sich innerhalb und außerhalb des Dienstes so zu verhalten, dass das Vertrauen in die pflichtgemäße Ausübung des
                              Dienstes und die Glaubwürdigkeit der Wahrnehmung des kirchlichen Auftrages nicht beeinträchtigt wird, 
                           

                        

                        	
                            die für den Dienst erforderliche Ausbildung erhalten, die vorgeschriebene Prüfung bestanden und die vorgeschriebene Probezeit
                              mit Erfolg zurückgelegt hat, und
                           

                        

                        	
                            nicht infolge des körperlichen Zustands oder aus gesundheitlichen Gründen bei der Erfüllung der Dienstpflichten wesentlich
                              beeinträchtigt ist.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Von den Voraussetzungen nach Absatz 1 Nr. 1 und Nr. 3 in bezug auf die Ausbildung und Prüfung kann das Amt der VELKD Befreiung
                     erteilen. Die Kirchenleitung ist über die Befreiung nach Absatz 1 Nr. 1 zu unterrichten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Befreiung nach Absatz 2 darf nur erfolgen, wenn es im Hinblick auf die Aufgabe verantwortet werden kann. Im Fall einer
                     Befreiung von den Voraussetzungen nach Absatz 1 Nr. 1 ist darüber hinaus erforderlich, dass der oder die Angestellte bereit
                     ist, in seinem oder ihrem dienstlichen Handeln die Verpflichtung nach § 1 zu übernehmen. Angestellte, die hauptamtlich am
                     Verkündigungsdienst teilnehmen, müssen die Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 1 Buchstabe a) erfüllen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Haben Voraussetzungen nach Absatz 1 bei Begründung des Dienstverhältnisses nicht vorgelegen oder fallen sie weg und wird
                     Befreiung nach Absatz 2 nicht erteilt, so ist das Dienstverhältnis nach Maßgabe des kirchlichen Rechts zu beenden.
                  

               

               
                     § 3

                  

                  Bei Antritt des Dienstes legen die Angestellten folgendes Gelöbnis ab:

                  „Ich verspreche, den mir anvertrauten Dienst treu und gewissenhaft zu erfüllen, Verschwiegenheit zu wahren und mein Leben
                     so zu führen, dass das Vertrauen in die pflichtgemäße Ausübung des Dienstes und die Glaubwürdigkeit der Wahrnehmung des kirchlichen
                     Auftrages nicht beeinträchtigt wird.“
                  

               

               
                     § 4

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Auf die privatrechtlichen Dienstverhältnisse der Angestellten der Vereinigten Kirche und ihrer Einrichtungen sind die Bestimmungen
                     der Dienstvertragsordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland (DVO.EKD) vom 19. Dezember 1989 (ABl. EKD 1990 S. 201) in der jeweils geltenden Fassung sinngemäß anzuwenden, soweit sich nicht aus diesem Beschluss etwas anderes ergibt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Für die bis zum 31.Dezember 2006 privatrechtlich angestellten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Bereich der Vereinigten
                     Kirche ist an Stelle von § 10 der Dienstvertragsordnung der EKD die Bestimmung von § 22 BAT mit der Maßgabe anzuwenden, dass
                     sich die Eingruppierung nach der Anlage zu § 4 dieses Beschlusses richtet, soweit diese kircheneigene Tätigkeitsmerkmale vorsieht.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Dienstverträge werden nach den Bestimmungen der DVO.EKD abgeschlossen. Absatz 1 ist Bestandteil der Dienstverträge und in
                     ihnen ausdrücklich zu erwähnen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die für die Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands geltenden Vorschriften
                     über das Personalaktenrecht gelten entsprechend.
                  

               

               
                     § 5

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Angestellten werden bei der kirchlichen Zusatzversorgungskasse Darmstadt versichert. Die Zusatzversorgung wird entsprechend
                     der jeweils geltenden Satzung dieser Kasse gewährt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Absatz 1 ist Bestandteil der Dienstverträge.
                  

               

               
                     § 6

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Kirchenleitung behält sich vor, Änderungen der DVO.EKD ganz oder teilweise mit Zustimmung der zuständigen Mitarbeitervertretung
                     auszuschließen oder zeitweilig auszusetzen, wenn es die Belange des kirchlichen Dienstes der Vereinigten Kirche erfordern.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Stimmt die zuständige Mitarbeitervertretung der Ausschließung oder der zeitweiligen Aussetzung nicht zu, entscheidet die
                     nach dem Kirchengesetz über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen Kirche in Deutschland gebildete Schlichtungsstelle.
                  

               

               
                     § 7

                  

                  Die Vereinigte Kirche wirkt darauf hin, dass sie an der Arbeit der Arbeitsrechtlichen Kommission der Evangelischen Kirche
                     in Deutschland angemessen beteiligt wird.
                  

               

               
                     § 8

                  

                  Erworbene Rechte bleiben gewahrt.

               

               
                     § 9

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Dieser Beschluss tritt, vorbehaltlich des Inkrafttretens des Kirchengesetzes zu dem Vertrag zwischen der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen
                     Kirche Deutschlands mit der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 18. Oktober 2005, am 1. Januar 2007 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Beschluss vom 17. November 1995 (ABl. VELKD Bd. VII S. 3) geändert durch Beschluss der Kirchenleitung vom 17. März 2000
                     (ABl. VELKD Bd. VII S. 118) ) tritt zum gleichen Zeitpunkt außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      
            Anlage zu § 4 des Beschlusses der Kirchenleitung über die Regelung der Dienstverhältnisse der privatrechtlich angestellten
               Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (Angestellte) im Bereich der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
            

         

         
               Kircheneigene Tätigkeitsmerkmale

            

            Inhaltsübersicht

            
               
                  	A:

                  	
                      Sekretärinnen

                  

                  	B:

                  	
                      Angestellte in der Kasse/Buchhaltung und/oder für den sonstigen Innendienst

                  

                  	C:

                  	
                      Angestellte in den zentralen Diensten

                  

                  	D:

                  	
                      Haus- und Wirtschaftspersonal

                  

               

            

            Vorbemerkung zu allen Tätigkeitsmerkmalen

            
               
                  	
                      Ist in einem Tätigkeitsmerkmal die männliche Form der Berufsbezeichnung genannt, so gilt das Tätigkeitsmerkmal entsprechend
                        für weibliche Angestellte in dieser Tätigkeit und umgekehrt.
                     

                  

                  	
                      Für Angestellte mit kircheneigenen Tätigkeitsmerkmalen werden Vergütungsgruppen des BAT zugrunde gelegt.

                  

               

            

            
               
                  	A:

                  	
                      Sekretärinnen

                     Vorbemerkung:

                     In diese Sparte sind Angestellte nicht eingruppiert, wenn die Ihnen übertragene Tätigkeit überwiegend im Schreibdienst besteht.

                     
                        
                           
                              
                              
                              
                           
                           
                              
                                 	
                                    1.

                                 
                                 	
                                    Sekretärinnen1

                                 
                                 	
                                    VIII

                                 
                              

                              
                                 	
                                    2.

                                 
                                 	
                                    Sekretärinnen wie zu 1., deren Tätigkeit gründliche Fachkenntnisse erfordert2

                                 
                                 	
                                    VII

                                 
                              

                              
                                 	
                                    3.

                                 
                                 	
                                    Sekretärinnen wie zu 1. nach dreijähriger Bewährung in einer Tätigkeit der  Vergütungsgruppe VIII3

                                 
                                 	
                                    VII

                                 
                              

                              
                                 	
                                    4.

                                 
                                 	
                                    Sekretärinnen wie zu 2. nach siebenjähriger Bewährung in einer Tätigkeit der  Vergütungsgruppe VII4

                                 
                                 	
                                    VIb

                                 
                              

                              
                                 	
                                    5.

                                 
                                 	
                                    Sekretärinnen, die in erheblichem Umfang selbständig verantwortungsvolle Aufgaben  erfüllen, in Vertrauensstellungen von besonderer
                                       Bedeutung5

                                 
                                 	
                                    VIb

                                 
                              

                              
                                 	
                                    6.

                                 
                                 	
                                    Sekretärinnen der Dienststellenleitung des Lutherischen Kirchenamtes / des Amtes der VELKD, Leiterin des Sekretariats des
                                       Gemeindekollegs Celle, Sekretärin des Theologischen Studienseminars Pullach6

                                 
                                 	
                                    VIb

                                 
                              

                              
                                 	
                                    7.

                                 
                                 	
                                    Sekretärin des Präsidenten des Lutherischen Kirchenamtes / des Leiters des Amtes   der VELKD

                                 
                                 	
                                    Vc

                                 
                              

                              
                                 	
                                    8.

                                 
                                 	
                                    Sekretärinnen wie zu 6. nach dreijähriger Bewährung in Vergütungsgruppe VIb7

                                 
                                 	
                                    Vc

                                 
                              

                              
                                 	
                                    9.

                                 
                                 	
                                    Sekretärinnen wie zu 7. nach dreijähriger Bewährung in Vergütungsgruppe Vc8

                                 
                                 	
                                    Vb

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

               

            

            
               
                  	B:

                  	
                      Angestellte in der Kasse/Buchhaltung und/oder für den sonstigen Innendienst

                     
                        
                           
                              
                              
                              
                           
                           
                              
                                 	
                                    1.

                                 
                                 	
                                    Angestellte in der Kasse/Buchhaltung und/oder für die Zuarbeit im sonstigen Innendienst, deren Tätigkeit gründliche und vielseitige
                                       Fachkenntnisse und mindestens zu einem Drittel selbständige Leistungen erfordert
                                    

                                 
                                 	
                                    VIb

                                 
                              

                              
                                 	
                                    2.

                                 
                                 	
                                    Angestellte zu 1. nach einjähriger Bewährung in der Vergütungsgruppe VIb 

                                 
                                 	
                                    Vc

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

               

            

            
               
                  	C:

                  	
                      Angestellte in den zentralen Diensten

                     
                        
                           	
                               Angestellte für die EDV-Betreuung

                              
                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                             1.

                                          
                                          	
                                             Angestellte, die bei der nachgeordneten Betreuung des PC-Netzwerkes mitwirken (Hardware) und dabei Fachaufgaben einfachen
                                                Schwierigkeitsgrades selbständig bearbeiten
                                             

                                          
                                          	
                                             VIb

                                          
                                       

                                       
                                          	
                                             2.

                                          
                                          	
                                             Angestellte, die bei der nachgeordneten Betreuung des PC-Netzwerkes mitwirken (Software) und dabei Fachaufgaben mittleren
                                                Schwierigkeitsgrades selbständig bearbeiten
                                             

                                          
                                          	
                                             VIb

                                          
                                       

                                       
                                          	
                                             3.

                                          
                                          	
                                             Angestellte wie zu 2. nach einjähriger Bewährung in der Vergütungsgruppe VIb 

                                          
                                          	
                                             Vc

                                          
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                           	
                               Angestellte in der Registratur

                              
                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                             1.

                                          
                                          	
                                             Registraturangestellte mit gründlichen Fachkenntnissen (erforderlich sind eingehende Kenntnisse im Geschäftsbereich)

                                          
                                          	
                                             VII

                                          
                                       

                                       
                                          	
                                             2.

                                          
                                          	
                                             Registraturangestellte wie zu 1. nach neunjähriger Bewährung  in der Vergütungsgruppe VII 

                                          
                                          	
                                             VIb

                                          
                                       

                                       
                                          	
                                             3.

                                          
                                          	
                                             Registraturleitung

                                          
                                          	
                                             Vc

                                          
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                           	
                               Technische Dienste

                              
                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                             1.

                                          
                                          	
                                             Mitarbeiter in der technischen Abteilung des Lutherischen Kirchenamtes / des Amtes der VELKD (Poststelle, Hausdruckerei/Vervielfältigung,
                                                Zentrale) 
                                             

                                          
                                          	
                                             VIII

                                          
                                       

                                       
                                          	
                                             2.

                                          
                                          	Mitarbeiter in der technischen Abteilung des Lutherischen Kirchenamtes / des Amtes der VELKD, deren Tätigkeit gründliche Fachkenntnisse
                                             erfordert 
                                          
                                          	
                                             VII

                                          
                                       

                                       
                                          	
                                             3.

                                          
                                          	
                                             Mitarbeiter wie zu 1. nach neunjähriger Bewährung in der Vergütungsgruppe VIII

                                          
                                          	
                                             VII

                                          
                                       

                                       
                                          	
                                             4.

                                          
                                          	
                                             Mitarbeiter wie zu 2. nach siebenjähriger Bewährung in der Vergütungsgruppe VII

                                          
                                          	
                                             VIb

                                          
                                       

                                       
                                          	
                                             5.

                                          
                                          	
                                             Hausmeister im Theologischen Studienseminar Pullach 

                                          
                                          	
                                             VIII

                                          
                                       

                                       
                                          	
                                             6.

                                          
                                          	
                                             Hausmeister im Theologischen Studienseminar Pullach, der in erheblichem Umfang vielseitige Leistungen bei besonderer Schwierigkeit
                                                der Tätigkeit erbringt 
                                             

                                          
                                          	
                                             VII

                                          
                                       

                                       
                                          	
                                             7.

                                          
                                          	
                                             Hausmeister zu 5. nach einjähriger Bewährung in der Vergütungsgruppe VIII 

                                          
                                          	
                                             VII

                                          
                                       

                                       
                                          	
                                             8.

                                          
                                          	
                                             Hausmeister zu 6. nach neunjähriger Bewährung in der Vergütungsgruppe VII 

                                          
                                          	
                                             VIb

                                          
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                  

               

            

            
               
                  	D:

                  	
                      Haus- und Wirtschaftspersonal

                     Vorbemerkung

                     Für Haus- und Wirtschaftspersonal gilt Anlage 1 a) Teil IV E zum BAT, soweit im folgenden nichts anderes geregelt ist.

                     
                        
                           
                              
                              
                              
                           
                           
                              
                                 	
                                    1.

                                 
                                 	
                                    Wirtschaftsgehilfinnen mit entsprechender Tätigkeit (z. B. Zubereiten, Portionieren und Ausgeben von Kalt- und Warmverpflegung,
                                       Betreuung der Wäsche, des Wirtschaftsbedarfs) 
                                    

                                 
                                 	
                                    IXa

                                 
                              

                              
                                 	
                                    2.

                                 
                                 	
                                    Wirtschaftsgehilfinnen wie zu 1. nach neunjähriger Bewährung in der Vergütungsgruppe IXa 

                                 
                                 	
                                    VIII

                                 
                              

                              
                                 	
                                    3.

                                 
                                 	
                                    Wirtschafterinnen mit staatlicher Prüfung und entsprechender Tätigkeit 

                                 
                                 	
                                    VIII

                                 
                              

                              
                                 	
                                    4.

                                 
                                 	
                                    Wirtschafterinnen wie zu 3. nach dreijähriger Tätigkeit als stellvertretende Küchenleiterin

                                 
                                 	
                                    VII

                                 
                              

                              
                                 	
                                    5.

                                 
                                 	
                                    Wirtschafts- und Küchenleiterin 

                                 
                                 	
                                    VIb

                                 
                              

                              
                                 	
                                    6.

                                 
                                 	
                                    Wirtschaftsleiterin wie zu 4. bei besonderer Fähigkeit in den Bereichen der ausgewogenen Kost, der Kostenkontrolle sowie der
                                       Personaleinteilung und -führung nach einjähriger Bewährung 
                                    

                                 
                                 	
                                    Vc

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

               

            

         

      

      

      1
            Mitarbeiterinnen, die Textverarbeitungsautomaten bedienen und ihren Dienst vor dem 1.7.1995 angetreten haben, erhalten für
               die Dauer dieser Tätigkeit eine monatliche Funktionszulage in Höhe von 4 v. H. der Anfangsgrundvergütung der Vergütungsgruppe
               VIII. Bei der Berechnung sich ergebende Bruchteile eines Pfennigs unter 0,5 sind abzurunden, Bruchteile von 0,5 und mehr sind
               aufzurunden. Die Funktionszulage gilt bei der Bemessung des Sterbegeldes und des Übergangsgeldes als Bestandteil der Grundvergütung.
               Sie ist nur für die Zeiträume zu zahlen, für die Vergütung, Urlaubsvergütung oder Krankenbezüge zustehen; § 36 Abs. 2 BAT
               gilt entsprechend.
            

         

      

      2
            Mitarbeiterinnen, die Textverarbeitungsautomaten bedienen und ihren Dienst vor dem 1.7.1995 angetreten haben, erhalten für
               die Dauer dieser Tätigkeit eine monatliche Funktionszulage in Höhe von 4 v. H. der Anfangsgrundvergütung der Vergütungsgruppe
               VII. Bei der Berechnung sich ergebende Bruchteile eines Pfennigs unter 0,5 sind abzurunden, Bruchteile von 0,5 und mehr sind
               aufzurunden. Die Funktionszulage gilt bei der Bemessung des Sterbegeldes und des Übergangsgeldes als Bestandteil der Grundvergütung.
               Sie ist nur für die Zeiträume zu zahlen, für die Vergütung, Urlaubsvergütung oder Krankenbezüge zustehen; § 36 Abs. 2 BAT
               gilt entsprechend.
            

         

      

      3
            Mitarbeiterinnen, die Textverarbeitungsautomaten bedienen und ihren Dienst vor dem 1.7.1995 angetreten haben, erhalten für
               die Dauer dieser Tätigkeit eine monatliche Funktionszulage in Höhe von 4 v. H. der Anfangsgrundvergütung der Vergütungsgruppe
               VII. Bei der Berechnung sich ergebende Bruchteile eines Pfennigs unter 0,5 sind abzurunden, Bruchteile von 0,5 und mehr sind
               aufzurunden. Die Funktionszulage gilt bei der Bemessung des Sterbegeldes und des Übergangsgeldes als Bestandteil der Grundvergütung.
               Sie ist nur für die Zeiträume zu zahlen, für die Vergütung, Urlaubsvergütung oder Krankenbezüge zustehen; § 36 Abs. 2 BAT
               gilt entsprechend.
            

         

      

      4
            Mitarbeiterinnen, die Textverarbeitungsautomaten bedienen und ihren Dienst vor dem 1.7.1995 angetreten haben, erhalten für
               die Dauer dieser Tätigkeit eine monatliche Funktionszulage in Höhe von 4 v. H. der Anfangsgrundvergütung der Vergütungsgruppe
               VII. Bei der Berechnung sich ergebende Bruchteile eines Pfennigs unter 0,5 sind abzurunden, Bruchteile von 0,5 und mehr sind
               aufzurunden. Die Funktionszulage gilt bei der Bemessung des Sterbegeldes und des Übergangsgeldes als Bestandteil der Grundvergütung.
               Sie ist nur für die Zeiträume zu zahlen, für die Vergütung, Urlaubsvergütung oder Krankenbezüge zustehen; § 36 Abs. 2 BAT
               gilt entsprechend.
            

         

      

      5
            Mitarbeiterinnen, die Textverarbeitungsautomaten bedienen und ihren Dienst vor dem 1.7.1995 angetreten haben, erhalten für
               die Dauer dieser Tätigkeit eine monatliche Funktionszulage in Höhe von 4 v. H. der Anfangsgrundvergütung der Vergütungsgruppe
               VII. Bei der Berechnung sich ergebende Bruchteile eines Pfennigs unter 0,5 sind abzurunden, Bruchteile von 0,5 und mehr sind
               aufzurunden. Die Funktionszulage gilt bei der Bemessung des Sterbegeldes und des Übergangsgeldes als Bestandteil der Grundvergütung.
               Sie ist nur für die Zeiträume zu zahlen, für die Vergütung, Urlaubsvergütung oder Krankenbezüge zustehen; § 36 Abs. 2 BAT
               gilt entsprechend.
            

         

      

      6
            Mitarbeiterinnen, die Textverarbeitungsautomaten bedienen und ihren Dienst vor dem 1.7.1995 angetreten haben, erhalten für
               die Dauer dieser Tätigkeit eine monatliche Funktionszulage in Höhe von 4 v. H. der Anfangsgrundvergütung der Vergütungsgruppe
               VII. Bei der Berechnung sich ergebende Bruchteile eines Pfennigs unter 0,5 sind abzurunden, Bruchteile von 0,5 und mehr sind
               aufzurunden. Die Funktionszulage gilt bei der Bemessung des Sterbegeldes und des Übergangsgeldes als Bestandteil der Grundvergütung.
               Sie ist nur für die Zeiträume zu zahlen, für die Vergütung, Urlaubsvergütung oder Krankenbezüge zustehen; § 36 Abs. 2 BAT
               gilt entsprechend.
            

         

      

      7
            Mitarbeiterinnen, die Textverarbeitungsautomaten bedienen und ihren Dienst vor dem 1.7.1995 angetreten haben, erhalten für
               die Dauer dieser Tätigkeit eine monatliche Funktionszulage in Höhe von 4 v. H. der Anfangsgrundvergütung der Vergütungsgruppe
               VII. Bei der Berechnung sich ergebende Bruchteile eines Pfennigs unter 0,5 sind abzurunden, Bruchteile von 0,5 und mehr sind
               aufzurunden. Die Funktionszulage gilt bei der Bemessung des Sterbegeldes und des Übergangsgeldes als Bestandteil der Grundvergütung.
               Sie ist nur für die Zeiträume zu zahlen, für die Vergütung, Urlaubsvergütung oder Krankenbezüge zustehen; § 36 Abs. 2 BAT
               gilt entsprechend.
            

         

      

      8
            Mitarbeiterinnen, die Textverarbeitungsautomaten bedienen und ihren Dienst vor dem 1.7.1995 angetreten haben, erhalten für
               die Dauer dieser Tätigkeit eine monatliche Funktionszulage in Höhe von 4 v. H. der Anfangsgrundvergütung der Vergütungsgruppe
               VII. Bei der Berechnung sich ergebende Bruchteile eines Pfennigs unter 0,5 sind abzurunden, Bruchteile von 0,5 und mehr sind
               aufzurunden. Die Funktionszulage gilt bei der Bemessung des Sterbegeldes und des Übergangsgeldes als Bestandteil der Grundvergütung.
               Sie ist nur für die Zeiträume zu zahlen, für die Vergütung, Urlaubsvergütung oder Krankenbezüge zustehen; § 36 Abs. 2 BAT
               gilt entsprechend.
            

         

      

   
      

      
         Verordnung mit Gesetzeskraft
der Kirchenleitung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands über die Mitarbeitervertretung für die Mitarbeiter
            und Mitarbeiterinnen der Vereinigten Kirche 
(VO MVG-VELKD)
         

      

      
         Vom 17. November 2006 

      

      
         (ABl. VELKD Bd. VII S. 338)
geändert durch Beschluss der Generalsynode vom 23. Oktober 2007
(ABl. VELKD Bd. VII S. 378)
         

      

      Die Kirchenleitung hat die folgende Verordnung mit Gesetzeskraft beschlossen, die hiermit verkündet wird:

         

         

      

      
            Allgemeine Bestimmungen

         

         
                     § 1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Vereinigten Kirche bilden gemäß § 5 Absatz 3 des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen
                     in der Evangelischen Kirche in Deutschland (Mitarbeitervertretungsgesetz – MVG) eine gemeinsame Mitarbeitervertretung mit
                     der Mitarbeitervertretung des Kirchenamtes der EKD.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Für sie gelten das Kirchengesetz über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen Kirche in Deutschland (Mitarbeitervertretungsgesetz
                     – MVG) vom 6. November 1992 (ABl. EKD Heft 12 S. 445 ff.) und die dazu ergangenen Rechtsverordnungen, insbesondere die Wahlordnung
                     in der jeweils geltenden Fassung entsprechend.
                  

               

            

         

      

      
            Inkrafttreten / Außerkrafttreten

         

         
                     § 2

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Diese Verordnung mit Gesetzeskraft tritt, vorbehaltlich des Inkrafttretens des Kirchengesetzes zu dem Vertrag zwischen der
                     Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands mit der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 18. Oktober 2005,
                     zum 1. Januar 2007 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Gleichzeitig tritt das Kirchengesetz der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche über die Mitarbeitervertretung für die
                     Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Lutherischen Kirchenamtes und der Einrichtungen der Vereinigten Kirche vom 30. Oktober
                     1994 (ABl. VELKD Bd. VI S. 246) außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Kirchengesetz
über das Theologische Studienseminar
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche
Deutschlands
(Seminargesetz - SemG)
         

      

      
         Vom 9. Oktober 1959

      

      
         (ABl. Bd. I S. 169), 
unter Berücksichtigung der Änderungen durch das Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über das Prediger- und Studienseminar
            der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 
Vom 6. November 1993 
(ABI. Bd. VI S. 213) 1

      

      Nachdem die Generalsynode am 6. Juni 1958 den Beschluß über die Errichtung eines Prediger- und Studienseminars der Vereinigten
         Kirche gefaßt hat2, haben Generalsynode und Bischofskonferenz der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands das nachfolgende
         Kirchengesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird.
      

      
                     § 1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Theologische Studienseminar (Seminar) dient der Fortbildung von Pfarrern und Pfarrerinnen, Mitgliedern kirchenleitender
                     Gremien und anderen kirchlichen Führungskräften. Es soll die gemeinsame theologische Arbeit an allen der Kirche gestellten
                     Aufgaben fördern.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das Seminar wird nach näherer Vereinbarung von den Gliedkirchen der Vereinigten Kirche beschickt. Teilnehmerinnen und Teilnehmer
                     aus anderen Kirchen können aufgenommen werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Seminar steht außerhalb der Studienkurse den Organen und Gremien der Vereinigten Kirche für Tagungen und Konsultationen
                     zur Verfügung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Darüber hinaus kann das Seminar vom Rektor oder der Rektorin im Einvernehmen mit dem Lutherischen Kirchenamt auch für Gasttagungen
                     zur Verfügung gestellt werden.
                  

               

               
                     § 2

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Seminar steht unter der Aufsicht der Kirchenleitung der Vereinigten Kirche.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Kirchenleitung steht zur Ausrichtung der theologischen Arbeit und der Gestaltung des Studienbetriebs ein Beirat zur Seite.
                     Das Nähere über Zusammensetzung und Aufgaben des Beirates bestimmt eine Satzung, die die Kirchenleitung unter Zustimmung der
                     Bischofskonferenz erläßt.3

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Seminar wird von einem Rektor oder einer Rektorin geleitet.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Kirchenleitung beruft mit Zustimmung der Bischofskonferenz den Rektor oder die Rektorin. Der Vorsitzende oder die Vorsitzende
                     des Beirats oder ein von ihm oder ihr bestimmtes Mitglied des Beirats ist vorher zu hören. Der Beirat kann Vorschläge machen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Geschäfte der Verwaltung des Seminars werden vom Lutherischen Kirchenamt geführt. Die örtlichen Geschäfte führt der Rektor
                     oder die Rektorin.
                  

               

               
                     § 3

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Kirchenleitung erläßt im Benehmen mit dem Beirat und dem Rektor oder der Rektorin allgemeine Richtlinien für die Studienarbeit
                     des Seminars.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Kirchenleitung beruft nach Anhörung des Rektors oder der Rektorin einen Studienleiter oder eine Studienleiterin.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Im Rahmen des von der Generalsynode festzusetzenden Stellenplanes des Seminars werden die erforderlichen weiteren Mitarbeiterinnen
                     und Mitarbeiter sowie Hilfskräfte für das Seminar durch das Lutherische Kirchenamt angestellt, soweit nicht der Rektor dazu
                     ermächtigt ist.
                  

               

               
                     § 4

                  

                  Der Rektor oder die Rektorin trägt die Verantwortung für den gesamten Betrieb des Seminars. Er oder sie erstattet der Kirchenleitung
                     einmal im Jahr einen Bericht. Er oder sie ist der oder die Dienstvorgesetzte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Seminars.
                     Im Falle der Verhinderung wird er oder sie vom Studienleiter oder der Studienleiterin vertreten.
                  

               

               
                     § 5

                  

                  Dem Leitenden Bischof steht das Recht zu, das Seminar zu visitieren. Er kann seinen Stellvertreter oder ein anderes Mitglied
                     der Bischofskonferenz mit der Visitation beauftragen.
                  

               

               
                     § 6

                  

                  Für die Unterhaltung des Seminars wird als Anhang zum ordentlichen Haushalt der Vereinigten Kirche ein gesonderter Haushaltsplan
                     mit Stellenplan des Seminars aufgestellt. Artikel 26 der Verfassung der Vereinigten Kirche findet Anwendung.
                  

               

               
                     § 7

                  

                  Die erforderlichen Ausführungsbestimmungen erläßt die Kirchenleitung mit Zustimmung der Bischofskonferenz.

               

            

         

      

      

      1
            In Kraft getreten am 1. Januar 1994.

         

      

      2
            Vgl. 4. Tagung der 2. Generalsynode in Berlin-Spandau 1958 (ABl. Bd. I S. 140). Vgl. auch den Beschluß der 2. Generalsynode
               vom 23. Mai 1957 auf ihrer 3. Tagung in Hamburg (ABl. Bd. I S. 90).
            

         

      

      3
            Satzung vom 16. Dezember 1959 in der Fassung vom 12./13. November 1992.

         

      

   
      

      
         Allgemeine Richtlinien
der Kirchenleitung für die Studienarbeit
des Theologischen Studienseminars
der Vereinigten Kirche
         

      

      
         Vom 6./8. Mai 1993

      

      
         (ABl. Bd. VI S. 241)

      

      

      
                     Allgemeines

                  

                  
                     
                        	1.

                        	
                           Das Theologische Studienseminar dient der Fortbildung von Pfarrerinnen und Pfarrern und anderen kirchlichen Führungskräften.
                              Im Rahmen des Kursprogrammes entscheidet die Kirchenleitung, ob auch Kurse für andere Personengruppen angeboten werden.
                           

                        

                        	2.

                        	
                           Die Kurse werden von der Rektorin oder der Studienleiterin, vom Rektor oder vom Studienleiter geleitet. Für Spezialkurse kann
                              die Leitung auch an Gastreferentinnen oder -referenten übertragen werden; Rektorin/Rektor oder Studienleiterin/Studienleiter
                              sollen an solchen Kursen beteiligt werden.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     Die Arbeit im Studienseminar

                  

                  
                     
                        	3.

                        	
                           Die Studienarbeit des Seminars dient der theologischen, persönlichen und praktischen Förderung der Pfarrerinnen und Pfarrer
                              und der kirchlichen Führungskräfte sowie der Pflege der Gemeinschaft der Ordinierten.
                           

                        

                        	4.

                        	
                           Die Studienarbeit des Seminars zielt darauf, die Grundlagen des christlichen Glaubens im Horizont der lutherischen Tradition
                              und in ökumenischer Verantwortung zu reflektieren. Die theologische Reflexion kirchlicher Praxis im Gespräch mit Gesellschaft
                              und Wissenschaft sowie die Vergewisserung über den Auftrag des kirchlichen Dienstes stehen dabei im Vordergrund.
                           

                        

                        	5.

                        	
                           Die Studienkurse vermitteln auch eine Fortbildung für besondere Aufgaben, die der Kirche in der Gegenwartssituation gestellt
                              sind. Dabei sollen die zu behandelnden Themen auf den vielgestaltigen Verkündigungsauftrag der Kirche bezogen werden.
                           

                        

                        	6.

                        	
                           Die Themen und der damit angesprochene Personenkreis der Studienkurse werden von der Rektorin/vom Rektor nach Beratung mit
                              dem Beirat vorgeschlagen und von der Kirchenleitung festgelegt.
                           

                        

                        	7.

                        	
                           Die Termine, Zahl und Länge der Studienkurse werden von der Rektorin bzw. vom Rektor vorgeschlagen. In der Regel sollen jährlich
                              24 Kurswochen durch das Studienseminar angeboten werden. Die Kurse dauern in der Regel ein bis drei Wochen. Der Vorschlag
                              wird vom Beirat beraten und der Kirchenleitung zur Genehmigung vorgelegt.
                           

                        

                        	8.

                        	
                           Zu den Kursen werden jeweils in der Regel 18 bis 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach einem von der Kirchenleitung festgelegten
                              Schlüssel von den Gliedkirchen entsandt. Nach Möglichkeit sollen auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus benachbarten europäischen
                              Mitgliedskirchen des LWB eingeladen werden; das Lutherische Kirchenamt regelt in Zusammenarbeit mit dem DNK/LWB die Einladung.
                              Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus weiteren Kirchen können zugelassen werden.
                           

                        

                        	9.

                        	
                           Die Studienarbeit geschieht unter Mitarbeit von Gastdozentinnen und -dozenten. Die Verantwortung für die didaktische Gesamtkonzeption
                              der jeweiligen Studienkurse liegt entweder bei der Rektorin/dem Rektor oder bei der Studienleiterin/dem Studienleiter.
                           

                        

                        	10.

                        	
                           Die vita communis im Seminar vollzieht sich in täglichen Andachten, gemeinsamen Mahlzeiten, im Besuch kultureller Veranstaltungen,
                              in Gespräch und Geselligkeit.
                           

                        

                        	11.

                        	
                           Jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer berichtet nach Beendigung des Kurses über die Studienarbeit schriftlich an ihre/seine Kirchenleitung.

                        

                        	12.

                        	
                           Das Seminar gewährt Unterkunft und Verpflegung und übernimmt sonstige Kurskosten in Pullach.

                        

                     

                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Satzung des Beirates
für das Theologische Studienseminar
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche
Deutschlands
         

      

      
         Vom 16. Dezember 1959

      

      
         (ABl. Bd. I S. 174)
 in der Fassung vom 6./8. Mai 1993
(ABl. Bd. VI S. 214)1

      

      

      Auf Grund von § 2 Absatz 2 des Kirchengesetzes über das Theologische Studienseminar der Vereinigten Kirche vom 9. Oktober
            1959 (ABl. Bd. I Stück 14 S. 169) in der Fassung vom 6. November 1993 (ABl. Bd. VI S. 213) erläßt die Kirchenleitung unter
            Zustimmung der Bischofskonferenz für den Beirat des Theologischen Studienseminars folgende
         

         
                     Satzung


                  

               

               
                     § 1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Dem Beirat gehören an:
                  

                  
                     
                        	
                            ein Bischof einer Gliedkirche der Vereinigten Kirche als Vorsitzender;

                        

                        	
                            je ein Vertreter der Gliedkirchen, aus denen das Seminar beschickt ist.

                        

                     

                  

                  Die Kirchenleitung kann bis zu drei weitere Mitglieder jeweils auf die Dauer von sechs Jahren berufen.

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Beirat wählt aus seiner Mitte einen stellvertretenden Vorsitzenden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Referent des Lutherischen Kirchenamtes und der Rektor des Seminars nehmen an den Sitzungen des Beirates teil.
                  

               

               
                     § 2

                  

                  Der Beirat ist in allen Fragen der Ausrichtung der theologischen Arbeit und der Gestaltung des Studienbetriebes zur Beratung
                     hinzuzuziehen. Er berücksichtigt die Möglichkeiten und Notwendigkeiten der Gliedkirchen, tauscht Erfahrungen aus und gibt
                     Anregungen. Insbesondere soll der Beirat an den von der Kirchenleitung zu erlassenden allgemeinen Richtlinien für die Studienarbeit
                     (§ 3 Absatz l des Kirchengesetzes über das Theologische Studienseminar) beteiligt werden.
                  

               

               
                     § 3

                  

                  Die Geschäfte des Beirates werden vom Lutherischen Kirchenamt geführt. Der Referent nimmt die Tätigkeit des Schriftführers
                     wahr.
                  

               

               
                     § 4

                  

                  Der Beirat tritt nach Bedarf, mindestens einmal im Jahr zusammen. Auf Antrag von vier Mitgliedern muß der Beirat einberufen
                     werden.
                  

               

               
                     § 5

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Vorsitzende beruft die Sitzungen des Beirates ein und leitet sie, bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter. Sind beide
                     verhindert, so führt ein vom Beirat zu bestimmendes Mitglied den Vorsitz.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Beirat ist beschlußfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit
                     gefaßt. Bei Stimmengleichheit gibt der Vorsitzende den Ausschlag.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Über die Sitzung ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter und dem Schriftführer
                     zu unterzeichnen ist.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Beschlüsse des Beirates sind der Kirchenleitung vorzulegen.
                  

               

               
                     § 6

                  

                  Der Studieninspektor und andere Mitarbeiter am Seminar können für die Besprechung ihrer Aufgabengebiete zugezogen werden.

               

               
                     § 7

                  

                  Der Beirat oder einzelne seiner Mitglieder sind berechtigt, in das Seminar und seinen Studienbetrieb Einblick zu nehmen.

               

               
                     § 8

                  

                  Die Mitglieder des Beirates erhalten Ersatz der Reisekosten sowie Tagegelder, deren Höhe die Kirchenleitung festsetzt.

                  

               

            

         

      

      

      1
            Also unter Berücksichtigung der Änderung vom 15. Januar l992 (ABl. Bd. VI S. l66).

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands über die Stellung lutherischer kirchlicher Werke zur Vereinigten
            Kirche – Werkegesetz
         

      

      
         in der Fassung vom 6. November 1997

      

      
         (ABl. Bd. VII S. 52)

      

      

      
                     § 1

                  

                  Kirchliche Werke, insbesondere solche diakonischen, missionarischen, publizistischen oder wissenschaftlichen Charakters, welche
                     die in Artikel 1 bis 3 der Verfassung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands ausgesprochenen Grundlagen
                     der Vereinigten Kirche bejahen und deren Arbeitsbereich das Gebiet einer Gliedkirche überschreitet, können auf ihren Antrag
                     zum „Werk der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands“ erklärt werden. Die anerkannten Werke sind als kirchliche
                     Lebensäußerungen der Vereinigten Kirche zugeordnet. Mit ihrer Anerkennung erhalten diese Werke unbeschadet ihrer Rechtsstellung
                     nach weltlichem Recht auch die kirchliche Rechtspersönlichkeit verliehen.
                  

               

               
                     § 2

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Anerkennung eines kirchlichen Werkes der Vereinigten Kirche und die Verleihung der kirchlichen Rechtspersönlichkeit erfolgen
                     auf Antrag durch übereinstimmenden Beschluß der Bischofskonferenz und der Kirchenleitung. Dieser Beschluß ist mit der Ordnung
                     oder Satzung des Werkes im Amtsblatt der Vereinigten Kirche zu veröffentlichen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das Lutherische Kirchenamt führt ein Verzeichnis der anerkannten kirchlichen Werke der Vereinigten Kirche.
                  

               

               
                     § 3

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die anerkannten kirchlichen Werke ordnen und verwalten ihre Angelegenheiten im Rahmen ihrer Ordnung oder Satzung selbständig
                     nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Werke halten in ihrer Arbeit ständig Fühlung mit der Vereinigten Kirche.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Änderungen der Ordnung oder Satzung bedürfen der Genehmigung durch die Kirchenleitung. Die Änderungen werden mit ihrer Veröffentlichung
                     im Amtsblatt der Vereinigten Kirche wirksam.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Vor der Bestellung leitender Organmitglieder oder leitender hauptamtlicher Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen findet eine
                     Verständigung des Werkes mit der Vereinigten Kirche statt.
                  

               

               
                     § 4

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         In den anerkannten kirchlichen Werken findet das in der Vereinigten Kirche jeweils geltende kirchliche Arbeitsrecht und Datenschutzrecht
                     direkt und unmittelbar Anwendung. In Einzelfällen können in Arbeitsverträgen arbeitsrechtliche Sondervereinbarungen getroffen
                     werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Werke sollen in ihren Ordnungen oder Satzungen bestimmen, daß ihnen unmittelbar angeschlossene Dienste, Werke und Einrichtungen
                     die in Absatz 1 genannten rechtlichen Regelungen ihrerseits anwenden.
                  

               

               
                     § 5

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Übertragen anerkannte kirchliche Werke ihr Vermögen auf die Vereinigte Kirche, so ist sie unbeschadet des Selbstverwaltungsrechts
                     ihrer Werke verpflichtet, das Vermögen als Sondervermögen zu führen und der Zweckbestimmung des Werkes zu erhalten. Das Recht
                     der Vereinigten Kirche für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen gilt direkt und unmittelbar in diesen Werken.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Wird das Vermögen eines Werkes nicht als Sondervermögen der Vereinigten Kirche geführt, gewährt das Werk der Vereinigten
                     Kirche jährlich Einblick in seine Haushalts- und Rechnungsunterlagen. 
                  

               

               
                     § 6

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Ein von der Vereinigten Kirche anerkanntes kirchliches Werk kann auf seine Rechtsstellung als Werk der Vereinigten Kirche
                     verzichten. Gleichzeitig verliert das Werk seine kirchliche Rechtspersönlichkeit. Damit erlischt auch die Zuordnung zur Vereinigten
                     Kirche.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Vereinigte Kirche kann einem Werk die Rechtsstellung eines anerkannten kirchlichen Werkes entziehen, wenn das Werk nicht
                     mehr von der Vereinigten Kirche als ihre Lebensäußerung angesehen werden kann. Vor einem übereinstimmenden Beschluß von Bischofskonferenz
                     und Kirchenleitung über den Entzug der Rechtsstellung ist das Werk zu hören. Bei Streitigkeiten über den Entzug ist der Rechtsweg
                     zum Verfassungs- und Verwaltungsgericht der Vereinigten Kirche eröffnet.
                  

               

               
                     § 7

                  

                  Ausführungsbestimmungen zu diesem Kirchengesetz erläßt die Kirchenleitung.

               

            

         

      

      

   
      

      
         Vertrag zwischen der
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD)
und dem Martin-Luther-Bund e. V. (MLB)
         

      

      
         Vom 11. November 2017

      

      
         (ABl. VELKD Bd. VII S. 586)

      

      

      Zwischen der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD), vertreten durch den Leiter des Amtes der VELKD
                     Dr. Horst Gorski,
Herrenhäuser Straße 12, 30419 Hannover
                  

                  – im Folgenden VELKD genannt –

                  und

                  dem Martin-Luther-Bund e. V. (MLB), vertreten durch den Generalsekretär Michael Hübner, Fahrstraße 15, 91054 Erlangen

                  – im Folgenden MLB genannt –

                  wird folgender Vertrag geschlossen:

               

               
                     Präambel

                  

                  Der Martin-Luther-Bund (MLB) ist seit 1967 „Anerkanntes Werk der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
                     (VELKD)“ im Sinne des Kirchengesetzes der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands über die Stellung lutherischer
                     kirchlicher Werke zur Vereinigten Kirche – Werkegesetz – in der Fassung vom 6. November 1997 (ABl. Bd. VII S. 52). Der MLB,
                     der in der Rechtsform eines eingetragenen Vereins geführt wird, ist damit als kirchliche Lebensäußerung der Vereinigten Kirche
                     zugeordnet und nimmt Aufgaben im Bereich der Diasporaarbeit für die VELKD wahr. Mit dieser Vereinbarung soll die Verzahnung
                     der Arbeit des MLB mit der der VELKD geregelt werden.
                  

               

               
                     § 1

                  

                  Der MLB erhält von der VELKD Finanzmittel, über die vom MLB entsprechend der Zweckbestimmung durch die VELKD verfügt wird.
                     Zu Beginn eines Jahres informiert der MLB die VELKD über die Planungen der Projekt- und Programmarbeit, die mit Mitteln der
                     VELKD unterstützt werden. Projekt- bzw. Programmvorhaben, die den Betrag von 10.000 € überschreiten, bedürfen der Zustimmung
                     durch die VELKD. Konkret erhält der MLB folgende Finanzmittel:
                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die VELKD erhebt von ihren Gliedkirchen jährlich eine Umlage für den früheren Sonderhaushalt „Hilfsmaßnahmen für Osteuropa“
                     und führt diese Umlage an den MLB ab.
                  

                  Der MLB verfügt in Absprache mit dem Amtsbereich der VELKD über diese Umlage „Hilfsmaßnahmen für Osteuropa“ und fördert damit
                     auf Antrag Projekte im gemeindlichen, gesamtkirchlichen und diakonischen Kontext von lutherischen Diasporakirchen vor allem
                     im mittel- und osteuropäischen Raum. Die Mittel stehen sowohl für Projekte des MLB als auch für solche Projekte zur Verfügung,
                     für die die VELKD um Unterstützung gebeten wurde.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der MLB erhält 25 % aus der für die VELKD in ihren Gliedkirchen erhobenen Pflichtkollekte, soweit diese Kollekte für die
                     ökumenische Arbeit der VELKD gesammelt wurde. Es werden monatliche Abschläge an den MLB ausgezahlt. Die Höhe der Abschläge
                     orientiert sich an dem Kollektenergebnis des jeweiligen Vorjahres. Nach Abschluss des Rechnungsjahres erfolgt eine Schlussabrechnung.
                     Der MLB legt im ersten Quartal des Folgejahres einen Verwendungsnachweis vor. Die nicht in dem jeweiligen Haushaltsjahr verbrauchten
                     Mittel sind einem Sonderposten zuzuführen. Die Prüfung einer ordnungsgemäßen Verwendung der Mittel obliegt dem MLB. Sofern
                     Anhaltspunkte für eine nicht ordnungsgemäße Verwendung von Kollektenmittel vorliegt, ist dies der VELKD unverzüglich anzuzeigen.
                     Sofern es erforderlich sein sollte, Kollektenmittel von den Zuschussempfängern zurückzufordern, obliegt dies dem MLB.
                  

                  Die Bewirtschaftung dieser Mittel erfolgt einvernehmlich zwischen dem MLB und dem Amtsbereich der VELKD. Zur Sicherung der
                     Projektbearbeitungs- und Verwaltungskapazität beim MLB ist es zulässig, maximal 15 % der nach Absatz 1 und 2 erhaltenen Summe
                     für zusätzliche Personalkosten einzusetzen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der MLB erhält eine institutionelle Zuwendung der VELKD. Die Höhe der Zuwendung für das Jahr 2018 beträgt 154.500 €. Ab 2019
                     wird der Betrag entsprechend der Umlagenentwicklung der VELKD angepasst. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Der MLB legt der VELKD regelmäßig innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss eines jeden Rechnungsjahres die Rechnung über
                     die Verwendung der Umlage „Hilfsmaßnahmen für Osteuropa“ (Absatz 1) einschließlich der Verwendung der Mittel aus der Pflichtkollekte
                     (Absatz 2) vor. Darüber hinaus erfolgt die Vorlage eines geprüften Jahresabschlusses des MLB, nachdem dieser von der Bundesversammlung
                     beschlossen ist. Die nicht in dem jeweiligen Haushaltsjahr verbrauchten Mittel sind einem entsprechenden Sonderposten (Mittel
                     nach Absatz 1) bzw. einer entsprechenden zweckgebundenen Rücklage (Mittel nach Absatz 3) zuzuführen.
                  

               

               
                     § 2

                  

                  Der MLB gewährleistet eine qualifizierte Durchführung der Aufgaben für die VELKD auch für den Fall der Vertretung des Generalsekretärs
                     oder der Generalsekretärin des MLB.
                  

               

               
                     § 3

                  

                  Die Besetzung der Stelle eines Generalsekretärs oder einer Generalsekretärin durch die Bundesversammlung des MLB geschieht
                     entsprechend § 3 Absatz 4 des Werkegesetzes im Benehmen mit der VELKD.
                  

               

               
                     § 4

                  

                  Die VELKD ist in den jeweiligen Leitungsorganen des MLB mit einem oder einer stimmberechtigten Delegierten vertreten.

               

               
                     § 5

                  

                  Die die Vereinbarung Schließenden verpflichten sich, etwa in Zukunft auftretende Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung
                     dieses Vertrages in freundschaftlicher Weise beizulegen.
                  

               

               
                     § 6

                  

                   Diese Vereinbarung kann von den Beteiligten schriftlich mit einer Frist von einem Jahr zum Ende eines Kalenderjahres gekündigt
                     werden.
                  

                   Diese Vereinbarung löst die zwischen den Beteiligten bestehende Vereinbarung vom10. Dezember 2015 ab.

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Hannover/Bonn, den 11. November 2017

                                 Vereinigte Evangelisch-Lutherische
Kirche Deutschlands
                                 

                                 Dr. Horst Gorski
Leiter des Amtes der VELKD
                                 

                              
                              	
                                 Erlangen/Bonn, den 11. November 2017

                                 Martin-Luther-Bund

                                 Michael Hübner
Generalsekretär
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Satzung des Vereins Martin-Luther-Bund e. V.

      

      
         Vom 9. Oktober 2021

      

      
         (Beschlossen: 15./16.09.2017 – Beim Amtsgericht eingetragen: 23.03.2018) 
Ergänzt 08./09.10.2021 – Beim Amtsgericht eingetragen: 22.04.2022 
         

      

      
                     § 1 
Name und Sitz des Vereins, Beziehung zur VELKD und zum DNK/LWB 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Verein trägt den Namen „Martin-Luther-Bund, Diasporawerk evangelisch-lutherischer Kirchen, e. V.“ (MLB); er hat seinen
                     Sitz in Erlangen und ist im Vereinsregister beim Amtsgericht eingetragen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der MLB ist gemäß Beschluss der Bischofskonferenz und der Kirchenleitung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche
                     Deutschlands (VELKD) vom 7. März 1967 „Anerkanntes Werk der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands“. Die
                     Rechtsbeziehung zwischen dem MLB und der VELKD ist geregelt durch das Kirchengesetz der VELKD über die Stellung lutherischer
                     kirchlicher Werke zur VELKD – Werkegesetz – in der Neufassung vom 6. November 1997 (Amtsblatt 1998 Nr. 37, S. 51) durch die Verordnung der Kirchenleitung der
                     VELKD über die Stellung des MLB vom 10. Oktober 1967 (Amtsblatt 1967 Nr. 81, S. 2) und den Vertrag zwischen der VELKD und
                     dem Deutschen National-komitee des Lutherischen Weltbundes (DNK/LWB) und dem MLB vom 10. Dezember 2015. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
                  

               

               
                     § 2 
Zweck des Vereins 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der MLB dient dem Bau und der Pflege der Lutherischen Kirche in aller Welt. Er will in Bindung an das evangelisch-lutherische
                     Bekenntnis den in der Diaspora lebenden Schwestern und Brüdern geistliche und materielle Begleitung zur kirchlichen Sammlung
                     geben, lutherische Theologie fördern und den Zusammenhalt der Lutherischen Kirche fördern. Er unterstützt die VELKD und das
                     DNK/LWB bei der Wahrnehmung ihrer Solidarität gegenüber der Diaspora. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der MLB verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte
                     Zwecke“ der Abgabenordnung. Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Mitglieder
                     erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des MLB. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des MLB fremd sind, oder
                     durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
                  

                  

               

               
                     § 3 
Mitgliedschaft 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        

                  
                     
                        	
                            Mitglied des MLB können Vereine, Vereinigungen, lutherische Kirchen und Gemeinden des In- und Auslandes werden, die die in
                              § 2 bezeichneten Zwecke bejahen. 
                           

                        

                        	
                            Stimmberechtigt sind die Mitglieder, die ihren Mitgliedsbeitrag zum 31.12. des Vorjahres entrichtet haben sowie die Mitglieder
                              des Vorstandes. 
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Über den schriftlichen Aufnahmeantrag als Mitglied entscheidet die Bundesversammlung auf Vorschlag des Vorstandes. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Mitgliedschaft endet durch Austritt oder Ausschluss des Mitglieds. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Der Austritt kann nur zum Ende eines Geschäftsjahres durch eingeschriebenen Brief erklärt werden. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Der Vorstand kann Mitglieder aus dem MLB ausschließen, insbesondere wenn der Mitgliedsbeitrag trotz Zahlungsaufforderung
                     nicht geleistet worden ist. Gegen einen solchen Beschluss kann die Bundesversammlung angerufen werden; diese entscheidet über
                     den Ausschluss endgültig. 
                  

               

               
                     § 4 
Mittel 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Mittel für die Erfüllung der Bundesaufgaben werden aufgebracht durch 
                  

                  
                     
                        	
                            Umlagen, 

                        

                        	
                            Mitgliedsbeiträge, 

                        

                        	
                            freiwillige Zahlungen der Mitglieder des MLB, 

                        

                        	
                            Spenden, Kollekten, Zuschüsse und sonstige Zuwendungen, 

                        

                        	
                            Zuweisungen und Programmmittel der VELKD und des DNK/LWB. 

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Sämtliche Einnahmen und etwaige Erträge dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Jedoch können sie ganz oder
                     teilweise einer Rücklage zugeführt werden, wenn oder so lange dies erforderlich ist, um die satzungsgemäßen Zwecke des MLB
                     nachhaltig erfüllen zu können. 
                  

               

               
                     § 5 
Organe 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Organe des MLB sind: 
                  

                  
                     
                        	
                            die Bundesversammlung (§ 6) 

                        

                        	
                            der Vorstand (§§ 7, 8 und 9). 

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Zur gerichtlichen und außergerichtlichen Vertretung des MLB im Sinne von § 26 BGB sind die drei gewählten Mitglieder des
                     Vorstandes gemäß § 7 Abs.1 Nr. 1 bis 3 jeweils alleine berechtigt. 
                  

               

               
                     § 6 
Die Bundesversammlung 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Bundesversammlung besteht aus 
                  

                  
                     
                        	
                            den von den Mitgliedern des MLB entsandten Vertretern, 

                        

                        	
                            den Mitgliedern des Vorstands. 

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Bundesversammlung wird in der Regel einmal jährlich vom Präsidenten einberufen und geleitet. Sie ist außerdem einzuberufen,
                     wenn ein Drittel der stimmberechtigten Mitglieder es schriftlich unter Angabe des Zweckes und der Gründe verlangt. Die Einberufung
                     erfolgt schriftlich unter Angabe der Tagesordnung und unter Einhaltung einer Frist von mindestens drei Wochen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Auf der Bundesversammlung gilt folgende Stimmrechtsregelung: 
                  

                  
                     
                        	
                            Jedes stimmberechtigte Mitglied des MLB hat in der Bundesversammlung mindestens eine Stimme; Übersteigt die Höhe der von
                              einem Mitglied eingebrachten Mittel (nach § 4 Abs. 1 Nr. 1-3) 15.000 € im Jahr, erhöht sich die Stimmenzahl auf zwei Stimmen.
                              
                           

                        

                        	
                            Zur Ausübung des Stimmrechts eines Mitgliedes im Sinne von Absatz 3 Ziffer 1 sind nur von dessen Vorstand schriftlich bevollmächtigte
                              Vertreter berechtigt; die Bevollmächtigung muss bei Sitzungsbeginn vorliegen. 
                           

                        

                        	
                            Stimmrechtsübertragung auf Vertreter anderer Mitglieder ist zulässig. Kein Vertreter darf mehr als zwei Stimmen abgeben.
                              
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Bundesversammlung 
                  

                  
                     
                        	
                            wählt den Präsidenten, seinen Stellvertreter, den Schatzmeister sowie den Generalsekretär, diese bilden zusammen mit vier
                              weiteren von der Bundesversammlung gewählten Mitgliedern den Vorstand, 
                           

                        

                        	
                            entscheidet auf Vorschlag des Vorstands über die Aufnahme von Mitgliedern, 

                        

                        	
                            nimmt die Jahresberichte der Zentrale und der Mitglieder entgegen, 

                        

                        	
                            erteilt dem Vorstand nach Entgegennahme der Jahresrechnung und des Prüfungsberichtes Entlastung, 

                        

                        	
                            beschließt den Wirtschaftsplan des MLB, 

                        

                        	
                            legt auf der Grundlage der Jahreseinnahmen eines jeden Mitglieds die gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 1 und 2 aufzubringenden Mitgliedsbeiträge
                              und Umlagen fest, 
                           

                        

                        	
                            wählt einen Rechnungsprüfer für die jährliche Rechnungsprüfung, 

                        

                        	
                            kann für bestimmte Arbeitszweige des MLB Arbeitsgruppen und Beiräte berufen, 

                        

                        	
                            entscheidet endgültig über Einsprüche gegen Ausschlussentscheidungen des Vorstands (§ 3 Abs. 5), 

                        

                        	
                            informiert sich über die Tätigkeit der Mitglieder, 

                        

                        	
                            beschließt Änderungen dieser Satzung, 

                        

                        	
                            beschließt die Auflösung des MLB. 

                        

                     

                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Bundesversammlung gibt sich eine Geschäftsordnung. 
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Vertreter nicht stimmberechtigter Mitglieder nehmen als Gäste an der Bundesversammlung teil. 
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Die Bundesversammlung kann auch ohne Anwesenheit der Delegierten am Versammlungsort im Wege der elektronischen Kommunikation
                     durchgeführt werden. In diesem Fall gelten die an der elektronischen Kommunikation teilnehmenden Vertreter und Mitglieder
                     als anwesend i. S. d. §§ 10–11. 
                  

               

               
                     § 7 
Der Vorstand 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Vorstand besteht aus folgenden stimmberechtigten Mitgliedern: 
                  

                  
                     
                        	
                            Dem Präsidenten (1. Vorsitzender), 

                        

                        	
                            seinem Stellvertreter (2. Vorsitzender), 

                        

                        	
                            dem Schatzmeister, 

                        

                        	
                            vier von der Bundesversammlung gewählten Mitgliedern, die von einem Mitgliedsverein, einer Vereinigung oder einer lutherischen
                              Mitgliedskirche (vgl. § 3 Abs. 1) vorgeschlagen werden, 
                           

                        

                        	
                            einem Mitglied, das die VELKD entsendet und 

                        

                        	
                            einem Mitglied, das das DNK/LWB entsendet. 

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Generalsekretär nimmt an den Sitzungen mit beratender Stimme teil. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Vorstand kann weitere Personen zu seinen Sitzungen hinzuziehen, wenn Fachlichkeit und Sachkunde dies erfordern. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Bei der Zusammensetzung des Vorstandes soll eine angemessene Vertretung der Mitglieder des MLB (vgl. § 3 Abs. 1) berücksichtigt
                     werden. Näheres regelt die Geschäftsordnung. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Für die Amtszeiten gelten folgende Regelungen: 
                  

                  
                     
                        	
                            Die Amtszeit der stimmberechtigten Mitglieder des Vorstandes nach Abs. 1 Nr. 1 bis 4 beträgt fünf Jahre. Sie beginnt mit der Annahme der Wahl und endet im darauf folgenden fünften Jahr mit der Neuwahl, spätestens
                              mit Ablauf des fünften Kalenderjahres nach der Wahl. 
                           

                        

                        	
                            Die Amtszeit des Generalsekretärs beträgt sechs Jahre. Die Wiederwahl ist zulässig. 

                        

                        	
                            Die Amtszeit des Mitglieds des Vorstandes nach Abs. 1 Nr. 5 und 6 regeln die entsendenden Stellen. 

                        

                     

                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Scheidet eines der Mitglieder des Vorstandes nach Abs. 1 Nr. 1 bis 4 vorzeitig aus, so wird ein neues Mitglied für eine neue
                     Amtszeit gem. Abs. 5 Nr. 1 gewählt. 
                  

               

               
                     § 8 
Aufgaben des Vorstandes 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Vorstand wird vom Präsidenten in der Regel zweimal jährlich einberufen oder wenn wenigstens ein Drittel seiner Mitglieder
                     dies verlangt. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Vorstand 
                  

                  
                     
                        	
                            berät alle Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung, 

                        

                        	
                            schlägt der Bundesversammlung Mitglieder zur Aufnahme in den MLB vor, 

                        

                        	
                            entscheidet über den Ausschluss aus dem MLB, 

                        

                        	
                            vollzieht die Beschlüsse der Bundesversammlung, 

                        

                        	
                            nimmt die jährlichen Tätigkeits- und Kassenberichte der Mitglieder entgegen, 

                        

                        	
                            nimmt den Rechenschaftsbericht des Generalsekretärs entgegen, 

                        

                        	
                            berät die der Bundesversammlung zu erstattenden Jahresberichte der Zentrale und der Mitglieder, ferner die der Bundesversammlung
                              zur Entlastung vorzulegende Jahresrechnung der Zentrale und den der Bundesversammlung zur Verabschiedung vorzulegenden Wirtschaftsplan
                              der Zentrale einschließlich des Stellenplans, 
                           

                        

                        	
                            stimmt den vom Präsidenten zu schließenden Dienstverträgen für die Mitarbeiter des höheren Dienstes zu, 

                        

                        	
                            gibt sich eine Geschäftsordnung. 

                        

                     

                  

               

               
                     § 9 
Der Generalsekretär 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Generalsekretär wird auf Vorschlag des Präsidenten von der Bundesversammlung auf sechs Jahre gewählt. Er muss Pfarrer
                     einer evangelisch-lutherischen Kirche sein. Der Präsident stellt den Wahlvorschlag, der aus einem oder mehreren Kandidaten
                     bestehen kann, gemeinsam mit dem Vorstand auf. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Generalsekretär führt die laufenden Geschäfte des MLB im Sinne der in § 2 genannten Zielsetzungen. Er stimmt sich bei
                     der Durchführung des Wirtschaftsplans mit dem Schatzmeister ab. Näheres regelt die Geschäftsordnung. Er legt gegenüber dem
                     Vorstand Rechenschaft über seine Tätigkeit ab. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Generalsekretär ist Leiter der Zentrale des MLB in Erlangen. Er ist nach Maßgabe des § 8 Abs. 2 Nr. 7 befugt, Anstellungsverhältnisse
                     zu begründen und zu beenden. Er führt die Dienst- und Fachaufsicht über die Mitarbeiter der Zentrale des MLB. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Der Generalsekretär bereitet die Sitzungen der Bundesversammlung einschließlich der vorzulegenden Berichte vor. Er fördert
                     die Kommunikation und Zusammenarbeit innerhalb des MLB. 
                  

               

               
                     § 10 
Beschlussfähigkeit 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Organe des MLB sind beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Stimmen der stimmberechtigten Mitglieder gemäß § 6 Abs.
                     1 und 3 vertreten sind. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Bei Abstimmungen gelten die folgenden Mehrheitsregelungen: 
                  

                  
                     
                        	
                            Die Organe des MLB fassen ihre Beschlüsse mit der Mehrheit der gültigen Ja- und Nein-Stimmen. Bei Stimmgleichheit gilt ein
                              Antrag als abgelehnt. 
                           

                        

                        	
                            Die Beschlüsse der Bundesversammlung nach § 6 Absatz 4 Nr. 11 und 12 bedürfen einer Mehrheit von zwei Drittel der Stimmen
                              aller stimmberechtigten Mitglieder. 
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Kommt die Abstimmung über die Auflösung des Vereins nicht zustande, weil weniger als zwei Drittel aller Stimmen nach § 6
                     Abs. 1 und 3 vertreten sind, so ist zu einer außerordentlichen Bundesversammlung mit einer Frist von wenigstens einundzwanzig
                     Tagen einzuladen. Für diese Bundesversammlung gilt die Beschlussfähigkeit nach Abs. 1 und die Mehrheitsregelung nach Abs.2
                     Satz 1. 
                  

               

               
                     § 11 
Wahlen 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         In der Bundesversammlung werden Wahlen geheim durch Abgabe von Stimmzetteln durchgeführt. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der zu Beginn der Wahl festgestellten Stimmen erhält. Wenn ein Kandidat nicht die nach
                     Satz 1 erforderliche Mehrheit der Stimmen erhalten hat, findet ein zweiter Wahlgang statt. Wenn im ersten Wahlgang mehr als
                     zwei Kandidaten zur Wahl standen, stehen im zweiten Wahlgang nur die beiden Kandidaten zur Wahl, die im ersten Wahlgang die
                     meisten Stimmen erhalten haben. Erhält auch im zweiten Wahlgang kein Kandidat die Mehrheit der nach Satz 1 erforderlichen
                     Stimmen, ist festzustellen, dass die Wahl bisher zu keinem Ergebnis geführt hat. In diesem Fall beschließt die Bundesversammlung
                     entweder einen weiteren Wahlgang durchzuführen, in dem die Mehrheit der Stimmen entscheidet, oder eine neue Wahl anzusetzen.
                     Im Fall der Stichwahl nach Satz 3 oder dem weiteren Wahlgang nach Satz 5 entscheidet bei Stimmengleichheit das Los. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Steht die Wahl des Präsidenten an, können die Mitglieder der Bundesversammlung Wahlvorschläge bis spätestens sechs Wochen
                     vor der Wahl beim Generalsekretär schriftlich einreichen. Der Vorstand stellt einen Wahlvorschlag auf. 
                  

               

               
                     § 12 
Protokollpflicht 
                     

                  

                  Die Sitzungen der Organe des MLB sind zu protokollieren. Die Niederschriften geben den wesentlichen Verlauf der Beratungen
                     und deren Ergebnisse wieder und sind durch den Protokollführer und den Präsidenten zu unterschreiben. 
                  

               

               
                     § 13 
Zusammenarbeit mit der VELKD und dem DNK/LWB 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der MLB unterrichtet die VELKD und das DNK/LWB regelmäßig über seine Arbeit und erteilt die erbetenen Auskünfte. Er gewährt
                     ihr jährlich Einblick in seine Haushalts- und Rechnungsunterlagen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Vor einer bevorstehenden Wahl des Präsidenten oder des Generalsekretärs ist mit der VELKD und dem DNK/LWB zu klären, dass
                     keine Einwände gegen die Kandidaturen bestehen.
                  

               

               
                     § 14 
Auflösungsbestimmungen 
                     

                  

                  Bei Auflösung des MLB oder bei Wegfall seines satzungsmäßigen Zwecks fällt das Vermögen des MLB einschließlich des Grund-
                     und Hausbesitzes nach Erfüllung sämtlicher Verbindlichkeiten an die VELKD oder das DNK/LWB oder deren Rechtsnachfolger mit
                     der Auflage, es unmittelbar für gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecke der lutherischen Diasporaarbeit im Sinne von
                     § 2 dieser Satzung zu verwenden. 
                  

               

               
                     § 15 
Sprachregelung 
                     

                  

                  Die verwendeten Personenbezeichnungen gelten für Männer und Frauen in gleicher Weise. 

               

               
                     § 16 
Schlussbestimmung 
                     

                  

                  Diese Satzung tritt mit der Eintragung beim Amtsgericht Erlangen in Kraft. Mit dem Inkrafttreten dieser Satzung treten die
                     bisherige Satzung in der Fassung vom 08.11.2008 sowie alle Änderungen außer Kraft. Die Amtszeiten der Mitglieder der Organe
                     gelten weiter. 
                  

                  

                  

                  Erlangen, 15.09.2017/08.10.2021 

               

            

         

      

      

   
      

      
         Satzung 
des Lutherischen Einigungswerkes
         

      

      
         Vom 17.2./12.3.1999

      

      
         (ABl. VELKD Bd. VII S. 98) 

      

      Das Lutherische Einigungswerk ist auf Grund des Beschlusses der Bischofskonferenz und der Kirchenleitung der VELKD vom 3.
                     Juni 1950 (ABI. für die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern 1950, Nr. 15, S. 75) als Werk der Vereinigten Kirche anerkannt
                     worden. Im Einvernehmen mit der Kirchenleitung der VELKD gibt sich das Lutherische Einigungswerk folgende Satzung: 
                  

               

            

         

      

      
            Präambel 

         

         Grundlage der Arbeit des Lutherischen Einigungswerkes ist Gottes Wort, wie es uns in der Heiligen Schrift Alten und Neuen
            Testaments gegeben ist und wozu sich die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche, vornehmlich das Augsburger
            Bekenntnis von 1530 und Luthers Katechismen von 1528/29, bekannt haben. 
         

         
                     § 1 
Name und Sitz 
                     

                  

                  Das Lutherische Einigungswerk (LEW) arbeitet als nicht eingetragener Verein mit Sitz in Leipzig. 

               

               
                     § 2 
Aufgaben 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das LEW setzt sich zur Aufgabe, die evangelisch-lutherischen Kirchen in Deutschland in allen ihren Gliedern, Ämtern und Werken
                     zu stärken, die bekenntnismäßige reine Lehre des Evangeliums zu vertreten und zu wahren, die gemeinsamen kirchlichen Interessen
                     zu fördern und zu beschützen, die christliche Gemeinschaft zu pflegen und alle kirchlichen Werke, insbesondere die Werke der
                     christlichen Liebestätigkeit und des Zeugendienstes im In- und Ausland (Diakonie und Mission) zu unterstützen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das LEW betreibt seine Arbeit als einen Dienst des gesamten Luthertums in freier Konventstätigkeit, wissenschaftlichen Studiengruppen,
                     Gottesdiensten und evangelistischen Veranstaltungen. 
                  

               

               
                     § 3 
Mitgliedschaft 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Mitglieder des Vereines können natürliche Personen und kirchliche Werke sowie theologische Studiengruppen, Konvente, Konferenzen,
                     Arbeitskreise und Bruderschaften (korporative Mitglieder) werden, die die in der Präambel beschriebenen Grundlagen und die
                     in § 2 genannten Aufgaben des LEW bejahen und ihre Mitarbeit schriftlich erklären. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Natürliche Personen und Arbeitskreise aus Kirchen, die nicht der VELKD angehören, können Mitglieder des LEW werden, sofern
                     sie die Grundlage des LEW anerkennen und sich in ihren Kirchen für den lutherischen Charakter aller kirchlichen Lebensäußerungen
                     einsetzen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Über die Aufnahme und Zugehörigkeit der Mitglieder entscheidet die Mitgliederkonferenz auf Grund eines Vorschlages des Geschäftsführenden
                     Ausschusses. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Mitglieder des LEW sind zum Austritt aus der Mitarbeit berechtigt. Ein entsprechender Austritt ist dem Geschäftsführenden
                     Ausschuss gegenüber schriftlich mit einer Frist von einem Monat zum Quartalsende zu erklären. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Mitgliedschaft beim LEW endet außerdem durch Ausschluss, der nur bei wichtigem Grund zulässig ist. über den Ausschluss
                     entscheidet auf Antrag des Geschäftsführenden Ausschusses die Mitgliederkonferenz. 
                  

               

               
                     § 4 
Organe 
                     

                  

                  Die Organe des LEW sind die Mitgliederkonferenz und der Geschäftsführende Ausschuss. 

               

               
                     § 5 
Mitgliederkonferenz 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Mitgliederkonferenz besteht aus je einem Vertreter der gemäß § 3 aufgenommenen kirchlichen Werke, korporativen Mitgliedern
                     sowie den danach aufgenommenen natürlichen Personen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Mitgliederkonferenz tagt nach Bedarf auf Einladung des Geschäftsführenden Ausschusses, mindestens jedoch alle zwei Jahre.
                     Die Mitgliederversammlung tagt auch, wenn dies von mindestens einem Viertel ihrer Mitglieder beantragt wird. Zu den Tagungen
                     sind die Mitglieder mindestens drei Wochen vor dem Sitzungstag unter Angabe der Tagesordnung schriftlich zu laden. In dringenden
                     Fällen kann diese Frist verkürzt werden, sofern die Mitglieder dem mehrheitlich zustimmen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Mitgliederkonferenz hat folgende Aufgaben: 
                  

                  
                     
                        	
                            Beschlussfassung über Aktivitäten des LEW 

                        

                        	
                            Wahl der Mitglieder des Geschäftsführenden Ausschusses. 

                        

                        	
                            Beschlussfassung zur Änderung der Satzung sowie zur Einstellung der Tätigkeit und der Auflösung des LEW. 

                        

                        	
                            Bestätigung des Rechenschaftsberichtes des Geschäftsführenden Ausschusses 

                        

                        	
                            Entlastung des Geschäftsführenden Ausschusses. Die Mitgliederkonferenz kann die Beschlussfassung zu a) auch auf den Geschäftsführenden
                              Ausschuss übertragen. Die Übertragung gilt längstens bis zur nächsten ordentlichen Mitgliederkonferenz und kann widerrufen
                              werden. 
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Mitgliederkonferenz ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend ist. Die Beschlüsse der
                     Mitgliederkonferenz werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Beschlüsse zur Änderung der Satzung sowie
                     zur Einstellung der Tätigkeit des LEW bedürfen der Zustimmung durch mehr als zwei Drittel der anwesenden Mitglieder sowie
                     der Zustimmung der Kirchenleitung der VELKD. 
                  

               

               
                     § 6 
Geschäftsführender Ausschuss 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Dem Geschäftsführenden Ausschuss gehören fünf Mitglieder an, die auf vier Jahre gewählt werden. Die Wiederwahl ist möglich.
                     
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Geschäftsführende Ausschuss wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende, seinen oder ihren Stellvertreter
                     oder Stellvertreterin sowie einen Schatzmeister oder eine Schatzmeisterin. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Geschäftsführende Ausschuss ist für alle Angelegenheiten des LEW zuständig, soweit sie durch die Satzung nicht der Mitgliederkonferenz
                     vorbehalten sind; der oder die Vorsitzende vertritt das LEW nach außen. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Der Geschäftsführende Ausschuss verwaltet im Rahmen der Beschlüsse der Mitgliederkonferenz das Vermögen des LEW. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Der Geschäftsführende Ausschuss gibt der Mitgliederkonferenz spätestens alle zwei Jahre einen Rechenschaftsbericht. 
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Der Geschäftsführende Ausschuss führt eine Liste über die natürlichen, juristischen und korporativen Mitglieder des LEW.
                     
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Die Aufgaben des Geschäftsführenden Ausschusses werden ehrenamtlich wahrgenommen. Entstandene Unkosten werden erstattet.
                     Auf Beschluss des Geschäftsführenden Ausschusses hin kann der oder die Vorsitzende Dritte mit der entgeltlichen Ausführung
                     von Teilarbeiten, die zur Ausführung der von der Mitgliederkonferenz beschlossenen Aktivitäten erforderlich sind (wie Schreibarbeiten,
                     Erledigung von Wegen u. a.), betrauen. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des LEW fremd sind, oder durch unverhältnismäßig
                     hohe Vergütungen begünstigt werden. 
                  

               

               
                     § 7 
Finanzierung 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Mittel für die Erfüllung der Aufgaben des LEW werden aufgebracht durch 
                  

                  
                     
                        	
                            Umlagen und Beiträge, 

                        

                        	
                            freiwillige Zahlungen der Mitglieder des LEW, 

                        

                        	
                            Spenden Dritter, Kollekten und Zuschüsse, 

                        

                        	
                            die Verwendung des vom LEW verwalteten Vermögens. 

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das Vermögen des LEW ist zweckgebundenes Sondervermögen der VELKD. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Sämtliche Einnahmen und etwaige Gewinne dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. 
                  

               

               
                     § 8 
Beziehung zur VELKD 
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Entsprechend § 3 Abs. 2 des Kirchengesetzes zur Änderung des Kirchengesetzes der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche
                     Deutschlands über die Stellung lutherischer kirchlicher Werke zur Vereinigten Kirche vom 31. Oktober 1997 - Werkegesetz (ABI.
                     der VELKD 1998, S. 50 f.) - hält das LEW in seiner Arbeit ständig Fühlung mit der Vereinigten Kirche. Dabei unterrichtet das
                     LEW die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands regelmäßig über seine Arbeit und erteilt ihr auf Wunsch die
                     erbetenen Auskünfte. Das LEW gewährt der VELKD jährlich Einblick in seine Haushalts- und Rechnungsunterlagen. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Gemäß § 3 Abs. 4 des Werkegesetzes findet vor der Wahl des oder der Vorsitzenden des Geschäftsführenden Ausschusses sowie
                     seines oder ihres Stellvertreters oder seines oder ihrer Stellvertreterin eine Verständigung mit der VELKD statt. 
                  

               

               
                     § 9 
Auflösung des LEW 
                     

                  

                  Bei Auflösung des LEW fällt dessen Vermögen nach Erfüllung sämtlicher Verbindlichkeiten an die Vereinigte Evangelisch-Lutherische
                     Kirche Deutschlands mit der Auflage, es unmittelbar für kirchliche Zwecke im Sinne von § 2 dieser Satzung zu verwenden. 
                  

               

               
                     § 10 
Inkrafttreten 
                     

                  

                  Diese Satzung tritt am 12.3.1999 in Kraft. 

                  

                  Nachtrag: 

                  Der Mitgliedsbeitrag wurde durch die Mitgliederversammlung am 07. Juni 2006 auf € 25,00 jährlich festgelegt. Darin ist der Preis und der Bezug des jeweiligen Jahreshefts „Lutherisch glauben“ einbezogen. 

                  

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Leipzig, 07. Juni 2006

                              
                              	
                                 Dr. Peter Schumann, Schatzmeister 

                              
                           

                        
                     

                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Satzung der VELKD-Stiftung

      

      
          Vom 7. Oktober 2008

      

      
         (ABl. VELKD Bd. VII S. 398)

      

      
                     § 1 
Name, Sitz und Rechtsform
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Stiftung führt den Namen „VELKD-Stiftung“.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Sie ist eine rechtsfähige kirchliche Stiftung des bürgerlichen Rechts.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Stiftung hat ihren Sitz in Hannover.
                  

               

               
                     § 2 
Stiftungszweck
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Zweck der Stiftung ist die Förderung der Arbeit der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Stiftungszweck wird insbesondere durch die Bereitstellung von Sach- und Geldmitteln für die Förderung folgender in der
                     Verfassung der VELKD bestimmten Aufgaben verwirklicht:
                  

                  
                     
                        	
                            Förderung der Einheit der Vereinigten Kirche

                        

                        	
                            Erhaltung und Vertiefung der lutherischen Lehre und Sakramentsverwaltung

                        

                        	
                            Pflege lutherischer Theologie

                        

                        	
                            Beratung der Gliedkirchen in Fragen der lutherischen Lehre, des Gottesdienstes und des Gemeindelebens

                        

                        	
                            Heranbildung eines bekenntnisgebundenen Pfarrerstandes

                        

                        	
                            Stellungnahme zu den Fragen und Aufgaben der Zeit in Wort und Tat aufgrund des evangelisch-lutherischen Bekenntnisses

                        

                        	
                            Fürsorge für die lutherische Diaspora innerhalb und außerhalb Deutschlands

                        

                        	
                            Unterstützung der Arbeit aller lutherischen kirchlichen Werke, insbesondere der Diakonie und der Mission

                        

                        	
                            Förderung der Vereinigten Kirche und ihrer Gliedkirchen in Bezug auf die Arbeit des lutherischen Weltbundes

                        

                        	
                            Wahrung und Förderung der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa

                        

                        	
                            Beteiligung an der ökumenischen Arbeit der gesamten Christenheit.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Stiftung verfolgt unmittelbar und ausschließlich kirchliche Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke
                     der Abgabenordnung”.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Stiftung ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Mittel der Stiftung
                     dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.
                  

               

               
                     § 3 
Stiftungsvermögen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Stiftung wird mit einem Anfangsvermögen von 3.000.000,-- € (in Worten: drei Millionen Euro) ausgestattet.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das Stiftungsvermögen ist in seinem Bestand ungeschmälert zu erhalten, Vermögensumschichtungen sind zulässig. Zu diesem Zweck
                     können im Rahmen des steuerrechtlich Zulässigen die jährlichen Erträge aus der Vermögensanlage oder die sonstigen zeitnah
                     zu verwendenden Mittel ganz oder teilweise der freien Rücklage oder dem Stiftungsvermögen zugeführt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Vermögen der Stiftung kann durch Zustiftungen der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands oder Dritter,
                     die ausdrücklich als solche bestimmt sind, erhöht werden. Zuwendungen aufgrund einer Verfügung von Todes wegen ohne Zweckbestimmung
                     können dem Stiftungsvermögen zugeführt werden. Die Stiftung kann im Rahmen der Abgabenordnung um Spenden zur Aufstockung des
                     Stiftungsvermögens werben.
                  

               

               
                     § 4 
Erträge des Stiftungsvermögens
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Erträge des Stiftungsvermögens und die ihm nicht zuwachsenden Zuwendungen sind zur Erfüllung des Stiftungszweckes zu
                     verwenden. Dasselbe gilt für Spenden, die der Stiftung zu diesem Zwecke zugewendet werden. Davon ausgenommen ist die Rücklagenbildung
                     oder die Zuführung zum Stiftungsvermögen gemäß den Bestimmungen der Abgabenordnung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Niemand darf durch Ausgaben, Leistungen oder Zuwendungen, die mit dem Stiftungszweck nicht zu vereinbaren sind, oder durch
                     unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Auf Beschluss des Vorstands kann die Stiftung freie Rücklagen bis zur Höhe des in der Abgabenordnung vorgesehenen Höchstsatzes
                     bilden.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Der Stiftungsvorstand beschließt jährlich, ob die in die freie Rücklage eingestellten Beträge dem Stiftungsvermögen oder
                     einer Rücklage zur Erfüllung des Stiftungszwecks zugeführt werden sollen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Ein Rechtsanspruch auf die Zuwendung von Stiftungsmitteln besteht nicht. Empfänger haben über die Verwendung von Zuwendungen
                     von Stiftungsmitteln Rechenschaft abzulegen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die Verwaltungskosten der Stiftung sind aus den Erträgen der Stiftung vorab zu decken.
                  

               

               
                     § 5 
Stiftungsorgan
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Organ der Stiftung ist der Vorstand.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Mitglieder des Vorstandes üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. Tatsächlich entstandene Auslagen werden in angemessener
                     Höhe erstattet.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Mitglieder des Vorstandes sind verpflichtet, über Angelegenheiten, die ihrem Wesen nach vertraulich oder als solche ausdrücklich
                     bezeichnet worden sind, auch nach Ausscheiden aus dem Amt, Verschwiegenheit zu bewahren.
                  

               

               
                     § 6 
Vorstand
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Vorstand besteht aus drei Personen. Die Kirchenleitung beruft je ein Mitglied aus folgenden Organen der VELKD:
                  

                  
                     
                        	
                            der Bischofskonferenz

                        

                        	
                            der Generalsynode

                        

                        	
                            der Kirchenleitung.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Amtszeit des Vorstandes entspricht der Amtsperiode der Generalsynode. Im Übrigen scheidet ein Mitglied des Vorstandes
                     aus, sobald es das Amt beendet, aus dem heraus es berufen wurde. Die Mitglieder bleiben solange im Amt, bis ihr Nachfolger
                     bestimmt ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Vorstand wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden oder die Vorsitzende und den stellvertretenden Vorsitzenden oder die
                     stellvertretende Vorsitzende.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         An den Sitzungen des Vorstandes nimmt der für Finanzfragen zuständige Referent oder die für Finanzfragen zuständige Referentin
                     des Amtes der VELKD mit beratender Stimme teil.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben.
                  

               

               
                     § 7 
Aufgaben des Vorstands
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Vorstand verwaltet die Stiftung. Er hat im Rahmen der Gesetze und dieser Satzung den Stiftungszweck so wirksam wie möglich
                     zu erfüllen. Er kann sich zur Durchführung seiner Aufgaben und insbesondere der Verwaltung des Stiftungsvermögens fremder
                     fachlicher Hilfe bedienen. Seine Aufgaben sind insbesondere
                  

                  
                     
                        	
                            die Verwaltung des Stiftungsvermögens,

                        

                        	
                            die Vergabe der verfügbaren Mittel,

                        

                        	
                            die Erstellung einer ordnungsgemäßen Jahresabrechnung einschließlich einer Vermögensübersicht,

                        

                        	
                            die Fertigung eines jährlichen Berichtes über die Erfüllung des Stiftungszwecks und

                        

                        	
                            die Kontakte zur Stiftungsbehörde und Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Jeweils zwei Vorstandsmitglieder vertreten die Stiftung gemeinschaftlich gerichtlich und außergerichtlich. Sie haben die
                     Stellung eines gesetzlichen Vertreters.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Haftung der Vorstandsmitglieder wird auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.
                  

               

               
                     § 8 
Beschlussfassung des Vorstandes
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Bei Beschlussfassung im schriftlichen Umlaufverfahren ist die Zustimmung aller Mitglieder des Vorstandes erforderlich.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Über die Sitzungen des Vorstandes ist eine Niederschrift anzufertigen, die von dem Sitzungsleiter oder der Sitzungsleiterin
                     zu unterzeichnen ist. Beschlüsse sind im Wortlaut festzuhalten. Die Vorstandsmitglieder und das Amt der VELKD erhalten Abschriften
                     der Sitzungsniederschriften.
                  

               

               
                     § 9 Geschäftsführung

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Geschäftsführung obliegt dem für Finanzfragen zuständigen Referenten oder der für Finanzfragen zuständigen Referentin
                     des Amtes der VELKD.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin beruft den Vorstand im Auftrag des oder der Vorsitzenden zu Sitzungen ein,
                     so oft dies zur ordnungsgemäßen Geschäftsführung erforderlich erscheint, mindestens jedoch einmal im Jahr. Der Vorstand ist
                     außerdem einzuberufen, wenn mindestens zwei Mitglieder dies verlangen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Der Vorstand legt der Kirchenleitung der VELKD innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres eine Jahresabrechnung
                     insbesondere mit folgendem Inhalt vor:
                  

                  
                     
                        	
                            Vermögensübersicht mit Stand 1. Januar und Bestand am 31. Dezember

                        

                        	
                            Erträge aus dem Stiftungsvermögen

                        

                        	
                            Bericht über die Erfüllung des Stiftungszwecks

                        

                        	
                            Zustiftungen zur Erhöhung des Stiftungsvermögens und

                        

                        	
                            Zuwendungen Dritter zur Erfüllung des Stiftungszwecks.

                        

                     

                  

               

               
                     § 10 
Stiftungsaufsicht
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Stiftung unterliegt der Aufsicht der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, vorbehaltlich der nach den Bestimmungen
                     des Niedersächsischen Stiftungsgesetzes bei der staatlichen Stiftungsbehörde verbleibenden Aufsichtsbefugnisse.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Stiftungsaufsicht ist jederzeit über die Angelegenheiten der Stiftung zu unterrichten. Mitteilungen über Änderungen in
                     der Zusammensetzung des Stiftungsorgans sowie der Jahresabschluss einschließlich der Vermögensübersicht und der Bericht über
                     die Verwendung der Stiftungsmittel sind entsprechend § 9 Abs. 4 der Satzung unaufgefordert vorzulegen.
                  

               

               
                     § 11 
Satzungsänderung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Vorstand beschließt über die Änderung der Satzung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Beschluss erfordert die Zustimmung aller Mitglieder des Vorstandes und bedarf der Genehmigung durch die Mehrheit der
                     gesetzlichen Zahl der Mitglieder der Kirchenleitung der VELKD.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Satzungsänderung bedarf der Genehmigung der Stiftungsaufsicht.
                  

               

               
                     § 12 
Umwandlung, Zusammenlegung, Aufhebung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Umwandlung, die Zusammenlegung mit einer anderen Stiftung oder die Aufhebung sind nur zulässig, wenn sie wegen einer
                     wesentlichen Änderung der Verhältnisse notwendig oder die Erfüllung des Stiftungszweckes unmöglich ist und nicht gegen die
                     Grundsätze der Gemeinnützigkeit i. S. d. Abgabenordnung verstößt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Beschluss erfordert die Zustimmung aller Mitglieder des Vorstandes und bedarf der Genehmigung durch die Mehrheit der
                     gesetzlichen Zahl der Mitglieder der Kirchenleitung der VELKD.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Umwandlung, die Zusammenlegung mit einer anderen Stiftung und die Aufhebung der Stiftung bedürfen der Genehmigung durch
                     die Stiftungsaufsicht.
                  

               

               
                     § 13 
Anfallberechtigung
                     

                  

                  Im Falle der Aufhebung der Stiftung oder Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke fällt das Vermögen an die Vereinigte Evangelisch-Lutherische
                     Kirche Deutschlands, die es unmittelbar und ausschließlich für kirchliche Zwecke zu verwenden hat, die dem ursprünglichen
                     Stiftungszweck möglichst ähnlich sind.
                  

               

               
                     § 14 
Inkrafttreten
                     

                  

                  Die Satzung tritt in Kraft mit Unterzeichnung und Anerkennung durch die Stiftungsbehörde.

                  

                  

                  

                  Hannover, den 7. Oktober 2008

                  

                  

                  

                  gez. Dr. Friedrich Hauschildt (L. S.)
Leiter des Amtes der VELKD
                  

               

               

            

         

      

      

   
      

      
         Vereinbarung zwischen dem Deutschen Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes (DNK/LWB) und der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen
            Kirche Deutschlands (VELKD) gemäß § 1 Absatz 2 der Satzung des DNK/LWB und dem Beschluss der Kirchenleitung der VELKD vom
            4./5. Mai 2017
         

      

      
         Vom 7. Dezember 2017

      

      
         (ABl. VELKD Bd. VII S. 583)

      

      Gemäß seiner Satzung vom 19. Juni 2017 bildet das DNK/LWB die Kirchengemeinschaft des Lutherischen Weltbundes in Deutschland
                     ab und koordiniert die Mitarbeit der deutschen Mitgliedskirchen in der Gemeinschaft des LWB. Für die VELKD ist die Ökumene
                     ein identitätsstiftendes Merkmal, dem vor allem in den Arbeitsbereichen „Catholica“ und „Theologische Dialoge“ Ausdruck verliehen
                     wird. Als „Anerkannter Kirchenrat“ beteiligt sich die VELKD an der Zusammenarbeit im Lutherischen Weltbund. 
                  

                  Um die Kenntnisse über die Mitgliedskirchen des LWB bei der Pflege von Beziehungen und bei der Vergabe von Projektmitteln
                     gegenseitig nutzen zu können, die theologischen Dialoge auf nationaler und internationaler Ebene miteinander in Beziehung
                     setzen zu können sowie zum effizienten Einsatz der personellen Ressourcen schließen die VELKD und das DNK/LWB folgende Vereinbarung:
                  

               

               
                     § 1
Zusammenarbeit der Leitungsgremien
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Gemäß § 1 Absatz 2 der Satzung des DNK/LWB sucht das DNK/LWB bei der Planung und Durchführung seiner Aufgaben nach einer
                     Abstimmung mit der VELKD.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Kirchenleitung der VELKD und der Geschäftsführende Ausschuss des DNK/LWB treffen sich grundsätzlich alle zwei Jahre zu
                     einem Kontaktgespräch, bei dem gemeinsam betreffende Fragen beraten werden. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Generalsynode der VELKD regelt in ihrer Geschäftsordnung die Einbeziehung von Vertretern bzw. Vertreterinnen des DNK/LWB
                     zu ihren Sitzungen. Auf Seiten des DNK/LWB ist in der Satzung die Einbeziehung des Leiters bzw. der Leiterin des Amtsbereichs
                     der VELKD oder stellvertretend des oder der für ökumenische Grundsatzfragen der VELKD zuständige Referent oder Referentin
                     sowie des Präsidenten bzw. der Präsidentin der Generalsynode der VELKD in die Gremien des DNK/LWB vorgesehen. 
                  

               

               
                     § 2 
Zusammenarbeit von Amtsbereich der VELKD und Geschäftsstelle des DNK/LWB
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Referenten und Referentinnen des Amtsbereichs der VELKD und der Geschäftsstelle des DNK/LWB nehmen wechselseitig in geeigneten
                     Abständen (möglichst insgesamt fünf jährliche Treffen) an den Beratungen des Amtsbereichs der VELKD bzw. an den Sitzungen
                     der Geschäftsstelle teil. Jährlich einmal findet eine gemeinsame Referentenbesprechung statt, bei der u. a. ein Jahresrückblick
                     und die Planungen für das kommende Jahr vorgenommen werden. Bei diesen Treffen werden Verabredungen zu konkreter Zusammenarbeit
                     (z. B. Einladung/Betreuung ausländischer Gäste bei der Generalsynode, Beteiligung des DNK/LWB an Begegnungsreisen der Kirchenleitung
                     der VELKD, Zusammenarbeit bei Kirchentag etc.) getroffen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das DNK/LWB erstellt jährlich zum Stichtag 1. Juli einen Bericht, in dem schwerpunktmäßig über die Arbeitsbereiche informiert
                     wird, in denen die VELKD und das DNK/LWB kooperieren. Dieser Bericht wird ggf. ganz oder teilweise für den Tätigkeitsbericht
                     der Kirchenleitung verwendet. 
                  

               

               
                     § 3 
Ausschüsse und sonstige Gremien der VELKD und des DNK/LWB
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Ökumenische Studienausschuss (ÖStA) ist ein Ausschuss des DNK/LWB. Die VELKD entsendet zwei Mitglieder in den Ausschuss
                     und kann diesen um die Bearbeitung von Aufträgen bitten. Die bisher von der VELKD getragenen Kosten für die Ausschussarbeit
                     (ca. 5.000 € p. a.) werden künftig vom DNK/LWB getragen. Für das Jahr 2018 werden entsprechende Mittel aus der VELKD-Umlage
                     an das DNK/LWB abgegeben. Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird die VELKD diesen Umlageanteil gegenüber ihren Gliedkirchen nicht
                     mehr abfordern. VELKD und DNK/LWB werden die VELKD-Gliedkirchen über diese Veränderung informieren.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Theologische Ausschuss (TA) ist ein Ausschuss der Kirchenleitung der VELKD. Das DNK/LWB entsendet zwei Mitglieder in
                     den Ausschuss und kann diesen um die Bearbeitung von Aufträgen bitten. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Ausschuss für Kirchliche Zusammenarbeit in Mission und Dienst (AKZMD) ist ein Ausschuss der Kirchenleitung der VELKD.
                     Seine Arbeit ist gleichermaßen auf die VELKD und das DNK/LWB bezogen. Die besondere Anbindung zur Kirchenleitung wird durch
                     ein Mitglied der Kirchenleitung im Ausschuss wahrgenommen. Die Geschäftsführung des Ausschusses wird durch das DNK/LWB wahrgenommen.
                     
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Dem Arbeitskreis der gliedkirchlichen Catholica-Beauftragten gehören die Catholica-Beauftragten der Gliedkirchen der VELKD
                     und Mitgliedskirchen des DNK/LWB an. Der Arbeitskreis wird von der VELKD geschäftsführend begleitet. An den Sitzungen nimmt
                     der Fachreferent bzw. die Fachreferentin des DNK/LWB für ökumenische und theologische Grundsatzfragen als ständiger Gast teil.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die VELKD entsendet in das Stipendienkomitee des DNK/LWB ein stimmberechtigtes Mitglied.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Die VELKD beteiligt sich an den Personalkosten der Stelle des Direktors bzw. der Direktorin des LWB-Zentrums Wittenberg und
                     entsendet ein stimmberechtigtes Mitglied in den Beirat des Zentrums.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Lädt die VELKD Mitgliedskirchen des DNK/LWB, die nicht zur VELKD gehören, zur Mitarbeit in weiteren Ausschüssen ein, erfolgen
                     die Vorbereitung der Besetzung der Ausschüsse sowie die Berufungen im Einvernehmen mit dem DNK/LWB.
                  

               

               
                     § 4
Besondere Formen der Zusammenarbeit und Übertragung von Aufgaben
                     

                  

                  
                     
                        	a)

                        	
                            Catholica-Arbeit

                           Die Verantwortung für die Catholica-Arbeit auf nationaler Ebene obliegt der VELKD. Sie nutzt die Expertise des DNK/LWB, um
                              die internationale Ebene des lutherisch-katholischen Dialogs in die Catholica-Arbeit einzutragen. Ebenso kann sich der Catholica-Beauftragte
                              der VELKD der Expertise des DNK/LWB bedienen. Das DNK/LWB kann seinerseits auf die Kompetenz des Catholica-Beauftragten für
                              die internationale Ebene des lutherisch-katholischen Dialogs zurückgreifen. 
                           

                        

                        	b)

                        	
                            Studienkurs VELKD-DBK

                           Um die internationale Dimension des Ökumenischen Studienkurses zwischen VELKD und Deutscher Bischofskonferenz fortzuführen,
                              wird der zuständige Fachreferent bzw. die zuständige Fachreferentin des DNK/LWB im vierköpfigen Vorbereitungsteam an der Durchführung
                              des Studienkurses beteiligt.
                           

                        

                        	c)

                        	
                            Theologische Dialoge und Gespräche

                           Die Verantwortung für bilaterale theologische Dialoge und Gespräche auf nationaler Ebene liegt bei der VELKD. Die VELKD kann
                              sich des DNK/LWB bedienen, um die Expertise für die internationalen Dimensionen dieser Dialoge und Gespräche einzuholen. Das
                              DNK/LWB kann sich der VELKD bedienen, um die Expertise der nationalen Ebene für die Dialoge und Gespräche auf der internationalen
                              Ebene des LWB einzuholen.
                           

                        

                        	d)

                        	
                            Ökumenische Zusammenarbeit mit Mitgliedskirchen und regionalen Zusammenschlüssen des LWB

                           Das DNK/LWB pflegt die Beziehungen zu Mitgliedskirchen des LWB in allen Regionen und fördert die regionalen Zusammenschlüsse
                              des LWB. Die VELKD unterhält Kontakte zu einzelnen Mitgliedskirchen des LWB. DNK/LWB und VELKD stimmen sich über ihre jeweiligen
                              Beziehungen zu einzelnen Kirchen ab.
                           

                        

                        	e)

                        	
                           Kollekte der VELKD

                           Sofern die VELKD nach ihrem Haushaltsgesetz die Ausschreibung einer gesamtkirchlichen Kollekte zur Förderung der ökumenischen
                              Arbeit der VELKD beschließt, sollen die Erträgnisse dieser Kollekte in vollem Umfang Mitgliedskirchen des LWB bzw. deren Einrichtungen
                              zugutekommen. Mit den Kollektenmitteln sollen missionarische, kirchliche und diakonische Projekte sowie theologische Aus-
                              und Fortbildung unterstützt werden. Bei der Verwendung der Kollektenmittel bedient sich die VELKD der Expertise des DNK/LWB.
                              Das DNK/LWB erhält deshalb 75% der Erträgnisse der Ökumene-Kollekte, die schwerpunktmäßig den Mitgliedskirchen in den LWB-Regionen
                              Mittel- und Osteuropa, Afrika, Asien, Pazifik sowie Lateinamerika und Karibik zugutekommen. Die VELKD erstellt entsprechende
                              Vergaberichtlinien. Darin ist aufzunehmen, dass die Zuwendungen der VELKD die vom DNK/LWB im Kontext des LWB zur Verfügung
                              gestellten Projektmittel ergänzen und in der Regel kleinere Projekte unterstützt werden sollen, die den Betrag von 10.000
                              € nicht überschreiten. Projekt- bzw. Programmvorhaben, die den Betrag von 10.000 € überschreiten, bedürfen der Zustimmung
                              durch die VELKD. Der Kollektentext wird von der VELKD in Zusammenarbeit mit dem DNK/LWB erstellt. Das DNK/LWB verwendet bei
                              der Vergabe der Mittel die von der VELKD erstellten Zuwendungsbescheide. Es werden monatliche Abschläge an das DNK/LWB ausgezahlt.
                              Nach Abschluss des Rechnungsjahres erfolgt eine Schlussabrechnung. Das DNK/LWB legt im ersten Quartal des Folgejahres einen
                              Verwendungsnachweis vor. Die nicht in dem jeweiligen Haushaltsjahr verbrauchten Mittel sind einem Sonderposten zuzuführen.
                              Die Prüfung einer ordnungsgemäßen Verwendung der Mittel obliegt dem DNK/LWB. Sofern Anhaltspunkte für eine nicht ordnungsgemäße
                              Verwendung von Kollektenmittel vorliegt, ist dies der VELKD unverzüglich anzuzeigen. Sofern es erforderlich sein sollte, Kollektenmittel
                              von den Zuschussempfängern zurückzufordern, obliegt dies dem DNK/LWB.
                           

                        

                        	f)

                        	
                           Evangelische Partnerhilfe

                           Die VELKD ist neben der EKD, UEK, den Diasporawerken und Pfarrerverbänden Mitglied in der Evangelischen Partnerhilfe. Voraussetzung
                              für die Vergabe von Mitteln der Partnerhilfe an Empfängerkirchen bzw. deren Mitarbeitende ist die Mitgliedschaft in der GEKE
                              bzw. in den Christlichen Weltgemeinschaften. Der Vertreter bzw. die Vertreterin der VELKD ist in diesem Zusammenhang in besonderer
                              Weise zuständig für die Fragen der Mitgliedschaft und Zusammenarbeit von Empfängerkirchen mit dem Lutherischen Weltbund. Aus
                              diesem Grund überträgt die VELKD ihr Mandat an das DNK/LWB und beauftragt im Einvernehmen mit dem DNK/LWB die Person in der
                              Geschäftsstelle des DNK/LWB mit der Wahrnehmung ihres Mandats, die für die Zusammenarbeit in den europäischen Regionen des
                              LWB zuständig ist. 
                           

                        

                        	g)

                        	
                            Literaturversand/Literaturfonds

                           Der Literaturversand der VELKD, der vor allem der Verbreitung der Veröffentlichungen der VELKD und der Unterstützung deutschsprachiger Pfarrerinnen und Pfarrer in der Diaspora mit theologischer Literatur
                              dient, wird von der VELKD in der bisherigen Form nicht fortgeführt. Es ist angestrebt, ab dem Jahr 2018 gemeinsam mit dem
                              DNK/LWB und dem Martin-Luther-Bund ein Konzept zur Weiterentwicklung des Literaturversandes unter Berücksichtigung der Interessen
                              des DNK/LWB (Bekanntmachung von Veröffentlichungen des DNK/LWB bzw. des LWB) und des MLB (Verbreitung von Veröffentlichungen
                              des Martin-Luther-Verlages und Unterstützung von theologischen Fakultäten und Seminaren mit deutschsprachiger wissenschaftlicher
                              Literatur) zu erarbeiten. Seitens der VELKD bestehen Überlegungen, ggf. einen Literaturfonds bereitzustellen, aus dem gezielt
                              Buchanschaffungen oder Literaturübersetzungen für ökumenische Partner finanziert werden könnten. 
                           

                        

                        	h)

                        	
                           Förderung der ELCJHL 

                           Bei der VELKD werden wie bisher die aus den einzelnen Gliedkirchen zur Förderung der Nahostarbeit/der Evangelisch-Lutherischen
                              Kirche in Jordanien und dem Heiligen Land (ELCJHL) zur Verfügung gestellten Finanzmittel gesammelt. Die Mittel werden möglichst
                              zeitnah nach dem jeweiligen Eingang bei der VELKD an das DNK/LWB weitergeleitet, das eine zweckentsprechende Förderung der
                              ELCJHL in Form der Unterstützung kirchlicher Projekte betreut und durch Überprüfung des jährlich erscheinenden geprüften Finanzberichtes
                              der ELCJHL überwacht.
                           

                        

                        	i)

                        	
                           Fonds für Gerechtigkeit und Versöhnung 

                           Bei der VELKD werden wie bisher die aus den einzelnen Gliedkirchen zur Förderung der LUCSA (Lutheran Communion in Southern
                              Africa) und ihrer Mitgliedskirchen zur Verfügung gestellten Finanzmittel gesammelt. Die Mittel werden möglichst zeitnah nach
                              dem jeweiligen Eingang bei der VELKD an das DNK/LWB weitergeleitet, das eine zweckentsprechende Förderung nach Vorgabe der
                              Geberkirchen betreut und durch Überprüfung des jährlich erscheinenden geprüften Finanzberichtes der LUCSA überwacht.
                           

                        

                        	j)

                        	
                           Übertragung von einzelnen Aufgaben

                           Weitere Gelder, die die VELKD ggf. für die jeweiligen Landeskirchen weiterleiten und verwalten soll, um theologische Ausbildungsstätten
                              oder andere Projekte in den in Absatz 4 e) genannten LWB-Regionen zu unterstützen, werden weiterhin von der VELKD eingenommen.
                              Die Weiterleitung und Überwachung der Gelder erfolgt über das DNK/LWB.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 5 
Finanzen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Nach der Vereinbarung mit der VELKD vom 10. Juli 2015 sind dem DNK/LWB ein Anteil von 2,25 Stellen der im Stellenplan der
                     VELKD abgebildeten Stellen des höheren Dienstes für Referententätigkeiten zugerechnet. Die dafür anzusetzenden Finanzmittel
                     (pro Stelle im Durchschnitt grob 120.000 €, also 270.000 €) werden für das Jahr 2018 aus der VELKD-Umlage an das DNK/LWB abgegeben.
                     Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird die VELKD diesen Umlagenanteil gegenüber ihren Gliedkirchen nicht mehr abfordern. VELKD und
                     DNK/LWB werden die VELKD-Gliedkirchen über diese Veränderung informieren. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die in den Haushaltsplänen von VELKD sowie DNK/LWB vorgesehene jährliche Kostenerstattung des DNK/LWB für anteilige Tätigkeiten
                     in der Sachbearbeitung, in Sekretariaten, für allgemeine Dienstleistungen und für Sachkosten (ca. 164.000 €) entfällt ab dem
                     Jahr 2018.
                  

               

               
                     § 6 
Freundschaftsklausel
                     

                  

                  Die die Vereinbarung schließenden verpflichten sich, etwa in Zukunft auftretende Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung
                     dieses Vertrages in freundschaftlicher Weise zu beseitigen. 
                  

               

               
                     § 7 
Schlussbestimmungen
                     

                  

                   Diese Vereinbarung kann von den Beteiligten schriftlich mit einer Frist von einem Jahr zum Ende eines Kalenderjahres gekündigt
                     werden.
                  

                   Diese Vereinbarung löst die zwischen den Beteiligten bestehende Vereinbarung vom 10. Juli 2015 ab.

                  ______________________________

                  Unter Bezugnahme auf den Beschluss des DNK/LWB vom 24. November 2017 und der Kirchenleitung der VELKD vom 21. September 2017
                     vollzogen.
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Hannover, den 7. Dezember 2017

                                 Der stellvertretende Vorsitzende
des Deutschen Nationalkomitees
des Lutherischen Weltbundes
                                 

                                 Frank O. July

                              
                              	
                                 Hannover, den 7. Dezember 2017

                                 Der Leitende Bischof
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen
Kirche Deutschlands
                                 

                                 Gerhard Ulrich

                              
                           

                        
                     

                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Verordnung über das Haushalts- und Rechnungswesen der Evangelischen Kirche in Deutschland

      

      
         Vom 24. September 2021

      

      

      Die jeweils aktuelle Fassung der Verordnung über das Haushalts- und Rechnungswesen der Evangelischen Kirche in Deutschland
            ist unter folgendem Link abrufbar:
         

         http://kirchenrecht-ekd.de/document/3101

      

      

   
      

      
         Rechtsverordnung
zur Ausführung der Verordnung über das Haushalts- und Rechnungswesen der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(Haushaltsordnung der EKD – HHO-EKD) (Rechtsverordnung Haushalt – RVO-HH-VELKD)
         

      

      
         Vom 28. September 2012

      

      
         (ABl. VELKD Bd. VII S. 486)

      

      

      
                     § 1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Diese Rechtsverordnung gilt für die Erstellung des gemäß Artikel 26 der Verfassung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen
                     Kirche Deutschlands von der Generalsynode zu beschließenden Haushaltsplanes sowie für die Rechnungslegung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Soweit sich aus den nachfolgenden Vorschriften oder aus dem Haushaltsbeschluss der Generalsynode nach Artikel 26 Absatz 1
                     der Verfassung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) nichts anderes ergibt, findet die Verordnung
                     über das Haushalts- und Rechnungswesen der Evangelischen Kirche in Deutschland (Haushaltsordnung der EKD – HHO-EKD) in der
                     jeweils geltenden Fassung entsprechend Anwendung.
                  

               

               
                     § 2

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Anstelle der in den Bestimmungen der HHO-EKD genannten „Synode der EKD“ ist zuständig die „Generalsynode der VELKD“.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Anstelle des in den Bestimmungen der HHO-EKD genannten „Ständigen Haushaltsausschusses der Synode der EKD“ ist zuständig der „Finanzausschuss der Generalsynode der VELKD“.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Anstelle des in den Bestimmungen der HHO-EKD genannten „Kollegiums des Kirchenamtes der EKD“ ist zuständig das „Referentenkollegium des Amtes der VELKD“.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Anstelle des in § 43 Absatz 1 und in § 50 Absatz 1 der HHO-EKD genannten „Präsidenten oder der Präsidentin des Kirchenamtes der EKD“ ist zuständig der „Leiter oder die Leiterin des Amtes der VELKD“.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Anstelle der in den Paragraphen der HHO-EKD genannten „Abteilungsleitung Finanzen“ ist zuständig der „Finanzreferent oder die Finanzreferentin des Amtes der VELKD“; dies gilt nicht für die Bestimmungen der
                     §§ 42 Absatz 1, 45 Absatz 3, 49 Absatz 2 und für § 52.
                  

               

               
                     § 3

                  

                  Im Einzelnen werden nachfolgende Abweichungen bzw. Ergänzungen von den Bestimmungen der HHO-EKD festgelegt:

                  
                        (
                        1
                        )
                         Eine Beteiligung des in § 12 Absatz 2 der HHO-EKD genannten Finanzbeirates der EKD findet im Rahmen der Haushaltsaufstellung
                     der VELKD nicht statt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         § 16 der HHO-EKD findet mit der Maßgabe Anwendung, dass der Haushalt der VELKD gemäß Artikel 26 der Verfassung der VELKD
                     durch einen Haushaltsbeschluss der Generalsynode in Kraft gesetzt wird.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         § 21 Absatz 1 wird wie folgt ergänzt: 
                  

                  „Die Budgetverantwortung liegt grundsätzlich bei den Handlungsfeldverantwortlichen; Ausnahmen hiervon können im Haushaltsbeschluss
                     kenntlich gemacht werden.“
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         § 29 Absatz 4 wird wie folgt ersetzt und ist entsprechend im Haushaltsbeschluss aufzunehmen:
                  

                  „Ein Nachtragshaushalt wird durch Beschluss der Kirchenleitung unter Zustimmung des Finanzausschusses der Generalsynode aufgestellt.
                     Die Generalsynode ist bei ihrer nächsten ordentlichen Sitzung zu informieren.“
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         In § 50 Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „Kasse der EKD“ durch das Wort „VELKD“ ersetzt.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         § 50 Absatz 2 und Absatz 3 findet insoweit Anwendung, als bei Konten und Depots der VELKD das Amt der VELKD zuständig ist.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         In § 67 Absatz 2 f) werden die Wörter „Kasse der EKD“ durch die Wörter „Amt der VELKD“ ersetzt.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                         § 70 ist wie folgt anzuwenden:
                  

                  Die Rechnungslegung obliegt dem Amt der VELKD. Der Jahresabschluss ist nach Ablauf des Haushaltsjahres unverzüglich zu erstellen
                     und dem Finanzausschuss der Generalsynode der VELKD zusammen mit dem Bericht des Oberrechnungsamtes über die Prüfung des Jahresabschlusses zur Prüfung vorzulegen.
                     Die Kirchenleitung nimmt das Ergebnis der Prüfung des Finanzausschusses zur Kenntnis, stellt den Jahresabschluss fest und
                     legt diesen der Generalsynode der VELKD vor. Die Entlastung wird durch die Generalsynode durch Beschluss erteilt.
                  

               

               
                     § 4

                  

                  Die gemäß § 72 der HHO-EKD vom Kirchenamt der EKD erlassenen Ausführungsbestimmungen finden, sofern die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands keine abweichende Regelung trifft, für die Vereinigte
                     Kirche sinngemäß Anwendung.
                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Ausführungsbestimmung 
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) zur Haushaltsordnung der EKD (HHO-EKD) vom 1. Juni 2012
            i. V. m. § 4 der Rechtsverordnung Haushalt (RVOHH-VELKD) 
vom 28. September 2012.
         

      

      
         Vom 8. Dezember 2020 
(ABl. VELKD Bd. VII S. 658) 
         

      

      

      
                     

                  

                  Die gemäß § 72 Abs. 1 a) der HHO-EKD erlassene Bestimmung für die Bilanzierung und Bewertung von Vermögen und Schulden der
                     Evangelischen Kirche in Deutschland (BewR-EKD) vom 10.09.2013 findet für die VELKD mit folgenden Änderungen Anwendung:
                  

                  
                     
                        	
                           Die Ziffern 5.2.1, 5.2.2 und 5.2.3 finden auf den Amtsbereich der VELKD im Kirchenamt der EKD und auf die Einrichtungen der
                              VELKD keine Anwendung.
                           

                        

                        	
                           Abweichend von Ziffer 5.5.5 Absatz 1 wird zum Bilanzstichtag die Deckungsrückstellung der Inaktiven als Leistungsbarwert der
                              laufenden Ruhegehälter angesetzt, während als Deckungsrückstellung der Aktiven, welche über die NKVK versorgt werden, die
                              Differenz aus dem Leistungsbarwert der auf die Regelaltersgrenze hochgerechneten Versorgungsanwartschaften abzgl. des Beitragsbarwerts
                              der sich aus der Satzung der NKVK ergebenden Beiträge zzgl. etwaiger Sanierungszuschläge und einmaliger Umlagen anzusetzen
                              ist. Für Mitarbeiter, deren Versorgung über die EKD erfolgt, ist die Versorgung nach Maßgabe der EKD zu berechnen.
                           

                        

                        	
                           Die in der Anlage zu Ziffer 8.1 enthaltene Abschreibungstabelle gilt im Hinblick auf das Gebäude des Theologischen Studienseminars
                              Pullach insofern, als eine Nutzungsdauer von 75 Jahren festgelegt wird. 
                           

                        

                        	
                           Ab dem Jahresabschluss 2019 werden für die Erstellung von Versorgungsgutachten zur Ermittlung der Versorgungsrückstellung
                              für die über die NKVK abgesicherten Versorgungsfälle die Berechnungsparameter der NKVK zugrunde gelegt.
                           

                        

                     

                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Kirchengesetz über das Oberrechnungsamt der Evangelischen Kirche in Deutschland (Oberrechnungsamtgesetz – ORAG)

      

      
         Vom 12. November 1993

      

      

      Die jeweils aktuelle Fassung des Kirchengesetzes über das Oberrechnungsamt der Evangelischen Kirche in Deutschland (Oberrechnungsamtgesetz
            – ORAG) ist unter folgendem Link abrufbar:
         

         https://www.kirchenrecht-ekd.de/document/3100

      

      

   
      

      
         Kirchengesetz
über die Errichtung eines 
Verfassungs- und Verwaltungsgerichts der 
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
         

      

      
         in der Fassung vom 1. November 1978 

      

      
         (ABl. Bd. V S. 142)

      

      In Ausführung von Artikel 141 der Verfassung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands vom 8. Juli 1948 haben Generalsynode und Bischofskonferenz
            das nachfolgende Kirchengesetz unter Wahrung der Vorschriften von Artikel 16 Absatz 4* der Verfassung beschlossen, das hiermit
            verkündet wird:
         

         
                     § 1

                  

                  Es wird ein Verfassungs- und Verwaltungsgericht der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands errichtet.

               

               
                     § 2

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Verfassungs- und Verwaltungsgericht entscheidet
                  

                  
                     
                        	
                            über Verfassungsstreitigkeiten, die sich ergeben aus der Verfassung oder anderen Normen mit Verfassungsrang

                           
                              
                                 	
                                     der Vereinigten Kirche, insbesondere über die Verfassungsmäßigkeit der Gesetze und Verordnungen der Vereinigten Kirche und
                                       über ihr Verhältnis zu den Gesetzen und Verordnungen der Gliedkirchen,
                                    

                                 

                                 	
                                     einer Gliedkirche nach Maßgabe der Gesetzgebung dieser Gliedkirchen oder der Vereinigten Kirche im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen
                                       Zuständigkeit.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                            über Verwaltungsstreitigkeiten

                           
                              
                                 	
                                     zwischen der Vereinigten Kirche einerseits und ihren Gliedkirchen sowie den der Vereinigten Kirche unmittelbar angeschlossenen
                                       Gemeinden und Werken andererseits,
                                    

                                 

                                 	
                                     der Gliedkirchen sowie der der Vereinigten Kirche unmittelbar angeschlossenen Gemeinden und Werke,

                                 

                                 	
                                     aus Verwaltungsakten der Vereinigten Kirche, ausgenommen vermögensrechtliche Ansprüche aus einem kirchengesetzlich geregelten
                                       Dienstverhältnis.
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                            Als Rechtsmittelinstanz über Verfassungs- und Verwaltungsstreitigkeiten nach Maßgabe

                           
                              
                                 	
                                     der Gesetzgebung der Gliedkirchen oder der Vereinigten Kirche im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Zuständigkeit,

                                 

                                 	
                                     von Verträgen zwischen der Vereinigten Kirche einerseits und einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland, die
                                       nicht der Vereinigten Kirche angehört, oder gliedkirchlichen Vereinigungen innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland
                                       andererseits sowie der Gesetzgebung dieser Gliedkirchen oder gliedkirchlichen Vereinigungen,
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        	
                            über alle Angelegenheiten, die dem Gericht durch Gesetzgebung der Gliedkirchen oder der Vereinigten Kirche übertragen werden.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ein Antrag auf eine Entscheidung nach Absatz 1 Nr. 1 ist, soweit die Gesetzgebung der Vereinigten Kirche oder der Gliedkirchen
                     nichts anderes bestimmt, nur zulässig, wenn der Antragsteller
                  

                  
                     
                        	
                            bei Meinungsverschiedenheiten zwischen verfassungsmäßigen Organen oder Teilen von Organen, die durch die Verfassung, andere
                              Normen mit Verfassungsrang oder in der Geschäftsordnung der Generalsynode oder der synodalen Organe der Gliedkirchen mit eigenen
                              Rechten ausgestattet sind, geltend macht, daß er durch eine Maßnahme oder Unterlassung des Antragsgegners in seinen Rechten
                              verletzt oder unmittelbar gefährdet wird,
                           

                        

                        	
                            eine Rechtsnorm eines Kirchengesetzes, einer Verordnung oder einer Satzung wegen ihrer förmlichen oder sachlichen Unvereinbarkeit
                              mit der Verfassung der Vereinigten Kirche oder deren Gliedkirche
                           

                            für nichtig hält oder

                            für gültig hält, nachdem ein kirchliches Organ oder eine kirchliche Amtsstelle sie als unvereinbar mit der Verfassung der
                              Vereinigten Kirche oder der Gliedkirche nicht angewendet hat.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Soll eine Zuständigkeit des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts der Vereinigten Kirche durch Gesetze der Gliedkirchen begründet
                     werden, so bedürfen diese Gesetze der Zustimmung der Kirchenleitung der Vereinigten Kirche.
                  

               

               
                     § 3

                  

                  Beteiligte vor dem Verfassungs- und Verwaltungsgericht der Vereinigten Kirche können sein:

                  
                     
                        	
                            die Vereinigte Kirche und ihre verfassungsmäßigen Organe,

                        

                        	
                            die Gliedkirchen und ihre verfassungsmäßigen Organe,

                        

                        	
                            die der Vereinigten Kirche unmittelbar angeschlossenen Gemeinden,

                        

                        	
                            die Werke der Vereinigten Kirche,

                        

                        	
                            die nach der Gesetzgebung der Gliedkirchen oder der Vereinigten Kirche sonst Beteiligten.

                        

                     

                  

               

               
                     § 4

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Verfassungs- und Verwaltungsgericht der Vereinigten Kirche besteht aus dem rechtskundigen Präsidenten, dem rechtskundigen
                     Vizepräsidenten und der erforderlichen Zahl weiterer rechtskundiger und geistlicher Mitglieder. Die Mitglieder des Verfassungs-
                     und Verwaltungsgerichts der Vereinigten Kirche müssen zu kirchlichen Ämtern wählbar sein. Sie dürfen nicht Mitglieder eines
                     Organes, Kirchenbeamte oder Angestellte der Vereinigten Kirche sein. Mitglieder eines Organes, Kirchenbeamte und Angestellte
                     einer Gliedkirche der Vereinigten Kirche oder einer der in § 2 Absatz 1 Nr. 3 b genannten Gliedkirchen der Evangelischen Kirche
                     in Deutschland oder gliedkirchlichen Vereinigung sind im Einzelfall von der Mitwirkung in Verfahren ausgeschlossen, wenn ihre
                     Gliedkirche oder gliedkirchliche Vereinigung als Partei an dem Verfahren beteiligt ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Mitglieder des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts der Vereinigten Kirche werden von der Kirchenleitung im Einvernehmen
                     mit der Bischofskonferenz für eine Amtsdauer von sechs Jahren berufen. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, so gilt die Berufung
                     eines neuen Mitglieds nur für den Rest der Amtsdauer. Bei der Berufung der Mitglieder ist die gliedkirchliche Zusammensetzung
                     der Vereinigten Kirche tunlichst zu berücksichtigen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Präsident des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts der Vereinigten Kirche wird vom Vizepräsidenten, bei dessen Verhinderung
                     von den übrigen rechtskundigen Mitgliedern in der Reihenfolge nach dem Lebensalter vertreten. Der Präsident, der Vizepräsident
                     und das älteste geistliche Mitglied bilden das Präsidium des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts der Vereinigten Kirche;
                     bei Verhinderung treten für den Präsidenten und den Vizepräsidenten rechtskundige Mitglieder, für das geistliche Mitglied
                     ein anderes geistliches Mitglied in der Reihenfolge nach dem Lebensalter ein.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Mitgliedschaft im Verfassungs- und Verwaltungsgericht der Vereinigten Kirche endet, wenn ein Mitglied sein Amt niederlegt
                     oder wenn das Präsidium auf Antrag der Kirchenleitung durch Beschluß feststellt, daß ein Mitglied sein Amt wegen schweren
                     Verstoßes gegen seine Pflichten verloren hat oder wegen körperlicher oder geistiger Gebrechen nicht mehr ausüben kann.
                  

               

               
                     § 5

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Verfassungs- und Verwaltungsgericht der Vereinigten Kirche gliedert sich in Senate.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Senate entscheiden in der Besetzung mit dem rechtskundigen Vorsitzenden, einem geistlichen und einem rechtskundigen Mitglied.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Senate entscheiden in der Besetzung mit dem rechtskundigen Vorsitzenden, zwei geistlichen und zwei rechtskundigen Mitgliedern
                  

                  
                     
                        	
                            in Verfassungsstreitigkeiten,

                        

                        	
                            in Rechtsmittelverfahren, wenn das kirchliche Gericht erster Instanz in der Besetzung mit fünf Mitgliedern zu entscheiden
                              hatte, es sei denn, daß in Verwaltungsstreitigkeiten die Entscheidung durch Beschluß ohne mündliche Verhandlung ergeht,
                           

                        

                        	
                            auf Vorlagen von Gerichten und Schlichtungsstellen der Gliedkirchen, soweit das Recht der Gliedkirchen Vorlagen an das Verfassungs-
                              und Verwaltungsgericht der Vereinigten Kirche zuläßt.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Das Präsidium des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts der Vereinigten Kirche bestimmt jeweils zu Beginn der Amtsdauer von
                     sechs Jahren (§ 4 Abs. 2 Satz 1) die Zahl und Zusammensetzung der Senate. Es regelt für jeweils zwei Jahre die Geschäftsverteilung
                     und die Vertretung von Mitgliedern der Senate.
                  

               

               
                     § 6

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Mitglieder des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts der Vereinigten Kirche sind an Schrift und Bekenntnis und an Recht
                     und Gesetz gebunden. Sie führen ihr Amt in richterlicher Unabhängigkeit.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Leitende Bischof verpflichtet den Präsidenten und den Vizepräsidenten, der Präsident die Mitglieder auf ihren Dienst
                     mit folgendem Gelöbnis:
                  

                   Ich gelobe vor Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden, daß ich die Verfassungen, Gesetze und Ordnungen der Vereinigten Kirche
                     und ihrer Gliedkirchen achten und wahren und meine Entscheidungen ohne Ansehen der Person fällen werde.
                  

                   Die Verpflichtung kann schriftlich erfolgen.

                  
                        (
                        3
                        )
                         Eine Vergütung wird im allgemeinen nicht gewährt. Die Kirchenleitung kann in besonderen Fällen eine solche zubilligen. Sie
                     setzt auch die Höhe der Tagegelder und Reisekosten sowie die Entschädigung für entstandenen Dienstaufwand fest.
                  

               

               
                     § 7

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das schriftliche Verfahren bildet die Regel. Doch kann jederzeit mündliche Verhandlung angeordnet werden; dies soll bei allen
                     Verfahren, in denen das Gericht nicht Rechtsmittelinstanz ist, auf Antrag geschehen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Soweit das Verfassungs- und Verwaltungsgericht nicht als Rechtsmittelinstanz tätig wird, liegt es ihm ob, alle Sach- und
                     Rechtsfragen erschöpfend zu klären.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Soweit die Vereinigte Kirche nicht am Verfahren beteiligt ist, ist die Kirchenleitung der Vereinigten Kirche zu hören.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Das Verfahren bei der Verhandlung und der Entscheidung über Rechtsmittel nach § 2 Absatz 1 Nr. 3 richtet sich nach dem Recht
                     der dort genannten Kirchen bzw. gliedkirchlichen Vereinigungen, soweit das Recht der Vereinigten Kirche nichts anderes bestimmt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Soweit für die Entscheidung des Gerichtes Fragen des Bekenntnisses wesentlich sind, hat es vor der Entscheidung eine Stellungnahme
                     der Kirchenleitung beizuziehen. Die Kirchenleitung soll in grundsätzlichen Fragen vor ihrer Stellungnahme die gutachtliche
                     Äußerung mindestens eines Hochschullehrers lutherischen Bekenntnisses einholen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Für das Verfahren im einzelnen erläßt die Kirchenleitung im Benehmen mit dem Präsidenten des Gerichtes eine Rechtsverordnung.
                  

               

               
                     § 8

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         In den Verträgen nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 b können von diesem Kirchengesetz abweichende Bestimmungen über die Beteiligten, über
                     die Zusammensetzung der entscheidenden Senate, über die Einholung von gutachtlichen Stellungnahmen in Fragen des Bekenntnisses
                     und über das Verfahren vor dem Verfassungs- und Verwaltungsgericht getroffen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Verträge sind im Amtsblatt der Vereinigten Kirche zu veröffentlichen.
                  

               

               
                     § 9

                  

                  Die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Verordnungen erläßt die Kirchenleitung.

               

            

         

      

      
            Anhang
zum Kirchengesetz über die Errichtung eines Verfassungs- und Verwaltungsgerichts
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
            

         

         

         Kirchengesetz über die Errichtung eines Verfassungs- und Verwaltungsgerichts der Vereinigten Kirche.
Beschluß der Kirchenleitung 
zur Geltung in der Evang.-Luth. Kirche in Thüringen.

         Vom 18./19. November 1993

         (ABl. Bd. VI S. 214)

         Gemäß Artikel 2 Absatz 2 der verfassungsändernden Verordnung mit Gesetzeskraft zur Regelung von mit dem Beitritt früherer
            Gliedkirchen zusammenhängenden Fragen (Beitrittsverordnung) vom 31. Juli 1991 (ABl. Bd. VI S. 154) stellt die Kirchenleitung
            auf Antrag der Evang.-Luth. Kirche in Thüringen fest, daß das Kirchengesetz über die Errichtung eines Verfassungs- und Verwaltungsgerichtes
            der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands in der Fassung vom 1. November 1978 (ABl. Bd. V S. 142) ab 1.
            Januar 1994 in der Evang.-Luth. Kirche in Thüringen gilt.
         

         ***

         Kirchengesetz über die Errichtung eines Verfassungs- und Verwaltungsgerichts der Vereinigten Kirche.
Beschluß der Kirchenleitung 
zur Geltung in der Evang.-Luth. Landeskirche Sachsens.

         Vom 16. Dezember 1993

         (ABl. Bd. VI S. 218)

         Gemäß Artikel 2 Absatz 2 der verfassungsändernden Verordnung mit Gesetzeskraft zur Regelung von mit dem Beitritt früherer
            Gliedkirchen zusammenhängenden Fragen (Beitrittsverordnung) vom 31. Juli 1991 (ABl. Bd. VI S. 154) stellt die Kirchenleitung
            auf Antrag der Evang.-Luth. Landeskirche Sachsens fest, daß das Kirchengesetz über die Errichtung eines Verfassungs- und Verwaltungsgerichtes
            der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands in der Fassung vom 1. November 1978 (ABl. Bd. V S. 142) ab 1. Januar 1994 in der Evang.-Luth. Landeskirche Sachsens gilt.
         

         ***

         Kirchengesetz über die Errichtung eines Verfassungs- und Verwaltungsgerichts der Vereinigten Kirche.
Beschluß der Kirchenleitung 
zur Geltung in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs.

         Vom 26. April 1994

         (ABl. Bd. VI S. 240)

         Gemäß Artikel 2 Absatz 2 der verfassungsändernden Verordnung mit Gesetzeskraft zur Regelung von mit dem Beitritt früherer
            Gliedkirchen zusammenhängenden Fragen (Beitrittsverordnung) vom 31. Juli 1991 (ABl. Bd. VI S. 154) stellt die Kirchenleitung
            auf Antrag der Evang.-Luth. Landeskirche Mecklenburgs fest, daß das Kirchengesetz über die Errichtung eines Verfassungs- und
            Verwaltungsgerichts der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands in der Fassung vom 1. November 1978 (ABl.
            Bd. V S. 142) mit Wirkung vom 1. Januar 1994 in der Evang.-Luth. Landeskirche Mecklenburgs gilt.
         

      

      

      1
            Jetzt Artikel 22 und 24 Abs. 5.

         

      

   
      

      
         Rechtsverordnung
zur Ausführung des Kirchengesetzes über die Errichtung eines Verfassungs- und Verwaltungsgerichtes der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen
            Kirche Deutschlands
(Verfahrensordnung)
         

      

      
         Vom 17. November 2006 

      

      
         (ABl. VELKD Bd. VII S. 340)
zuletzt geändert durch Beschluss der Kirchenleitung vom 16. Dezember 2010
(ABl. VELKD Bd. VII S. 450)
         

      

      Aufgrund von § 7 Abs. 6 und § 9 des Kirchengesetzes über die Errichtung eines Verfassungs- und Verwaltungsgerichts vom 1.
            November 1978 (ABl. VELKD Bd. V S. 142) erlässt die Kirchenleitung im Benehmen mit den Präsidenten des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts
            folgende Rechtsverordnung:
         

      

      
            I. Allgemeine Bestimmungen

         

         
                     § 1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Verfassungs- und Verwaltungsgericht hat seinen Sitz am Sitz des Amtes der VELKD. Den Tagungsort bestimmt jeweils der
                     Vorsitzende des Senats.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Geschäftsstelle wird im Amt der VELKD gebildet.
                  

               

               
                     § 2

                  

                  Von der Mitwirkung im Verfassungs- und Verwaltungsgericht ist ausgeschlossen:

                  
                     
                        	
                            wer selbst Beteiligter ist oder zu einem Beteiligten in dem Verhältnis eines Mitberechtigten, Mitverpflichteten, Regresspflichtigen
                              oder gesetzlichen Vertreters steht;
                           

                        

                        	
                            wer mit einem Beteiligten verheiratet, in gerader Linie verwandt, verschwägert oder durch Annahme an Kindesstatt verbunden
                              oder wer in der Seitenlinie bis zum dritten Grade verwandt oder bis zum zweiten Grade verschwägert ist oder war;
                           

                        

                        	
                            wer in derselben Sache bereits von Amts oder Berufs wegen, insbesondere in dem vorausgegangenen Verwaltungsverfahren tätig
                              gewesen ist;
                           

                        

                        	
                            wer in der Sache als Zeuge oder Sachverständiger gehört worden ist;

                        

                        	
                            wer Mitglied eines Organes, Kirchenbeamter oder Angestellter einer Gliedkirche der Vereinigten Kirche oder einer der in §
                              2 Absatz 1 Nr. 3 b des Kirchengesetzes über die Errichtung eines Verfassungs- und Verwaltungsgerichtes genannten Gliedkirchen
                              der Evangelischen Kirche in Deutschland oder gliedkirchlichen Zusammenschlüsse ist, wenn seine Gliedkirche oder der gliedkirchliche
                              Zusammenschluss als Partei an dem Verfahren beteiligt ist.
                           

                        

                     

                  

               

               
                     § 3

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Beteiligten können ein Mitglied des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts wegen Besorgnis der Befangenheit ablehnen, wenn
                     ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Zweifel an seiner Unparteilichkeit zu rechtfertigen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Wird ein Mitglied des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt, so entscheiden die
                     übrigen Mitglieder des erkennenden Senats unter Ausschluss des Abgelehnten; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden
                     den Ausschlag.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Ablehnung ist zu begründen. Der Abgelehnte hat sich dazu zu äußern. Die Ablehnung ist unbeachtlich, wenn sie bei mündlicher
                     Verhandlung nicht spätestens zu Beginn der Verhandlung erklärt wird, es sei denn ein Ablehnungsgrund entsteht bei der mündlichen
                     Verhandlung; bei Verzicht auf mündliche Verhandlung ist der Zeitpunkt der Verzichtserklärung, im schriftlichen Verfahren der
                     Zeitpunkt der Endentscheidung maßgebend.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Erklärt sich ein Mitglied, das nicht abgelehnt ist, selbst für befangen, oder bestehen Zweifel darüber, ob ein Mitglied nach
                     § 2 von der Mitwirkung im Verfassungs- und Verwaltungsgericht ausgeschlossen ist, so gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die Vorschriften der Absätze 1 bis 4 finden auf den Urkundsbeamten der Geschäftsstelle entsprechende Anwendung.
                  

               

               
                     § 4

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Soweit die Vereinigte Kirche an einem Verfahren nicht beteiligt ist, ist ihre Kirchenleitung durch Zustellung von Abschriften
                     der Schriftsätze sowie der Entscheidungen zu unterrichten und ihr Gelegenheit zur Äußerung zu geben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Sofern die Kirchenleitung bei Verfahren nach Absatz 1, keine von ihr gebildete Kommission mit der Abgabe einer Äußerung beauftragt,
                     erfolgt diese durch das Amt der VELKD.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         In jeder Lage des Verfahrens kann die Kirchenleitung einen Vertreter des allgemeinen kirchlichen Interesses bestellen. Er
                     ist zu allen mündlichen Verhandlungen zu laden. Vor der Endentscheidung ist ihm Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.
                  

               

               
                     § 5

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Verfassungs- und Verwaltungsgericht beschließt von Amts wegen oder auf Antrag über die Beiladung Dritter, deren rechtliche
                     Interessen durch die Entscheidung in dem anhängigen Verfahren unmittelbar berührt werden. In dem Beschluss sind der Gegenstand
                     und die Lage des Verfahrens anzugeben. Der Beigeladene hat die Stellung eines Beteiligten. Die Wirkung der Rechtskraft erstreckt
                     sich auch auf ihn.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Beiladungen sind in Revisionsverfahren unzulässig. Klageänderungen können durch Beschluss des Senats zugelassen werden, wenn
                     sie als zweckdienlich und für die betroffenen Parteien zumutbar angesehen werden; der Beschluss ist unanfechtbar.
                  

               

               
                     § 6

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Beteiligten können einen ordinierten kirchlichen Amtsträger, einen ordentlichen Professor der Theologie, einen Rechtsanwalt
                     oder eine andere zum Richteramt befähigte Person mit ihrer Vertretung betrauen oder als Beistand zuziehen; diese müssen entweder
                     Mitglied einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland oder einer der Evangelischen Kirche in Deutschland angeschlossenen
                     Gemeinschaft sein oder einer Kirche angehören, die mit der Vereinigten Kirche oder einer ihrer Gliedkirchen in Kanzel- und
                     Abendmahlsgemeinschaft stehen. Kirchliche Körperschaften können sich durch ein Mitglied ihres Vertretungsorgans vertreten
                     lassen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Vollmacht ist schriftlich zu erteilen. Sie kann nachgereicht werden; hierfür kann der Vorsitzende des Senats, bei dem
                     das Verfahren anhängig ist, eine Frist bestimmen. Ist ein Bevollmächtigter bestellt, so sind die Zustellungen oder Mitteilungen
                     des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts an ihn zu richten.
                  

               

               
                     § 7

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Alle kirchlichen Gerichte, Amtsstellen und Werke der Vereinigten Kirche und der Gliedkirchen leisten dem Verfassungs- und
                     Verwaltungsgericht Rechts- und Amtshilfe.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Rechts- und Amtshilfe staatlicher Behörden richtet sich nach den staatlichen Vorschriften.
                  

               

               
                     § 8

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Beteiligten können die Gerichtsakten und die dem Verfassungs- und Verwaltungsgericht vorgelegten Akten einsehen und sich
                     durch die Geschäftsstelle auf ihre Kosten Ausfertigungen, Kopien, Auszüge und Abschriften erteilen lassen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Entwürfe zu Urteilen, Beschlüssen und Verfügungen, die Arbeiten zu ihrer Vorbereitung, ferner die Schriftstücke, die
                     Abstimmungen betreffen, werden weder vorgelegt noch abschriftlich mitgeteilt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Über eine Einsichtnahme der Akten durch Dritte entscheidet der Präsident.
                  

               

               
                     § 9

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die mündliche Verhandlung ist öffentlich, soweit das Verfassungs- und Verwaltungsgericht nichts anderes beschließt. Den Schriftführer
                     bestimmt der Vorsitzende des erkennenden Senats.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Beteiligten sind auf die Bestimmung des § 7 Abs. 1 des Kirchengesetzes über die Errichtung eines Verfassungs- und Verwaltungsgerichts
                     alsbald besonders hinzuweisen, in Verfahren erster Instanz im Rahmen der Rechtsmittelbelehrung.
                  

               

               
                     § 10

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Alle Schriftsätze sollen bei der Geschäftsstelle des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts in achtfacher Ausfertigung eingereicht
                     werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Alle Ladungen und Zustellungen erfolgen durch die Geschäftsstelle von Amts wegen. Die Zustellung kann auch durch eingeschriebenen
                     Brief mit Rückschein oder durch Übergabe des zuzustellenden Schriftstückes an den Zustellungsempfänger gegen schriftliche
                     Empfangsbestätigung vorgenommen werden.
                  

               

               
                     § 11

                  

                  Anträge, Klagen und Rechtsmittel können bis zur Entscheidung durch Erklärung gegenüber dem Verfassungs- und Verwaltungsgericht
                     zurückgenommen werden.
                  

               

               
                     § 12

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Verfassungs- und Verwaltungsgericht entscheidet nach seiner freien, aus dem Inhalt des gesamten Verfahrens gewonnenen
                     Überzeugung. In der Entscheidung sind die Gründe anzugeben, die für die richterliche Überzeugung leitend gewesen sind.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das Verfassungs- und Verwaltungsgericht entscheidet in geheimer Beratung mit der Mehrheit der Stimmen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Mitglieder stimmen nach dem Lebensalter; der Jüngere stimmt vor dem Älteren. Wenn ein Berichterstatter ernannt ist, so
                     stimmt er zuerst. Die nicht rechtskundigen Mitglieder stimmen vor den rechtskundigen. Zuletzt stimmt der Vorsitzende.
                  

               

               
                     § 13

                  

                  Das Verfassungs- und Verwaltungsgericht entscheidet in den Fällen des § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 des Kirchengesetzes über die
                     Errichtung eines Verfassungs- und Verwaltungsgerichts durch Urteil. Im Übrigen ergeht die Entscheidung durch Urteil, sofern
                     sich aus der Art des Rechtsmittels oder aus dem Recht der Gliedkirchen nichts anderes ergibt.
                  

               

               
                     § 14

                  

                  Die Entscheidungen des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts sind mit Tatbestand und Entscheidungsgründen zuzustellen. Ergehen
                     sie im schriftlichen Verfahren, teilt die Geschäftsstelle den Beteiligten vor der Zustellung der vollständigen Entscheidung
                     die Entscheidungsformel unverzüglich mit.
                  

               

            

         

      

      
            II. Verfahren in Verfassungs- und Verwaltungsstreitigkeiten

         

         
                     § 15

                  

                  Kommt das Verfassungs- und Verwaltungsgericht zu der Überzeugung, dass eine Rechtsnorm eines Kirchengesetzes, einer Verordnung
                     oder einer Satzung mit der Verfassung der Vereinigten Kirche oder der Gliedkirche nicht vereinbar ist, so stellt es in seiner
                     Entscheidung die Nichtigkeit dieser Rechtsnorm fest, soweit das Recht der Gliedkirchen nichts anderes bestimmt. Sind weitere
                     Rechtsnormen desselben Kirchengesetzes, derselben Verordnung oder Satzung aus denselben Gründen mit der Verfassung der Vereinigten
                     Kirche oder der Gliedkirche nicht vereinbar, so kann sie das Verfassungs- und Verwaltungsgericht ebenfalls für nichtig erklären.
                  

               

               
                     § 16

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Soweit das Recht der Vereinigten Kirche und der Gliedkirchen nichts anderes bestimmt, entscheidet das Verfassungs- und Verwaltungsgericht
                     in den Fällen des § 2 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Kirchengesetzes über die Errichtung eines Verfassungs- und Verwaltungsgerichts
                     aufgrund einer Feststellungsklage. Gegenstand der Feststellungsklage ist die Feststellung von Rechten und Pflichten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Feststellungsklage ist nur zulässig, wenn der Kläger ein berechtigtes Interesse an der alsbaldigen Feststellung hat und
                     wenn er seine Rechte nicht in einem anderen geordneten kirchlichen Verfahren verfolgen kann oder hätte verfolgen können.
                  

               

            

         

      

      
            III. Rechtsmittelverfahren

         

         
                     § 17

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         In Verfahren vor der Schlichtungsstelle nach § 78 des Pfarrergesetzes der Vereinigten Kirche ist die Revision innerhalb eines
                     Monats nach Zustellung der Entscheidung bei der Schlichtungsstelle einzulegen und innerhalb eines weiteren Monats zu begründen.
                     Die Frist zur Begründung kann auf Antrag verlängert werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Absatz 1 gilt entsprechend in Schlichtungsverfahren nach gliedkirchlichem Recht, die dem Verfahren vor der Schlichtungsstelle
                     nach § 78 des Pfarrergesetzes nachgebildet sind.
                  

               

               
                     § 18

                  

                  Revisionsbeklagte und andere Beteiligte können sich, auch wenn sie auf Rechtsmittel verzichtet haben, der Revision anschließen.
                     Wird die Anschlussrevision erst nach Ablauf der Revisionsfrist eingelegt oder war zuvor auf die Revision verzichtet worden,
                     so wird die Anschlussrevision unwirksam, wenn die Revision zurückgenommen oder als unzulässig verworfen wird.
                  

               

            

         

      

      
            IV. Klageverfahren erster Instanz, 
Vorlageverfahren
            

         

         
                     § 19

                  

                  Hat das Verfassungs- und Verwaltungsgericht aufgrund gliedkirchlichen Rechts über Vorlagen zu entscheiden (§ 5 Abs. 3 Buchst.
                     c des Kirchengesetzes über die Errichtung eines Verfassungs- und Verwaltungsgerichts), so bestimmt sich das Verfahren nach
                     dem gliedkirchlichen Recht.
                  

               

            

         

      

      
            V. Kosten

         

         
                     § 20

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Kosten des Verfahrens vor dem Verfassungs- und Verwaltungsgericht (Gebühren und Auslagen) trägt der unterliegende Teil.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Für Verfahren in Verwaltungsstreitigkeiten werden Gerichtskosten (Gebühren und Auslagen) in entsprechender Anwendung des
                     Gerichtskostengesetzes in der jeweils geltenden Fassung erhoben.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Verfahren in Verfassungssachen (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 des Kirchengesetzes über die Errichtung eines Verfassungs- und Verwaltungsgerichts)
                     sind gebührenfrei. Das Verfassungs- und Verwaltungsgericht kann beschließen, dass in Verfassungssachen auch von der Erhebung
                     von Auslagen abzusehen ist.
                  

               

               
                     § 21

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Kosten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels fallen demjenigen zur Last, der das Rechtsmittel eingelegt hat.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Wenn ein Beteiligter teils obsiegt, teils unterliegt, so sind die Kosten verhältnismäßig zu teilen. Einem Beteiligten können
                     die Kosten ganz auferlegt werden, wenn der andere nur zu einem geringen Teil unterlegen ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Wer einen Antrag, eine Klage, ein Rechtsmittel oder einen anderen Rechtsbehelf zurücknimmt, hat die Kosten zu tragen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Kosten, die durch das Verschulden eines Beteiligten entstanden sind, können diesem auferlegt werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Wird ein Verfahren durch Vergleich geregelt, ohne dass die Beteiligten eine Bestimmung über die Kosten getroffen haben, so
                     fallen die Verfahrenskosten jedem Teil zur Hälfte zur Last.
                  

               

               
                     § 22

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Über die Kosten des Verfahrens entscheidet das Verfassungs- und Verwaltungsgericht durch Urteil oder, wenn das Verfahren
                     in anderer Weise beendet worden ist, durch Beschluss.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ist das Verfahren in der Hauptsache erledigt, so entscheidet das Verfassungs- und Verwaltungsgericht über die Kosten nach
                     billigem Ermessen durch Beschluss; der bisherige Sach- und Streitstand ist zu berücksichtigen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Den Wert des Streitgegenstandes setzt das Verfassungs- und Verwaltungsgericht in der Endentscheidung oder durch besonderen
                     Beschluss nach billigem Ermessen fest.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Sofern die Kostenfestsetzung nicht in der Entscheidung des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts enthalten ist, setzt die
                     Geschäftsstelle den Betrag der zu erstattenden Kosten fest. Die Beteiligten können gegen die Kostenfestsetzung durch die Geschäftsstelle
                     innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe die Entscheidung des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts beantragen.
                  

               

            

         

      

      
            Vl. Schlussvorschriften

         

         
                     § 23

                  

                  Die Bestimmungen der Verwaltungsgerichtsordnung und des Verwaltungsverfahrensgesetzes finden in der jeweils geltenden Fassung
                     ergänzend entsprechende Anwendung.
                  

               

               
                     § 24

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Verfahrensordnung tritt, vorbehaltlich des Inkrafttretens des Kirchengesetzes zu dem Vertrag zwischen der Vereinigten
                     Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands mit der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 18. Oktober 2005, zum 1. Januar
                     2007 in Kraft.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Sie ersetzt die Rechtsverordnung zur Ausführung des Kirchengesetzes über die Errichtung eines Verfassungs- und Verwaltungsgerichtes
                     der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (Verfahrensordnung) vom 14. Februar 1977 (ABl. VELKD Bd. V S. 23) in der Fassung vom 16. November 1979 (ABl. VELKD Bd. VS. 192).
                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Beschluss über die Aufwandsentschädigung
der Mitglieder des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts und des Spruchkollegiums
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD)
         

      

      
         Vom 2. Dezember 2022

      

      
         (ABl. VELKD Bd. VIII S. 30)

      

      

      Auf Grund von § 6 Absatz 3 des Kirchengesetzes über die Errichtung eines Verfassungs- und Verwaltungsgerichts und von § 20
                     Absatz 3 über Verfahren bei Lehrbeanstandungen wird von der Kirchenleitung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche
                     Deutschlands zur Aufwandsentschädigung und zu Reisekosten Folgendes festgelegt:
                  

               

               
                     § 1
Grundvorschrift
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Mitglieder des Verfassungs- und Verwaltungsgerichtes sowie des Spruchkollegiums erhalten eine Aufwandsentschädigung unter
                     Berücksichtigung ihrer Beanspruchung. Sie wird für jedes im jeweiligen Eingangsregister geführte Verfahren gezahlt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Endet ein Verfahren durch Rücknahme, Erledigungserklärung, Abgabe innerhalb eines Spruchkörpers oder Weglegen der Akte wegen
                     Nichtbetreiben der Beteiligten, wird die Hälfte der Aufwandsentschädigung gezahlt. Dies gilt
                  

                  
                     
                        	
                            nicht, wenn die Erklärung über die Rücknahme oder Erledigung am Tag der mündlichen Verhandlung, in oder nach der mündlichen
                              Verhandlung abgegeben wird,
                           

                        

                        	
                            nicht für das berichterstattende Mitglied, wenn dieses bereits ein Votum gefertigt hat.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Tritt eine Stellvertretung in ein Verfahren ein, erhält das ordentliche Mitglied die verminderte Aufwandsentschädigung nach
                     Absatz 2 Satz 1. Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 gilt entsprechend.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Bei Durchführung einer umfangreichen Beweisaufnahme, insbesondere durch Vernehmung von Zeuginnen und Zeugen oder sachverständigen
                     Personen, oder bei Durchführung mehrtägiger Verhandlungen erhöht sich die Aufwandsentschädigung jeweils um die Hälfte.
                  

               

               
                     § 2
Höhe der Aufwandsentschädigung
                     

                  

                  Die Höhe der Aufwandsentschädigung für die Mitglieder ergibt sich aus der Anlage.

               

               
                     § 3
Entsprechende Geltung der Entschädigungsverordnung der EKD
                     

                  

                  Die hier festgelegten Aufwandsentschädigungen entsprechen den Festlegungen in der Entschädigungsverordnung der EKD vom 1.
                     Juli 2011 (ABl. EKD S. 146), zuletzt geändert am 15. Oktober 2021 (ABl. EKD S. 257), für den Verfassungsgerichtshof, Kirchengerichtshof
                     und Schlichtungsausschuss der EKD. Im Falle der Änderung der Entschädigungsverordnung der EKD gelten diese für den Bereich
                     der VELKD entsprechend. 
                  

               

               
                     § 4
Reisekostenvergütung 
                     

                  

                  Die Mitglieder des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts und des Spruchkollegiums der VELKD erhalten Ersatz ihrer Reisekosten
                     nach Maßgabe der Bestimmungen für Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen der Evangelischen Kirche in Deutschlands. 
                  

               

               
                     § 5
Inkraft- und Außerkrafttreten
                     

                  

                  Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Februar 2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt der Beschluss der Kirchenleitung über
                     die Aufwandsentschädigung und Reisekostenvergütung der Mitglieder des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts und des Spruchkollegiums
                     der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) vom 4. Mai 2012 (ABl. VELKD Band VII S. 496) außer Kraft.
                  

                  

               

               
                     Anlage (zu § 2)

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Mitglieder

                              
                              	
                                 Aufwandsentschädigung
Verfassungs- und Verwaltungsgericht
sowie Spruchkollegium
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 Vorsitzende Mitglieder

                              
                              	
                                 275 Euro

                              
                           

                           
                              	
                                 Berichterstattende Mitglieder, soweit sie nicht vorsitzende Mitglieder sind

                              
                              	
                                 210 Euro

                              
                           

                           
                              	
                                 weitere beisitzende Mitglieder

                              
                              	
                                 90 Euro

                              
                           

                        
                     

                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Briefkastenordnung 
für die Geschäftsstelle des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts und des Disziplinarsenats der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen
            Kirche Deutschlands
         

      

      
         Gültig ab 30. Januar 2009

      

      
         (ABl. VELKD Bd. VII S. 419)

      

      
                     § 1

                  

                  Der Briefkasten des Kirchenamtes der EKD, Herrenhäuser Straße 12 in 30419 Hannover ist gleichzeitig der Briefkasten der Geschäftsstelle
                     des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts und des Disziplinarsenats der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands.
                     Der Briefkasten ist arbeitstäglich möglichst mehrmals, mindestens zu Beginn der gewöhnlichen Dienstzeit, durch die Mitarbeiterinnen
                     und Mitarbeiter der Geschäftsstelle zu leeren. Die Leerung kann durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kirchenamtes der
                     EKD erfolgen. In diesem Fall sind das Datum und die Uhrzeit der Leerung auf dem Umschlag zu vermerken. Bei Beginn der gewöhnlichen
                     Dienstzeit festgestellte Eingänge gelten als am Vortag eingegangen, wenn der Vortag ein Werktag war. War der Vortag ein Feiertag
                     oder ein Sonnabend oder Sonntag, so gelten diese Eingänge als am vorangegangenen Werktag zugegangen.
                  

               

               
                     § 2

                  

                  Für die Geschäftsstelle des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts und des Disziplinarsenats der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen
                     Kirche Deutschlands soll ein eigenes Telefaxgerät vorgehalten werden.
                  

               

            

            
                     § 3

                  

                  Die Posteingangsstelle des Kirchenamtes der EKD ist gleichzeitig die Posteingangsstelle der Geschäftsstelle des Verfassungs-
                     und Verwaltungsgerichts und des Disziplinarsenats der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands. Die Posteingangsstelle
                     ist auch zur Entgegennahme von Einschreibsendungen an die Geschäftsstelle des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts und des
                     Disziplinarsenats der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands befugt. Dem zuständigen Postamt ist dies mitzuteilen.
                     Über die eingehenden Einschreiben ist bei der Posteingangsstelle ein Posteingangsbuch zu führen. Alle Schriftstücke sind der
                     Geschäftsstelle des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts und des Disziplinarsenats der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen
                     Kirche Deutschlands von der Posteingangsstelle ungeöffnet zuzuleiten. 
                  

               

               
                     § 4

                  

                  Diese Ordnung ergeht im Einvernehmen mit dem Leiter des Amtes der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands.

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Wolfenbüttel, den 29. Januar 2009

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Hannover, den 30. Januar 2009

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                           

                           
                              	
                                 gez. Flotho

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 gez. Jaursch

                              
                           

                           
                              	
                                 Präsident des Verfassungs- und 
Verwaltungsgerichts der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 
                                 

                              
                              	
                                 

                              
                              	
                                 Vorsitzender des Disziplinarsenats der 
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 
Kirche Deutschlands
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Kirchengesetz
über das Verfahren bei Lehrbeanstandungen
         

      

      
         in der Fassung vom 3. Januar 1983

      

      
         (ABl. VELKD Bd. V S. 284 ff.)

      

      
                     § 1

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Ein Verfahren bei Lehrbeanstandung (Lehrverfahren) findet statt, wenn nachweisbar Tatsachen für die Annahme vorliegen, daß
                     ein ordinierter Geistlicher oder ein sonstiger Inhaber eines kirchlichen Amtes oder Auftrags öffentlich durch Wort oder Schrift
                     in der Darbietung der christlichen Lehre oder in seinem gottesdienstlichen Handeln in entscheidenden Punkten in Widerspruch
                     zum Bekenntnis der evangelisch-lutherischen Kirche tritt und daran beharrlich festhält, und wenn vorausgegangene seelsorgerliche
                     Bemühungen nicht zu einer Behebung der Anstöße geführt haben.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Von einem Lehrverfahren kann bei Nichtordinierten abgesehen werden, wenn die Tätigkeit im kirchlichen Dienst auf andere Weise
                     beendet werden kann.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Ein Lehrverfahren findet nicht statt oder ist einzustellen, wenn der Betroffene auf seinen Antrag hin aus dem kirchlichen
                     Dienst entlassen wird oder Kraft Gesetzes ausscheidet.
                  

               

               

            

         

      

      
            I. Abschnitt
Das Lehrverfahren gegen Amtsträger der
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
            

         

         
                  Das Lehrgespräch

               

               
                     § 2

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Liegen die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 bei einem ordinierten Geistlichen oder sonstigen Inhaber eines kirchlichen Amtes
                     oder Auftrages der Vereinigten Evangelisch Lutherischen Kirche Deutschlands oder einer ihrer Leitung unmittelbar unterstellten
                     Kirche oder Gemeinde vor, beschließt die Kirchenleitung im Einvernehmen mit der Bischofskonferenz, daß mit dem Betroffenen
                     ein Lehrgespräch zu führen ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Beschluß der Kirchenleitung ist zu begründen und dem Betroffenen zuzustellen.
                  

               

               
                     § 3

                  

                  Zweck des Lehrgesprächs ist die Klärung des Sachverhaltes und im Falle festgestellter Lehrabweichungen der Versuch, den Betroffenen
                     theologisch zur Einsicht in die Bekenntniswidrigkeit seiner Lehrmeinung zu führen.
                  

               

               
                     § 4

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Mit der Abhaltung des Lehrgesprächs beauftragt die Bischofskonferenz drei Theologen, die hierfür besonders sachkundig sind.
                     Einer von ihnen muß im akademischen Lehramt stehen. Die Bischofskonferenz bestimmt einen der drei zum Obmann. Der Betroffene
                     kann eine Person seines Vertrauens benennen, die an dem Lehrgespräch teilnimmt; sie muß Mitglied einer Gliedkirche der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland und zu kirchlichen Ämtern wählbar sein.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Obmann setzt Ort und Zeit des Lehrgesprächs fest und trifft die für seine Durchführung erforderlichen Anordnungen. Das
                     Lehrgespräch soll tunlichst innerhalb einer Frist von drei Monaten stattfinden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Das Lehrgespräch ist nicht öffentlich. Sein Verlauf wird in einer von allen Beteiligten zu unterschreibenden Niederschrift
                     festgehalten. Eine Abschrift erhält der Betroffene.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Nach Abschluß des Lehrgesprächs erstattet der Obmann der Kirchenleitung und der Bischofskonferenz einen schriftlichen Bericht,
                     der sich abschließend darüber auszusprechen hat, ob die Lehrbeanstandungen als bereinigt angesehen werden können oder nicht.
                     Der Bericht ist von sämtlichen Beauftragten zu unterzeichnen; gesonderte Stellungnahme einzelner Beauftragter ist zulässig.
                  

               

               
                     § 5

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Aufgrund des Ergebnisses des Lehrgesprächs beschließt die Kirchenleitung im Einvernehmen mit der Bischofskonferenz, ob von
                     weiteren Maßnahmen abzusehen oder ob das Feststellungsverfahren gegen den Betroffenen durchzuführen ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Hat der Betroffene die Teilnahme an dem Lehrgespräch abgelehnt, ist gleichfalls die Durchführung des Feststellungsverfahrens
                     zu beschließen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Beschlüsse zu den Absätzen 1 und 2 sind zu begründen und dem Betroffenen zu zustellen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         In dem Beschluß auf Durchführung des Feststellungsverfahrens kann eine Beurlaubung des Betroffenen bis zur Beendigung des
                     Feststellungsverfahrens angeordnet werden. Bei der Beurlaubung ist gleichzeitig zu entscheiden, ob der Betroffene die von
                     ihm bekleidete Stelle oder ihm übertragene allgemeinkirchliche Aufgabe verliert, ob er seine Bezüge ganz oder teilweise verliert
                     und ob ihm ein anderer Dienst übertragen werden soll.
                  

               

            

            
                  Das Feststellungsverfahren

               

               
                     § 6

                  

                  Es wird ein Spruchkollegium der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands gebildet, dem die Durchführung des
                     Feststellungsverfahrens obliegt.
                  

               

               
                     § 7

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Spruchkollegium besteht aus:
                  

                  
                     
                        	
                            einem Mitglied der Bischofskonferenz, das den Vorsitz führt, und einem Theologen im akademischen Lehramt,

                        

                        	
                            fünf weiteren Mitgliedern, darunter zwei Theologen, die die Voraussetzungen für die Wahl eines geistlichen Mitgliedes in
                              die Generalsynode erfüllen.
                           

                        

                     

                  

                  Ein Mitglied nach Satz 1 Buchstabe b muß die Befähigung zum Richteramt haben.

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Mitglieder nach Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a werden von der Bischofskonferenz, die Mitglieder nach Absatz 1 Satz 1 Buchstabe
                     b von der Generalsynode gewählt. Die Wahlen erfolgen anläßlich der zweiten Tagung der jeweiligen Generalsynode 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Amtszeit dauert sechs Jahre. Die bisherigen Mitglieder führen die Geschäfte bis zur Bestellung der neuen Mitglieder weiter.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Für die Mitglieder nach Absatz 1 Buchstabe a wählt die Bischofskonferenz je einen Stellvertreter. Für die Mitglieder nach
                     Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b wählt die Generalsynode unter Berücksichtigung der in Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b genannten Gruppen
                     je einen Stellvertreter. Für die Stellvertreter gilt Absatz 3 entsprechend. Sie erhalten nach jeder Sitzung des Spruchkollegiums
                     das Wortprotokoll.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Ist bei Ablauf der Amtszeit des Spruchkollegiums ein Verfahren noch nicht abgeschlossen, so führen die Mitglieder des bisherigen
                     Spruchkollegiums das Verfahren als Spruchkollegium im Sinne dieses Kirchengesetzes zu Ende. § 8 findet Anwendung.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Der Vorsitzende kann zwei Ergänzungsmitglieder aus der Gruppe der Stellvertreter berufen, von denen einer Theologe nach Absatz
                     1 Satz 1 Buchstabe b sein und einer die Befähigung zum Richteramt nach Absatz 1 Satz 2 haben muß. Die Ergänzungsmitglieder
                     nehmen ohne Stimmrecht an der mündlichen Verhandlung und den Sitzungen des Spruchkollegiums teil. Scheidet ein Mitglied aus,
                     treten sie, entsprechend ihrer Gruppenzugehörigkeit, in das Spruchkollegium ein. Scheidet der Vorsitzende aus, so entscheidet
                     das Spruchkollegium, welcher Theologe den Vorsitz übernimmt.
                  

               

               
                     § 8

                  

                  Ein Mitglied des Spruchkollegiums scheidet aus, wenn eine Voraussetzung für seine Bestellung nach § 7 Abs. 1 entfällt, wenn
                     es nach § 10 ausgeschlossen ist oder wenn es voraussichtlich für länger als sechs Monate, vornehmlich aus gesundheitlichen
                     oder beruflichen Gründen, verhindert ist. Das Spruchkollegium stellt das Ausscheiden unanfechtbar fest.
                  

               

               
                     § 9

                  

                  Hat die Kirchenleitung im Einvernehmen mit der Bischofskonferenz die Durchführung des Feststellungsverfahrens beschlossen,
                     so leitet sie ihre Beschlüsse (§ 2 Abs. 2, § 5 Abs. 1, 2 und 4) mit der Niederschrift und dem Bericht über das Lehrgespräch (§ 4 Abs. 3 und 4) dem Spruchkollegium zu.
                  

               

               
                     § 10

                  

                  Von der Mitwirkung im Spruchkollegium ist ausgeschlossen:

                  
                     
                        	
                            wer Ehegatte oder Vormund des Betroffenen ist oder gewesen ist,

                        

                        	
                            wer mit dem Betroffenen in gerader Linie verwandt oder verschwägert oder durch Annahme an Kindes Statt verbunden, in der
                              Seitenlinie bis zum dritten Grade verwandt oder bis zum zweiten Grad verschwägert ist, auch wenn die Ehe, durch welche die
                              Schwägerschaft begründet ist, nicht mehr besteht,
                           

                        

                        	
                            wer in der Sache am Lehrgespräch teilgenommen hat.

                        

                     

                  

               

               
                     § 11

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Betroffene kann die nach § 7 Abs. 1 Gewählten binnen eines Monats nach Zustellung des Beschlusses wegen Besorgnis der
                     Befangenheit ablehnen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit muß auf Gründe gestützt sein, die geeignet sind, Mißtrauen gegen die Unparteilichkeit
                     des Abgelehnten zu rechtfertigen. Der Ablehnungsgrund ist glaubhaft zu machen. Eine Lehrauffassung, die von der des Betroffenen
                     abweicht, kann nicht als solcher Grund geltend gemacht werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Über den Ablehnungsgrund entscheidet das Spruchkollegium unter Abwesenheit des Abgelehnten. Bei Ablehnung aller Mitglieder
                     entscheidet das Verfassungs- und Verwaltungsgericht. Die Entscheidung über das Ablehnungsgesuch ist unanfechtbar.
                  

               

               
                     § 12

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Vorsitzende des Spruchkollegiums teilt dem Betroffenen die Namen der Mitglieder des Spruchkollegiums und der Ergänzungsmitglieder
                     mit.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Ist ein Stellvertreter nicht mehr vorhanden, so ist ein Stellvertreter für den Rest der Amtszeit des Spruchkollegiums nach
                     § 7 Abs. 4 neu zu wählen. Wenn die Generalsynode nicht innerhalb der nächsten zwei Monate zusammentritt, erfolgt die Wahl
                     durch deren Präsidium.
                  

               

               
                     § 13

                  

                  Der Vorsitzende des Spruchkollegiums kann eins oder einige seiner Mitglieder mit der Vorbereitung der Verhandlung beauftragen.
                     Nach Abschluß der Vorbereitung bestellt er ein Mitglied des Spruchkollegiums zum Berichterstatter für die von ihm anzuberaumende
                     mündliche Verhandlung.
                  

               

               
                     § 14

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Dem Betroffenen ist Gelegenheit zu geben, mündlich oder schriftlich zu jedem Sachverhalt Stellung zu nehmen, der sich aufgrund
                     der vorbereitenden Maßnahmen ergibt. Akteneinsicht steht ihm zu, sobald Termin zur mündlichen Verhandlung anberaumt ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Betroffene kann einen theologischen Beistand und einen Beistand, der die Befähigung zum Richteramt hat, hinzuziehen. Beistände müssen Mitglied einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland und
                     zu kirchlichen Ämtern wählbar sein.
                  

               

               
                     § 15

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die mündliche Verhandlung kann nur in Anwesenheit aller Mitglieder des Spruchkollegiums und des Betroffenen stattfinden.
                     Ist der Betroffene verhindert, wird ein neuer Verhandlungstermin anberaumt; nimmt der Betroffene ohne hinreichenden Grund
                     an der Sitzung nicht teil, so kann in seiner Abwesenheit verhandelt werden. Zur mündlichen Verhandlung wird die Kirchenleitung
                     geladen; sie kann einen Vertreter entsenden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         In der mündlichen Verhandlung sind die geltend gemachten Lehrbeanstandungen im Rahmen der gesamten Lehrdarbietung des Betroffenen
                     und gegebenenfalls seines gottesdienstlichen Handelns einer umfassenden Würdigung zu unterziehen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Verhandlung ist öffentlich. Das Spruchkollegium kann auf Antrag des Betroffenen oder von sich aus die Öffentlichkeit
                     einschränken oder ausschließen; bei Ausschluß der Öffentlichkeit kann die Anwesenheit einzelner Personen zugelassen werden.
                     Die Entscheidung über Einschränkung oder Ausschluß der Öffentlichkeit ist zu begründen; sie ist unanfechtbar.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Über die mündliche Verhandlung wird ein Wortprotokoll geführt.
                  

               

               
                     § 16

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Kommt das Spruchkollegium aufgrund der mündlichen Verhandlung zu der Feststellung, daß der Betroffene öffentlich durch Wort
                     oder Schrift in der Darbietung der christlichen Lehre oder in seinem gottesdienstlichen Handeln in entscheidenden Punkten
                     in Widerspruch zum Bekenntnis der evangelisch-lutherischen Kirche getreten ist und daß er beharrlich daran festhält, so stellt es dies in
                     einem Spruch fest. Dieser Beschluß bedarf der Zustimmung von mindestens fünf Mitgliedern.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Wird diese Mehrheit nicht erreicht, so stellt das Spruchkollegium das Verfahren durch Beschluß ein.
                  

               

               
                     § 17

                  

                  Die Beschlüsse nach § 16 sind schriftlich zu begründen.

               

               
                     § 18

                  

                  Der Vorsitzende des Spruchkollegiums stellt die Beschlüsse nach § 16 dem Betroffenen, der Kirchenleitung und der Bischofskonferenz
                     zu.
                  

               

               
                     § 19

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Aufgrund des Beschlusses nach § 16 Abs. 1 verliert der Betroffene mit dem Tage der Zustellung des Spruches alle ihm aus der
                     Ordination und aus seinem kirchlichen Amt oder Auftrag zustehenden Rechte.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Wenn nicht besondere Umstände entgegenstehen, soll dem Betroffenen eine widerrufliche Unterhaltsbeihilfe in der Höhe der
                     im Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Dienst erworbenen Versorgungsbezüge gezahlt werden. Die Unterhaltsbeihilfe darf zusammen
                     mit dem Einkommen die zuletzt erhaltenen Dienstbezüge nicht übersteigen. Von dem Widerruf soll nur bei Vorliegen schwerwiegender Gründe Gebrauch gemacht werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Entscheidung über die Gewährung einer Unterhaltsbeihilfe trifft die Kirchenleitung unter Berücksichtigung des Spruches
                     und der persönlichen Verhältnisse des Betroffenen. Diese Entscheidung ist unanfechtbar.
                  

               

            

            
                  Gemeinsame Vorschriften für das Lehrgespräch und das Feststellungsverfahren

               

               
                     § 20

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Obmann des Lehrgesprächs und der Vorsitzende des Spruchkollegiums bedienen sich bei der Durchführung ihrer Aufgaben des
                     Lutherischen Kirchenamtes als Geschäftsstelle.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Gebühren werden für die Durchführung des Lehrgesprächs und des Feststellungsverfahrens nicht erhoben. Die entstehenden Auslagen
                     trägt die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands. Sie können ganz oder teilweise auf Beschluß des Spruchkollegiums
                     dem Betroffenen auferlegt werden, soweit er sie durch sein Verhalten im Verfahren schuldhaft verursacht hat. Ein Anspruch des Betroffenen auf Reisekosten und auf Erstattung der Kosten für Zuziehung der Beistände
                     besteht im Falle eines Beschlusses nach § 16 Abs. 1 nicht.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Mitglieder des Spruchkollegiums haben Anspruch auf Reisekosten. Sie erhalten eine Aufwandsentschädigung, die von der
                     Kirchenleitung festgesetzt wird.
                  

               

               
                     § 21

                  

                  Einzelheiten des Verfahrens werden in einer Ausführungsverordnung geregelt, welche die Kirchenleitung im Einvernehmen mit
                     der Bischofskonferenz erläßt.
                  

               

            

         

      

      
            II. Abschnitt
Das Lehrverfahren gegen Amtsträger der Gliedkirchen
            

         

         
                     § 22

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Liegen die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 bei einem ordinierten Geistlichen oder sonstigen Inhaber eines kirchlichen Amtes
                     oder Auftrages einer Gliedkirche der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands vor, so finden die Vorschriften
                     des 1. Abschnittes mit der Maßgabe Anwendung, daß in den §§ 2, 4, 5, 9, 15 Abs. 1, §§ 18, 19 und 20 Abs. 1 an die Stelle von Kirchenleitung, Bischofskonferenz und Lutherischem Kirchenamt gliedkirchliche Organe treten. Wird ein Feststellungsverfahren erforderlich, so ist das nach § 6 gebildete Spruchkollegium
                     zuständig.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Sobald eine Gliedkirche die Durchführung eines Lehrgesprächs nach § 2 beschlossen hat, informiert sie die Vereinigte Kirche
                     darüber.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Soweit Kosten vor den Organen der Gliedkirche erwachsen, werden sie von der Gliedkirche getragen.
                  

               

               
                     § 23

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Gliedkirchen treffen die zur Durchführung des Gesetzes erforderliche Regelung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Dabei können die Gliedkirchen in Ergänzung der §§ 1 und 16 des Gesetzes den Kreis der in ihrem Bereich von dem Gesetz zu
                     erfassenden Personen abweichend regeln.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die von einer Gliedkirche getroffene Regelung bedarf der Zustimmung der Kirchenleitung der Vereinigten Kirche.
                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Rechtsverordnung zur Ausführung des Kirchengesetzes
über das Verfahren bei Lehrbeanstandungen 
vom 3. Januar 1983
         

      

      
         Vom 18. Oktober 1986

      

      
         (ABl. VELKD Bd. VI S. 38)

      

      Aufgrund des § 21 des Kirchengesetzes über das Verfahren bei Lehrbeanstandungen erläßt die Kirchenleitung im Einvernehmen
            mit der Bischofskonferenz folgende Rechtsverordnung: 
         

         
                     § 1
(zu § l Abs. l KGLehrb)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Zuständigkeit für seelsorgerliche Bemühungen liegt für zur Vereinigten Kirche beurlaubte Pfarrer und Kirchenbeamte unbeschadet
                     des § 78 Abs. 4 Pfarrergesetz und des § 22 Abs. 5 Kirchenbeamtengesetz bei der Vereinigten Kirche. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Haben seelsorgerliche Bemühungen der Vereinigten Kirche die Anstöße nicht behoben, so teilt die Vereinigte Kirche der beurlaubenden
                     Kirche die Anstöße mit und benennt die nachweisbaren Tatsachen nach § l Abs. l des Lehrbeanstandungsgesetzes. Die Vereinigte
                     Kirche kann in Absprache mit der beurlaubenden Kirche die Rücknahme der Beurlaubung verlangen. 
                  

               

               
                     § 2
(zu § 2 KGLehrb)
                     

                  

                  Für Pfarrer und Kirchenbeamte, die zur Vereinigten Kirche beurlaubt sind, verbleiben die Zuständigkeiten über die Durchführung
                     des Lehrgesprächs nach dem Lehrbeanstandungsgesetz bei der beurlaubenden Kirche. 
                  

               

               
                     § 3
(zu § 4 KGLehrb)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Kirchenleitung sendet dem Obmann den Beschluß darüber, daß mit dem Betroffenen ein Lehrgespräch geführt werden soll,
                     mit allen Unterlagen zu. Der Obmann sorgt dafür, daß die beiden anderen mit dem Lehrgespräch Beauftragten die Unterlagen rechtzeitig
                     erhalten. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Der Obmann sorgt für die Ladung des Betroffenen; dabei ist eine Frist von sechs Wochen einzuhalten. In der Ladung ist der
                     Betroffene darauf hinzuweisen, daß er eine Person seines Vertrauens benennen kann und daß das Feststellungsverfahren nach
                     §§ 6 ff. des Lehrbeanstandungsgesetzes auch dann durchgeführt wird, wenn er an dem Lehrgespräch nicht teilnimmt. Hat der Betroffene
                     vor der Ladung eine Person seines Vertrauens benannt, so ist sie mit dem Betroffenen zu laden; benennt er später eine Person
                     seines Vertrauens, so ist sie unverzüglich zu laden. Ladungen sind zuzustellen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Obmann kann zur Fertigung der Niederschrift einen Schriftführer hinzuziehen; dieser ist vor Beginn des Lehrgesprächs
                     auf Amtsverschwiegenheit zu verpflichten. 
                  

               

               
                     § 4
(zu § 8 KGLehrb)
                     

                  

                  Das Spruchkollegium stellt das Ausscheiden eines seiner Mitglieder in dessen Abwesenheit fest. Das Mitglied ist vorher zu
                     hören. 
                  

               

               
                     § 5
(zu § 11 KGLehrb)
                     

                  

                  Mit der Zustellung des Beschlusses der Kirchenleitung nach § 5 des Lehrbeanstandungsgesetzes ist der Betroffene auf das Recht
                     nach § 11 des Lehrbeanstandungsgesetzes hinzuweisen. 
                  

               

               
                     § 6
(zu §§ 13 und 14 KGLehrb)
                     

                  

                  Der Vorsitzende des Spruchkollegiums leitet die Unterlagen nach § 9 des Lehrbeanstandungsgesetzes allen Mitgliedern und Stellvertretern
                     des Spruchkollegiums zu. Die Mitglieder können Anregungen zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung geben. 
                  

               

               
                     § 7
(zu §§ 14 und 15 KGLehrb)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Vorsitzende des Spruchkollegiums beraumt nach Absprache mit den Mitgliedern und dem Betroffenen den Termin zur mündlichen
                     Verhandlung an. Der Termin ist so anzuberaumen, daß dem Betroffenen für die Wahrnehmung seiner Rechte nach § 14 des Lehrbeanstandungsgesetzes
                     eine Frist von sechs Wochen verbleibt. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Bei der Ladung ist der Betroffene auf das Recht zur Akteneinsicht, die Hinzuziehung der Beistände (§ 14 Lehrbeanstandungsgesetz)
                     und auf die Folgen des Nichterscheinens (§ 15 Abs. l Lehrbeanstandungsgesetz) hinzuweisen. Teilt der Betroffene dem Spruchkollegium
                     mit, welche Beistände er hinzuzieht, sind auch sie zu laden. Die Ladungen sind zuzustellen. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Akteneinsicht wird dem Betroffenen und den Beiständen nur in der Geschäftsstelle des Spruchkollegiums gewährt. 
                  

               

               
                     § 8
(zu § 15 KGLehrb)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Vorsitzende des Spruchkollegiums eröffnet und leitet die mündliche Verhandlung. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Für Beschlüsse in der mündlichen Verhandlung ist Einmütigkeit anzustreben. Wird eine Abstimmung erforderlich, entscheidet
                     die einfache Stimmenmehrheit. § 16 Abs. 1 Satz 2 Lehrbeanstandungsgesetz bleibt unberührt. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Dem Betroffenen und den Beiständen ist vor Schluss der mündlichen Verhandlung ein abschließendes Wort zu gewähren. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Der Vorsitzende des Spruchkollegiums zieht zur mündlichen Verhandlung einen Schriftführer hinzu; dieser ist vor Beginn der
                     mündlichen Verhandlung auf Amtsverschwiegenheit zu verpflichten. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Der Schriftführer hat das Wortprotokoll über die mündliche Verhandlung zu fertigen. Das Protokoll ist von ihm und vom Vorsitzenden
                     des Spruchkollegiums zu unterzeichnen. 
                  

               

               
                     § 9
(zu § 16 KGLehrb)
                     

                  

                  Der Spruch mit seinen Gründen ist von allen Mitgliedern des Spruchkollegiums zu unterzeichnen. Dasselbe gilt für den Beschluß
                     über die Einstellung des Verfahrens. 
                  

               

               
                     § 10

                  

                  Soweit nach dem Lehrbeanstandungsgesetz und dieser Verordnung eine Zustellung erforderlich ist, hat sie gegen Empfangsnachweis
                     zu geschehen. 
                  

               

               
                     § 11

                  

                  Soweit das Verfahren nicht durch das Lehrbeanstandungsgesetz und diese Verordnung geregelt ist, bestimmt das Spruchkollegium
                     den Ablauf des Verfahrens selbst. 
                  

               

               
                     § 12 

                  

                  Diese Verordnung tritt am 1. November 1986 in Kraft.

                  Die Verordnung zur Ausführung des Kirchengesetzes über das Verfahren bei Lehrbeanstandungen vom 7. Dezember 1956 (ABl. VELKD
                     Bd. I, 72) wird mit Wirkung vom 1. Januar 1984 aufgehoben.
                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Lehrordnung
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
         

      

      
         Vom 16. Juni 1956 / 3. Januar 1983

      

      
         (ABl. VELKD Bd. l S. 54) / (ABl. VELKD Bd. V S. 284)

      

      Generalsynode und Bischofskonferenz der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands haben die folgende Erklärung
            zur Lehrverpflichtung und Handhabung der Lehrgewalt und – in Ausführung von Artikel 151 der Verfassung – das nachstehende Kirchengesetz über das Verfahren bei Lehrbeanstandungen als Lehrordnung der Vereinigten
            Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands beschlossen, die hiermit verkündet werden.
         

         ÜBERSICHT

         Erklärung zur Lehrverpflichtung und Handhabung der Lehrgewalt

         
            
               	
                   Die Verantwortung der Kirche für die rechte Lehre

               

               	
                   Die Lehrnorm

               

               	
                   Die Lehrgewalt

               

               	
                   Die Handhabung der Lehrgewalt

               

            

         

      

      
            Kirchengesetz über das Verfahren bei Lehrbeanstandungen

         

         

               I.   Abschnitt:
Das Lehrverfahren gegen Amtsträger der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
               

               
                  
                     	
                         Das Lehrgespräch

                     

                     	
                         Das Feststellungsverfahren

                     

                     	
                         Gemeinsame Vorschriften für das Lehrgespräch und das Feststellungsverfahren

                     

                  

               

            

         

         

               II.   Abschnitt:
Das Lehrverfahren gegen Amtsträger der Gliedkirchen
               

            

         

      

      
            Erklärung zur Lehrverpflichtung und Handhabung der Lehrgewalt
Vom 16. Juni 1956
            

         

         
               I.
Die Verantwortung der Kirche für die rechte Lehre
               

            

            Begründung

                  Inhalt und Maßstab aller Lehre in der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands ist „das Evangelium von Jesus
                     Christus, wie es in der Heiligen Schrift Alten und Neuen Testaments gegeben und in den Bekenntnisschriften der Evangelisch-Lutherischen
                     Kirche, vornehmlich in der ungeänderten Augsburgischen Konfession von 1530 und im Kleinen Katechismus Martin Luthers bezeugt
                     ist“ (Verfassung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands vom 8. Juli 1948, Art. l Abs. 1).
                  

                  Die Kirche lebt aus dem Evangelium. Sie ist von Gott mit seiner Bezeugung und Weitergabe betraut. Darum ist sie um des Heiles
                     der Menschen willen vor Gott dafür verantwortlich, daß „das Evangelium rein gepredigt und die heiligen Sakramente lauts des
                     Evangelii gereicht werden“ (Augsb. Bek. Art. VII).
                  

               

               Umfang

                  Lehre bedeutet nicht nur die Lehrdarbietung im engeren Sinne, sondern umfaßt die Verkündigung des Evangeliums auf jegliche
                     Weise. Die Verantwortung der Kirche für die rechte Lehre bezieht sich daher sowohl auf die theologische Lehrtätigkeit wie
                     auf die gottesdienstliche Verkündigung, kirchliche Unterweisung, seelsorgerliche Tätigkeit und jede andere Darbietung des
                     Evangeliums, in der es im geordneten kirchlichen Dienst der Gemeinde bezeugt wird.
                  

               

               Betätigung

                  Die Kirche betätigt ihre Verantwortung für die rechte Lehre in erster Linie positiv durch die schriftgemäße Lehrdarbietung
                     selbst auf diesem Grunde und in ihrem Dienst dann aber auch regulativ-kritisch durch sorgfältiges Wachen über deren Reinheit.
                  

                  Das verpflichtet sie zur tätigen Sorge

                  
                     
                        	
                            für die rechte Zurüstung und Bestellung geeigneter Verkündiger und Lehrer des Evangeliums (Ausbildung und Prüfung, Ordination
                              und Vokation, Lehrverpflichtung) und
                           

                        

                        	
                            für die Aufrechterhaltung rechter und die Überwindung falscher Verkündigung und Lehre (Visitation, Beratung, Lehrverfahren).

                        

                     

                  

                  Der Betätigung solcher Verantwortung hat alle Lehrordnung zu dienen.

               

            

         

         
               II.
Die Lehrnorm
               

            

            Schrift und Bekenntnis

                  Alle Verkündigung, Unterweisung und Sakramentsverwaltung in der Kirche ist an der Heiligen Schrift Alten und Neuen Testamentes
                     auszurichten und daraufhin zu prüfen, ob sie mit der apostolischen Verkündigung des Evangeliums übereinstimmt. Die Mitte und
                     Summa der Heiligen Schrift ist in den Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche bezeugt. Die Bekenntnisse der
                     Kirche sind nicht Autorität neben der Heiligen Schrift, sondern Richtweiser in ihren zentralen Inhalt und Anweisung für eine
                     dem Evangelium gemäße Lehrverkündigung. Darum sind für die Beurteilung der Lehre die Heilige Schrift als norma normans und
                     die Bekenntnisschriften der Kirche als norma normata in der rechten Weise aufeinander zu beziehen (F.C. Von dem summarischen
                     Begriff usw.).
                  

               

            

            Lehrverpflichtung

                  Die Übertragung des Amtes der öffentlichen Verkündigung und Sakramentsverwaltung, wie sie in der Ordination geschieht, aber
                     auch die Erteilung jedes anderen kirchlichen Auftrages zu Verkündigung, Unterweisung oder Lehre schließen die Übernahme einer
                     Bindung an die Lehrnorm ein. Die Übernahme dieser Lehrbindung findet ihren Ausdruck in einer förmlichen Verpflichtung. Wer
                     eine Lehrverpflichtung eingeht, muß zuvor über deren Inhalt und Bedeutung sorgfältig unterrichtet sein.
                  

               

            

         

         
               III.
Die Lehrgewalt
               

            

            Das Wort Gottes

                  Lehrgewalt ist die Vollmacht, rechte Lehre in der Kirche festzustellen und dem Evangelium widerstreitende Lehre zu verwerfen.
                     Diese Lehrgewalt hat letztlich das Wort Gottes selbst inne. Alle Prüfung der kirchlichen Lehrverkündigung hat darum so zu
                     geschehen, daß dadurch dem Urteil des Evangeliums Raum gegeben wird. So bleibt das Wort Gottes Heiliger Schrift „der einig
                     Richter, Regel und Richtschnur“ (F.C., a. a. O.).
                  

               

               Lehramt der Kirche

                  Das Lehramt der Kirche besitzt keine eigene Lehrgewalt neben oder gar vor der Heiligen Schrift, sondern hat nur die Lehrgewalt
                     des Wortes Gottes geltend zu machen. In diesem abgeleiteten Sinne ist die Lehrgewalt von Gott der ganzen Kirche, Amt und Gemeinde,
                     übertragen. An ihr hat jeder, dem ein Amt in der Kirche übertragen ist, nach dem Maße seiner Berufung und seines Auftrages
                     Anteil. Weil Lehrdarbietung und Wachen über der Lehre zusammengehören, wird die Lehrgewalt in erster Linie durch solche ausgeübt,
                     die zur geistlichen Aufsicht in der Kirche bestellt sind, und durch die theologischen Lehrer der Kirche. Auch die Gemeinde
                     und ihre berufenen Vertreter haben Recht und Pflicht, die ihnen dargebotene Verkündigung darauf zu prüfen, ob sie dem Evangelium
                     gemäß ist.
                  

               

            

         

         
               IV.
Die Handhabung der Lehrgewalt
               

            

            Lehrdarbietung

                  Die grundlegende und maßgebende Handhabung der Lehrgewalt ist die lautere und vollkräftige Verkündigung des Wortes Gottes.
                     Sie erfordert vor allem die rechte Auswahl, Zurüstung und Anleitung aller derer, die im Predigtamt oder im sonstigen öffentlichen
                     Dienst der Kirche stehen.
                  

               

               Beratung und Mahnung

                  Zur Handhabung der Lehrgewalt gehört ferner die Visitation als helfender Dienst am Amte der Verkündigung und Unterweisung.
                     Dieser Dienst geschieht innerhalb und außerhalb der amtlichen Kirchenvisitationen in Erinnerung an die Lehrverpflichtung durch
                     geistlich-brüderliche Beratung, Ermahnung und erforderlichenfalls Zurechtweisung.
                  

               

               Lehrbeanstandung

                  Die der Kirche auferlegte Verantwortung für das Aufrechterhalten rechter Lehre schließt ein, daß in der öffentlichen Lehrdarbietung
                     bestimmte unüberschreitbare Grenzen gewahrt werden. Werden diese Grenzen verletzt, so muß, wenn die Mittel der Beratung und
                     Ermahnung nicht ausreichen, der Weg der Lehrbeanstandung in einem förmlichen Verfahren begangen werden. Auch bei dieser äußersten
                     Maßnahme ist im Auge zu behalten, daß alle Lehrordnung ein positives Ziel hat.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Jetzt Artikel 23

         

      

   
      

      
         Verwaltungsverfahrens- und -zustellungsgesetz der Evangelischen Kirche in Deutschland (VVZG-EKD)

      

      
         Vom 28. Oktober 2009

      

      

      Die jeweils aktuelle Fassung des Verwaltungsverfahrens- und -zustellungsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland (VVZG-EKD)
            ist unter folgendem Link abrufbar:
         

         https://www.kirchenrecht-ekd.de/document/12478

      

      

   
      

      
         Kirchengesetz 
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 
zur Zustimmung zum Verwaltungsverfahrens- und -zustellungsgesetz
der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(ZG VVZG)
         

      

      
         Vom 28. Oktober 2009

      

      
         (ABl. VELKD Bd. VII S. 428)

      

      

      
                     § 1

                  

                  Dem Verwaltungsverfahrens- und -zustellungsgesetz der Evangelischen Kirche in Deutschland (VVZG EKD) vom 28. Oktober 2009
                     wird auf Grund von Art. 24 a i. V. m. Art. 24 der Verfassung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
                     mit Wirkung für die Vereinigte Kirche zugestimmt.
                  

               

               
                     § 2

                  

                  Die Kirchenleitung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands wird ermächtigt, die Zustimmung gemäß Artikel
                     10 a Absatz II Buchst. c der Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland gegenüber dem Rat der Evangelischen Kirche
                     in Deutschland zu erklären.
                  

               

               
                     § 3

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Dieses Kirchengesetz tritt an dem Tage der Verkündung in Kraft. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das Verwaltungsverfahrens- und -zustellungsgesetz der Evangelischen Kirche in Deutschland (VVZG EKD) tritt für die VELKD
                     an dem Tag in Kraft, an dem der Rat der EKD auf Beschluss der Kirchenleitung der Vereinigten Kirche durch Verordnung das Inkrafttreten
                     für die VELKD bestimmt. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Zeitpunkt des Inkrafttretens ist im Amtsblatt der Vereinigten Kirche bekannt zu machen. 
                  

                  

                  

                  VVZG-EKD: https://www.kirchenrecht-ekd.de/document/12478

               

            

         

      

      

   
      

      
         Kirchengesetz zum Schutz des Seelsorgegeheimnisses

      

      
         Vom 28. Oktober 2009

      

      

      Die jeweils aktuelle Fassung des Kirchengesetzes zum Schutz des Seelsorgegeheimnisses ist unter folgendem Link abrufbar:

         http://kirchenrecht-ekd.de/document/12484

      

      

   
      

      
         Kirchengesetz 
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 
zur Zustimmung zum Kirchengesetz zum Schutz des Seelsorgegeheimnisses 
der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(ZG SeelGG)
         

      

      
         Vom 28. Oktober 2009

      

      
         (ABl. VELKD Bd. VII S. 428)

      

      

      
                     § 1

                  

                  Dem Kirchengesetz zum Schutz des Seelsorgegeheimnisses der Evangelischen Kirche in Deutschland (SeelGG) vom 28. Oktober 2009
                     wird auf Grund von Art. 24 a i. V. m. Art. 24 der Verfassung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
                     mit Wirkung für die Vereinigte Kirche zugestimmt.
                  

               

               
                     § 2

                  

                  Die Kirchenleitung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands wird ermächtigt, die Zustimmung gemäß Artikel
                     10 a Absatz II Buchst. c der Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland gegenüber dem Rat der Evangelischen Kirche
                     in Deutschland zu erklären.
                  

               

               
                     § 3

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Dieses Kirchengesetz tritt an dem Tage der Verkündung in Kraft. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das Kirchengesetz zum Schutz des Seelsorgegeheimnisses der Evangelischen Kirche in Deutschland (SeelGG) tritt für die VELKD
                     an dem Tag in Kraft, an dem der Rat der EKD auf Beschluss der Kirchenleitung der Vereinigten Kirche durch Verordnung das Inkrafttreten
                     für die VELKD bestimmt. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Der Zeitpunkt des Inkrafttretens ist im Amtsblatt der Vereinigten Kirche bekannt zu machen. 
                  

               

               
                     

                  

                  

                  

                  SeelGG-EKD: https://www.kirchenrecht-ekd.de/document/12484

               

            

         

      

      

   
      

      
         Ordnung für die Zahlung von Honoraren im Bereich
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
(Honorarordnung der VELKD)
         

      

      
         Vom 4. Juli 2024

      

      
         (ABl. EKD Nr. 8/2024 S. 116)

      

      Die Kirchenleitung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschland (VELKD) hat beschlossen:

                  

                  
                     
                        	
                            Bei Veranstaltungen der VELKD sowie bei Veranstaltungen, für die Haushaltsmittel der VELKD eingesetzt werden, können Honorare
                              gewährt werden.
                           

                        

                        	
                            Die Vereinbarung zur Zahlung von Honoraren ist nur zulässig, wenn dafür Haushaltsmittel zur Verfügung stehen.

                        

                        	
                            Gehört die Leistung zu den dienstlichen Aufgaben kirchlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wird sie in der Arbeitszeit
                              erbracht, wird kein Honorar gewährt.
                           

                        

                        	
                            Bei der Festsetzung des Honorars sind die Zusammensetzung der Zielgruppe, Schwierigkeitsgrad, Vorbereitungsaufwand sowie
                              besondere Qualifikation (beispielsweise durch Ausweisung besonderer Kenntnisse in dem entsprechenden Fachgebiet) von Referentinnen
                              und Referenten und ggf. die überregionale Bedeutung von Veranstaltungen zu berücksichtigen. Die Grundsätze der wirtschaftlichen
                              und sparsamen Mittelverwendung sind zu beachten.
                           

                        

                        	
                            Die Höchstsätze sollen nur bei besonderer Qualifikation der Referentinnen und Referenten und bei Veranstaltungen mit überregionaler Bedeutung gewährt werden.

                           

                        

                        	
                            Die Höchstbeträge für Honorare betragen:

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                          

                                       
                                       	
                                          Halbtags

                                       
                                       	
                                          Ganztags

                                       
                                       	
                                          Woche

                                       
                                       	
                                          Stundensätze

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          Honorargruppe I

                                          Kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn die Leistung nicht zu den regulären dienstlichen Aufgaben gehört und außerhalb
                                             der Arbeitszeit erbracht wird; Gleiches gilt für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diakonischer Einrichtungen
                                          

                                       
                                       	
                                          200 EUR

                                       
                                       	
                                          400 EUR

                                       
                                       	
                                          1.600 EUR

                                       
                                       	
                                          50 EUR

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          Honorargruppe II

                                          (Standard) Personen, die nicht hauptberuflich im Dienst der Kirche oder der Diakonie stehen ohne „besondere Qualifikation“

                                       
                                       	
                                          300 EUR

                                       
                                       	
                                          600 EUR

                                       
                                       	
                                          2.400 EUR

                                       
                                       	
                                          75 EUR

                                       
                                    

                                    
                                       	
                                          Honorargruppe III

                                          Selbstständig oder freiberuflich Tätige mit besonderer Qualifikation

                                       
                                       	
                                          600 EUR

                                       
                                       	
                                          1.200 EUR

                                       
                                       	
                                          4.800 EUR

                                       
                                       	
                                          150 EUR

                                       
                                    

                                 
                              

                           

                           

                           

                        

                        	
                            Bei den angegebenen Honorarsätzen handelt es sich um Nettobeträge. Eventuell anfallende Umsatzsteuer kann zusätzlich gezahlt werden.

                        

                        	
                            Mit der Honorarempfängerin bzw. dem Honorarempfänger ist ein Honorarvertrag zu schließen. Dieser soll eine Regelung enthalten,
                              nach der bei kurzfristigen Absagen seitens der Veranstalter im Einzelfall entstandene Aufwendungen in maximaler Höhe eines
                              halben Honorars in Rechnung gestellt werden können.
                           

                        

                        	
                            Nebenleistungen, wie z. B. Vor- und Nachbereitung, sind in den Honorarsätzen eingeschlossen und werden nicht gesondert vergütet.

                        

                        	
                            Wenn es sachlich geboten und üblich ist, kann als sichtbarer Dank zusätzlich zu dem Honorar ein Blumenstrauß oder ein Präsent
                              für bis zu 30 EUR überreicht werden.
                           

                        

                        	
                            In außergewöhnlichen Fällen, insbesondere der Honorargruppe III, können vom Amtsbereich der VELKD – Haushaltsreferat – Sonderregelungen
                              getroffen werden. Für die Einrichtungen der VELKD werden die Sonderregelungen von den für die jeweilige Einrichtung zuständigen
                              Referaten der VELKD getroffen. Die Zustimmung ist vor Abschluss des Honorarvertrages einzuholen.
                           

                        

                        	
                            Notwendige Reisekosten sind grundsätzlich nach den Vorschriften des Bundesreisekostengesetzes zu erstatten.

                        

                        	
                            Eine ehrenamtliche Tätigkeit schließt die Gewährung von Honoraren grundsätzlich aus. Ausnahmen bedürfen vor Abschluss des
                              Honorarvertrages der Zustimmung der zuständigen vorgesetzten Stelle.
                           

                        

                        	
                            Diese Ordnung findet keine Anwendung auf Rechtsanwaltsvergütungen und -honorare. Die hier festgelegten Honorarsätze entsprechen den Festlegungen in der Honorarordnung der EKD vom 19. April 2024 (ABl. EKD
                              2024 S. 50). Im Falle der Änderung der Honorarsätze der EKD gelten diese für den Bereich der VELKD entsprechend.
                           

                        

                     

                  

                  Diese Ordnung tritt zum 5. Juli 2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ordnung für die Zahlung von Honoraren im Bereich der
                     Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands vom 30. September 2016 (ABl. VELKD Bd. VII S. 533) außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Richtlinien der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands für die Vergabe von Druckkostenzuschüssen

      

      
         Vom 1. Juli 2016

      

      
         (ABl. VELKD Bd. VII S. 532)

      

      

      
                     A

                  

                  Bei der Vergabe von Druckkostenzuschüssen sollen folgende Kriterien maßgebend sein: 
                  

                  
                     
                        	
                           Die VELKD fördert theologisch-wissenschaftliche Literatur, die für die Erforschung, Entwicklung und Aktualisierung der lutherischen
                              Theologie von Bedeutung ist und deren Zugänglichkeit für einen breiten Leserkreis wünschenswert erscheint.
                           

                        

                        	
                           Die Förderung von Werken jüngerer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (Qualifikationsschriften) bildet einen deutlichen
                              Schwerpunkt. Dissertationen, die mit dem Prädikat „rite“ bewertet wurden, werden nicht gefördert. Bei der ausnahmsweisen Förderung
                              von Dissertationen mit dem Prädikat „cum laude“ bedarf es einer eigenen Begründung.
                           

                        

                        	
                           Habilitationsschriften werden grundsätzlich nicht gefördert, wenn eine anderweitige Bezuschussung (insbesondere durch die
                              DFG) möglich ist. Liegt ein ablehnender Bescheid der DFG vor, ist eine Förderung durch die VELKD möglich. In diesen Fällen
                              müssen die Verlage ihre Kalkulationen entsprechend den Richtlinien der DFG gestalten (Formblätter).
                           

                        

                        	
                           Gefördert werden können auch Neuauflagen bzw. Reprints älterer nicht mehr zugänglicher Bücher sowie die Veröffentlichung relevanter
                              Archivbestände. 
                           

                        

                        	
                           Aufsatzsammlungen eines oder mehrerer Autoren können gefördert werden, wenn die zusammenfassende Veröffentlichung begründet
                              erscheint.
                           

                        

                        	
                           Festschriften werden finanziell unterstützt,

                           
                              
                                 	
                                    wenn der oder die mit einer Festschrift geehrte Jubilar bzw. Jubilarin in einer engen Arbeitsbeziehung zur VELKD steht oder

                                 

                                 	
                                    wenn die Festschrift eine in sich geschlossene Konzeption aufweist oder

                                 

                                 	
                                    wenn sie ein Thema hat, das für lutherische Theologie von besonderer Bedeutung ist.

                                 

                              

                           

                        

                        	
                           Darüber hinaus fördert die Vereinigte Kirche theologische Arbeiten, die im Rahmen der Vereinigten Kirche erstellt und veröffentlicht
                              werden sollen und die Arbeit der VELKD insgesamt literarisch fördern.
                           

                        

                        	
                           Entsprechend Artikel 3 der Verfassung der VELKD können aus dem Druckkostenzuschusstitel gelegentlich auch theologische Bücher
                              gefördert werden, die in anderen lutherischen Kirchen entstanden sind, die die ökumenische Zusammenarbeit und gegenseitige
                              Kenntnis lutherischer Kirchen und lutherischer Theologie weltweit fördern oder Ausdruck solcher Zusammenarbeit sind.
                           

                        

                     

                  

                   

               

               
                     B

                  

                  Bei der Bearbeitung von Anträgen auf Druckkostenzuschüsse sind folgende Gesichtspunkte zu beachten:
                  

                  
                     
                        	
                           Die Entscheidung über die Vergabe von Druckkostenzuschüssen liegt grundsätzlich bei Referat VI. Darüber hinaus gilt das Vier-Augen-Prinzip.
                              Bei Beträgen ab 3.000 € ist Rücksprache mit Referat I zu halten. 
                           

                           Darüber hinaus sucht Referat VI bei dem Referenten bzw. der Referentin problematisch erscheinenden Fällen das Gespräch mit
                              der Leitung des Amtes der VELKD, einzelnen Referenten oder dem gesamten Kollegium.
                           

                        

                        	
                           Die Anträge auf Druckkostenzuschüsse werden in geeignet erscheinenden Abständen, etwa sechsmal im Jahr, von Referat VI bearbeitet.

                        

                        	
                           Ein Antrag auf Druckkostenzuschuss ist grundsätzlich von der Autorin bzw. dem Autor oder (bei Sammelbänden) von den Herausgebern
                              zu stellen, nicht vom Verlag. 
                           

                        

                        	
                           Voraussetzung für eine Förderung durch die VELKD ist ein Honorarverzicht der Autoren und Herausgeber.

                        

                        	
                           Dissertationen werden in der Regel mit einem Zuschuss von bis zu 1.500 € gefördert. 

                        

                        	
                           In Einzelfällen ist eine Abstimmung mit der Geschäftsstelle der EKD sowie den Gliedkirchen der VELKD herzustellen. Eine Mischfinanzierung
                              zwischen der VELKD und ihren Gliedkirchen sollte angestrebt werden, wenn die zu fördernden Arbeiten gliedkirchlich spezifische
                              Themen behandeln.
                           

                        

                        	
                           Zu den Förderungsbedingungen gehört die Ablieferung von Belegexemplaren, deren Zahl Referat VI festlegt. Der Referent oder
                              die Referentin erbittet mindestens zwei Belegexemplare für die Bibliotheken in Hannover und im Theologischen Studienseminar
                              Pullach.
                           

                        

                     

                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Fonds der VELKD 
zur Förderung missionarischer Projekte
Vergaberichtlinien
         

      

      
         Vom 10. Januar 2013

      

      
         

      

      
                     Zuwendungszweck

                  

                  Der Fonds der VELKD zur Förderung missionarischer Projekte dient dazu, missionarische Initiativen in den Gemeinden und Regionen
                     der VELKD-Gliedkirchen zu fördern. 
                  

                  Die Rechtsgrundlage bilden der Beschluss der Kirchenleitung vom 27. September 2012 sowie der Beschluss der Generalsynode der
                     VELKD über den Haushalt 2013/2014. 
                  

               

               
                     Gegenstand der Förderung

                  

                  Personal- und Sachkosten können einmalig gefördert werden. 

               

               
                     Zuwendungsempfänger

                  

                  Auf Antrag werden Kirchengemeinden, kirchlichen Regionen und Kirchenkreisen/Dekanaten aus den Gliedkirchen der Vereinigten
                     Kirche Zuschüsse gewährt. 
                  

               

               
                     Zuwendungsvoraussetzungen

                  

                  Förderungsfähig sind missionarische Projekte und Initiativen in Gemeinden und Regionen, die einen Bezug zur Arbeit und zu
                     den Aufgaben der VELKD im Handlungsfeld Leben in der Gemeinde und Vermittlung des Glaubens haben. 
                  

                  Dies umfasst insbesondere 

                  
                     
                        	
                            Initiativen auf Gemeinde und Regionenebene, in denen Inhalte und Themen der lutherischen Reformation in missionarische Projekte übersetzt und für die Gemeinde- bzw. Regionenentwicklung fruchtbar gemacht werden.
                              
                           

                        

                        	
                            die Umsetzung und Weiterführung von Projekten des Gemeindekollegs der VELKD in Gemeinden und Regionen. 

                        

                     

                  

                  Gefördert werden ausschließlich Projekte und Initiativen, mit denen Gemeinden und Regionen für ihren Bereich inhaltlich und methodisch Neues erproben. Die Vorhaben müssen dabei Projektcharakter haben, d.h. eine klare
                     Befristung erkennen lassen.
                  

               

               
                     Art und Umfang der Zuwendung

                  

                  Die Zuwendungen werden in Form eines zweckbestimmten Zuschusses als sog. Festbetragsförderung bis zu einem Drittel der zuwendungsfähigen Kosten gewährt. Der Förderungshöchstbetrag soll 4.000 € pro Projekt nicht übersteigen.
                     
                  

               

               
                     Antragsverfahren

                  

                  Anträge sind in der Planungsphase, vor Beginn der Durchführung des Projektes, an das Amt der VELKD, Herrenhäuser Str. 12,
                     30419 Hannover zu richten. Die Anträge müssen eine ausführliche Projektbeschreibung und einen detaillierten Kosten- und Finanzierungsplan
                     enthalten. Eine befürwortende Stellungnahme der jeweiligen Landeskirche ist notwendig. [Antragformulare sind abrufbar unter www.velkd.de/gemeinde/fonds.php]. 
                  

                  Über die eingegangenen Anträge entscheidet im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel das Amt der VELKD. Die Kirchenleitung
                     erhält turnusmäßig Bericht. 
                  

                  Die Zuwendungen werden nach der Bewilligung an die Antragsteller ausgezahlt. Der Verwendungsnachweis muss spätestens sechs
                     Monate nach Abschluss des Projektes in Form einer Dokumentation, die auch eine Kostenübersicht enthält, erbracht werden. Der
                     Dokumentation ist ein ausgefüllter Evaluationsbogen beizulegen [abrufbar unter www.velkd.de/gemeinde/fonds.php]. Bewilligte und nicht verbrauchte Mittel werden zurückgefordert. Für das Bewilligungsverfahren gelten im Übrigen die Bestimmungen über die Gewährung von Zuwendungen in der Verordnung über
                     das Haushalts- und Rechnungswesen der Evangelischen Kirche in Deutschland (Haushaltsordnung der EKD – HHO-EKD) vom 01.06.2012. 
                  

               

               
                     Bekanntmachung und Informationen

                  

                  Das Amt der VELKD informiert die Kirchenleitungen und die Ämter für Gemeindedienst der Gliedkirchen über die Vergaberichtlinien,
                     das Verfahren und die Ziele der Projektförderung. 
                  

               

               
                     Inkrafttreten

                  

                  Die Vergaberichtlinien für den Fonds der VELKD zur Förderung missionarischer Projekte treten mit dem Tag der Beschlussfassung
                     in Kraft. Gleichzeitig treten die Vergaberichtlinien vom 4. September 2003 außer Kraft.
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